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Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 
 

einerseits 
 

und 
 
 
…… 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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A. Allgemeiner Teil 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), 

die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL 
ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1: 

1. Der TV-L findet in Bremen und Bremerhaven keine Anwendung auf Beschäf-
tigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages über die Geltung des 
VKA-Tarifrechts für die Arbeiter und die arbeiterrentenversicherungspflichti-
gen Auszubildenden des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sowie der 
Stadt Bremerhaven vom 17. Februar 1995 fallen. Für die Bestimmung des 
persönlichen Geltungsbereichs findet § 38 Absatz 5 Satz 2 entsprechende 
Anwendung.  

 
2. Die Tarifvertragsparteien werden bis spätestens zum 31. Dezember 2006 eine 

abschließende Regelung zum Geltungsbereich des TV-L in Bremen und Bre-
merhaven entsprechend einer Einigung auf landesbezirklicher Ebene verein-
baren. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

 
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsver-

fassungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders 
vereinbart sind, sowie für Chefärztinnen und Chefärzte. 

 
b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 bezie-

hungsweise Ä 4 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage 
nach § 16 Absatz 5 bleibt hierbei unberücksichtigt. 

 
c) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung-Länder gilt, 
 
d) Beschäftigte, für die die Tarifverträge für Waldarbeiter tarifrechtlich oder ein-

zelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommen, 
 
e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Volontärinnen/Volontäre und Prakti-

kantinnen/Praktikanten, 
 
f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III 

gewährt werden, 
 
g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 
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h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 

sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 
 

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, 
 
j) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchester-musiker 

sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 
Maßgabe der hierzu vereinbarten Protokollerklärungen, 

 
k) Beschäftigte, die 
 

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden landwirtschaftlichen Ver-
waltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstan-
baubetriebe und deren Nebenbetrieben tätig sind, 

 
bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben einschließlich der ei-

ner Verwaltung oder einem Betrieb nicht landwirtschaftlicher Art ange-
gliederten Betriebe (zum Beispiel Lehr- und Versuchsgüter), Gartenbau-
, Weinbau- und Obstanbaubetriebe und deren Nebenbetrieben tätig sind 
und unter den Geltungsbereich eines landesbezirklichen Tarifvertrages 
fallen, 

 
l) Beschäftigte in den Bayerischen Spielbanken, 
 
m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 
 
n) Beschäftigte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten 

und Seen, die bei der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH in den Betriebs-
teilen Ammersee und Starnberger See in einer Beschäftigung tätig sind, die 
vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlag, 

 
o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriege-

bäuden in einer vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbei-
ter unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel Haus-
warte, Liegenschaftswarte, 

 
p) Beschäftigte des Landes Berlin, die als Bauarbeiter der Knobelsdorff-

Schule/Oberstufenzentrum Bautechnik I, als Begleiter von Behinderten o-
der als Schulwegbegleiter beschäftigt werden. 

 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j: 

1. 1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/ 
Direktoren, Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Beleuchtungswe-
sens, der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der Kostümabteilung, 
des Malsaals, der Tontechnik sowie Chefmaskenbildnerinnen/ 
Chefmaskenbildner. 2Für die benannten Funktionen kann in den Theatern je 
künstlerischer Sparte jeweils nur eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt wer-
den. 
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2. Unter den TV-L fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosmetikerin-
nen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserinnen/Schlosser, 
Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherinnen/Schumacher, Tapeziererin-
nen/Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterin-
nen/Meister in diesen Berufen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, technische 
Zeichnerinnen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister. 

3. In der Regel unter den TV-L fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuchtungs-
meisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/Bühnenmeister, Garde-
robieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/Ankleider, Gewandmeisterinnen/ 
Gewandmeister, Requisitenmeisterinnen/Requisitenmeister, Requisiteurinnen/ 
Requisiteure, Seitenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/Tonmeister, 
Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerinnen/Veranstal-
tungstechniker. 

4. In der Regel nicht unter den TV-L fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kostümma-
lerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Oberinspektorin-
nen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und Theaterplastikerin-
nen/Theaterplastiker. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buchstabe k: 

Vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages nicht ausgenommen sind die Beschäftig-
ten 

1. in Gärten, Grünanlagen und Parks einschließlich der dazu gehörenden Gärtne-
reien, 

2. des Staatsweingutes Meersburg, 

3. der den Justizvollzugsanstalten in Bayern angegliederten landwirtschaftlichen 
Betriebe, 

4. im landwirtschaftlichen Betriebszweig der Schloss- und Gartenverwaltung Her-
renchiemsee, 

5. der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hinsichtlich der dort beschäf-
tigten Pferdewärter, Gestütswärter und Pferdewirte, des Landesgestütes Celle 
und des Landgestüts Warendorf, 

6. in Rheinland-Pfalz in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Wes-
terwald-Osteifel, Eifel, Rheinpfalz, Mosel, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, West-
pfalz. 

 
(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, 

c) studentische Hilfskräfte, 

d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen. 

 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 3: 

1. Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentin-
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nen/Assistenten, Oberassistentinnen/Oberassistentinnen, Oberingenieurin-
nen/-Oberingenieure und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle treten-
den landesrechtlichen Personalkategorien, deren Arbeitsverhältnis am 31. 
Oktober 2010 bestanden hat, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnisses. 

2. Ausgenommen sind auch künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhoch-
schulen, deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2011 bestanden hat, für 
die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 
(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderrege-

lungen für nachstehende Beschäftigtengruppen: 

a) Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40), 

b) Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (§ 41), 

c) Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42), 

d) Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern 
(§ 43), 

e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44), 

f) Beschäftigte an Theatern und Bühnen (§ 45), 

g) Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46), 

h) Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechni-
schen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg sowie des Landes Berlin 
(§ 47), 

i) Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48), 

j) Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- 
und Obstanbaubetrieben (§ 49), 

k) Beschäftigte in Zentren für Psychiatrie Baden-Württemberg (§ 50), 
l) Beschäftigte im Kampfmittelbeseitigungsdienst (§ 51). 

 
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L. 

 
 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 

werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht 

eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt 
die Probezeit. 
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§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-

setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinaus. 

 

(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen o-
der sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Aus-
nahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Be-
schäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitge-
ber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 

rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätig-
keit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfül-
lung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentli-
chen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Ar-
beitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden. 

 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung 
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauf-
tragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt han-
deln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt ha-
ben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Be-
hauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig wer-
den können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung 
ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 

Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 4 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
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(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt  
oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen 
Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich län-
ger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäfti-
gung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 
oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Ar-
beitsverhältnisses. 

 
2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Be-

schäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb des-
selben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses. 

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 

ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe-
rührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt ange-
rechnet. 
 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vo-
rübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der 
TV-L nicht zur Anwendung kommt.  
 

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlan-
gen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalge-
stellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 

1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses - die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten 2Die Modalitäten 
der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten ver-
traglich geregelt. 

 
 

§ 5 
Qualifizierung 

 
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsa-

men Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Stei-
gerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchs-
förderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die 
Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwick-
lung. 
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(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Ange-

bot dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer 
nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung 
wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt für 
Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglich-
keiten. 5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompeten-
zen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 
Tätigkeit; Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegs-
qualifizierung). 

 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt. 
 

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d - 
Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In 
diesem wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses 
Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes 
geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 

 
(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - ein-

schließlich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, soweit 
sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird in 
einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, 
die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieb-
lichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten 
kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c 

kann eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in Ver-
bindung mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber vereinbart 
werden. 2Dabei kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber 
Aufwendungen oder Teile davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu ersetzen, 
wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 3Dies gilt 
nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten entspre-
chend der erworbenen Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme be-
schäftigt wird, oder wenn die Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Nieder-
kunft gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe des 
Rückzahlungsbetrages und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber müssen 
in einem angemessenen Verhältnis stehen. 
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(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung ein-
bezogen werden. 

 
(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnah-

men so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermög-
licht wird. 

 
 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 
(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 

Pausen  
 

a) wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der fest-
gestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit) wegen der gekündigten Arbeitszeitbestim-
mungen von den Tarifvertragsparteien nach den im Anhang zu § 6 festge-
legten Grundsätzen errechnet, 1 

 
b) beträgt im Tarifgebiet West 38,5 Stunden für die nachfolgend aufgeführten 

Beschäftigten: 

aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, 

bb) Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonsti-
gen Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen, mit Aus-
nahme der Ärztinnen und Ärzte nach Buchstabe d, 

cc) Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-
stätten, Theatern und Bühnen, Hafenbetrieben, Schleusen und im Küs-
tenschutz, 

                         
1  Hierzu ist § 4 Abs. 1 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten: 

 
§ 4 

Arbeitszeit 
 
(1) 1 Abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a TV-L beträgt die durchschnittliche regelmä-

ßige wöchentliche Arbeitszeit 39 Stunden. 2Von dem Zeitpunkt an, an dem der Bemessungssatz 
nach § 5 (TV Wiederaufnahme) auf 100 v. H. angehoben wird, gilt als Arbeitszeit gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a TV-L die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, 
die zu diesem Zeitpunkt für die unter das Tarifrecht West fallenden übrigen Mitgliedsländer der 
TdL tarifvertraglich vereinbart ist. 3Ist zu diesem Zeitpunkt eine einheitliche Arbeitszeit im Sinne 
von Satz 1 Buchstabe a für diese Bundesländer nicht tarifvertraglich vereinbart, gilt die Arbeitszeit, 
die dem arithmetischen Mittel der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in 
diesen Bundesländern entspricht; abweichende Regelungen für besondere Beschäftigtengruppen 
bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.  

 
Hinweis: Der in Satz 2 genannte Zeitpunkt ist am 1. Dezember 2017 erreicht. 
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dd) Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schu-
len, Heime) und in heilpädagogischen Einrichtungen, 

ee) Beschäftigte, für die der TVöD gilt oder auf deren Arbeitsverhältnis vor 
der Einbeziehung in den TV-L der TVöD angewandt wurde, 

ff) Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen, 

gg) Beschäftigte, für die durch landesbezirkliche Vereinbarung eine regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden festgelegt wurde, 2 

c) beträgt im Tarifgebiet Ost 40 Stunden, 
 
d) beträgt für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 41 (Sonderregelungen für 

Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken) im Tarifgebiet West und im Ta-
rifgebiet Ost einheitlich 42 Stunden. 

 
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 
Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus 
dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt wer-
den. 
 
4Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit nach Satz 1 Buchstaben a und b bleibt ohne Auswirkung auf das Ta-
bellenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile. 

 
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von 
Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu 
leisten haben, sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle ein 
längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be-

schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabel-
lenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betriebli-
chen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich 
innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermin-
dert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 
31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig aus-
gefallenen Stunden. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

                         
2  Hierzu ist § 4 Abs. 2 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten: 

 
§ 4 

Arbeitszeit 
 
(1) ...  
 
(2) § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg TV-L findet keine Anwendung. 
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Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die we-
gen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten. 

 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 

Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Ar-
beitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen wer-
den. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägli-
che Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zu-
sätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 
 

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Re-
gelung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

 
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 

von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Ab-
satz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägli-

che Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rah-
men des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 

Schichtarbeit. 
 
(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz An-

wendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 
nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentschei-
dungsrecht hat. 

 
(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (zum 

Beispiel Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich 
verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Ar-
beitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen ver-
längert werden. 2In diesem Fall muss durch Verkürzung der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 
Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt werden. 3Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für Beschäftigte gemäß §§ 41 bis 43. 

 
(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswär-

tigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage 
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wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche o-
der dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksich-
tigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Rei-
sezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser 
überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und 
bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist 
Rechnung zu tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere 
Arbeitgeber nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von 
den Sätzen 1 bis 4 maßgebend. 

 
 

§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmä-

ßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen 
Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur 
Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Ar-
beitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags 
und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindes-
tens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 

Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeit-
spanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

 
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigen-
den Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem 
Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten. 

 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstun-

den, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten 
(§ 6 Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich 
festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden. 

 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 
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a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 45 

Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 
 
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 au-

ßerhalb der Rahmenzeit, 
 
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan fest-

gelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorge-
sehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

 
angeordnet worden sind. 

 
 

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeit-

zuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde 

 
a) für Überstunden 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9  30 v.H., 
- in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H., 

 
b) für Nachtarbeit  20 v.H., 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 
im Rahmen von Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H. 

 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 
2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der 
Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die 
betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlen-
den Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde 
in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entspre-
chend für Überstunden als solche. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach 
der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach 
der Stufe 4. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeich-
net werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt ein-
schließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenent-
gelts höchstens 235 v.H. gezahlt. 

 
(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für 

die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, 
in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Sofern kein 
Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der 
Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhält 
die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des 
dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Ka-
lendermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je 
Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der An-
spruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig 
von einem Freizeitausgleich. 

 
(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehörden 

sind Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Be-
schäftigte der Entgeltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehörden er-
halten nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder 
der Überstunden für sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Übri-
gen ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäf-
tigten durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Lei-
ter von Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/Vertreter, die in die Ent-
geltgruppen 14 und 15 und 15 Ü eingruppiert sind. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht 
für Beschäftigte der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Ham-
burg sowie des Landes Berlin.  

 
(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/ 

dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte 
je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4: 

Mit dem Begriff "Arbeitsstunden" sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen 
von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu Abschnitt II anfallen, 
es sei denn, sie sind angeordnet worden. 
 

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 
2Für eine Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Mon-
tag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das 



 

18 

Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle ge-
zahlt. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an 
dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für Rufbereitschaften von weniger als zwölf 
Stunden werden für jede angefangene Stunde 12,5 v.H. des tariflichen Stun-
denentgelts nach der Entgelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inan-
spruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz außerhalb des 
Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 einschließlich der hierfür erforderlichen 
Wegezeiten wird auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Über-
stunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. 6Wird die Arbeits-
leistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 
4 telefonisch (zum Beispiel in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Ein-
richtungen erbracht, wird abweichend von Satz 5 die Summe dieser Arbeitsleis-
tungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes auf die nächsten vollen 30 oder 
60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeit-
zuschläge nach Absatz 1 bezahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst länger als 24 

Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Aufrundung nach jeweils 
24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Ar-
beitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Rufbereit-
schaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt 
wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

 
(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 

2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen 
Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 31. Oktober 2010 jeweils gel-
tenden Bestimmungen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Ar-
beitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhält-
nisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten 
im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 4Weitere Faktorisie-
rungsregelungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder Betriebsverein-
barung getroffen werden. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen Frei-
zeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeits-
zeitgesetzes erforderlich ist. 

 
(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel-
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro 
Stunde. 

 
(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 

40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten 
eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 
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§ 9 
Bereitschaftszeiten 

 
(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Ar-

beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls auch auf 
Anordnung, aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 
2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 

 
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (fak-

torisiert). 
 
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Ar-

beitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 
 
c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits-

zeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 
 
d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 

48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
 
3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organi-
sationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten anfallen. 

 
(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalver-

tretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt 
entsprechend. 
 

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte im Rettungsdienst und 
in Rettungsdienstleitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerhebli-
chem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entsprechend; Absatz 2 
findet keine Anwendung. 2Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungs-
dienstleitstellen beträgt in diesem Fall die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit 
zwölf Stunden zuzüglich der gesetzlichen Pausen. 

 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2: 

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
 
 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

 
(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer-

den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht 
einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungs-
recht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine Rahmenzeit (§ 
6 Absatz 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten. 
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(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 

ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 
(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Ab-

satz 2 festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen blei-
ben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und Ab-
satz 4 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht 
werden. 2Weitere Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-/Bereitschafts-
dienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freige-
geben werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-
/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 beziehungs-
weise Satz 2 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 

 
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewie-

senen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto 
(Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht 
ein. 

 
(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 

treffen: 
 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzuläs-
sige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

 
b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeit-

schulden durch die/den Beschäftigten; 
 
c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten 

(zum Beispiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 
 
d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitaus-

gleich kurzfristig widerruft. 
 

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeit-
kontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und 
- bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insolvenzsicherung 
zu treffen. 

 
 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 

Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
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tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise 
betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu 
befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise 
betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Be-
schäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeit-

beschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, 
zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-

schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungs-
weise betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

 
Protokollerklärung zu Abschnitt II: 

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte 
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 
und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleitzeit-
regelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen keine 
Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages 
bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 
 
 

Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 
§ 12 

Eingruppierung 
 
(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerk-

malen der Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach 
der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in der 
Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm 
nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 4Die gesamte auszu-
übende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn 
zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale 
dieser Entgeltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel 
erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. viel-
seitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob 
diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 6Werden in einem 
Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte 
Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anfor-
derung. 7Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeit-
liches Maß bestimmt, gilt dieses. 8Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung 
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eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch 
diese Anforderung erfüllt sein. 
 
Protokollerklärungen zu § 12 Absatz 1: 

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangs-
arbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu 
einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. 
B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs 
oder eines Antrags, Betreuung bzw. Pflege einer Person oder Personen-
gruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durchfüh-
rung einer Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Ar-
beitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der An-
forderungen zeitlich nicht aufgespalten werden. 

2.  Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätig-
keitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe. 

 
(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 
 

§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

 
1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen wor-
den, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Absatz 1 Satz 3) nicht nur 
vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als 
ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Absatz 1 Satz 4 bis 8), und hat 
die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang 
ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren 
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 
sinngemäß. 3Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Ar-
beitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung für die 
Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die 
Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 4Bei einer längeren 
Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist 
nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem. 5Wird der/dem Beschäftigten vor 
Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerk-
malen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt § 14 sinngemäß. 
 

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tä-

tigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese Tä-
tigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Aus-
übung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung 
der Tätigkeit. 

 
(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt 

werden, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage be-
reits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei 
Arbeitstage angedauert hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag 
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der Vertretung in Anspruch genommen worden sein. 3 
 
(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 

bis 14 aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für die/den Beschäf-
tigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergeben 
hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, 
beträgt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäf-
tigten; bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit über 
mehr als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend. 

 
 

§ 15 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 
geltenden Stufe. 

 
(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den Anlagen B und C festgelegt. 4 

                         
3  Hierzu ist § 1 des TV Wiedereintritt Berlin zu beachten: 

 
§ 1 

Landesbezirkliche Regelung zu § 14 Absatz 2 Satz 1 TV-L 
 
1Tätigkeiten im Sinne des § 14 Absatz 2 TV-L sind im Land Berlin die Vertretung 
 
a) von Köchinnen/Köchen in einer Kindertagesstätte, 
b) von Beschäftigten, die als Meisterin/Meister eingruppiert sind, oder 
c) von Disponentinnen/Disponenten im Fahrdienst der Polizei 
 
durch Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter un-
terlegen hätte, sofern die Tätigkeit in vollem Umfang wahrgenommen wird, die Tätigkeit den Tätig-
keitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht und die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 
Satz 2 TV-L erfüllt sind. 
 
2Für die Bemessung der Zulage gilt § 24 Absatz 3 Satz 1 TV-L. 3Die Regelungen des § 18 Absatz 2 
TVÜ-Länder in der Fassung des TV Wiederaufnahme Berlin werden hierdurch nicht berührt. 

 
4  Hierzu ist § 5 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten (Hinweis: Die Regelung tritt mit Ablauf 

des 30. November 2017 außer Kraft, vgl. § 25 Abs. 2 TV Wiederaufnahme Berlin): 
 

§ 5 
Bemessungssatz; allgemeine Entgeltanpassungen 

 
1Abweichend von § 15 Absatz 2 TV-L gelten folgende Regelungen: 
 
2Ab dem 1. Januar 2013 gelten die Anlagen B und C sowie die sonstigen dynamischen Entgeltbe-
standteile im TV-L und in den diesen ergänzenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen (dyna-
mische Entgelte) in der für das Tarifgebiet West am 1. Januar  2012 geltenden Fassung in Höhe von 
97 v.H. (Bemessungssatz).  
 
3Bei allgemeinen Entgeltanpassungen (einschl. etwaiger Sockelbeträge), die nach dem 31. Dezember 
2012 im Land Berlin wirksam werden, werden die dynamischen Entgelte in der Weise angepasst, 
dass der Bemessungssatz auf diese Entgelte bezogen wird. 
 
4Allgemeine Entgeltanpassungen, die im Jahr 2013 wirksam werden, gelten im Land Berlin mit einer 
zeitlichen Verschiebung von 3 Monaten entsprechend der Regelung in Satz 3. 
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5Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Entgeltanpassungen entsprechend der Regelung in Satz 
3 zeitgleich auch für die Beschäftigten des Landes Berlin wirksam. 
 
6Allgemeine Entgeltanpassungen, die im Geltungsbereich des TV-L außerhalb des Landes Berlin in 
den Jahren 2013, 2014 und 2015 wirksam werden, erhöhen den Bemessungssatz zum Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens im Land Berlin einmal jährlich um mindestens 0,5 Prozentpunkte (Angleichungs-
satz). 
 
7Werden aus einem dieser Jahre mehrere allgemeine Entgeltanpassungen beim Land Berlin wirksam, 
wird der Bemessungssatz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ersten allgemeinen Entgeltanpas-
sung im Land Berlin angehoben. 
 
8Sollte die allgemeine Entgeltanpassung im Geltungsbereich des TV-L außerhalb des Landes Berlin 
der Jahre 2013, 2014 oder 2015 pro Jahr jeweils insgesamt weniger als 1,5 v. H. betragen, erhöht 
sich der Angleichungssatz von 0,5 Prozentpunkten auf die Differenz zwischen dem Prozentsatz der 
allgemeinen Entgeltanpassung im Geltungsbereich des TV-L außerhalb des Landes Berlin für das 
jeweilige Jahr und 2 v. H., höchstens jedoch auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabellenwertes (Bei-
spiel: aus einer allgemeinen Entgeltanpassung im Geltungsbereich des TV-L außerhalb des Landes 
Berlin von 1,2 v. H. zum 1. April folgt eine Erhöhung des Angleichungssatzes auf 0,8 Prozentpunkte). 
 

9Sind mehrere allgemeine Entgeltanpassungen für die Berechnung des Angleichungssatzes gemäß 
Satz 8 aus einem Jahr zu berücksichtigen, wird der Prozentsatz berechnet, indem die Prozentpunkte 
addiert werden. 
 
10Fällt im Land Berlin der für die Erhöhung des Angleichungssatzes maßgebende Zeitpunkt des hin-
ausgeschobenen Wirksamwerdens einer allgemeinen Entgeltanpassung aus dem Jahr 2013 in das 
Jahr 2014, erhöht sich der Bemessungssatz für das Jahr 2013 zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der allgemeinen Entgeltanpassung im Land Berlin; die Regelungen über die Anhebung des Bemes-
sungssatzes für das Jahr 2014 bleiben unberührt. 
 
11Werden die Entgelttabellen um Sockelbeträge angehoben, wird für die Berechnung des Anglei-
chungssatzes pauschal die prozentuale Erhöhung in der Entgeltgruppe 9 Stufe 5 der geltenden Ent-
gelttabelle zugrunde gelegt. 
 
12Entsprechendes gilt, wenn die linearen Entgelterhöhungen in den einzelnen Entgeltgruppen und 
Stufen unterschiedlich hoch sind.  
 
13Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Geltungsbereich des TV-L außer-
halb des Landes Berlin keine allgemeine Entgeltanpassung wirksam, wird der Bemessungssatz am 
1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 2 Prozentpunkte erhöht, höchstens jedoch auf 100 v. H. 
des jeweils aktuellen Tabellenwertes. 
 

14Spätestens für den Monat Dezember 2017 werden die dynamischen Entgelte in voller Höhe gezahlt. 
 
15Die Sätze 1 bis 14 gelten entsprechend für Einmalzahlungen und für die Beträge der in der Entgelt-
ordnung (Anlage A zum TV-L) geregelten Zulagen gemäß Anlage F zum TV-L.  
 
Protokollerklärung zu § 5: 
Prozentpunkte werden auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
 
Protokollerklärung zu § 5 Sätze 4 und 5: 
Sofern durch die zeitliche Verschiebung gemäß Satz 4 eine für das Jahr 2013 vereinbarte allgemeine 
Entgeltanpassung beim Land Berlin später wirksam würde als eine für das Jahr 2014 vereinbarte, 
werden beide Entgeltanpassungen zu demselben Zeitpunkt wirksam, der für das Wirksamwerden der 
Entgeltanpassung aus dem Jahr 2014 beim Land Berlin gilt.  
 
Protokollerklärung zu § 5 Sätze 6 und 7: 
1Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Geltungsbereich des TV-L außerhalb 
des Landes Berlin die erste allgemeine Entgeltanpassung nach dem 1. August wirksam, wird der Be-
messungssatz am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 0,5 Prozentpunkte erhöht. 2Diese 
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(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte 

Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in 
den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort 
vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im 
Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umset-
zung erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 

 
 

§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(Fassung Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2017:) 
(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 

8 sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeits-
merkmalen in der Entgeltordnung geregelt. 

 
(Fassung Absatz 1 ab 1. Januar 2018:) 
(1) 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. 2Die Abweichungen von 

Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in der Entgeltordnung gere-
gelt. 

 
(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 

keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen 
befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt 
die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufser-
fahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägige Berufser-
fahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen 
Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungs-
weise - bei Einstellung nach dem 31. Januar 2014 und Vorliegen einer einschlä-
gigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in Stufe 3. 4Unabhängig da-
von kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbe-
darfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stu-
fenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätig-
keit förderlich ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertra-
genen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 

 
2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergel-

tung der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten beziehungsweise 
nach dem Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Prak-
tikantinnen/Praktikanten der Länder gilt grundsätzlich als Erwerb einschlä-
giger Berufserfahrung. 

 

                         

Stichtagsregelung gilt nicht für eine etwaige Erhöhung des Angleichungssatzes gemäß Satz 8. 
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3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwi-
schen dem Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsver-
hältnisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissen-
schaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich 
der Zeitraum auf längstens zwölf Monate. 

 

4. Sofern gemäß § 16 Absatz 3 Satz 2 für die Tätigkeit eine besondere Stu-
fenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 gilt, erfolgt in den Fällen des Satzes 3 
die Einstellung in Stufe 3 bei Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung 
von mindestens sechs Jahren. 

 
(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren An-

schluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 3 und 
4) die beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des TV-L, des TVÜ-
Länder oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der Stufen-
zuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt. 

 
(Fassung Absatz 3 bis zum 31. Dezember 2017:) 
(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-

gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit-
geber (Stufenlaufzeit): 

 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8. 
 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in der 
Entgeltordnung geregelt. 

 
(Fassung Absatz 3 ab 1. Januar 2018:) 
(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhän-

gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeit-
geber (Stufenlaufzeit): 

 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 

 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in der 
Entgeltordnung geregelt. 
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(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in 

der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 

von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskos-
ten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis 
zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Be-
schäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zu-
sätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befristete 
Zulage widerruflich. 

 
 

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn 

des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 
 
(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 

kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die 
erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 
3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung 
von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlän-
gerung nach Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission zustän-
dig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der 
Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommis-
sion darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden 
soll. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2: 

Die Instrumente des § 17 Absatz 2 unterstützen die Anliegen der Personalent-
wicklung. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2: 

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeig-
neter Weise zu berücksichtigen. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6: 

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungs-
bezogene Stufenzuordnung. 

 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 

stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
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b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-
kannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-
lenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei 
Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende 
Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind un-
schädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

 
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der 
Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht 
niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der 
Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten be-
schäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten der-

jenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt 
erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als eine 
Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob fak-
tisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden 
hätte. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt 
und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in den Entgeltgruppen 
2 bis 8 beziehungsweise weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so 
erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro (Entgeltgrup-
pen 2 bis 8) beziehungsweise 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15); steht der/dem 
Beschäftigten neben dem bisherigen und/oder neuen Tabellenentgelt eine Ent-
geltgruppenzulage oder eine Besitzstandszulage nach § 9 oder § 17 Absatz 5 
Satz 2 TVÜ-Länder zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgrup-
penzulage bzw. Besitzstandszulage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerech-
net und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 3Die Stufenlaufzeit in der 
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei einer 
Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; steht der/dem Beschäftigten 
neben dem bisherigen und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgruppenzu-
lage oder eine Besitzstandszulage nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 TVÜ-
Länder zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgruppenzulage 
bzw. Besitzstandszulage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet und an-
schließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom 
Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des Garantiebetrags. 
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Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz: 

Für Lehrkräfte im Sinne von Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Ent-
geltordnung als "Erfüller" gilt die Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 11 in 
die Entgeltgruppe 13 nicht als "Eingruppierung über mehr als eine Entgelt-
gruppe". 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2: 

1Die Garantiebeträge nehmen nach Maßgabe des § 5 an allgemeinen Entgeltan-
passungen teil. 2Sie betragen  
 
a) in den Entgeltgruppen 1 bis 8 

- 30,87 Euro ab 1. Januar 2017, 
- 31,34 Euro ab 1. Dezember 2017 
- 32,08 Euro ab 1. Januar 2018, 

 
b) in den Entgeltgruppen 9 bis 15 

- 61,72 Euro ab 1. Januar 2017, 
- 62,66 Euro ab 1. Dezember 2017, 
- 64,13 Euro ab 1. Januar 2018. 

 
 

§ 18  
<gestrichen> 

 
 

§ 19 
Erschwerniszuschläge 

 
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-

schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- 
oder Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt. 

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grund-

sätzlich nur bei Arbeiten 

a) mit besonderer Gefährdung, 

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 
 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 

Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, 
ausreichend Rechnung getragen wird. 

 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch 

abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabel-
lenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Er-
schwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern 
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sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Absatz 2. 
 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifver-

traglich vereinbart. 2Bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrages 
gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort. 

 
(6) Beschäftigte im Sinne von § 38 Absatz 5 Satz 2 im Außendienst des Straßenbe-

triebsdienstes und Straßenbaus und im Außendienst des Küstenschutzes der 
Wasserbauverwaltung erhalten für jeden Kalendermonat, für den ihnen Er-
schwerniszuschläge nach den Abschnitten A, M oder R des Zuschlagskataloges 
zum Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) 
bzw. der entsprechenden Regelungen im Tarifvertrag über die Lohnzuschläge 
gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ zum MTArb-O-TdL) zustehen, 
zusätzlich einen Pauschalbetrag von monatlich 25 Euro; § 24 Absatz 2 findet An-
wendung. 

 
 

§ 19a 
Zulagen 

 
(1) 1Beschäftigte in Justizvollzugseinrichtungen, in abgeschlossenen Vorführberei-

chen der Gerichte, in Psychiatrischen Krankenhäusern und in Abschiebehaftein-
richtungen erhalten unter den gleichen Voraussetzungen und in der gleichen 
Höhe eine monatliche Zulage (Vollzugszulage), wie sie entsprechende Beamte 
des Arbeitgebers als Amts- oder Stellenzulage zum Ausgleich der besonderen 
Anforderungen im jeweiligen Bereich erhalten. 2Die Vollzugszulage wird nur für 
Zeiträume gezahlt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Urlaubsentgelt o-
der Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegel-
des (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 4Die Vollzugszulage ist kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
 
Der Anspruch auf die Vollzugszulage besteht, wenn die Beschäftigten überwie-
gend in den jeweiligen Einrichtungen bzw. Bereichen beschäftigt sind. 

 
(2) Die Vollzugszulage vermindert sich, wenn für denselben Zeitraum 

a) den nach Teil I. II oder III der Entgeltordnung zum TV-L eingruppierten Be-
schäftigten eine Wechselschicht- oder Schichtzulage zusteht, um die Hälfte 
dieser Zulage, 

b) den nach Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L eingruppierten Beschäftigten 
eine Wechselschichtzulage zusteht, um 25,56 Euro, 

c) eine Zulage nach der Vorbemerkung Nr. 5 zu Teil IV der Entgeltordnung 
zum TV-L zusteht, um 46,02 Euro, 

d) eine Gefahrenzulage nach § 1 Absatz 1 Nr. 5 des Tarifvertrages zu § 33 
Absatz 1 Buchstabe c BAT - ggf. i. V. m. dem TV Zulagen Ang-O - zusteht, 
um 15,34 Euro, 
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e) ein Zuschlag nach Abschnitt F Nr. 2 der Anlage zum Tarifvertrag über die 
Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) - ggf. i. V. m. dem TVZ 
zum MTArb-O-TdL - zusteht, um 15,34 Euro; 

in den Fällen der Buchstaben c und d beträgt die Verminderung insgesamt  
höchstens 46,02 Euro. 

 
 

§ 20 
Jahressonderzahlung 

 
(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 

auf eine Jahressonderzahlung. 
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 

 

 
Tarifgebiet West 

E 1 bis E 8 95 v.H. 

E 9 bis E 11 80 v.H. 

E 12 bis E 13 50 v.H. 

E 14 bis E 15  35 v.H. 

 
der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 
werden Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenent-
gelts aus den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgruppe 
14 zugeordnet. 

 
(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche Ent-

gelt, das den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- 
und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgelt-
gruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 
31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste 
volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Bemessungssatzes 
der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstellungstages. 
4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 
Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausge-
übt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsum-
fang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 
 
Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 

1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden 
die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt 
auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeit-
raum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten 
Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt 
geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzu-
schuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während 
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des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Ent-
gelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Ent-
gelt bestand, maßgeblich. 
 

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Ka-
lendermonate, für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 
1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufge-
nommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutz-
gesetz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

 
3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftig-
ten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zu-
stehenden Krankengelds oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung ein 
Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 
 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden. 

 
(6) 1Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2009 Altersteilzeitarbeit vereinbart ha-

ben, erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis 
wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die 
Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermo-
nate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

 
 

§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das 
Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden 
als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßge-
benden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), ge-
zahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden 
und Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder 
Überstunden sowie etwaiger Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahresson-
derzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23. 
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Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 
Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestan-
den hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 
sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, 
zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die 
nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu Grunde ge-
legt. 

 
2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berück-

sichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden 
haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich auf fünf 
Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Be-
rechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der 
Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des 
Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei 
der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 die für diese Ausfalltage auf Basis 
des Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst unbe-
rücksichtigt. 

 
3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der 

individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzah-
lung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten 
individuellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden 
Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl 
der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 

 
4. 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, 

sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpas-
sung zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgeltan-
passung zu erhöhen. 2Der Erhöhungssatz beträgt für 
 
- vor dem 1. Januar 2017 zustehende Entgeltbestandteile 1,98 v.H. und 
 
- vor dem 1. Januar 2018 zustehende Entgeltbestandteile 2,12 v.H. 

 
 

§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Ar-

beitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis 
zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsun-
fähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsun-
fähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne 
von § 3 Absatz 2, § 3a und § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz. 

 
Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
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grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 
 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 

Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen ge-
zahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Net-
toentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt 
im Sinne des § 21; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungs-
beitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Bei Beschäftigten, 
die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, sind 
bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu 
Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zustünden. 
 
Protokollerklärung zu § 22 Absatz 2: 

Im Falle der Arbeitsverhinderung nach § 3a Entgeltfortzahlungsgesetz stehen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialversicherungsträgers das Kranken-
geld nach § 44a SGB V oder die tatsächlichen Leistungen des privaten Kranken-
versicherungsträgers oder des Beihilfeträgers gleich. 
 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 

b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungs-
zeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 3In-
nerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 
und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fris-
ten bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindes-
tens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hin-

aus gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. Krankengeldzu-
schuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Be-
schäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versi-
cherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrich-
tung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Über-
zahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss 
auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprü-
che der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber 
kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch 
die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Sat-
zes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat 
dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mit-
geteilt. 
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§ 23 
Besondere Zahlungen 

 
(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Ver-

mögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, de-
ren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für Voll-
beschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalender-
monat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in 
dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich 
mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; 
die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeit-
geber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate ge-
währt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Kran-
kengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist 
die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermö-
genswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungs-

zeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 

b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 

2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegat-
tin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage 
des Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellen-
entgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen 
der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber 
zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

 
(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden 

die Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers jeweils 
gelten, entsprechende Anwendung.  

 
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestand-

teile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Ab-
weichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahl-
tag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten be-
nanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der 
Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorherge-
hende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag 
als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, so-
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wie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermo-
nats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungs-
weise kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie 
die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

 
2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden 

Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den 
Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 
verschieben. 

 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teil-

zeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile 
in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbe-

standteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der 
auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalender-
tags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder be-
triebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabel-
lenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonder-
regelungen) zu teilen. 

 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-

destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet. 3Jeder 
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, 

gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe-

standteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstundenent-
gelte) pauschaliert werden. 

 
 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftigte der 
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Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz in sei-
ner jeweils geltenden Fassung. 
 
 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
§ 26 

Erholungsurlaub 
 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Ka-
lenderjahr 30 Arbeitstage. 3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Be-
schäftigten dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten haben oder zu ar-
beiten hätten, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feier-
tage, für die kein Freizeitausgleich gewährt wird. 4Bei einer anderen Verteilung 
der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermin-
dert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 5Verbleibt bei der Berechnung des 
Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf 
einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben 
Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufenden 
Kalenderjahr gewährt werden; er kann auch in Teilen genommen werden. 

 
Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 6: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 
Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 
 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mo-
naten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erho-
lungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 

Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölf-
tel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt 
unberührt. 

 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen 
Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 
d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt. 
 
 

§ 27 
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Zusatzurlaub 
 

(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des 
jeweiligen Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer 
sinngemäß. 2Die beamtrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den 
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit. 

 
(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 

Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 
Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 
 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel 
ständige Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 
Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit 
geleistet haben, und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet 
haben. 

 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit 

Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im 
Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) 
dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist 
für Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei 
Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 
2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der 
Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 

1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechsel-
schichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch 
Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den 
Grenzen des § 22 unschädlich. 
 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 
 

§ 29 
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Arbeitsbefreiung 
 

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in 
denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Aus-
maß von der Arbeit freigestellt werden: 
 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 
partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 
oder Elternteils       zwei Arbeitstage, 
 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
 an einen anderen Ort       ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum     ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er ein Arbeitstag 
in demselben Haushalt lebt, im Kalenderjahr, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu 
jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht vier Arbeitstage 
oder bestanden hat,     im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder   
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer bis zu 
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,   vier Arbeitstage 
übernehmen müssen,     im Kalenderjahr.  

 
2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, 
soweit eine andere Person zur Pflege oder Be-
treuung nicht sofort zur Verfügung steht und die 
Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchsta-
ben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesen-
heit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege 
bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf 
Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.  

 
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche 

 diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, nachgewiesene  
Abwesenheitszeit  
einschließlich  
erforderlicher 
Wegezeiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht 
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besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung 
gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der 
Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden 
können; soweit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend 
machen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

 
2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die 
Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch 
geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt 
werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 
Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen 
Gründen). 

 
(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, 

der Landesbezirksvorstände, der Landesbezirksfachbereichsvorstände, der 
Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates beziehungsweise entsprechender Gremien anderer 
vertragsschließender Gewerkschaften zur Teilnahme an Tagungen Arbeits-
befreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt 
werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der 
Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen 
mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer der vertragsschlie-
ßenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ohne 
zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen 

nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche 
oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 

 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 

Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 
 
 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
§ 30 

Befristete Arbeitsverträge 
 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von 
Arbeitsverträgen. 2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifgebiets 
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West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Ren-
tenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderheiten in 
den Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die §§ 57a 
ff. Hochschulrahmengesetz beziehungsweise gesetzliche Nachfolgeregelungen 
unmittelbar oder entsprechend gelten. 
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(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs-

sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weiter-
gehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben 
unberührt. 5 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Be-
setzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachli-
chen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Mo-

nate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate be-
tragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine 
unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs 

Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten 
sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 

Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit be-
trägt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeits-
verhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 

von insgesamt mehr als einem Jahr   sechs Wochen 

zum Schluss eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 

von insgesamt mehr als drei Jahren   vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

 

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere verein-
barte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 
(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
 
 
                         
5  Hierzu ist § 3 Satz 2 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten: 

 
§ 3 

Geltung der Tarifregelungen für das Tarifgebiet West 
 
... 2Für die Anwendung des § 30 Absätze 2 bis 5 TV-L gilt § 38 Absatz 1 Buchstabe c TV-L nicht für 
Arbeitsverträge von Beschäftigten, die am 31. Juli 2011 schon abgeschlossen waren und die zu die-
sem Zeitpunkt unter den Geltungsbereich des Tarifrechts Ost (Berlin) fielen. 
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§ 31 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt-

dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die bei-
derseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-
hergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt 
gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Füh-
rungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine 
der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

 
 

§ 32 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 

vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung 
bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer 
Gesamtdauer von zwölf Jahren. 

 
3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich 
bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenent-
gelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion ent-
spricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2. 3Nach 
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Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung ent-
sprechende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen. 

 
 

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 
 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 

eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach 
die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäf-
tigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich 
zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbe-
scheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorange-
henden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht 
vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustim-
mungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, 
wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit 
gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den 
eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend, ruht das Ar-
beitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung 
des Rentenbescheids folgt. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeits-

verhältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversi-
cherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen 
oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden 
könnte, soweit dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche Gründe nicht 
entgegenstehen und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt. 

 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 

Altersrente nach § 236, § 236a oder § 236b SGB VI oder ist sie/er nicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbe-
scheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach 
§ 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in 
diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten 
bekannt gegeben worden ist. 

 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buch-

stabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeits-
vertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts 
anderes vereinbart ist. 
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§ 34 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
 
(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 

Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) 

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss, 

 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 

 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 

 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 

 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 

 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 

und unter die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Be-
schäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Ar-
beitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäf-
tigte nach den bis zum 31. Oktober 2010 geltenden Tarifregelungen unkündbar 
waren, bleiben sie unkündbar. 

 
(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhält-

nis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt 
die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor 
Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse 
anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbe-
reich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen 
Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei ei-
nem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

 
 

§ 35 
Zeugnis 

 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf 

ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch 
auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnis-

ses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftig-

ten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeug-
nis). 

 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
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Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 36 

Anwendung weiterer Tarifverträge 

 
1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-
regelungen gelten fort, soweit im TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Ta-
rifvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung dieser Tarif-
verträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbei-
ter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 3Für das Land Berlin finden ferner 
die im Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Landes Berlin in das Tarif-
recht der TdL (TV Wiederaufnahme Berlin) aufgeführten Tarifverträge und Tarifver-
tragsregelungen mit den dort genannten Maßgaben Anwendung. 
 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-

schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom 
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen 
aus. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgendes: 
 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 
Arbeitsverhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnis-
ses zu diesem Gebiet fortbesteht. 

 
b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet 

West. 
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c) Abweichend von den Buchstaben a und b gelten für Beschäftigte, die in 
einem Arbeitsverhältnis zum Land Berlin stehen, einheitlich die Regelungen 
des Tarifgebietes West, soweit nicht ausdrücklich für das Land Berlin etwas 
anderes bestimmt ist. 6 

 
(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Bezug genom-

men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Per-
sonalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. 

 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-

gungsstelle vor. 
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be-

scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, 
auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbrin-
gen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert 
im Sinne des SGB VI zu sein. 

 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tä-

tigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterle-
gen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf 
Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Arbeiter unterlegen hätte. 

 
 

§ 38a 
Übergangsvorschrift zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j 

 
1Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit, mit dem 
am 31. Mai 2015 arbeitsvertraglich eine überwiegend künstlerische Tätigkeit verein-
bart ist, findet § 1 Absatz 2 Buchstabe j in der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Fassung 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwen-
dung. 2Auf technisches Theaterpersonal, mit dem am 31. Mai 2015 arbeitsvertraglich 
die Anwendung des TV-L vereinbart ist, findet der TV-L unabhängig von § 1 Absatz 2 
Buchstabe j in der ab dem 1. Juni 2015 geltenden Fassung für die Dauer des ununter-
brochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 3Als ununterbro-
chen fortbestehend gilt das Arbeitsverhältnis auch, wenn im beiderseitigen Einverneh-
men an ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung ein neues Arbeitsverhält-
nis zu demselben Arbeitgeber abgeschlossen wird. 
 
                         
6  Hierzu ist § 3 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten: 

 

§ 3 
Geltung der Tarifregelungen für das Tarifgebiet West 

 
1§ 38 Absatz 1 Buchstabe c TV-L gilt nicht für die Anwendung des Tarifvertrages über die betriebliche 
Altersversorgung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – 
ATV) vom 1. März 2002 in der jeweils gültigen Fassung. 2Für die Anwendung des § 30 Absätze 2 bis 
5 TV-L gilt § 38 Absatz 1 Buchstabe c TV-L nicht für Arbeitsverträge von Beschäftigten, die am 31. Juli 
2011 schon abgeschlossen waren und die zu diesem Zeitpunkt unter den Geltungsbereich des Tarif-
rechts Ost (Berlin) fielen. 3Abweichend von § 38 Absatz 1 Buchstabe c TV-L gilt § 47 Nr. 3 TV-L bis 
zum 30. Juni 2014 nicht im Tarifgebiet Ost. 
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§ 39 

In-Kraft-Treten, Laufzeit 
 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 

treten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 27 am 1. Januar 
2007 in Kraft. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mo-

naten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 
 
(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirkli-

cher Ebene schriftlich gekündigt werden 
 

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats. 2Eine solche Kündigung erfasst zugleich auch abweichende Rege-
lungen der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für besondere 
Beschäftigtengruppen in den Sonderregelungen, 

 
b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjah-

res, 
 
c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-

monats. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden 
 

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, 

 
b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres, 
 
c)  die §§ 12 bis 14 und die Entgeltordnung (Anlage A) insgesamt und ohne 

Nachwirkung mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
halbjahres, 

 
d) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-

dermonats, 
 
e) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-

derjahres, 
 
f) die Abschnitte 10, 18 und 25 des Teils II der Entgeltordnung gemeinsam mit 

einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres; die 
Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen, 

 
g) die Entgelttabellen (Anlagen B, C und D) mit einer Frist von einem Monat 

zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2018; eine Kündigung nach Absatz 2 umfasst nicht die Entgelttabellen. 
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B. Sonderregelungen 
 
 

§ 40 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen der Länder, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
1. § 3 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:  
 

"(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungs-
gemäß in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Einrichtung, insbeson-
dere der spezifischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung aus-
zuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen." 

 
2. § 3 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Nebentätigkeiten haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vor-
her schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersa-
gen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen 
des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen 
Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Ar-
beitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden." 

 
3. In § 3 werden folgende Absätze 8 und 9 angefügt: 
 

"(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grund-
rechte der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit sowie das Grundrecht 
der Gewissensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsper-
son oder eine Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien bestimmt, 
die Empfehlungen zur Konfliktlösung aussprechen kann. 3Gesetzliche An-
sprüche bleiben von den Empfehlungen der Schlichtung unberührt. 

 
(9) Soweit in § 53 Abs. 2 Hochschulrahmengesetz genannten befristet Beschäf-

tigten Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer Promo-
tion oder der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen förder-
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lich sind, soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegen-
heit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

 
"(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Ab-weichend 
von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit zu leisten haben sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahr-
modelle, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden." 

 
2. § 6 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 

"(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen oder Beschäftigtenbereiche ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis 
zu 48 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors 
geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden innerhalb eines Jahres aus-
geglichen. 3§ 6 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt." 

 
3. Es wird folgender Absatz 12 angefügt: 
 

"(12) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen oder Beschäftigtenbereiche vereinbart werden, dass die Verteilung der 
Arbeitszeit unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom Beschäftigten 
selbstverantwortlich festgelegt werden kann." 

 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
§ 7 Absatz 8 gilt in folgender Fassung: 
 
"(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 48 
Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 au-
ßerhalb der Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan fest-
gelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorge-
sehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind." 
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Nr. 5 
Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 

 
1. § 16 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:  
 

"(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 
keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über 
eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem 
vorherigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Ar-
beitgeber, erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der ein-
schlägigen Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeits-
verhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Ein-
stellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Ja-
nuar 2014 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von mindes-
tens drei Jahren - in Stufe 3. 

 
4Werden Beschäftigte in den Entgeltgruppen 13 bis 15 eingestellt, gilt ergän-
zend: Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung an anderen Hochschulen o-
der außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden grundsätzlich aner-
kannt. 5Dasselbe gilt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 12, wenn 
sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Aus- und/oder Be-
wertung von wissenschaftlichen Vorhaben einen wesentlichen Beitrag leis-
ten. 

 
6Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung 
des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder 
teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für 
die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist." 

 
1a.  § 16 Absatz 2 a gilt in folgender Fassung: 

 
"(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren 

Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 
Satz 3 und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des 
TV-L, des TVÜ-Länder oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene 
Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; Ab-
satz 2 Satz 6 bleibt unberührt." 

 
2. § 16 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 

"(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bin-
dung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshal-
tungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Ein-
stufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg 
gewährt werden. 2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 
20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten.  

 
3Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Entgelt der Endstufe 
können bis zu 25 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 4Dies gilt jedoch nur, 
wenn 
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a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene 
Anforderungen erfüllen oder  

b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung 
erreicht werden soll. 

 
5Die Zulage kann befristet werden. 6Sie ist auch als befristete Zulage wider-
ruflich." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 18 

 
§ 18 gilt in folgender Fassung: 
 

"§ 18 
Besondere Zahlung im Drittmittelbereich, 

Leistungszulage und -prämie 
 

(1) 1Beschäftigte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung 
erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkosten 
des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter ver-
bleiben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei der 
Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel zu 
erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 4Die 
Sonderzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie 
ist nicht zusatzversorgungspflichtig. 

 
(2) 1Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine Leistungszu-

lage zahlen, wenn sie dauerhaft oder projektbezogen besondere Leistungen er-
bringen. 2Die Zulage kann befristet werden. 3Sie ist auch als befristete Zulage 
widerruflich. 

 
(3) Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine einmalige 

Leistungsprämie zahlen, wenn sie besondere Leistungen erbracht haben." 
 
 

Nr. 7 
Zu § 26 - Erholungsurlaub - 

 
§ 26 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 
"(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 30. September 
des folgenden Jahres genommen sein. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 

Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel 
des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz bleibt un-
berührt. 
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c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-
laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen 
Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 
d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt." 
 
 

Nr. 8 
Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge - 

 
§ 30 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 
"(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs-

sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; wei-
tergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz blei-
ben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der 
Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind." 

 
 

Nr. 9 
Künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschulen in Baden-Württem-

berg und Bayern: 
 
1Für künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschulen in Baden-Württemberg 
und Bayern gelten § 44 Nummern 2 und 3 entsprechend. 2An die Stelle der Schulferien 
treten dabei die Semesterferien. 
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§ 41 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  

an Universitätskliniken 
 

<nicht abgedruckt> 
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§ 42 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  

außerhalb von Universitätskliniken 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärztinnen 
und Zahnärzte (Beschäftigte), die nicht unter den Geltungsbereich des § 41 fallen und 
in Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Personen in ärztlicher 
Behandlung stehen, beschäftigt werden. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 
 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-

setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinaus. 

 
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen o-

der sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Aus-
nahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Be-
schäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitge-
ber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Eine Beteiligung der Beschäftigten an Poolgeldern hat nach transparenten 

Grundsätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Leistung 
und Erfahrung zu erfolgen. 2Sie richtet sich nach den landesrechtlichen Bestim-
mungen. 3Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, soll ein 
Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; die Klinik 
kann weitere Kriterien bestimmen. 4Die Beteiligung an Poolgeldern ist kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung 
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauf-
tragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt han-
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deln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt ha-
ben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber 
kann die Beschäftigten auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersu-
chen lassen. 5Auf Verlangen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäf-
tigte, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsge-
fährdenden Bereichen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärzt-
lich zu untersuchen. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Be-
hauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig wer-
den können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung 
ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 

Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 
(8) (nicht besetzt) 
 
(9) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 

auszustellen. 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, im 
Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und Ärzten 
oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu 
werden.  

 
(10) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehört es, am Ret-

tungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. 2Für jeden Ein-
satz in diesem Rettungsdienst erhalten die Beschäftigten einen nicht zusatzver-
sorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,41 Euro. 3Dieser Betrag ver-
ändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe 14 Stufe 3. 

 
Protokollerklärungen zu § 3 Absatz 10: 

1. Beschäftigte, denen aus persönlichen Gründen (zum Beispiel Vorliegen einer 
anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz im Rettungs-
dienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit) oder aus fachlichen Gründen die 
Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar beziehungsweise untersagt ist, 
dürfen nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen werden. 

 
2. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Beschäftigten wegen der Teil-

nahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leistungen 
vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private Unfallversiche-
rung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungsdienstes die Bei-
träge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche) zustehen. 2Die Be-
schäftigten können auf die sonstigen Leistungen verzichten. 
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3. Der Einsatzzuschlag beträgt: 

- 19,55 Euro ab 1. Januar 2017, 
- 20,01 Euro ab 1. Januar 2018. 

 
(11) Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehören auch die Er-

stellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen Aus-
arbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden. 

 
(12) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die 

Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, sinngemäß Anwendung. 
 

2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätig-
keit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wissen-
schaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten angefordert und 
vergütet werden. 3Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit 
des leitenden Arztes. 

 
4Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissen-
schaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die Be-
schäftigten entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser 
Vergütung. 

 
5In allen anderen Fällen sind die Beschäftigten berechtigt, für die Nebentätigkeit 
einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem Dritten zu zahlen ist. 6Die 
Beschäftigten können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die 
angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer Beteiligung entspricht. 
 
7Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begründe-
ten Ausnahmefällen verweigert werden. 
 

(13) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal 
oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden. 

 
(14) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material 

des Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben die Beschäftigten dem Ar-
beitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu 
erstatten sind. 2Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 5 - Qualifizierung - 

 
§ 5 erhält folgende Absätze 10 bis 12: 
 
"(10) Für Beschäftigte, die sich in Facharztweiterbildung, Schwerpunktweiterbildung o-

der Zusatzausbildung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärz-
ten in der Weiterbildung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, der 
unter Berücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden Ziele 
und Inhalte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert festlegt.  
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(11) Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei 

wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte die 
festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungsord-
nung vorgesehenen Zeit erreichen kann. 

 
(12) 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, 

in der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist 
die Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen 
des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung blei-
ben hiervon unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfähigkeit 
sinngemäß anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt." 

 
 

Nr. 4 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden Be-
schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus betriebli-
chen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitaus-
gleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeits-
zeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf 
einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

 
4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 
wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die betriebli-
chen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber schon bis 
zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein Freizeitaus-
gleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. 
des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende An-
teil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach 
der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung 
gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des Satzes 4 steht der Zeit-
zuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) zu. 

 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche 
vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel 
der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, 
wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, nicht 
wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt 
sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeits-
zeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die Sätze 4 bis 7 
nicht. 



 

59 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten." 

 
3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 

 
"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 

Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeits-
vertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die 
regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen." 

 
4. § 6 Absatz 10 gilt nicht. 
 
 

Nr. 5 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, 
bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines 
Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird. 
2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbro-
chen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 
3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nacht-
arbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außer-

halb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschafts-
dienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu 
erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne 
Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-

bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber an-
zuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der 
Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß le-
diglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon 
oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 4Durch 
tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche 
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Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 Absatz 1 
Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 

 
3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12: 

 
"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im Rah-

men des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindes-
tens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschafts-
dienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 
16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert 
diesen Zeitraum nicht,  

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 
13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert 
diesen Zeitraum nicht. 

 
(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 

Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeits-
zeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden ausschließlich 
der Pausen verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 2Die Verlängerung setzt vo-
raus: 

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  

b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Gesundheitsschutzes. 

 
3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 
nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztent-
scheidungsrecht hat. 

 
(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen des 

§ 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit 
über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei ist eine 
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden in 
den Bereitschaftsdienststufen A und B und von bis zu maximal durchschnitt-
lich 54 Stunden in den Bereitschaftsdienststufen C und D zulässig. 3Für die 
Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Absatz 
2 Satz 1. 
 
Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11: 

1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifver-
trages kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für die 
Beschäftigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen und zu 
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verändern. 2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende Arbeits-
zeitgestaltung zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen Regelun-
gen, die zu einer längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Voraussetzung: 
Im Rahmen des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz 

- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen, 

- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorliegen 
und 

- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden 

und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. 
 

(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 
sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - bezie-
hungsweise in den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung kommt, 
die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie die Arbeits-
zeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Voll-
beschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten 
oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen 
kann hiervon abgewichen werden." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

 
"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäf-
tigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 15 v.H., 
 
b) für Nachtarbeit  20 v. H. 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 0,64 €; 
 
in den Fällen der Buchstaben a bis e beziehen sich die Werte auf den Anteil 
des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine 
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Stunde entfällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 
Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch 
der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist 
und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 
zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz 
einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt ent-
sprechend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-
zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Ent-
gelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden 
Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 

 
2. § 8 Absatz 3 gilt nicht.  
 
3. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 

"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und be-
zahlt: 
 
a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-

schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 
 

Bewertung 
als Arbeitszeit 

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H. 

B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H. 

C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H. 

D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H. 

 
2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zu-
geteilt, wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes 
in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als 
dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird. 

 
b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, die 

vom Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden Bereit-
schaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

 

Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat 
 

Bewertung als 
Arbeitszeit 
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1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 

9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 

13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

 
c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen er-

höht sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 2Im 
Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereitschafts-
dienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 

 
d) 1Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjah-
res kündbar. 

 
e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buch-

staben a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der Ba-
sis ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2010 nach der Anlage E. 7 2Für 
Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2010 eingestellt werden und in 
den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tä-
tigkeit ist die Vergütungsgruppe maßgebend, die sich zum Zeitpunkt 
der Einstellung beziehungsweise der Höher- oder Herabgruppierung 
bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts ergeben hätte. 

 
f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto 

(§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es 
zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftig-
ten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 2Wei-
tere Faktorisierungsregelungen können in einer einvernehmlichen 
Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der 
Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhal-
tung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist." 

 
 

                         
7  Hierzu ist § 7 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten (Hinweis: Die Regelung tritt mit Ablauf 

des 30. November 2017 außer Kraft, vgl. § 25 Abs. 2 TV Wiederaufnahme Berlin): 
 

§ 7 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken sowie nicht-

ärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern 
 
Für Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken sowie nichtärztliche Beschäftigte in Uni-
versitätskliniken und Krankenhäusern (§§ 42 und 43 TV-L) gelten die Beträge der Anlage E zum  
TV-L für das Tarifgebiet West mit der Maßgabe, dass der Bemessungssatz nach § 5 (TV Wiederauf-
nahme Berlin) anzuwenden und die zeitlichen Verschiebungen der allgemeinen Anpassungen nach § 
5 (TV Wiederaufnahme Berlin) zu berücksichtigen sind. 
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Nr. 7 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt zu-

stehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit ei-
ner Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar." 

 
 

Nr. 8 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Kalen-

derjahr von mindestens 
 

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberücksich-
tigt. 4Bei Anwendung des Satzes 1 werden nur die im Rahmen der regelmäßigen 
Arbeitszeit in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig beziehungs-
weise betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt. 5Absatz 4 
und Absatz 5 finden Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 

 
 

Nr. 9 
Zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

ohne Kündigung - 
 

1. § 33 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht 
sie/er Altersrente nach § 236, § 236a oder § 236b SGB VI oder ist sie/er 
nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einem berufsständi-
schen Versorgungswerk versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbe-
scheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines 



 

65 

nach § 3 Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis 
endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten 
das Gutachten bekannt gegeben worden ist." 

 
2. Dem § 33 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 
"Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 und 3: 

Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch berufs-
ständische Versorgungswerke." 

 
Nr. 10 

Zu § 35 - Zeugnis - 
 
Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
"(5) Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt." 
 
 

§ 43 
Sonderregelungen für die nichtärztlichen 

Beschäftigten in Universitätskliniken 
und Krankenhäusern 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte (mit Ausnahme der Ärztinnen und 
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die unter § 41 oder § 42 fallen), wenn sie in  
Universitätskliniken, Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen und Heimen, in 
denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigt werden. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 
"(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung 
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem beauf-
tragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt han-
deln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt ha-
ben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber 
kann die Beschäftigten auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersu-
chen lassen. 5Auf Verlangen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäf-
tigte, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsge-
fährdenden Bereichen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärzt-
lich zu untersuchen." 
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Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden Be-
schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus betriebli-
chen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitaus-
gleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeits-
zeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf 
einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

 
4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 
wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die betriebli-
chen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber schon bis 
zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein Freizeitaus-
gleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. 
des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende An-
teil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach 
der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung 
gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des Satzes 4 steht der Zeit-
zuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) zu. 
 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche 
vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel 
der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, 
wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, nicht 
wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt 
sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeits-
zeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die Sätze 4 bis 7 
nicht. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten." 

 
3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 

"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsver-
traglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, Rufbe-
reitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die regel-
mäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von 
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zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf einen 
Sonntag fallen." 

 
4. § 6 Absatz 10 gilt nicht. 
 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, 
bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines 
Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird. 
2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbro-
chen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 
3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nacht-
arbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außer-

halb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereit-
schaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-

bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber an-
zuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der 
Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß le-
diglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon 
oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 4Durch 
tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 Absatz 
1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 

 
3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12: 

 
"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im Rah-

men des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeits-
zeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindes-
tens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschafts-
dienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 
16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert 
diesen Zeitraum nicht, 
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b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 
13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert 
diesen Zeitraum nicht. 

 
(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 

Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Arbeits-
zeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden ausschließlich 
der Pausen verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 2Die Verlängerung setzt vo-
raus: 

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  

b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 

c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Gesundheitsschutzes. 

 
3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 
nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letzt-ent-
scheidungsrecht hat. 

 
(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen des 

§ 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit 
über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei ist eine 
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden in 
den Bereitschaftsdienststufen A und B und von bis zu maximal durchschnitt-
lich 54 Stunden in den Bereitschaftsdienststufen C und D zulässig. 3Für die 
Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Absatz 
2 Satz 1. 

 
Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11: 

1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifver-
trages kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für die 
Beschäftigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen und zu 
verändern. 2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende Arbeits-
zeitgestaltung zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen Regelun-
gen, die zu einer längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Voraussetzung: 
Im Rahmen des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz 

- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen, 

- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorliegen 
und 

- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden 

und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. 
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(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 
sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - bezie-
hungsweise in den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung kommt, 
die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie die Arbeits-
zeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Voll-
beschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten 
oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen 
kann hiervon abgewichen werden." 

 
 

Nr. 5 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

 
"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäf-
tigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9 30 v.H., 
- in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H., 

 
b) für Nachtarbeit  20 v.H., 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 
- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 0,64 €, 
- für die übrigen Beschäftigten, soweit die 

Samstagsarbeit nicht im Rahmen von  
Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H.; 

 
in den Fällen der Buchstaben a bis e sowie Buchstabe f 2. Alternative bezie-
hen sich die Werte auf den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jewei-
ligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde entfällt. 3Beim Zusammentreffen 
von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeit-
zuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein Ar-
beitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Ver-
hältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entspre-
chend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt 
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und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als sol-
che. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4. 
 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-
zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Ent-
gelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden 
Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 

 
2. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 

 
"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-

schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und be-
zahlt: 
 
a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-

schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 
 

Bewertung 
als Arbeitszeit 

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H. 

B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H. 

C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H. 

D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H. 

 
2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zu-
geteilt, wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in 
der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als 
dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird. 

 
b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, die 

vom Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden Bereit-
schaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

 

Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat 
 

Bewertung als 
Arbeitszeit 

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 

9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 

13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

 
c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen er-

höht sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 2Im 
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Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereitschafts-
dienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 

 
d) Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

die Betriebsparteien. 
 
e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buch-

staben a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der Basis 
ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2010 nach der Anlage E.8 2Für 
Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2010 eingestellt werden und in 
den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tä-
tigkeit ist die Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe maßgebend, 
die sich zum Zeitpunkt der Einstellung beziehungsweise der Höher- o-
der Herabgruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts erge-
ben hätte. 

 
f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) 

eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulas-
sen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 2Weitere Fak-
torisierungsregelungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder 
Betriebsvereinbarung getroffen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der 
Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhal-
tung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt zu-

stehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit ei-
ner Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar." 

 

                         
8  Hierzu ist § 7 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten (Hinweis: Die Regelung tritt mit Ablauf 

des 30. November 2017 außer Kraft, vgl. § 25 Abs. 2 TV Wiederaufnahme Berlin): 
 

§ 7 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken sowie nicht-

ärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern 
 
Für Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken sowie nichtärztliche Beschäftigte in Uni-
versitätskliniken und Krankenhäusern (§§ 42 und 43 TV-L) gelten die Beträge der Anlage E zum  
TV-L für das Tarifgebiet West mit der Maßgabe, dass der Bemessungssatz nach § 5 (TV Wiederauf-
nahme Berlin) anzuwenden und die zeitlichen Verschiebungen der allgemeinen Anpassungen nach § 
5 (TV Wiederaufnahme Berlin) zu berücksichtigen sind. 
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Nr. 7 

Zu § 27 - Zusatzurlaub - 
 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Kalen-

derjahr von mindestens 
 

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberücksich-
tigt. 4Bei Anwendung des Satzes 1 werden nur die im Rahmen der regelmäßigen 
Arbeitszeit in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig beziehungs-
weise betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt. 5Absatz 4 
und Absatz 5 finden Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 

 
 

Nr. 8 
Regelungen zur Anwendung der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

bis zum 31. Dezember 2011 und zur Anwendung des 
Teils IV der Entgeltordnung ab 1. Januar 2012 

 

(1) 1Bis zum 31. Dezember 2011 wird der Betrag nach der Protokollerklärung Nr. 1 
Absatz 1 und Absatz 1 a zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O von 
46,02 Euro auf 90,00 Euro erhöht. 2Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer 
Tatbestände nur einmal zu. 

 
(2) 1Pflegepersonen im Sinne des Abschnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

beziehungsweise ab 1. Januar 2012 im Sinne von Teil IV der Entgeltordnung, 
denen die Leitung einer Station übertragen ist, erhalten für die Dauer dieser Tä-
tigkeit eine monatliche Zulage von 45,00 Euro, soweit diesen Beschäftigten in 
dem selben Zeitraum keine Zulage nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 
oder Absatz 1 a zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O beziehungs-
weise ab 1. Januar 2012 nach Nr. 5 Absatz 1, 2 oder 3 der Vorbemerkungen zu 
Teil IV der Entgeltordnung gezahlt wird. 2Dasselbe gilt für Beschäftigte in der 
Funktionsdiagnostik, in der Endoskopie, im Operationsdienst und im Anästhesie-
dienst. 
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§ 44 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

als Lehrkräfte 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 45 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

an Theatern und Bühnen 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und Bühnen. 

 
(2) - aufgehoben - 

 
(3) Die Arbeitsbedingungen des Abendpersonals (insbesondere Platzanweiser, Lo-

genschließer, Garderobenpersonal, Toilettenpersonal, Aushilfen) werden abwei-
chend von Protokollerklärung Nr. 3 zu § 1 Absatz 2 Buchstabe j gesondert ver-
einbart.  

 
 

Nr. 2 
Zu § 2 - Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit - 

 
Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit bis zur Dauer einer Spielzeit vereinbart werden. 
 
 

Nr. 3 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
Beschäftigte sind verpflichtet, an Reisen zu auswärtigen Aufführungen teilzunehmen. 
 
Protokollerklärung: 

Bei Reisen zu auswärtigen Aufführungen ist die Zeit einer aus betrieblichen Gründen 
angeordneten Mitfahrt auf dem Wagen, der Geräte oder Kulissen befördert, als Ar-
beitszeit zu bewerten. 
 
 

Nr. 4 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - 

 
(1) 1Beschäftigte sind an Sonn- und Feiertagen ebenso zu Arbeitsleistungen ver-

pflichtet wie an Werktagen. 2Zum Ausgleich für die Arbeit an Sonntagen wird jede 
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Woche ein ungeteilter freier Tag gewährt. 3Dieser soll mindestens in jeder sie-
benten Woche auf einen Sonn- oder Feiertag fallen. 

 
(2) Die regelmäßige Arbeitszeit der Beschäftigten, die eine Theaterbetriebszulage 

(Absatz 5) erhalten, kann um sechs Stunden wöchentlich verlängert werden. 
 
(3) Beschäftigte erhalten für jede Arbeitsstunde, um die die allgemeine regelmäßige 

Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1) nach Absatz 2 verlängert worden ist, 100 v.H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle. 

 
(4) 1Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn ein außerordentliches drin-

gendes betriebliches Bedürfnis besteht oder die besonderen Verhältnisse des 
Theaterbetriebes es erfordern. 2Für Überstunden ist neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe 
a zu zahlen. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1 über die Berechnung 
des Entgelts für die tatsächliche Arbeitsleistung findet Anwendung. 

 
(5) 1Die Regelungen über Zeitzuschläge und über die Wechselschichtzulage und 

Schichtzulage (§ 8 Absätze 1, 7 und 8) gelten nicht für Beschäftigte, die eine 
Theaterbetriebszulage oder einen Theaterbetriebszuschlag nach einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag erhalten. 2Landesbezirklich kann Abweichendes gere-
gelt werden. 

 
Protokollerklärung zu Nr. 4 Absatz 5: 

Am 31. Oktober 2006 bestehende Tarifverträge über eine Theaterbetriebszulage 
oder einen Theaterbetriebszuschlag können nach den jeweils vereinbarten Kün-
digungsfristen von den Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene gekün-
digt werden; dies gilt auch für die von der TdL für das Tarifgebiet Ost geschlos-
senen Tarifverträge. 

 
(6) Die Arbeitszeit darf nur in Ausnahmefällen, wenn es der Betrieb erfordert, auf 

mehr als zwei Zeitabschnitte des Tages verteilt werden. 
 
 

§ 46 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

auf Schiffen und schwimmenden Geräten 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
1Diese Sonderregelungen gelten für die Besatzungsmitglieder auf Schiffen und 
schwimmenden Geräten, soweit die Schiffe und schwimmenden Geräte in den Schiffs-
listen der Verwaltung aufgeführt sind. 2Zur Besatzung eines Schiffes oder schwimmen-
den Gerätes gehören nur diejenigen Beschäftigten, die mit Rücksicht auf Schifffahrt 
und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehreren Schichten, tätig sein müssen und in 
der von der Verwaltung aufzustellenden Bordliste aufgeführt sind. 3Beschäftigte, die 
an Bord dieselben Arbeiten verrichten, ohne selbst in der Bordliste aufgeführt zu sein, 
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werden für die Dauer dieser Tätigkeit wie Besatzungsmitglieder behandelt. 4Die Rege-
lungen gelten auch für Beschäftigte der Länder, die auf nicht landeseigenen Schiffen 
und schwimmenden Geräten eingesetzt sind. 
 
Protokollerklärung: 

Die Eintragung in die Bordliste berührt die tarifliche Eingruppierung in die Entgeltgrup-
pen nicht. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst. 
 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
(1) 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Im Tidebetrieb richten 

sich Beginn und Ende der Arbeitszeit nach den Gezeiten. 3Kann die Arbeitsstelle 
nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht werden und trifft das 
Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Arbeitsstelle ein, wird 
die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Arbeitsbeginns 
als Arbeitszeit gewertet. 

 
(2) 1Kann die Arbeitsstelle auf Schiffen und schwimmenden Geräten nur mit einem 

vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht werden, so wird die 
Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v.H. als Arbeitszeit gewer-
tet. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend verlängert werden. 3Für Ma-
schinisten auf Schiffen, schwimmenden Geräten und sonstigen Motorgeräten 
kann die regelmäßige Arbeitszeit für Vor- und Abschlussarbeiten um täglich bis 
zu einer Stunde verlängert werden. 

 
(3) 1Sofern die Einsatzkonzeption von seegehenden Schiffen und schwimmenden 

Geräten dies erfordert (zum Beispiel 24-Stunden-Betrieb), kann die Arbeitszeit in 
einem Zeitraum von 24 Stunden auf bis zu 12 Stunden verlängert und auf einen 
Zeitraum von 168 Stunden verteilt werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an 
den verlängerten Arbeitszeitraum ein Ausgleich durch Freizeit erfolgt, der dem 
Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 entspricht. 2Im Rahmen 
der Wechselschichten nach Satz 1 geleistete Arbeitsstunden, die über das Dop-
pelte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 hinausge-
hen, sind Überstunden im Sinne des § 7 Absatz 7. 

 
(4) Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord wird 

bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei denn, 
dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.  

 
(5) 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen 

werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn 
in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne des § 7 
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Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des Ent-
gelts während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften: 

 
1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt 

gezahlt: 

a) Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten 
während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Gesamt-
wachzeit ausmachen. 

b) Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder bei 
denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine Bindung 
an einen vorgeschriebenen Platz besteht (zum Beispiel Decks-, Maschi-
nen-, Brücken- oder Ankerwachen). 

 
2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschränkun-

gen unterliegen, werden wie folgt bewertet: 

a) Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das Ent-
gelt für eine Arbeitsstunde gezahlt. 

b) Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stundenga-
rantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wachdienst nur 
Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt wird. Soweit 
die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt Buchstabe a ent-
sprechend. 

 
(6) Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten wäh-

rend der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine beson-
dere Vergütung gezahlt. 

 
(7) 1Besatzungsmitglieder auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und auf Lade-

raumsaugbaggern, deren Arbeitszeit sich nach Absatz 3 richtet, erhalten pro Ein-
satztag einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Überstunden sind bis zu zwei Stun-
den täglich abgegolten (zum Beispiel für kleinere Reparaturen); dies gilt nicht im 
Falle von Havarien, Bergungsarbeiten oder angeordneten Reparaturen. 3Der Zu-
schlag nach Satz 1 ist von der Durchschnittsberechnung nach § 21 Satz 2 aus-
genommen. 

 
 

Nr. 4 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
(1) Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 3 Absatz 4 werden Zeitzu-

schläge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b bis f nicht gezahlt. 
 
(2) Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 3 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 wird 

der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und Buchstabe f nicht 
gezahlt. 

 
 

Nr. 5 
Zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen - 
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Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während der 
Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbestandteile. 
 
 

Nr. 6 
Zu § 19 - Erschwerniszuschläge - 

 
(1) 1Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu-

sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v.H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Entgelt-
gruppe 2 gezahlt. 2Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Gegen-
ständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge und 
Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erheblicher 
Gefahr verbunden waren. 

 
(2) 1Auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und Laderaumsaugbaggern wird für 

Einsätze zum Feuerschutz beziehungsweise zur Bekämpfung von Schadstoffen, 
Öl oder Chemikalien je Einsatztag ein Zuschlag in Höhe von 50 Euro gezahlt und 
die Verpflegung vom Arbeitgeber unentgeltlich bereitgestellt; dies gilt nicht für 
Übungseinsätze. 2Absatz 1 findet keine Anwendung. 

 
(3) Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, wird 

der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerätes, 
durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursachen 
auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an persönli-
chen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 1.500 Euro im Einzelfall ersetzt. 

 
 

Nr. 7 
Zu § 23 Absatz 4 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

 
(1) 1Für Fahrten zur Arbeitsstelle werden die entstandenen notwendigen Fahrtkos-

ten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise 
entsprechender landesrechtlicher Vorschriften erstattet, sofern sie die Fahrtkos-
ten zu der Arbeitsstätte, der die/der Beschäftigte dauerhaft personell zugeordnet 
ist, übersteigen. 2An Stelle des Tagegeldes (§ 6 Bundesreisekostengesetz bezie-
hungsweise entsprechende landesrechtliche Vorschriften) wird nachfolgende 
Aufwandsvergütung gezahlt: 

- bei einer Abwesenheit ab 8 Stunden in Höhe von 3 Euro, 

- bei einer Abwesenheit ab 14 Stunden in Höhe von 5 Euro, 

- bei einer Abwesenheit ab 24 Stunden für je 24 Stunden in Höhe von 
8 Euro. 

 
3Beträgt hierbei die Entfernung zwischen der Arbeitsstätte, der die/der Beschäf-
tigte dauerhaft personell zugeordnet ist und der Stelle, an der das Dienstgeschäft 
erledigt wird, weniger als 2 km, wird Aufwandsvergütung nach Satz 2 nicht ge-
währt. 4Notwendige Übernachtungskosten werden gemäß § 7 Bundesreisekos-
tengesetz beziehungsweise entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften er-
stattet. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 wird bei Abwesenheit von 3 bis zu 8 Stunden 
eine Pauschale in Höhe von 2 Euro gezahlt. 

 
(3) 1Für Beschäftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geräten - mit Ausnahme der 

Besatzungsmitglieder auf Fähren der Länder Bremen, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein - ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 
1. Für die Berechnung des Tagegeldes nach Absatz 1 Satz 2 ist maßgebend, 

dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) befindet. 
 
2. Bei Übernachtungen auf Schiffen oder schwimmenden Geräten, die nicht 

den erlassenen Mindestbestimmungen entsprechen, wird ein Übernach-
tungsgeld in Höhe von 8 Euro gezahlt. 

 
2Reisebeihilfen für Familienheimfahrten werden nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 
und 4 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise entsprechender landesrechtli-
cher Vorschriften gezahlt. 3Satz 2 gilt nicht für Trennungsgeldempfänger. 

 
(4) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 3 ersetzen die Vorschriften über die Er-

stattung von Reisekosten in § 23 Absatz 4. 
 
(5) Abweichend von § 6 Absatz 11 Satz 3 werden nicht anrechenbare Reisezeiten 

bei fester Arbeitszeit zu 50 v.H. als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender 
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften als Arbeitszeit ange-
rechnet. 

 
 

Nr. 7 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 gelten nicht bei Tätigkeiten nach Nr. 3 
Absatz 4 bis 6. 
 
 

§ 47 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

im Justizvollzugsdienst der Länder sowie 
im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg sowie 

des Landes Berlin 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
(1) Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte des Justizvollzugsdienstes, die 

im Aufsichtsdienst, im Werkdienst oder im Sanitätsdienst tätig sind sowie für Be-
schäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg 
sowie des Landes Berlin. 

 
(2) Nr. 2 gilt nur für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und 

Hansestadt Hamburg sowie des Landes Berlin. 
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(3) Diese Sonderregelungen gelten nur im Tarifgebiet West.9 
 
 

Nr. 2 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - und  

zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt - 
 

(1) 1Die §§ 6 bis 9 und 19 finden auf Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst 
der Freien und Hansestadt Hamburg sowie des Landes Berlin keine Anwendung. 
2Es gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 3§ 27 Absätze 2 
und 3 finden unbeschadet der Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe Anwendung, dass 
an die Stelle der Zulagen nach § 8 Absätze 7 und 8 die entsprechenden besol-
dungsrechtlichen Zulagen treten. 

 
(2) 1Beschäftigte im Einsatzdienst erhalten eine monatliche Zulage (Feuerwehrzu-

lage). 2Hierfür finden die Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten 
des Arbeitgebers jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 

 
(3) 1Die Feuerwehrzulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Entgelt, Urlaubsent-

gelt oder Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 2Sie ist bei der Bemessung des Ster-
begeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 

 
 

Nr. 3 
Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses - 

Übergangszahlung 
 

(1) 1Das Arbeitsverhältnis von Beschäftigten mit einer Tätigkeit von mindestens 36 
Jahren bei demselben Arbeitgeber im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst des 
Justizvollzugsdienstes oder im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr endet auf 
schriftliches Verlangen der/des Beschäftigten zu dem von ihr/ihm gewünschten 
Zeitpunkt, frühestens jedoch 36 Kalendermonate vor dem Erreichen der gesetz-
lichen Regelaltersgrenze und nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem vergleichbare Be-
amtinnen und Beamte des Arbeitgebers im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst 
des Justizvollzugsdienstes beziehungsweise im Einsatzdienst der Berufsfeuer-
wehr in den gesetzlichen Ruhestand treten. 2Besteht ein Anspruch auf Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen, tritt an die Stelle der Regelaltersgrenze die Al-
tersgrenze für die abschlagsfreie Inanspruchnahme der Altersrente für schwer-
behinderte Menschen. 3Bei einer kürzeren Beschäftigung im Aufsichts-, Werk- 
oder Sanitätsdienst des Justizvollzugsdienstes beziehungsweise im Einsatz-
dienst der Berufsfeuerwehr als 36 Jahre ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass sich die 36-monatige Frist um jeweils einen Monat für jedes fehlende volle 

                         
9  Hierzu ist § 3 Satz 3 des TV Wiederaufnahme Berlin zu beachten: 

 
§ 3 

Geltung der Tarifregelungen für das Tarifgebiet West 
 
... 3Abweichend von § 38 Absatz 1 Buchstabe c TV-L gilt § 47 Nr. 3 TV-L bis zum 30. Juni 2014 nicht 
im Tarifgebiet Ost. 
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Beschäftigungsjahr vermindert. 4Die/Der Beschäftigte hat das  
Verlangen mindestens drei Monate vor dem von ihr/ihm gewünschten Beendi-
gungszeitpunkt zu erklären. 

 
(2) 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 geendet hat, erhalten für 

jeden Kalendermonat, der nach dem Ausscheiden und vor dem Erreichen der 
Altersgrenze nach Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise 2 liegt, eine Übergangszah-
lung in Höhe von 65 v.H. des monatlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 7 
Stufe 6. 2Bei Beschäftigten, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens in der Entgelt-
gruppe 8 oder höher bzw. in der Entgeltgruppe KR 9b oder höher eingruppiert 
sind, ist Berechnungsgrundlage für die Übergangszahlung das monatliche Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe 8 Stufe 6. 3Die Übergangszahlung erfolgt in einer 
Summe mit dem Ausscheiden der/des Beschäftigten. 4Auf Wunsch der/des Be-
schäftigten kann die Übergangszahlung auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden. 

 
(3) 1Bei Beschäftigten, für die am 31. Dezember 2016 § 47 Nr. 3 Absatz 4  

Satz 1 Buchstabe a in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung gegolten 
hat, beträgt der Bemessungssatz für die Übergangszahlung abweichend von  
Absatz 2 Satz 1 75 v.H. 2Bei Beschäftigten, für die am 31. Dezember 2016 § 47 
Nr. 3 Absatz 4 Satz 1 Buchstabe b in der am 31. Dezember 2016 geltenden  
Fassung gegolten hat, beträgt der Bemessungssatz für die Übergangszahlung 
abweichend von Absatz 2 Satz 1 71 v.H. 

 
(4) Auf Beschäftigte, die Anspruch auf Altersrente für besonders langjährig Versi-

cherte haben, finden die vorstehenden Regelungen keine Anwendung. 
 
 

§ 48 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

im forstlichen Außendienst 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die nicht 
von § 1 Absatz 2 Buchstabe d erfasst werden. 

 
 

Nr. 2 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - 

 
(1) 1Der tarifliche wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Ab-wei-

chend von § 7 Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über den 
Arbeitszeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden sind. 
3§ 10 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung, auf Antrag der/des Beschäftigten 
kann ein Arbeitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstaufschreibung ge-
führt werden. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver-

einbart werden. 
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§ 49 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 
Weinbau- und Obstanbaubetrieben 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 Absatz 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen 
und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1Die regelmäßige Arbeitszeit kann in vier Monaten bis auf 50 und weiteren vier Mona-
ten des Jahres auf bis zu 56 Stunden wöchentlich festgesetzt werden. 2Sie darf im 
Jahr aber 2.188 Stunden im Tarifgebiet West und 2.214 Stunden im Tarifgebiet Ost 
nicht übersteigen. 3Dies gilt nicht für Beschäftigte im Sinne des § 38 Absatz 5 Satz 1, 
denen Arbeiten übertragen sind, deren Erfüllung zeitlich nicht von der Eigenart der 
Verwaltung oder des Betriebes abhängig ist. 
 
 

§ 50 
Sonderregelungen für Beschäftigte in Zentren 

für Psychiatrie Baden-Württemberg 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 51 
Sonderregelungen 

für Beschäftigte im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungs-
dienst. 2Für Beschäftigte, die zur Lokalisierung von Fundmunition überwiegend Luft-
bildmaterial aus den beiden Weltkriegen auswerten (Luftbildauswerter), gilt nur nach-
stehender § 19 Ziffer 5. 
 

Nr. 2 
Zu § 19 - Erschwerniszuschläge – 

 

§ 19 gilt in folgender Fassung: 
 
„§ 19 Zulagen, Zuschläge und Sonderprämie 
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1. Gefahrenzulage 

(1) Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, ständige Vertreter des Leiters 
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und Leiter im Kampfmittelbeseitigungs-
dienst im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt 26 des Teils II der Ent-
geltordnung erhalten eine monatliche Gefahrenzulage von 1.100,00 Euro. 

(2) 1Truppführer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 3 zu Abschnitt 26 des Teils 
II der Entgeltordnung sowie Munitionsfacharbeiter, die in den Entgeltgruppen 5 
und 6 nach Teil II Abschnitt 26 der Entgeltordnung eingruppiert sind, erhalten bei 
einer Beschäftigung von monatlich mindestens 125 Arbeitsstunden im unmittel-
baren Gefahrenbereich eine monatliche Gefahrenzulage. 2Sie beträgt  

- für Truppführer 1.100,00 Euro und  

- für Munitionsfacharbeiter 1.000,00 Euro. 

3Sinkt die Zahl der Arbeitsstunden im unmittelbaren Gefahrenbereich um mehr 
als 28, so wird die Gefahrenzulage für jede Stunde, die an 125 fehlt, um 1/125 
gekürzt.  

Protokollerklärung zu Ziffer 1 Absatz 2: 

Die Tätigkeit im unmittelbaren Gefahrenbereich im Sinne des Absatzes 2 ist das 
Suchen, Prüfen, Entfernen, Entschärfen, Sprengen oder Zerlegen von Munition 
oder Munitionsteilen sowie deren Transport. 

(3) 1Für die Dauer des Erholungsurlaubs, der Gewährung von Entgelt im Krank-
heitsfall nach § 22 sowie für die Dauer von dienstlich erforderlichen Lehrgängen 
wird die Gefahrenzulage weitergezahlt. 2Im Falle des Todes wird die Gefahren-
zulage auch im Sterbemonat gezahlt. 3Eine Kürzung nach Absatz 2 Satz 3 tritt in 
diesen Fällen nicht ein. 

(4) 1Die Beschäftigten, die chemische Munition suchen, prüfen, entfernen oder 
transportieren, erhalten bei einer Beschäftigung von monatlich mindestens 125 
Arbeitsstunden im unmittelbaren Gefahrenbereich eine weitere monatliche Ge-
fahrenzulage von 133,33 Euro. 2Absatz 2 Satz 3 gilt sinngemäß. 

(5) Die Gefahrenzulagen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt, soweit 
sie 50 v.H. des in Absatz 1, 2 oder 4 festgesetzten Betrages übersteigen. 

2. Sonderprämie 

(1) 1In Sonderfällen, in denen die Entschärfung ein außergewöhnliches Gefah-
renmoment in sich birgt (z. B. Bombe mit Langzeitzünder), einschließlich eines 
erforderlichen Transports vor der Entschärfung, wird eine Sonderprämie von 
737,79 Euro als zusätzliche Gefahrenzulage gezahlt. 2Die Sonderprämie erhält 
jeder Beschäftigte, der unmittelbar an der Entschärfung oder beim Transport der 
noch nicht entschärften Bombe mitarbeitet. 3Die Prämie wird jedoch je Sonderfall 
im Sinne von Satz 1 nur einmal gezahlt. 

Protokollerklärungen zu Ziffer 2 Absatz 1: 

1. Der Entschärfung einer Bombe mit Langzeitzünder steht die Entschärfung 
entsprechender Seemunition (z. B. Torpedos, Wasserbomben, Seeminen) 
gleich. 
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2. 1Zum Entschärfen gehört auch das Entfernen des Zünders durch Spren-
gung. 2Das Sprengen des gesamten Sprengkörpers gilt nicht als Entschär-
fung. 

(2) Die Sonderprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

3. Zulage für Tauchertätigkeiten 

1Die Beschäftigten erhalten eine Zulage für Tauchertätigkeiten. 2Sie bestimmt 
sich nach den gemäß Anlage 1 Teil B Nrn. 12, 13 TVÜ-Länder bzw. § 29 TVÜ-
Länder fortgeltenden Tarifverträgen.  

4. Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge, Schutzkleidung 

(1) Ständig in der Kampfmittelbeseitigung beschäftigte Munitionsfacharbeiter, die 
in den Entgeltgruppen 5 und 6 nach Teil II Abschnitt 26 der Entgeltordnung ein-
gruppiert sind, erhalten zur Abgeltung aller Schmutz-, Gefahren- und Erschwer-
niszuschläge für jede Arbeitsstunde einen Zuschlag. 

(2) 1Der Zuschlag wird in Höhe der Zuschlagsgruppe II der gemäß Anlage 1 Teil 
B Nrn. 12, 13 TVÜ-Länder fortgeltenden Tarifverträge bzw. in Höhe von 6 v.H. 
der Bemessungsgrundlage des nach § 29 TVÜ-Länder fortgeltenden Tarifvertra-
ges gezahlt. 2Soweit Schutzkleidung gewährt wird, vermindert sich der Zuschlag 
um ein Drittel. 

5. Zulage für Luftbildauswerter 

(1) Luftbildauswerter in den Entgeltgruppen 8 und 9, die nicht nach Teil II Ab-
schnitt 26 der Entgeltordnung eingruppiert sind, erhalten eine monatliche Zulage 
von 113,00 Euro.  

(2) 1Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die den Beschäftigten Tabel-
lenentgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall nach § 22 zusteht. 2Sie 
ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 

 

Nr. 3 
Zu § 23 - Gruppenunfallversicherung – 

(1) 1Die Beschäftigten werden zusätzlich gegen Unfälle im unmittelbaren Gefahrenbe-
reich versichert. 2Die Versicherungssumme beträgt für den Fall des Todes 56.497,75 
Euro und für den Invaliditätsfall 112.995,51 Euro bei Zahlung einer Rente nach der 
Rententabelle des Versicherungsträgers. 3Die Prämien werden vom Arbeitgeber ge-
zahlt. 

(2) Von der Gruppenunfallversicherung kann abgesehen werden, wenn entspre-
chende Leistungen im Fall eines Unfalles anderweitig gewährleistet sind. 

 
Nr. 4 

Zu § 27 - Zusatzurlaub – 
 

Die Beschäftigten der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Ham-
burg, von Niedersachsen und von Schleswig-Holstein erhalten im Kalenderjahr drei 
Arbeitstage Zusatzurlaub. 
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Nr. 5 
Laufzeit 

 
(1) Die vorstehenden Nummern 1 bis 4 sowie Abschnitt 26 in Teil II der Entgeltordnung 
können ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt werden. 

(2) 1Die Beträge in den Nummern 2 und 3 können frühestens zum 31. Dezember 2018 
schriftlich gekündigt werden. 2Eine Erhöhung dieser Beträge bleibt der Vereinbarung 
künftiger Tarifrunden vorbehalten. 
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Anhang zu § 6 
 
Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Ta-
rifgebiet West 
 
(1) Grundsätze der Berechnung 
 

a) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der 
festgestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien einvernehmlich 
festgelegt. 

 
b) 1Die Differenz zwischen der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zur tatsächlichen 

Arbeitszeit wird verdoppelt, dabei werden aber nicht mehr als 0,4 Stunden für 
den zweiten Teil der Verdoppelung der Differenz berücksichtigt. 2Das Ergeb-
nis ist die Gesamtdifferenz. 3Die Gesamtdifferenz wird der bisherigen tarifli-
chen Arbeitszeit zugerechnet. 

 
c) 1Für die Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigtengruppen, welche die 

Tarifvertragsparteien in § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 
bis ff festgelegt haben beziehungsweise die durch landesbezirkliche Verein-
barung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg einbezo-
gen sind, beträgt die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
ausschließlich der Pausen 38,5 Stunden. 2Das auf diese Beschäftigten (ein-
schließlich der Ärzte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d) entfallende Vo-
lumen der Differenz zu der Arbeitzeit nach Buchstabe b wird auf die Beschäf-
tigten in den anderen Beschäftigungsbereichen übertragen und erhöht bezie-
hungsweise verringert für diese das Ergebnis der nach Buchstabe b errech-
neten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. 3Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse nach Satz 1 und 2 wird die Gesamtdifferenz mit einem ermittelten 
Faktor multipliziert. 

 
(2) Feststellungen und Berechnungen 

 
1Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Monat Februar 
2006, ermittelt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, beträgt nach den Feststel-
lungen der Tarifvertragsparteien in 

 
Baden-Württemberg  38,95 Stunden 
Bayern    39,33 Stunden 
Bremen    38,795 Stunden 
Hamburg   38,73 Stunden 
Niedersachsen  38,92 Stunden 
Nordrhein-Westfalen  39,20 Stunden 
Rheinland-Pfalz  38,75 Stunden 
Saarland   38,80 Stunden 
Schleswig-Holstein  38,60 Stunden. 
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2Ergebnisse der Berechnungen nach Absatz 1 Buchstabe b: 
 

 
Land 

 
§ 6 Absatz 1 
Satz 1 Buch-

stabe a  
 

 
Bisherige  

tarifliche Ar-
beitszeit § 15 
Absatz 1 BAT 

 
Diffe- 
renz 

 
Gesamtdifferenz  
nach Absatz 1 
Buchstabe b  

Baden-Württemberg 38,95 38,50 0,45 0,85 
Bayern 39,33 38,50 0,83 1,23 
Bremen 38,795 38,50 0,295 0,59 
Hamburg 38,73 38,50 0,23 0,46 
Niedersachsen 38,92 38,50 0,42 0,82 
Nordrhein-Westfalen 39,20 38,50 0,70 1,10 
Rheinland-Pfalz 38,75 38,50 0,25 0,50 
Saarland 38,80 38,50 0,30 0,60 
Schleswig-Holstein 38,60 38,50 0,10 0,20 

 
3Die Tarifvertragsparteien in den Ländern errechnen aufgrund der Daten nach Ab-
satz 1 Buchstabe b und Buchstabe c die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für 
die Beschäftigten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a. 4Ist eine Einigung über 
die Daten und das ermittelte Ergebnis zur Arbeitszeit in einem Land nicht zu erzie-
len, werden die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene in einer gemeinsamen 
Kommission eine abschließende Festlegung vornehmen. 

 
5Zur praktischen Umsetzung ermitteln die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene 
entsprechend dem festgestellten Ergebnis unter Berücksichtigung des Absatzes 1 
Buchstabe c einen Faktor, mit dem die Gesamtdifferenz nach Absatz 1 Buchstabe 
b multipliziert wird.  
 
6Danach ergibt sich für die Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
in den einzelnen Bundesländern jeweils folgender Faktor: 

 
Land Faktor 

Baden-Württemberg 46,47 
Bayern 32,60 
Bremen 66,44 
Hamburg 84,78 
Niedersachsen 48,54 
Nordrhein-Westfalen 36,21 
Rheinland-Pfalz 78,00 
Saarland 65,83 
Schleswig-Holstein 193,50 

 
7Die Ergebnisse werden auf volle Hundertstel gerundet. 
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C. Anlagen 
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Anlage A 

 

 

Entgeltordnung zum TV-L 

 

Gliederung 

 

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 

Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst 

Teil II Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigtengruppen 

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen 

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte 

2.1 Apotheker 

2.2 Ärzte und Zahnärzte 

2.3 Tierärzte 

3. Beschäftigte in Bäderbetrieben 

4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten, 

Beschäftigte in Landesversorgungsämtern 

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im 

Fernmeldebetriebsdienst 

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

6. Beschäftige in der Forschung 

7. Beschäftigte in der Forstverwaltung 

8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst 

8.1 Konferenzdolmetscher 

8.2 Überprüfer und Übersetzer 

8.3 Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) 

9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Weinbau 

9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte 

9.2 Pflanzenbeschauer und staatliche Fischereiaufseher 

9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben 
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10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen 

10.2 Audiologie-Assistenten 

10.3 Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesundheitsaufseher, 

Seehafengesundheitsaufseher 

10.4 Diätassistentinnen 

10.5 Ergotherapeuten 

10.6 Logopäden 

10.7 Masseure und medizinische Bademeister 

10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte 

10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsgehilfen 

10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen 

10.11 Orthoptistinnen 

10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 

10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten 

10.14 Physiotherapeuten 

10.15 Zahntechniker 

11. Beschäftigte in der Informationstechnik 

12. Beschäftigte im Justizdienst 

12.1 Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 

12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugsdienst 

13. Beschäftigte im Kanzleidienst 

14. Beschäftigte im Kassendienst 

15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, 

Grubenkontrolleure 

15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkontrolleure 

15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung 

15.3 Maschinenmeister 

15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Betrieb 

15.5 Meister 

16. Beschäftigte in Registraturen 

17. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- und  

Konservierungsarbeiten 

18. Beschäftigte im Rettungsdienst 

19. Beschäftigte in der Schifffahrt 
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20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

20.1 Leiter von Erziehungsheimen 

20.2 Leiter von Kindertagesstätten 

20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen 

20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten/Psychagogen, Bewährungshelfer, 

Heilpädagogen 

20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst 

20.6 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen 

21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung 

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen 

22.1 Ingenieure 

22.2 Techniker 

22.3 Technische Assistenten 

22.4 Laboranten 

22.5 Zeichner 

22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher) 

22.7 Modelleure 

22.8 Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Planungstechniker 

22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte 

22.10 Operateure, Strahlenschutztechniker und Strahlenschutzlaboranten in Kern-
forschungseinrichtungen 

22.11 Fotografen 

22.12 Fotolaboranten 

23. Technische Beschäftigte im Eichdienst 

24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen 

24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf 

24.2 Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und Ton 

24.3 Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Requisite 

24.4 Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchesterwarte 

25. Wirtschaftspersonal 

25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Einrichtungen  im Sinne des § 43 

25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen im Sinne des § 43 

25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit  

Teilaufgaben in Einrichtungen im Sinne des § 43 

25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 fallen 
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Teil III Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten 

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung 

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche 

2.1 Facharbeiter 

2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagenpfleger 

2.3 Hausmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal, Kunsteisbahn-, 
Sporthallen- und Sportplatzwarte 

2.4 Beschäftigte in der Entsorgung 

2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenmaschinisten und  

Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen 

2.6 Taucher 

2.7 Tierwärter 

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche 

3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser 

3.2 Beschäftigte im Gartenbau 

3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen 

3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft 

3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprüfungseinrichtungen 

3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung 

3.7 Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau 

3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen 

3.9 Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern 

3.10 Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Ländern (gilt nicht für die Freie 
und Hansestadt Hamburg) 

3.11 Beschäftigte im Weinbau 

3.12 Beschäftigte in Gestüten 

3.13 Beschäftigte in Münzen 

3.14 Beschäftigte in der Wilhelma 

3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen 

3.16 Beschäftigte in Kraftfahrzeugwerkstätten des Landes Berlin 

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung 

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen 
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Teil IV Beschäftigte im Pflegedienst 

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und  

Krankenpflegehelferinnen sowie Pflegehelferinnen 

1.1 Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen im Sinne  

von § 43 

1.2 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen als Stations- oder  

Gruppenleiterinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

1.3 Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpflege in Einrichtungen im Sinne  

von § 43 

1.4 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die in Einrichtungen im Sinne von  

§ 43 dem Operations- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, Einheiten für  

Intensivmedizin, Milchküchen oder Frauenmilchsammelstellen oder  

zentralen Sterilisationsdiensten vorstehen 

1.5 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43,  

denen Beschäftigte unterstellt sind 

1.6. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und  

Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen in Einrichtungen im Sinne  

von § 43 

1.7 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43  

erfasst sind, denen Beschäftigte unterstellt sind 

1.8 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und  

Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen in Einrichtungen, die nicht  

von § 43 erfasst sind 

2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

2.1 Leitende Hebammen 

2.2 Lehrkräfte für Hebammen 

2.3 Hebammen 
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3. Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen 

3.1 Leitende Altenpflegerinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

3.2 Lehrkräfte für Altenpflege in Einrichtungen im Sinne von § 43 

3.3 Altenpflegerinnen als Stationspflegerinnen in Einrichtungen im Sinne von  

§ 43 

3.4 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen in Einrichtungen im Sinne von  

§ 43 

3.5 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen in Einrichtungen, die nicht von  

§ 43 erfasst sind 

  



 

94 

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 

 

1. (1) Für das Verhältnis der Teile I und II zueinander gelten die Regelungen der 
Absätze 2 bis 4. 

(2) 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in besonderen Tätigkeitsmerkmalen des 
Teils II aufgeführt ist, gelten nur die Tätigkeitsmerkmale dieses Teils. 2Die Tä-
tigkeitsmerkmale des Teils I gelten für diese Beschäftigten weder in der Entgelt-
gruppe, in der ihre Tätigkeit in Teil II aufgeführt ist, noch in einer höheren Ent-
geltgruppe. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für sonstige Beschäftigte der Ent-
geltgruppen 13 bis 15 des Teils I, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten im Sinne des Teils I ausüben, es 
sei denn, dass ihre Tätigkeit in besonderen Tätigkeitsmerkmalen des Teils II 
aufgeführt ist. 4Abweichend von Satz 1 gelten die Tätigkeitsmerkmale der Ent-
geltgruppen 14 und 15 des Teils I auch für Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, die 
außerhalb von Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Per-
sonen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigt werden, sowie ferner für 
Tierärzte. 

(3) 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit nicht in Teil II aufgeführt ist, gelten die 
Tätigkeitsmerkmale des Teils I, sofern in Satz 2 nicht etwas anderes geregelt 
ist. 2Die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 des Teils I gelten nur, 
sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den eigentli-
chen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, -behörden oder -in-
stitutionen hat. 

(4) 1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal des Teils I oder II eine Vorbildung oder Aus-
bildung als Anforderung bestimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, davon erfasst werden, sind Beschäftigte, die die geforderte 
Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen Anfor-
derungen des Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren Entgeltgruppe ein-
gruppiert. 2Dies gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qua-
lifizierter Anforderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. 3Gegenüber 
den Entgeltgruppen 14 und 13 Ü gilt hierbei die Entgeltgruppe 13 als nächst 
niedrigere Entgeltgruppe. 4Für Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltgruppe 9 ohne 
Zusatz gilt die Entgeltgruppe 9 mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 
2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6“ als nächst niedrigere 
Entgeltgruppe. 

 

2. Für Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten gelten nur 
die Tätigkeitsmerkmale des Teils III. 

Protokollerklärung: 

In Teil III sind nur die Beschäftigten eingruppiert, die bei Fortgeltung des alten 
Rechts im Lohngruppenverzeichnis des MTArb / MTArb-O eingereiht gewesen 
wären. 
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3. Für Beschäftigte im Pflegedienst gelten nur die Tätigkeitsmerkmale des 
Teils IV. 

 

4. 1Die Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A) gilt nur für diejenigen Lehrkräfte, für 
die in den Teilen II oder IV ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 
2Für Beschäftigte als Lehrkräfte, die unter den Geltungsbereich des § 44 fallen, 
gelten ausschließlich die Eingruppierungsregelungen der Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 

 

5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 1 des Teils I gilt unabhängig von den 
Nummern 1 und 3 für Tätigkeiten der Teile II und IV. 

 

6. 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschäftigten abhän-
gig ist, rechnen hierzu auch Angehörige der vergleichbaren Besoldungsgrup-
pen. 2Bei der Zahl der unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem betref-
fenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entspre-
chend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit 
zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. 3Für die Eingruppie-
rung ist es unschädlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung 
ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 

 

7. Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesen-
heitsfällen. 

 

8. (1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften 
hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungs-
nachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerk-
malen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertig-
keit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die 
Gleichstellung ab der Feststellung. 

(2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, 
das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem 
Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer 
gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit er-
folgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf ein-
gruppiert. 

 

9. Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit tarifvertraglich nichts anderes vereinbart 
ist, bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) als Bestandteil des 
Tabellenentgelts. 
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Teil I 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

für den Verwaltungsdienst 

 

Entgeltgruppe 15 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 13 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen 
Aufgaben erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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4. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie besonders verantwortungsvoll ist. 
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leis-
tungen erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4 und 5) 

 

3. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und selbständige 
Leistungen erfordert.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu 
einem Drittel selbständige Leistungen erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 6) 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst  

mit schwierigen Tätigkeiten. 
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(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 8) 

 

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie min-
destens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 7) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 9) 

 

Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschu-
len sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind. 

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn 
das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder 
mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Pro-
motion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philo-
sophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach den 
einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlos-
sene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an 
einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des höhe-
ren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren erfolgreich 
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durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Landesbeamten-
recht für den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechen-
den Qualifikationsebene gefordert ist.  

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, 
dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtli-
che Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - 
ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 
2Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn 
mehr als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Landesbe-
hörde dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 

 

Nr. 2 (1) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
ist vergleichbar die Entgeltgruppe 13 der Besoldungsgruppe A 13. 

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 

a) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 9 (Gartenbau, Landwirtschaft und 
Weinbau) eingruppiert sind, 

b) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 22 (Ingenieure, technische Be-
rufe) eingruppiert sind, 

c) Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der Laufbahn des geho-
benen Dienstes bzw. der entsprechenden Qualifikationsebene angehö-
ren.  

 

Nr. 3 Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals bezieht sich nur auf Tä-
tigkeiten von Beschäftigten, die mit kaufmännischer Buchführung beschäftigt 
sind. 

 

Nr. 4 Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Ent-
geltgruppen 6 und 8 sowie in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten gründ-
lichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der 
Breite nach. 

 

Nr. 5 Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-
derung nicht erfüllen. 
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Nr. 6 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig 
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss aber so gestaltet 
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkennt-
nisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.  

 

Nr. 7 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften 
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises. 

 

Nr. 8 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung 
bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. 
B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

 

Nr. 9 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 

 

Nr. 10 1Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

- Essens- und Getränkeausgeber, 

- Garderobenpersonal, 

- Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus- 
und Küchenbereich ausüben, 

- Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks, 

- Wärter von Bedürfnisanstalten, 

- Servierer, 

- Hausarbeiter und  

- Hausgehilfen.  

2Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
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Teil II 
Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigtengruppen10 

 

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den bibliothekarischen 
Dienst an öffentlichen Büchereien (Diplombibliothekare), 

a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbestand von min-
destens 25.000 Bänden und durchschnittlich 100.000 Entleihungen im 
Jahr, 

b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand von mindestens 
70.000 Bänden als Berater auf schwierigen Sachgebieten, deren Tätig-
keit besonders hervorragende Fachkenntnisse voraussetzt, beschäftigt 
werden, 

c) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öffentlichen Büche-
reien mit einem Bestand von mindestens 16.000 Bänden oder Tonträ-
gern. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den gehobenen Dienst 
an wissenschaftlichen Bibliotheken (Diplombibliothekare) oder für den bibliothe-
karischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Diplombibliothekare) oder mit ei-
nem vergleichbaren (Fach-)Hochschulabschluss mit entsprechender Tätigkeit 

                         
10  Hierzu ist § 2 Abs. 1 des TV Wiedereintritt Berlin zu beachten: 

 
§ 2 

Eingruppierung der Beschäftigten im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 
des Landes Berlin 

 
(1) Für die Eingruppierung der Beschäftigten im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst des Lan-

des Berlin gelten ergänzend zu Teil II der Anlage A zum TV-L rückwirkend vom 1. Januar 2012 
an folgende Tätigkeitsmerkmale: 
 
Entgeltgruppe 9  
1. Beschäftigte in der Tätigkeit von beamteten Hauptbrandmeistern.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich aus Fallgruppe 1 dadurch heraushebt, dass sie besonders 

verantwortungsvoll ist, 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage 
F Abschnitt I Nr. 4.) 
 
Entgeltgruppe 8  
Beschäftigte in der Tätigkeit von beamteten Oberbrandmeistern. 
 
Entgeltgruppe 6  
Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
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sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

an wissenschaftlichen Bibliotheken, öffentlichen Büchereien, Behördenbüche-
reien oder bei staatlichen Büchereistellen. 

 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung für den gehobenen Archiv-
dienst  

in der Tätigkeit von Archivinspektoren sowie  

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, ferner  

entsprechende Beschäftigte in Museen und anderen wissenschaftlichen Anstal-
ten. 
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Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in Büchereien  

in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheks-
dienst und in nicht unerheblichem Umfange selbständige Leistungen erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2. Beschäftigte in Archiven  

in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Archivdienst 
und in nicht unerheblichem Umfange selbständige Leistungen erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

1.  Beschäftigte in Büchereien  

mit gründlichen Fachkenntnissen im Bibliotheksdienst. 

 

2. Beschäftigte in Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten  

mit gründlichen Fachkenntnissen. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen 
Anstalten 

mit schwierigen Tätigkeiten. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen 
Anstalten  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen 
Anstalten  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 



 

105 

gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte tätig 
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis des Beschäftigten muss aber so gestaltet 
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkennt-
nisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann. 

 

Nr. 2 Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-
derung nicht erfüllen. 

 

Nr. 3 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte 

2.1 Apotheker 

Entgeltgruppe 15 

Apotheker als Leiter von Apotheken,  

denen mindestens vier Apotheker durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 14 

Apotheker. 

 

Protokollerklärung: 

1Bei der Zahl der unterstellten Apotheker zählen nur diejenigen unterstellten 
Apotheker mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demselben Ar-
beitgeber oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus von einem sonstigen 
öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur Krankenversorgung eingesetzt 
werden. 2Gegen Stundenentgelt tätige Apotheker, die im Jahresdurchschnitt 
nicht mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen wer-
den, zählen nicht mit. 
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2.2 Ärzte und Zahnärzte 

Entgeltgruppe 15 

1. Ärzte in Krankenhäusern,  

die als ständige Vertreter des leitenden Arztes durch ausdrückliche Anordnung 
bestellt sind,  

wenn dem leitenden Arzt mindestens sechs Ärzte ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2.  Ärzte in Krankenhäusern,  

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einem der Gebiete Anästhesie, Blut-
zentrale, Pathologie, Röntgenologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und 
auf diesem Gebiet tätig sind,  

nach vierjähriger Tätigkeit in Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1. 

 

3. Ärzte in Krankenhäusern,  

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einen selbständigen Funktionsbereich 
innerhalb einer Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereichs leiten und in 
diesem Funktionsbereich tätig sind,  

nach vierjähriger Tätigkeit in Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 2. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

4. Ärzte als Leiter von Blutzentralen außerhalb von Krankenhäusern. 

 

5. Ärzte,  

denen mindestens fünf Ärzte oder Zahnärzte durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

6. Zahnärzte in Krankenhäusern,  

die als ständige Vertreter des leitenden Zahnarztes durch ausdrückliche Anord-
nung bestellt sind,  

wenn dem leitenden Zahnarzt mindestens sechs Zahnärzte ständig unterstellt 
sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
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7. Zahnärzte,  

denen mindestens fünf Zahnärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

8. Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

9. Fachzahnärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Ärzte in Krankenhäusern,  

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einem der Gebiete Anästhesie, Blut-
zentrale, Pathologie, Röntgenologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und in 
nicht unerheblichem Umfange auf diesem Gebiet tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

2. Ärzte in Krankenhäusern,  

die aufgrund ausdrücklicher Anordnung einen selbständigen Funktionsbereich 
innerhalb einer Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereiches leiten und in 
nicht unerheblichem Umfange in diesem Funktionsbereich tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

3. Ärzte.  

 

4. Zahnärzte. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Ständiger Vertreter im Sinne des Tätigkeitsmerkmals ist nur der Arzt/Zahnarzt, 
der den leitenden Arzt/Zahnarzt in der Gesamtheit seiner Dienstaufgaben ver-
tritt. 2Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Abteilung (Klinik) nur 
von einem Arzt/Zahnarzt erfüllt werden. 

 

Nr. 2 1Bei der Zahl der unterstellten Ärzte und Zahnärzte zählen nur diejenigen un-
terstellten Ärzte und Zahnärzte mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhält-
nis zu demselben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus 
von einem sonstigen öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur Krankenver-
sorgung eingesetzt werden. 2Gegen Stundenentgelt tätige Ärzte und Zahnärzte, 
die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeits-
leistung herangezogen werden, zählen nicht mit. 
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Nr. 3 Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte Spezialgebiete innerhalb 
eines ärztlichen Fachgebietes, z. B. Nephrologie, Handchirurgie, Neuroradiolo-
gie, Elektroenzephalografie, Herzkatheterisierung. 

 

Nr. 4 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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2.3 Tierärzte 

Entgeltgruppe 15 

1. Tierärzte,  

denen mindestens fünf Tierärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Fachtierärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 14 

Tierärzte. 

 

Protokollerklärung: 

1Bei der Zahl der unterstellten Tierärzte zählen nur diejenigen unterstellten Tier-
ärzte mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demselben Arbeit-
geber oder Dienstherrn stehen oder im Krankenhaus von einem sonstigen öf-
fentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur Krankenversorgung eingesetzt wer-
den. 2Gegen Stundenentgelt tätige Tierärzte, die im Jahresdurchschnitt nicht 
mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen werden, 
und gegen Stückvergütung tätige Tierärzte zählen nicht mit. 
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3. Beschäftigte in Bäderbetrieben 

Entgeltgruppe 9 

1. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebsleiter,  

denen die Aufsicht über mindestens 18 Beschäftigte, davon mindestens fünf 
Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit von Fach-
angestellten für Bäderbetriebe, durch ausdrückliche Anordnung ständig über-
tragen ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebsleiter,  

denen die Aufsicht über mindestens zehn Beschäftigte, davon mindestens drei 
Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit von Fach-
angestellten für Bäderbetriebe, durch ausdrückliche Anordnung ständig über-
tragen ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter der in Fallgruppe 1 
eingruppierten Betriebsleiter bestellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 8 

Geprüfte Meister für Bäderbetriebe mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 6 

Fachangestellte für Bäderbetriebe,  

denen als Schichtführer die Aufsicht über mindestens vier Beschäftigte oder 
über mindestens zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Fachangestellten für Bäderbetriebe durch ausdrückliche An-
ordnung ständig übertragen ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 
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Entgeltgruppe 5 

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit entsprechender Tätigkeit.  

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Fachangestellten für Bäderbetriebe. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Anstelle eines Beschäftigten in der Tätigkeit eines Fachangestellten für Bäder-
betriebe kann auch eine Aufsichtskraft mit Rettungsschwimmernachweis treten. 

 

Nr. 2 (1) Zu den Aufgaben des Betriebsleiters gehören die Aufgaben des Badebe-
triebsleiters, d. h. im Wesentlichen  

Überwachung des Badebetriebes und der Einhaltung der Haus- und Badeord-
nung, 

Einsatz, Beaufsichtigung und Überwachung des Badepersonals, 

Überwachung der Badeeinrichtungen und  

Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten. 

(2) 1Zusätzlich bestehen die Aufgaben des Betriebsleiters im Folgenden:  

a) Haushalts- und Kassenangelegenheiten  

Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel, Auswertung der ermittelten Betriebsergebnisse, 
Prüfung der Tages- und Monatsabrechnungen.  

b) Personalangelegenheiten  

Erstellung der Dienstpläne bzw. Mitwirkung bei der Erstellung der Dienst-
pläne, Prüfung der Stundennachweise, Bearbeitung von Urlaubs- und 
Krankheitsfällen, Aufsicht über das Verwaltungs- und das betriebstech-
nische Personal.  

c) Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  

Aufnahme von Diebstählen und Unfällen, Führen von Statistiken, Ferti-
gen von Berichten, Materialverwaltung.  

2Es ist unschädlich, wenn dem Betriebsleiter einzelne in den Buchstaben a bis c 
genannten Aufgaben nicht übertragen sind. 

 

Nr. 3 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig zu beaufsichtigenden Per-
sonen abhängt, gilt Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltord-
nung entsprechend. 2Der Entgeltgruppe 5 vergleichbar ist die Besoldungs-
gruppe A 6; der Entgeltgruppe 2 vergleichbar ist die Besoldungsgruppe A 2. 

 

Nr. 4 1Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch dann, wenn der Vertretene im Beamten-
verhältnis steht. 2In diesem Falle ist von der Entgeltgruppe auszugehen, in der 
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der Vertretene eingruppiert wäre, wenn er unter diesen Abschnitt fiele. 
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4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten, 
Beschäftigte in Landesversorgungsämtern 

Entgeltgruppe 10 

1. Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung eines Landesversorgungsamtes, die 
Vorverfahren sowie Streitverfahren erster oder zweiter Instanz bearbeiten. 

 

2. Sachbearbeiter in der Abteilung Versorgung eines Landesversorgungsamtes 
mit schwierigen Aufgaben (schwierige Aufgaben sind z. B. Bearbeiten von 
Grundsatzfragen, von Berichtigungs- oder Rückforderungsfällen nach §§ 40 ff. 
VfG). 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgelt-
gruppe 6 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
1 heraushebt,  

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen und 
die damit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungs-
pflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von 
Abtretungen und Pfändungen) selbständig ausführen sowie den damit zusam-
menhängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

3. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
2 heraushebt,  

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Er-
rechnung und Zahlbarmachung der Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonsti-
gen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. 
Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatz-
versicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur 
maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen sowie den damit zusam-
menhängenden Schriftwechsel selbständig führen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 8 
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Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
2 heraushebt,  

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Er-
rechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge im DV-
Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzun-
gen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. Bearbeiten von Abtretungen 
und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich 
vornehmen sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbständig 
führen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt,  

dass sie aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbe-
züge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstän-
dig errechnen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung 
und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforder-
lichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vor-
nehmen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Entgelten einschließlich 
der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte,  

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Beschäftigte die Beschäfti-
gungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 bei der Einstellung nicht 
festzusetzen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat. 

 

Nr. 2 Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Entgelten im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z. B. 
Kindergeld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V und vermögenswirksame 
Leistungen. 
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Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Beschäftigte das Besoldungs-
dienstalter erstmals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erstmals, die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit bei der Einstellung nicht festzusetzen, keine Wider-
spruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu bear-
beiten hat. 
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5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im Fernmeldebetriebs-
dienst 

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren, 

denen mindestens sechs Fernmelderevisoren durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren  

mit besonders schwierigen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass an 
elektronischen Geräten selbständig Funktionsprüfungen durchzuführen und 
Fehler zu beseitigen sind, wenn dabei schwierige Messungen vorzunehmen 
sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)  

 

3. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren,  

denen mindestens ein Fernmelderevisor durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt ist.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst nach sechsjähriger Tätigkeit als 
Fernmelderevisoren in Entgeltgruppe 6,  

denen das Überprüfen und Überwachen des technischen Zustandes der Fern-
meldeanlagen gemäß den VDE-Vorschriften übertragen ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  
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Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren  

mit schwierigen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als Fernmelderevisoren, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten einschlägi-
gen Ausbildungsberuf,  

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetechnik entweder unterhalten 
(prüfen, instand halten und instand setzen) oder selbständig bedienen, prüfen 
und instand halten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)  

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst,  

deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 2 dadurch heraushebt, dass schwie-
rige Tätigkeiten bei der Bedienung und Instandhaltung von Anlagen oder Ein-
richtungen der Fernmeldetechnik auszuüben und Störungen nach allgemeinen 
Anweisungen zu beseitigen sind.  

(keine Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst,  

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmeldetechnik bedienen und einfache 
Instandhaltungsarbeiten ausführen. 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Fernmelderevisoren sind Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf  

mit Tätigkeiten, die die Fähigkeit voraussetzen, Funktionen und Schaltungsab-
läufe von Fernmeldeanlagen verschiedener Systeme (Bautechniken) an Hand 
technischer Schaltungsunterlagen (z. B. Stromlaufplänen, Montageplänen, 
Zeitdiagrammen, Datenflussplänen) so zu erkennen, dass sie in der Lage sind, 
solche Fernmeldeanlagen selbständig instand zu halten und instand zu setzen. 

 

Nr. 2 Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkann-
ten einschlägigen Ausbildungsberuf,  

die eine verwaltungseigene Prüfung in einem anerkannten einschlägigen Aus-
bildungsberuf abgelegt haben oder denen im Bereich des Bundesministeriums 
der Verteidigung die ATN-Stufe 7 in einem einschlägigen Ausbildungsberuf zu-
erkannt worden ist, werden bei der Eingruppierung den Beschäftigten mit er-
folgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten einschlägigen 
Ausbildungsberuf gleichgestellt. 

 

Nr. 3 Elektronische Geräte sind z. B.: 

Elektronische Schlüsselgeräte, 

Funkfernschreibübertragungssysteme, 

Richtfunkgeräte, 

Trägerfrequenzgeräte, 

Diversitygeräte, 

Automatische Morsegeber (Umsetzgeräte). 
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5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen,  

die die Aufsicht über mindestens 18 weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebs-
dienst führen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen,  

die die Aufsicht über neun weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

2. Fernsprecher, die fremdsprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Fernsprecher an Auskunftsplätzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)  

 

2. Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang fremdsprachlichen Fern-
sprechverkehr abwickeln.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)  

 

3. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen,  

die die Aufsicht über fünf weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst füh-
ren. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

Entgeltgruppe 4 

Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)  

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 



 

121 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig zu beaufsichtigenden Per-
sonen abhängt, gilt Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltord-
nung entsprechend.  

 

Nr. 2 Auskunftsplätze sind Arbeitsplätze, die von der Verwaltung durch ausdrückliche 
Anordnung eingerichtet worden sind 

a)  zur Vermittlung von Gesprächen, die von der annehmenden Vermitt-
lungskraft nicht routinemäßig vermittelt werden können oder  

b)  zur Erteilung von Auskünften. 

 

Nr. 3 (1) 1Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung zum Schichtführer be-
stellt sind, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszu-
lage  

in Entgeltgruppe 
gemäß Anlage F  

Abschnitt II 

5 Nr. 1 

4 Nr. 2. 

2Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) 
als Bestandteil des Tabellenentgelts und wird nur neben dem Entgelt nach Ent-
geltgruppe 5 bzw. Entgeltgruppe 4 gezahlt. 3Sie ist nur für Zeiträume zu zahlen, 
für die ein Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 Satz 1) besteht; 
§ 24 Absatz 3 gilt entsprechend.  

(2) Die Bestellung zum Schichtführer setzt voraus, dass neben dem Beschäf-
tigten mindestens ein weiterer Beschäftigter im Fernmeldebetriebsdienst in die-
ser Schicht tätig ist und der Schichtführer für den ordnungsgemäßen Ablauf sei-
ner Schicht verantwortlich ist. 

 

Nr. 4 Der Umfang der fremdsprachlichen Vermittlungstätigkeit ist nicht mehr unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 5 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
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Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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6. Beschäftigte in der Forschung 

Entgeltgruppe 15 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit in der Forschung,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt, 
dass sie bei schwierigen Forschungsaufgaben hochwertige Leistungen erfor-
dert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit in der Forschung,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass 
schwierige Forschungsaufgaben zur selbständigen und verantwortlichen Bear-
beitung übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit in der Forschung,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass min-
destens zu einem Drittel schwierige Forschungsaufgaben zur selbständigen 
und verantwortlichen Bearbeitung übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit in der Forschung sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschu-
len sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind. 

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn 
das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder 
mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Pro-
motion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philo-
sophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach den 
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einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlos-
sene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an 
einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des höhe-
ren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsverfahren erfolgreich 
durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Landesbeamten-
recht für den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechen-
den Qualifikationsebene gefordert ist.  

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, 
dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtli-
che Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - 
ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr 
als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Landesbe-
hörde dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 

 

Nr. 2 1Eine Tätigkeit in der Forschung ist die Wahrnehmung von Forschungsaufga-
ben. 2Forschungsaufgaben sind Aufgaben, die dazu bestimmt sind, den wissen-
schaftlichen Kenntnisstand zu erweitern, neue wissenschaftliche Methoden zu 
entwickeln oder wissenschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche Methoden 
auf bisher nicht beurteilbare Sachverhalte anzuwenden. 3Die Tätigkeitsmerk-
male für Beschäftigte mit Forschungsaufgaben gelten auch für Ärzte, Apothe-
ker, Tierärzte und Zahnärzte mit Forschungsaufgaben. 
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7. Beschäftigte in der Forstverwaltung 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Forstamtmännern. 

 

2. Beschäftigte im Forstverwaltungsdienst, die hinsichtlich ihrer Leistung den 
Forstassessoren gleichzustellen sind. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Oberförstern bzw. von Forstoberinspektoren. 

 

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von Revierförstern bzw. von Forstinspektoren. 
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8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst 

8.1 Konferenzdolmetscher 

Vorbemerkung 

(1) Voraussetzung für die Eingruppierung nach den Tätigkeitsmerkmalen ist, 
dass der Beschäftigte die Fähigkeit besitzt, konsekutiv und simultan zu dolmet-
schen. 

(2) 1Ein Beschäftigter dolmetscht konsekutiv, wenn er Ausführungen in einer 
Sprache unmittelbar anschließend inhaltlich richtig und sprachlich einwandfrei 
in eine andere Sprache mündlich überträgt. 2Er muss zusammenhängende 
Ausführungen von etwa 10 Minuten Dauer übertragen können. 

(3) Ein Beschäftigter dolmetscht simultan, wenn er über eine technische Anlage 
Ausführungen eines Redners hört und sie gleichzeitig inhaltlich und sprachlich 
einwandfrei in eine andere Sprache mündlich überträgt. 

(4) Dolmetscht ein Beschäftigter nur konsekutiv oder nur simultan, so erfüllt er 
ebenfalls die Voraussetzungen für die Eingruppierung nach den Tätigkeitsmerk-
malen. 

 

Entgeltgruppe 15 

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Dolmetscher,  

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und umgekehrt dolmetschen und  

aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse allseitig verwendet wer-
den. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Dolmetscher,  

die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und umgekehrt dolmetschen und  

aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse vielseitig verwendet wer-
den. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Dolmetscher,  

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und umgekehrt dolmetschen und  

aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse vielseitig verwendet wer-
den. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)  

 

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Dolmetscher,  

die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und umgekehrt dolmetschen. 

 

Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Dolmetscher,  

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und umgekehrt dolmetschen. 

 

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte als Dolmetscher während der Einarbeitungszeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Die allseitige Verwendung erfordert die Fähigkeit – ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Teilnehmer in Konferenzen oder bei Besprechungen zwischen führenden 
Persönlichkeiten – auf den wesentlichen Fachgebieten des Ressorts und ggf. 
auch auf einzelnen ressortfremden Fachgebieten zu dolmetschen. 

 

Nr. 2 Die vielseitige Verwendung erfordert die Fähigkeit, auf mehreren Fachgebieten 
des Ressorts zu dolmetschen. 

 

Nr. 3 1Bei Beschäftigten mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung be-
trägt die Einarbeitungszeit längstens zwei Jahre; für die übrigen Beschäftigten 
beträgt sie drei Jahre. 2Auf die Einarbeitungszeit können Zeiten der Berufser-
fahrung als Dolmetscher angerechnet werden. 
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8.2 Überprüfer und Übersetzer 

Vorbemerkungen 

1. Wird ein Überprüfer oder ein Übersetzer neben seiner Tätigkeit als solcher nicht 
nur gelegentlich als Konferenzdolmetscher beschäftigt, so ist er nach den für 
ihn in Betracht kommenden Tätigkeitsmerkmalen der Konferenzdolmetscher 
einzugruppieren, sofern es für ihn günstiger ist. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Bei der Anwendung der Tätigkeitsmerkmale tritt bei Beschäftigten, deren Mut-
tersprache nicht die deutsche Sprache ist, jeweils an die Stelle der deutschen 
Sprache die Muttersprache des Beschäftigten; die deutsche Sprache gilt für ihn 
als Fremdsprache. 

 

Entgeltgruppe 15 

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer nach fünfjähriger Tä-
tigkeit in Entgeltgruppe 14,  

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und aus dem 
Deutschen in zwei fremde Sprachen verantwortlich überprüfen und in druckreife 
Form bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4) 

 

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen aus drei fremden Sprachen ins Deutsche und aus dem 
Deutschen in zwei fremde Sprachen verantwortlich überprüfen und in druckreife 
Form bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und aus dem 
Deutschen in eine fremde Sprache verantwortlich überprüfen und in druckreife 
Form bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4) 
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2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen aus dem Deutschen in eine fremde Sprache verantwortlich 
überprüfen und in druckreife Form bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 13 

1. Beschäftigte, mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen ins Deutsche und in eine fremde Sprache verantwortlich 
überprüfen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche verantwortlich 
überprüfen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins Deutsche verantwortlich 
überprüfen und  

dabei besonders gründliche und umfassende Kenntnisse auf einem wissen-
schaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet zur Geltung brin-
gen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 4 und 5) 

 

4. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung oder lang-
jähriger Berufserfahrung als Überprüfer oder Übersetzer,  

die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins Deutsche verantwortlich 
überprüfen und  

die aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen Kenntnisse vielseitig verwendet 
werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 
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5. Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 3,  

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch in 
nicht unerheblichem Umfange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen und  

beim Übersetzen in die fremde Sprache nachweislich Leistungen erbringen, die 
denen eines Beschäftigten der Fallgruppe 6 entsprechen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7, 8 und 9) 

 

6. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung nach er-
folgreicher Einarbeitungszeit in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 5,  

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch in 
nicht unerheblichem Umfange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 7, 9 und 10) 

 

7. Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 4,  

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und daneben in 
nicht unerheblichem Umfange schwierige Texte auch aus einer dritten fremden 
Sprache ins Deutsche übersetzen und  

beim Übersetzen aus der dritten fremden Sprache nachweislich Leistungen er-
bringen, die denen eines Beschäftigten der Fallgruppe 6 entsprechen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7, 8 und 9) 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 2,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus dieser Entgeltgruppe heraushebt, dass sie 
beim Übersetzen gründliche Kenntnisse auf mindestens einem wissenschaftli-
chen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet zur Geltung bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 6 und 11) 

 

2. Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 10,  

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche einwandfrei und 
zuverlässig übersetzen und  

dabei gründliche Kenntnisse auf mindestens einem wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-technischen Fachgebiet zur Geltung bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 9 und 11) 

 

3. Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 10,  
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die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und daneben 
auch in nicht unerheblichem Umfange Texte aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache einwandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7 und 9) 

 

4. Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 5,  

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und daneben 
nicht nur gelegentlich auch aus einer dritten fremden Sprache ins Deutsche ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 6 und 9) 

 

5. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher Abschlussprüfung,  

die während der zweijährigen Einarbeitungszeit als Übersetzer schwieriger 
Texte  

aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache übersetzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 7, 9 und 12) 

 

6. Beschäftigte, die schwierige Texte aus einer fremden Sprache ins Deutsche 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen und dabei gründliche Kenntnisse auf 
mindestens einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Fach-
gebiet zur Geltung bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 9 und 11) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte mit langjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppen 1, 2 oder 3,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus dieser Entgeltgruppe heraushebt, dass sie 
nicht nur gelegentlich bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Aus-
führungen inhaltlich und sprachlich richtig aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 6 und 13) 

 

2. Beschäftigte mit mehrjähriger Tätigkeit als Übersetzer in Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1,  

die schwierige Texte aus einer fremden Sprache ins Deutsche und auch in nicht 
unerheblichem Umfange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 6, 7 und 9) 
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3. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 
heraushebt, dass sie in nicht unerheblichem Umfange schwierige Texte ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn.  7 und 9) 

 

4. Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch in nicht 
unerheblichem Umfange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 7) 

 

5. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 
heraushebt, dass sie nicht nur gelegentlich auch aus einer dritten fremden Spra-
che ins Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 4 heraushebt, 
dass sie nicht nur gelegentlich schwierige Texte einwandfrei und zuverlässig 
übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 9) 

 

2. Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und auch in nicht 
unerheblichem Umfange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache einwand-
frei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 7) 

 

3. Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche einwandfrei und zu-
verlässig übersetzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)  

 

4. Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins Deutsche einwandfrei und zu-
verlässig übersetzen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Eine Tätigkeit wird nicht nur gelegentlich ausgeübt, wenn sie mindestens etwa 
ein Zehntel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 2 1Überprüfen heißt Vergleichen von Übersetzungen mit dem Originaltext auf 
Vollständigkeit, auf sprachliche, sachliche und terminologische Richtigkeit, fer-
ner – soweit erforderlich – das stilistische Ausfeilen der Übersetzung unter Wah-
rung der Stilebene des Originaltextes. 2Die Übersetzungen dürfen nur von Über-
setzern oder anderen Bediensteten, die eine den Merkmalen dieses Tarifvertra-
ges entsprechende Tätigkeit ausüben, nicht aber von dem Überprüfenden an-
gefertigt worden sein. 3Ein Beschäftigter überprüft „verantwortlich“, wenn die 
überprüfte Übersetzung keiner weiteren Kontrolle mehr unterliegt. 

 

Nr. 3 1Eine Übersetzung ist dann in „druckreife Form“ zu bringen, wenn sie unter 
Wahrung der Stilebene des Originaltextes stilistisch ausgefeilt wird und den für 
die Abfassung von Gesetzen, Verträgen, Vorschriften, anderen amtlichen Ver-
öffentlichungen oder wissenschaftlichen Arbeiten geltenden Grundsätzen der 
sprachlichen Gestaltung vollständig entspricht und höchsten Anforderungen ge-
nügen muss. 2Ob die druckreife Form erforderlich ist, ergibt sich aus dem Ver-
wendungszweck der Übersetzung oder aus einer ausdrücklichen Anordnung im 
Einzelfall. 

 

Nr. 4 Der Übersetzung oder der Überprüfung einer Übersetzung aus dem Deutschen 
in eine fremde Sprache steht die Übersetzung oder die Überprüfung einer Über-
setzung aus einer fremden Sprache in eine andere fremde Sprache gleich. 

 

Nr. 5 (1) Besonders gründliche und umfassende Fachkenntnisse auf mindestens ei-
nem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet liegen 
vor, wenn der Beschäftigte befähigt ist, die wesentlichen fachlichen Zusammen-
hänge aus dem ihm zugewiesenen wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-
technischen Gesamtbereich zu erfassen und Übersetzungen auf ihre sprachli-
che und fachliche Richtigkeit verantwortlich zu überprüfen. 

(2) Bei den geforderten Kenntnissen handelt es sich nicht um Kenntnisse, die 
von einem Beschäftigten mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung gefordert werden. 

 

Nr. 6 Auf die mehr- oder langjährige Tätigkeit als Übersetzer werden Zeiten gleicher 
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereiches dieses Abschnitts angerechnet. 

 

Nr. 7 Eine Tätigkeit wird in nicht unerheblichem Umfange ausgeübt, wenn sie min-
destens ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 8 (1) 1Der Beschäftigte hat nachzuweisen, dass seine Leistungen denen eines 
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Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 6 entsprechen. 2Dieser Nach-
weis ist geführt, wenn der Beschäftigte erfolgreich die Prüfung vor der nach § 17 
Absatz 1 TVÜ-Bund in Verbindung mit der Protokollerklärung Nr. 5a zum Teil III 
Abschn. A Unterabschn. II der Anlage 1a zum BAT gebildeten Kommission oder 
vor einer entsprechenden Kommission, die von einem Land allein oder von 
mehreren Ländern gemeinsam gebildet worden ist, abgelegt hat.  

(2) 1Besteht der Beschäftigte die Prüfung, wird er mit Ablauf der geforderten 
Tätigkeitsdauer höhergruppiert, wenn er den Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
vor Ablauf der geforderten Tätigkeitsdauer gestellt und die Prüfung in dem auf 
die Antragstellung folgenden Prüfungstermin bestanden hat. 2In allen anderen 
Fällen erfolgt die Höhergruppierung mit Wirkung vom Ersten des Monats, in 
dem der Beschäftigte die Prüfung besteht. 

 

Nr. 9 Ein Text ist als schwierig zu bezeichnen, wenn 

a) zu seinem sprachlich und inhaltlich richtigen Verständnis eine einge-
hende Textanalyse sowie ein entsprechendes Einfühlungs- und Vorstel-
lungsvermögen auf den einschlägigen wissenschaftlichen oder techni-
schen Fachgebieten erforderlich ist und 

b) seine originaltreue, sinnwahrende, inhaltlich und formal adäquate Über-
tragung die erforderliche Vertrautheit mit den Ausdrucksmitteln der Ziel-
sprache voraussetzt. 

 

Nr. 10 (1) 1Mit Ablauf der Einarbeitungszeit hat der Arbeitgeber dem Beschäftigten 
durch eine fachliche Beurteilung zu eröffnen, ob die Einarbeitungszeit erfolg-
reich abgeschlossen ist. 2Erklärt der Arbeitgeber, dass dies nicht der Fall sei, 
so ist dem Beschäftigten auf seinen innerhalb eines Monats nach Eröffnung der 
fachlichen Beurteilung zu stellenden Antrag Gelegenheit zu geben, den Nach-
weis durch Ablegung einer Prüfung gemäß Nr. 8 der Protokollerklärungen zu 
erbringen.  

(2) 1Die Prüfung soll innerhalb von sechs Monaten nach Antragstellung erfol-
gen. 2Besteht der Beschäftigte die Prüfung, so ist er rückwirkend von dem Tage 
an, der auf den letzten Tag der Einarbeitungszeit folgt, in die Entgeltgruppe 13 
einzugruppieren. 

(3) Erbringt der Beschäftigte den Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen 
Einarbeitungszeit nicht, so wird er bei Weiterbeschäftigung in die Entgeltgruppe 
eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale er erfüllt. 

 

Nr. 11 (1) Gründliche Kenntnisse auf mindestens einem wissenschaftlichen oder wis-
senschaftlich-technischen Fachgebiet liegen vor, wenn der Beschäftigte befä-
higt ist, die wesentlichen fachlichen Zusammenhänge aus dem ihm zugewiese-
nen wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-technischen Teilgebiet zu erfas-
sen und Übersetzungen in der wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-tech-
nischen Fachsprache abzufassen. 

(2) Bei den geforderten Kenntnissen handelt es sich nicht um Kenntnisse, die 
von einem Beschäftigten mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung gefordert werden. 
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Nr. 12 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn dem Beschäftigten im Hinblick auf 
die Einarbeitung die Übersetzung schwieriger Texte noch nicht überwiegend 
übertragen ist. 

 

Nr. 13 Die Eingruppierung in diese Fallgruppe setzt den Nachweis voraus, dass der 
Beschäftigte zusammenhängende Ausführungen von etwa drei Minuten Dauer 
übertragen kann. 
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8.3  Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) 

Vorbemerkungen 

1. 1Beschäftigte, die mit mindestens einem Drittel der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit im Sinne des § 6 Schreibmaschinen mit nichtlateinischen 
Schriftzeichen bedienen und hierbei vollwertige Leistungen erbringen, erhalten 
für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage 

in Entgeltgruppe Fallgruppe 
gemäß Anlage F  

Abschnitt II 

9  
1 Nr. 3 

2 Nr. 4 

7 und 8  Nr. 5 

6  Nr. 6 

2Diese gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) als Bestandteil 
des Tabellenentgelts. 3Sie ist nur für Zeiträume zu zahlen, für die ein Anspruch 
auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 Satz 1) besteht; § 24 Absatz 3 gilt ent-
sprechend. 4§ 24 Absatz 2 findet keine Anwendung.  

 

2. Unter diesen Abschnitt fallen auch Beschäftigte, die nicht mindestens zur Hälfte 
in einer fremden Sprache oder in mehreren fremden Sprachen nach Diktat 
schreiben oder einfache Übersetzungen anfertigen, wenn sie den Nachweis er-
bringen, dass sie geläufig in einer fremden Sprache oder in mehreren fremden 
Sprachen nach Diktat schreiben können und wenn sie handschriftliche Vorlagen 
in einer fremden Sprache oder in mehreren fremden Sprachen abschreiben. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte, die in mehr als zwei fremden Sprachen geläufig nach Diktat 
schreiben oder einfache Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen an-
fertigen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)  

 

2. Beschäftigte, die in zwei fremden Sprachen geläufig nach Diktat schreiben oder 
einfache Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprache anfertigen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)  

  



 

137 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Beschäftigung als Fremd-
sprachenassistent (Fremdsprachensekretär) bei der Einstellung den Nachweis 
erbringen, dass sie geläufig in zwei fremden Sprachen nach Diktat schreiben 
oder einfache Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen anfertigen 
können. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte, die in einer fremden Sprache geläufig nach Diktat schreiben oder 
einfache Übersetzungen aus dieser oder in diese Sprache anfertigen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)  

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Beschäftigung als Fremd-
sprachenassistent (Fremdsprachensekretär) bei der Einstellung den Nachweis 
erbringen, dass sie geläufig in einer fremden Sprache nach Diktat schreiben 
oder einfache Übersetzungen aus dieser oder in diese Sprache anfertigen kön-
nen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Einfache Übersetzungen sind Übersetzungen von Texten, deren Verständnis 
in der Ausgangssprache weder inhaltlich noch sprachlich Schwierigkeiten bie-
tet, sowie von Texten, deren adäquate Wiedergabe in der Zielsprache keine 
besonderen Anforderungen an das Formulierungsvermögen stellt. 2Die Über-
tragung einfacher Texte schließt auch die Erledigung der fremdsprachigen Rou-
tinekorrespondenz ein. 

 

Nr. 2 Der Anspruch auf Eingruppierung nach der Entgeltgruppe 6 bzw. 8 erlischt, 
wenn nicht spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach der Einstellung die 
endgültige Beschäftigung als Fremdsprachenassistent (Fremdsprachensekre-
tär) erfolgt und während dieser Frist nicht durch alljährlich von der beschäftigten 
Behörde anzuordnende Überprüfungen die erforderlichen fremdsprachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden. 

 

Nr. 3 1Werden dem Beschäftigten aus zwingenden dienstlichen Gründen bei einer 
Auslandsvertretung Tätigkeiten einer niedrigeren Entgeltgruppe dieses Unter-
abschnitts übertragen, bleibt die Eingruppierung für die Dauer von höchstens 
vier Jahren unberührt, wenn der Beschäftigte unmittelbar vorher mindestens 
vier Jahre ununterbrochen aufgrund dieser Fallgruppe eingruppiert war. 2Satz 1 
kann in begründeten Ausnahmefällen entsprechend angewendet werden, wenn 
der Anteil der unter diesen Unterabschnitt fallenden Tätigkeiten bei einer Aus-
landsvertretung 50 v. H. der gesamten auszuübenden Tätigkeit nicht erreicht. 



 

138 
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9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Weinbau 

9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 13 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 12 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)  

 

Entgeltgruppe 12 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) und langjähriger praktischer Erfah-
rung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger prakti-
scher Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 her-
aushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4)  

 

Entgeltgruppe 11 

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) als Leiter von Pflanzenbeschaustel-
len sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens 16 Pflanzenbeschauer oder Beschäftigte mit Gutachtertätig-
keit in der Pflanzenbeschau durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 2 heraushebt. 
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(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5)  

 

Entgeltgruppe 10 

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) als Leiter von Pflanzenbeschaustel-
len sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens acht Pflanzenbeschauer oder Beschäftigte mit Gutachtertä-
tigkeit in der Pflanzenbeschau durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 6)  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- 
bzw. entsprechender Hochschulabschluss) sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, 

als Leiter kleinerer Pflanzenbeschaustellen oder  

mit Gutachtertätigkeit in der Pflanzenbeschau. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte (staatlich ge-
prüfte Landwirte und staatlich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit ab-
geschlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 
heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 8)  

 



 

141 

3. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlä-
gige Fachschule durchlaufen haben sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2 
heraushebt.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 8)  

 

4. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung an einer Land-
frauenschule sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 3 
heraushebt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)  

 

Entgeltgruppe 7 

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte (staatlich ge-
prüfte Landwirte und staatlich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit ab-
geschlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, 

in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und in nicht unerheblichem Um-
fang selbständige Leistungen erfordern.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7, 9 und 10)  

 

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlä-
gige Fachschule durchlaufen haben sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und in nicht unerheblichem Um-
fang selbständige Leistungen erfordern.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7, 9 und 10)  
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3. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung an einer Land-
frauenschule sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse und in nicht unerheblichem Um-
fang selbständige Leistungen erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 9 und 10)  

 

4. Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit,  

denen mindestens vier Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Dorfhelferinnen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte (staatlich ge-
prüfte Landwirte und staatlich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit ab-
geschlossener gleichwertiger Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)  

 

2. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener Ausbildung an einer Land-
frauenschule und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben. 

 

3. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlä-
gige Fachschule durchlaufen haben sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass die Be-
schäftigten auf ihrem Fachgebiet in der technischen Beratung einfacherer Art 
oder bei der Durchführung von Versuchen und sonstigen Arbeiten mit entspre-
chendem Schwierigkeitsgrad tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 7 und 11)  

 

4. Dorfhelferinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe 5 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen, die eine einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlä-
gige Fachschule durchlaufen haben, mit entsprechender Tätigkeit, sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7)  

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Dorfhelferinnen. 

 

Entgeltgruppe 3 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fach-
richtungen  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12)  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Als Fachrichtungen der gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnischen 
Beschäftigten mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Ba-
chelor- oder entsprechender Hochschulabschluss) gelten Gartenbau, Landbau, 
Weinbau und ländliche Hauswirtschaft mit allen jeweiligen Fachgebieten und 
Untergebieten, z. B.:  

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete:  

Baumschulen, Blumen- und Zierpflanzenbau, Garten- und Landschaftsge-
staltung, Obst- und Gemüsebau, Obst- und Gemüseverwertung, Pflanzen-
schutz, Samenbau u. a.  

oder  

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete: 

Betriebswirtschaft, Obstbau, Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Tierhaltung und 
-fütterung, Tierzucht u. a.  

mit den Untergebieten z. B. in der Betriebswirtschaft:  

Arbeitswirtschaft, Betriebsabrechnungswesen, Kreditwesen, Landespla-
nung, Landtechnik, Marktwirtschaft, Raumordnung u. a. 
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Nr. 2 Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Beschäftigte, die am 31. Dezember 
1990 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 1. Januar 1991 zu 
demselben Arbeitgeber fortbestanden hat, und die vor dem 1. Januar 1991 die 
Abschlussprüfung einer sechssemestrigen höheren Fachschule abgelegt ha-
ben oder die die Abschlussprüfung einer sechssemestrigen höheren Landfrau-
enschule abgelegt haben und dieser Abschlussprüfung entsprechende Tätig-
keiten ausüben.  

 

Nr. 3 1Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 13 sind z. B.:  

a) Entwickeln arbeitstechnischer Verfahren in der Produktion und in der 
Aufbereitung der Erzeugnisse;  

b) Erarbeiten von Leitbildern für die Arbeitswirtschaft und für die Mechani-
sierung von Betrieben oder als Muster für die Bauausführung;  

c) Beratung aufgrund eigener Auswertung von Arbeitstagebüchern für 
schwierige Betriebsumstellungen;  

d) Fortbildung oder Spezialberatung von Beratungskräften der Entgeltgrup-
pen 9 bis 12 mehrerer Dienststellen oder vergleichbarer Beratungskräfte 
außerhalb des öffentlichen Dienstes oder selbständiges Ausarbeiten von 
Richtlinien für Einzelaufgaben dieser Beratungskräfte;  

e) Ausarbeiten von Gutachten über Anträge für Förderungsmaßnahmen für 
schwierige umfassende Betriebsumstellungen;  

f) Ausarbeiten von Vorschlägen für regionale Strukturprogramme aufgrund 
selbständiger Auswertung der Strukturdaten;  

g) Selbständiges Bestimmen der optimalen Produktionsverfahren der ver-
schiedenen Produktionszweige im Einzelbetrieb;  

h) Ausarbeiten von allgemeinen Grundsätzen und Tabellen für die Bewer-
tung von Wirtschaftsgütern (Werttaxen);  

i) Ausarbeiten von landeskulturellen Plänen und gutachtlichen landespla-
nerischen und raumordnerischen Stellungnahmen größeren Umfangs;  

j) Spezialtätigkeit mit besonderer Bedeutung und besonderer Schwierig-
keit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufgaben;  

k) Entwickeln von Leitbildern und Planungsgrundsätzen für Raum- und Ein-
richtungsprogramme, die als Grundlage für übergebietliche Programme 
dienen;  

l) Leiter größerer Sachgebiete (Ämter, Abteilungen, Abschnitte oder Refe-
rate) in Gartenbauverwaltungen, wenn ihnen mindestens vier Beschäf-
tigte mit Tätigkeiten mindestens  

der Entgeltgruppe 10 des Abschnitts 22 Unterabschnitt 1  

oder 

der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I und  

mindestens drei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens  

der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 
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5 des Abschnitts 15 Unterabschnitt 4,  

der Entgeltgruppe 6 des Teils I oder  

der Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1, 2 oder 3 dieses Unterab-
schnitts  

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind;  

m)  Ausarbeiten besonders schwieriger und umfangreicher Programme und 
Folgepläne im Rahmen städtebaulicher und landschaftspflegerischer 
Planungen, z. B. als Grundlage für Flächennutzungspläne und Bebau-
ungspläne;  

n) Selbständiges Planen und Leiten von Pflanzenschutzaktionen in Gebie-
ten mit vielfältigen Kulturen unter schwierigen geografischen Bedingun-
gen.  

2Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
sind vergleichbar: 

- die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11, 

- die Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I der Besoldungsgruppe A 10, 

- die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 Unterabschnitt 
4 der Besoldungsgruppe A 9, 

- die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 und  

- die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe A 7. 

 

Nr. 4 1Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 12 sind z. B.: 

a) Entwickeln von besonderen Methoden für die praktische Durchführung 
von Versuchen;  

b) Erproben neuer arbeitstechnischer Verfahren in der Produktion und in 
der Aufbereitung der Erzeugnisse;  

c) Selbständige Beratung auf besonders schwierigen Gebieten, z. B. Bera-
tung in Umschuldungsfragen, Beratung von Siedlungsträgern oder von 
Fertigbauherstellern über den hauswirtschaftlichen Raumbedarf oder die 
Raumausstattung (Einflussnahme auf die Entwicklung neuer Bautypen 
mit Variationsmöglichkeiten), übergebietliche (Regierungsbezirk oder 
Kammerbereich) Spezialberatung;  

d) Umfassende Planung und Beratung eines ländlichen Haushalts aufgrund 
einer Haushaltsanalyse (Stufenplan für mindestens zehn Jahre, geld- 
und arbeitswirtschaftliche Voranschläge);  

e) Beratung aufgrund eigener Auswertung von Arbeitstagebüchern;  

f) Beurteilen von Erfolgsrechnungen (Jahresabschlüssen) und Analysieren 
von Ergebnissen der Betriebs- bzw. Haushaltsrechnungen anhand von 
errechneten Kenndaten;  

g) Erarbeiten von Arbeitsvoranschlägen;  

h) Ausarbeiten von Vorschlägen für umfassende Förderungsmaßnahmen 
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zur Schwerpunktbildung im Einzelbetrieb aufgrund eines Betriebsumstel-
lungs- oder Entwicklungsplanes;  

i) Selbständiges Auswerten von Strukturdaten;  

j) Ausarbeiten von Vorschlägen für Strukturmaßnahmen, z. B. Beurteilung 
der topografischen Verhältnisse, Vorschläge für Gehöftstandorte;  

k) Ermitteln der Werte von Pflanzenbeständen und des Wertes des leben-
den und toten Inventars eines Gartenbau-, Landwirtschafts- oder Wein-
baubetriebes;  

l) Selbständiges Planen und Leiten von Pflanzenschutzaktionen;  

m) Besonders schwierige Tätigkeiten als Hilfskraft bei wissenschaftlichen 
Aufgaben;  

n) Ausarbeiten von Programmen und Folgeplänen im Rahmen städtebauli-
cher oder landschaftspflegerischer Planungen, z. B. als Grundlage für 
Flächennutzungspläne und Bebauungspläne;  

o) Leitung des Abschnitts für Planungs- oder Neubau- oder Pflege- und 
Ordnungsmaßnahmen im Grünflächenwesen oder in der Landschafts-
pflege, wenn dem Abschnittsleiter mindestens ein Beschäftigter mit Tä-
tigkeiten mindestens  

der Entgeltgruppe 11 des Teils I 

oder  

der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Teils I und  

mindestens zwei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens  

der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 
5 des Abschnitts 15 Unterabschnitt 4 oder  

der Entgeltgruppe 6 des Teils I  

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind;  

p) Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen besonders schwieriger Art (z. B. 
für Bezirkssportanlagen, Ausstellungsparks) einschließlich Massen- und 
Kostenberechnungen und von Verdingungsunterlagen, deren Bearbei-
tung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung o-
der künstlerische Begabung voraussetzt;  

q) Selbständige Beratung im Pflanzenschutzdienst von Spezialbetrieben, 
die eine betriebsbezogene Arbeitsplanung zur Durchführung des inte-
grierten Pflanzenschutzes erfordert. 

2Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
sind vergleichbar: 

- die Entgeltgruppe 11 der Besoldungsgruppe A 12, 

- die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11, 

- die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 Unterabschnitt 
4 der Besoldungsgruppe A 9 und 

- die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe A 7. 
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Nr. 5 1Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 sind z. B.: 

a) Selbständiges Planen und Auswerten von Versuchen und Wertprüfun-
gen mit besonderer Schwierigkeit, z. B. mit gleichzeitig mehreren Frage-
stellungen (Komplexversuche) oder z. B. für landtechnische Verfahren 
der Innen- und Außenwirtschaft;  

b) Durchführen von Versuchen und Wertprüfungen in größerem Ausmaß, 
wenn dem Beschäftigten mehrere gartenbau-, landwirtschafts- und wein-
bautechnische Beschäftigte mindestens in Tätigkeiten der Entgeltgruppe 
7 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind;  

c) Feststellen der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln für das Julius Kühn-
Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI);  

d) Selbständige Beratung in schwierigen Bereichen des Fachgebiets der 
Beschäftigten, die besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung voraussetzt, z. B. Ausarbeiten schwieriger Wirtschaftlichkeits-
rechnungen oder schwieriger Finanzierungspläne, Ausarbeiten von Ar-
beitsvoranschlägen nach der vereinfachten Methode;  

e) Selbständige Beratung über einfachere Gemeinschaftsmaßnahmen im 
Rahmen der Verbesserung der Agrar-, Erzeugungs- oder Marktstruktur;  

f) Beratung über Maßnahmen für den Fremdenverkehr als Betriebszweig 
auf dem Bauernhof;  

g) Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträge;  

h) Durchführen von Erwachsenenfortbildungslehrgängen über Rationalisie-
rung im landwirtschaftlichen Haushalt;  

i) Ausarbeiten von Vorschlägen zur Durchführung einzelner Maßnahmen 
im Rahmen von Betriebsumstellungen;  

j) Ausarbeiten von Vorschlägen für Baumaßnahmen, z. B. zur Grundriss-
gestaltung (Raumzuordnung und Einrichtung) für grundlegende techni-
sche Einrichtungen, z. B. zentrale Heizungs- und Warmwasserberei-
tungsanlagen mit Berechnungen der notwendigen Nennheizleistungen, 
der Wärmedämmung oder des Heizmaterialbedarfs;  

k) Selbständige schwierige Erhebungen und Berechnungen für Teilaufga-
ben bei der Vorplanung von Flurbereinigungen oder sonstigen Maßnah-
men zur Verbesserung der Agrarstruktur, z. B. Feststellen der künftigen 
Acker-, Grünland- und Sonderkulturflächen aufgrund der natürlichen Vo-
raussetzungen, Feststellen von Grenzertragsböden;  

l) Selbständiges Erarbeiten der betriebswirtschaftlichen Unterlagen für die 
Kalkulation von Produktionsverfahren;  

m) Ermitteln der Werte von Wirtschaftserschwernissen bei Flächenverlus-
ten;  

n) Nachzuchtbeurteilungen für Zuchtwertschätzungen von Vatertieren, 
z. B. Beurteilung von Jungtieren der Besamungsbullen;  

o) Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen im Saatenanerken-
nungsverfahren bei Vorstufen und Hybridsorten, bei denen verschiedene 
Zuchtkomponenten zu berücksichtigen sind;  



 

148 

p) Selbständige Planung und Organisation von Pflanzenschutz- oder 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder 
mehrerer Gemeinden erstrecken, und das Überwachen ihrer Auswirkun-
gen;  

q) Herausgabe von Warnmeldungen im Pflanzenschutzdienst für den Be-
ratungsbezirk aufgrund eigener Feststellungen, soweit das Ermitteln der 
biologischen Daten schwierige Methoden erfordert;  

r) Tätigkeit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufgaben mit einem beson-
deren Maß von Verantwortlichkeit;  

s) Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen einschließlich Massen- und Kos-
tenberechnungen oder Verdingungsunterlagen, deren Bearbeitung be-
sondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrungen oder 
künstlerische Begabung voraussetzt;  

t) Beaufsichtigen von Schätzern oder verantwortliches Schätzen der Pflan-
zenbestände und des Inventarbestandes von Kleingartenanlagen oder 
Kleinsiedlungen in schwierigen Fällen;  

u) Örtliche Leitung schwieriger Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, 
Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumaßnahmen und deren 
Abrechnung;  

v) Selbständige Beratung über die Bekämpfung von Schädlingen, Krank-
heiten und Schadpflanzen im Pflanzenschutzdienst einschließlich der 
selbständigen Beratung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
und -geräten für hochwertige Spezialkulturen.  

2Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
sind vergleichbar die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe A 7. 

 

Nr. 6 Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 sind z. B.: 

a) Selbständiges Planen von Versuchen nach vorgegebener Aufgabenstel-
lung und Auswerten der Versuche nach variationsstatistischen Metho-
den;  

b) Überwachen von mehreren gartenbau-, landwirtschafts- oder weinbau-
technischen Beschäftigten in Tätigkeiten der Entgeltgruppen 5 bis 8 bei 
der Durchführung von Versuchen;  

c) Anlage und Auswertung von Wertprüfungen;  

d) Selbständige produktionstechnische Beratung auf dem Fachgebiet des 
Beschäftigten, z. B. Ausarbeiten von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 
schwierigen Einzelplänen und Geldvoranschlägen; Beratung über ein-
zelne Folgemaßnahmen nach Flurbereinigungen und landkulturellen 
Maßnahmen oder nach Betriebsumstellungen;  

e) Tierzuchttechnische Beratung, z. B. Auswahl weiblicher Zuchttiere im 
Einzelbetrieb;  

f) Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträge auf dem Gebiet des 
Beschäftigten;  
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g) Beratung in der ländlichen Hauswirtschaft, insbesondere in der Haus-
haltsführung, z. B. Ausarbeiten schwieriger Einzelpläne für Organisati-
onspläne, von Plänen für Haushaltseinrichtungen einschließlich techni-
scher Anlagen, Beratung über Vorratshaltung durch Gefrieren und Küh-
len;  

h) Selbständige Beratung in Gesundheits- und Ernährungsfragen;  

i) Aufstellen und Prüfen von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließ-
lich Massen- und Kostenberechnungen oder von Verdingungsunterla-
gen, Bearbeiten der damit zusammenhängenden technischen Angele-
genheiten – auch im technischen Rechnungswesen;  

j) Örtliche Leitung oder Mitwirken bei der Leitung von nicht nur einfachen 
Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- 
oder Weinbaumaßnahmen und deren Abrechnung;  

k) Mitwirken bei der Vorplanung von Flurbereinigungen oder von sonstigen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, z. B. Erheben und Be-
rechnen von Daten, Beurteilung des Ist-Zustandes;  

l) Selbständiges Bearbeiten von Kreditfällen, die innerhalb der Beleihungs-
grenze liegen, bei landwirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen;  

m) Feststellen von betriebswirtschaftlichen Daten für die Kalkulation von 
Produktionsverfahren;  

n) Mitwirken bei Strukturanalysen;  

o) Ermitteln von Pachtpreisen für gartenbaulich, landwirtschaftlich oder 
weinbaulich genutzte Grundstücke;  

p) Schätzen des Wertes von Pflanzenbeständen;  

q) Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen für die Saatenanerken-
nung oder für die Körung von Tieren oder für die Ankörung von Obstmut-
tergehölzen;  

r) Selbständige Beratung über die Bekämpfung von Schädlingen, Krank-
heiten und Schadpflanzen im Pflanzenschutzdienst einschließlich der 
selbständigen Beratung über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
und -geräten;  

s) Herausgabe von Warndienstmeldungen im Pflanzenschutzdienst für den 
Beratungsbezirk aufgrund eigener Feststellungen, soweit das Ermitteln 
der biologischen Daten keine schwierigen Methoden erfordert;  

t) Tätigkeit als Hilfskraft bei wissenschaftlichen Aufgaben.  

 

Nr. 7 Als Fachrichtung der gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnischen Be-
schäftigten, die eine einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine einschlä-
gige Fachschule durchlaufen haben, gelten Gartenbau, Landbau, Weinbau, 
ländliche Hauswirtschaft mit den jeweiligen Fachgebieten und Untergebieten, 
z. B.:  

 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete: 
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Baumschulen, Blumen- und Zierpflanzenbau, Landschaftsgärtnerei, Obst- 
und Gemüsebau, Obst- und Gemüseverwertung, Pflanzenschutz, Samen-
bau u. a.  

oder 

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete:  

Obstbau, Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Tierhaltung und -fütterung, Tier-
zucht u. a. 

mit den Untergebieten z. B. in der Tierzucht: 

Geflügelzucht, Pferdezucht, Rinderzucht, Schafzucht, Schweinezucht, 
Ziegenzucht u. a. 

 

Nr. 8 Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 2, 3 und 4 sind z. B.:  

a) Durchführen und Auswerten schwieriger Versuche und Gegenüberstel-
len der Ergebnisse;  

b) Überwachen der Leistungsprüfungen an Prüfstationen;  

c) Durchführen von Versuchen zur Feststellung von Sorten, die zu Gefrier-
verfahren geeignet sind;  

d) Produktionstechnische Beratung, z. B. in Spezialbetriebszweigen beim 
Aufbau von Erzeugerringen, Erzeugergemeinschaften oder Anbauge-
meinschaften; Ausarbeiten von Einzelplänen wie Anbauplänen, Dün-
gungsplänen, Fruchtfolgeplänen, Fütterungsplänen, Spritzplänen;  

e) Mitwirken bei Gruppen- und Massenberatungen durch Fachvorträge;  

f) Beratung bei der Planung von Gemeinschaftseinrichtungen für hauswirt-
schaftliche Zwecke;  

g) Beratung bei der Einrichtung von einzelnen Wohn- und Wirtschaftsräu-
men;  

h) Beratung in der Organisation der Vatertierhaltung;  

i) Mitwirken bei Fachlehrgängen der landwirtschaftlichen Berufsausbildung 
und -fortbildung;  

j) Selbständiges Durchführen von Feldbegehungen unter produktionstech-
nischen Gesichtspunkten;  

k) Mitwirken bei Anerkennungsentscheidungen nach Feldbeständen bei 
der Saatenanerkennung;  

l) Arbeitszeitfeststellungen in der ländlichen Hauswirtschaft;  

m) Selbständige pflanzenbauliche Beurteilungen und Schätzungen, z. B. 
Bonitierungen, Schadensfeststellungen oder Identifizierungen von Sor-
ten. 
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Nr. 9 Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1, 2 und 3 sind z. B.:  

a) Durchführen und Auswerten von einfachen Versuchen nach statistischen 
Methoden und Gegenüberstellen der Ergebnisse;  

b) Durchführen von landtechnischen Versuchen mit Datenermittlung, z. B. 
Schlupf- und Zugwiderstandsmessungen, Feststellen von Ladeleistun-
gen;  

c) Durchführen von schwierigen Leistungsprüfungen, z. B. Zugleistungs-
prüfungen bei Pferden einschließlich Auswerten der Messdiagramme, 
Ultraschallmessungen bei Schweinen, Messungen am Schlachtkörper;  

d) Einfache produktionstechnische oder verwertungstechnische Beratung 
oder Absatzberatung auf dem Fachgebiet des Beschäftigten;  

e) Aufnehmen des Betriebszustandes und Prüfen der Betriebsverhältnisse 
für die produktionstechnische Beratung;  

f) Laufende Prüfung der Betriebsvorgänge einschließlich Erstellen der Be-
triebsberechnung;  

g) Einfachere Produktionswertberechnungen;  

h) Einfache Beratung in der Technik der ländlichen Hauswirtschaft;  

i) Herstellen von Beratungs- und Anschauungsmaterial nach Weisung;  

j) Mitwirken bei der landwirtschaftlichen Berufsausbildung und -fortbildung;  

k) Mitwirken bei pflanzenbaulichen Beurteilungen und Schätzungen, z. B. 
Bonitierungen, Schadensfeststellungen und Identifizierung von Sorten;  

l) Sortenfeststellung und Güteprüfung nach äußeren Merkmalen bei der 
Saatgutverkehrskontrolle;  

m) Handbonitierung von Qualitätsproben nach Bewertungsschlüsseln;  

n) Durchführen von Qualitätsprüfungen;  

o) Mitwirken bei amtlichen Überwachungen und Anerkennungen, z. B. bei 
Saatgutanerkennungen oder Körungen;  

p) Mitwirken beim Vollzug staatlicher Förderungsmaßnahmen;  

q) Mitwirken bei der Erzeugungs- und Marktberichterstattung;  

r) Ernteermittlungen;  

s) Durchführen der Blattlauskontrolle in virusgefährdeten Kulturen.  

 

Nr. 10 1Die selbständigen Leistungen müssen sich auf die Tätigkeit, die der Gesamt-
tätigkeit das Gepräge gibt, beziehen. 2Der Umfang der selbständigen Leistun-
gen ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit 
ausmacht. 
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Nr. 11 Technische Beratungen einfacherer Art im Sinne der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3 sind Empfehlungen und Hinweise in produktionstechnischen Fragen 
nach allgemeinen Richtlinien und dazugehörige technische Berechnungen.  

Zur Durchführung von Versuchen und sonstigen Arbeiten mit entsprechendem 
Schwierigkeitsgrad im Sinne der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 gehören z. B. fol-
gende Tätigkeiten:  

a) Feststellen von Produktionsvorgängen oder Entwicklungsabläufen bei 
der Durchführung von einfacheren Versuchen aller Art nach Plan;  

b) Beaufsichtigen oder Leiten von Arbeitsgruppen oder Arbeitskolonnen bei 
Versuchen nach Weisung;  

c) Fachtechnische Arbeiten für Ausstellungen, Schauen, Vorführungen o-
der Wettbewerben;  

d) Mitwirken bei Feldbegehungen und Besichtigungsfahrten.  

 

Nr. 12 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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9.2 Pflanzenbeschauer und staatliche Fischereiaufseher 

Entgeltgruppe 9 

1. Pflanzenbeschauer,  

denen mindestens drei Pflanzenbeschauer durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind, 

als Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle  

mit Entscheidungsbefugnis über die Zurückweisung von Sendungen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

2. Pflanzenbeschauer,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass ihnen in Seehäfen die selbständige Untersuchung von Seeschiffen auf 
Vorratsschädlinge und die selbständige Anordnung und Überwachung von 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen auf Seeschiffen und sonstigen Transport-
fahrzeugen übertragen sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

3. Staatliche Fischereiaufseher mit Tätigkeit in der Spezialberatung für Fischzucht 
und in der Spezialberatung von Fischereiorganisationen, wenn sie Fischbesatz- 
und Fischbewirtschaftungspläne selbständig auszuarbeiten haben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Pflanzenbeschauer als 

Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle  

mit Entscheidungsbefugnis über die Zurückweisung von Sendungen. 

 

2. Pflanzenbeschauer,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 heraushebt,  

dass die Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert und  

dass ihnen in Seehäfen in nicht unerheblichem Umfang die selbständige Unter-
suchung von Seeschiffen auf Vorratsschädlinge und die selbständige Anord-
nung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen auf See-
schiffen und sonstigen Transportfahrzeugen übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 6 
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Staatliche Fischereiaufseher. 

 

Entgeltgruppe 4 

Pflanzenbeschauer. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von staatlichen Fischereiaufsehern oder Pflanzen-
beschauern 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit von staatlichen Fischereiaufsehern oder Pflanzen-
beschauern 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Der Umfang der Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 2 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben 

Vorbemerkungen 

1. Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen Betriebe nach Betriebsgrößen 
gilt Folgendes: 

a) Gartenbaubetriebe  

1Die Betriebsgröße ist abhängig von der Nutzfläche: 

Betriebsgröße Nutzfläche in  
Einheitsquadratmeter 

kleinere Betriebe bis zu 20.000 

mittelgroße Betriebe bis zu 60.000 

große Betriebe mehr als 60.000 

2Für die Berechnung der Einheitsquadratmeter gilt folgender Umrech-
nungsschlüssel:  

Nutzungsart Freilandflä-
che 

Unterglasfläche 

  heizbar nicht heiz-
bar 

Gemüsebau 1 9 7 

Blumen und Zierpflan-
zen 

2 18 10 

Gehölzbaumschulen 1,3  9 

Obstbaumschulen 0,8  5,6 

b) Landwirtschaftsbetriebe  

1Die Betriebsgröße ist abhängig von der landwirtschaftlichen Nutzfläche: 

Betriebsgröße Landwirtschaftliche  
Nutzfläche in ha 

kleinere Betriebe bis zu 60 

mittelgroße Betriebe bis zu 180 

große Betriebe mehr als 180 

2Mitbewirtschaftete forstwirtschaftliche Nutzflächen gelten zu einem Drit-
tel als landwirtschaftliche Nutzflächen.   

c) Obstanbaubetriebe  
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Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe der Kernobstanlage bzw. 
der Steinobst- oder Beerenobstanlage: 

Betriebsgröße Kernobstanlage in 
ha 

Steinobst- oder 
Beerenobstanlage 

in ha 

kleinere Betriebe bis zu 12 bis zu 8 

mittelgroße Betriebe bis zu 36 bis zu 24 

große Betriebe mehr als 36 mehr als 24 

d) Weinbaubetriebe  

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe der Rebfläche bei gebiets-
üblichem Umtrieb; bei Rebveredelungsbetrieben ist sie abhängig von der 
Zahl der Veredelungen im Jahr: 

Betriebsgröße Rebfläche in ha 
bei gebietsübli-

chem Umtrieb in 
ha 

Zahl der Verede-
lungen im Jahr 

kleinere Betriebe bis zu 6 bis zu 150.000 

mittelgroße Betriebe bis zu 18 bis zu 450.000 

große Betriebe mehr als 18 mehr als 450.000 

e) Weinkellereien 

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe des Weinlagers im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre: 

Betriebsgröße Weinlager im Durch-
schnitt der letzten drei 

Jahre in l Wein 

kleinere Betriebe bis zu 400.000 

mittelgroße Betriebe bis zu 1.200.000 

große Betriebe mehr als 1.200.000 

 

2. Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen Betriebe nach dem Schwierig-
keitsgrad gilt Folgendes: 

a) Schwierig ist der Betrieb,  

1. der mindestens drei Betriebszweige im Sinne der Protokollerklärung 
umfasst;  
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2. in dem unter der Verantwortung des Leiters ständig mehrere Auszu-
bildende ausgebildet oder in dem ständig Lehrgänge abgehalten wer-
den oder in dem durch umfangreiche Beratungen und Demonstratio-
nen der Betriebsablauf erheblich erschwert wird;  

3. in dem ständig Versuche nicht einfacher Art anzustellen sind, die die 
Betriebsführung erheblich erschweren;  

4. in dem wegen extremer Boden- oder Klimaverhältnisse besondere 
Erschwernisse auftreten;  

5. der überwiegend Strafgefangene oder Anstaltsinsassen zu arbeits-
therapeutischen Zwecken im Sinne des § 37 Absatz 5 des Strafvoll-
zugsgesetzes beschäftigt.  

b) Sehr schwierig ist der Betrieb, der die Erschwernisgründe von mindes-
tens zwei der in Buchstabe a genannten Nummern aufweist.  

 

3. Für die Unterscheidung der Tätigkeit der Leiter von landwirtschaftlichen Betrie-
ben nach dem Grad der Selbständigkeit gilt Folgendes:  

a) Eingeschränkte Selbständigkeit hat der Betriebsleiter, der nach den von 
ihm aufgestellten und von der vorgesetzten Stelle genehmigten Organi-
sations-, Wirtschafts-, Finanz-, Anbau-, Ausbau-, Lager-, Zucht- usw. -
plänen selbständig handelt und der bei der Einstellung und Entlassung 
der Beschäftigten mitwirkt.  

b) Volle Selbständigkeit hat der Betriebsleiter, der die in Buchstabe a ge-
nannten Pläne selbständig aufstellt und im Rahmen dieser Pläne selb-
ständig handelt sowie für die Einstellung und Entlassung der Beschäftig-
ten nach Teil III der Entgeltordnung verantwortlich ist und bei der Einstel-
lung und Entlassung der übrigen Beschäftigten mitwirkt. Die Genehmi-
gung der Organisations-, Wirtschafts- und Finanzpläne durch die vorge-
setzte Stelle berührt die volle Selbständigkeit nicht.  

 

Entgeltgruppe 12 

Leiter von großen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit. 

 

Entgeltgruppe 11 

Leiter von 

a) großen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit,  

b) großen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit,  

c) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit 
voller Selbständigkeit. 

 

Entgeltgruppe 10 
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Leiter von 

a) großen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die 
Betriebsleitung eingehende Weisungen erhalten,  

b) großen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit,  

c) großen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller Selbstän-
digkeit,  

d) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit 
eingeschränkter Selbständigkeit,  

e) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit,  

f) kleineren und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit.  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von 

a) großen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die Be-
triebsleitung eingehende Weisungen erhalten,  

b) großen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben mit eingeschränk-
ter Selbständigkeit, 

c) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben, die für 
die Betriebsleitung eingehende Weisungen erhalten, 

d) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

e) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller 
Selbständigkeit, 

f) kleineren und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

g) kleineren und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit. 

 

2. Leiter von 

a) großen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die Be-
triebsleitung eingehende Weisungen erhalten, 

b) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die 
Betriebsleitung eingehende Weisungen erhalten,    

c) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

d) kleineren und sehr schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die 
Betriebsleitung eingehende Weisungen erhalten, 
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e) kleineren und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit, 

f) kleineren und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben mit voller Selb-
ständigkeit. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Leiter von 

a) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die 
Betriebsleitung eingehende Weisungen erhalten, 

b) kleineren und schwierigen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die Be-
triebsleitung eingehende Weisungen erhalten, 

c) kleineren und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben mit einge-
schränkter Selbständigkeit. 

 

Entgeltgruppe 6 

Leiter von kleineren und einfachen landwirtschaftlichen Betrieben, die für die 
Betriebsleitung eingehende Weisungen erhalten.  

 

Protokollerklärung: 

1Als Betriebszweige im Sinne der Nr. 2 der Vorbemerkungen gelten:  

- Ackerbau, 

- Hackfruchtbau, wenn mehr als 20 v. H. der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit 
Hackfrucht bestellt sind, 

- Saatzucht, 

- Saatgutvermehrung, 

- Großviehhaltung einschließlich Futterbau, 

- Schweinehaltung, 

- Kleintierhaltung einschließlich Schäferei und Imkerei, 

- Sonderkultur wie Tabakbau, Hopfenbau, Feldgemüsebau, Obstbau, Weinbau 
usw., 

- Zierpflanzenbau, 

- gärtnerischer Gemüsebau, 

- Staudengärtnerei, 

- Baumschule (Gehölzbaumschule, Obstbaumschule), 

- Landschaftsgärtnerei, 

- Friedhofsgärtnerei, 

- Blumenverarbeitung, 
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- Rebenveredelung einschließlich Rebmuttergärten, 

- Weinausbau, 

- Obstaufbereitung und Lagerung, 

- Obst- oder Gemüseverarbeitung, 

- Brennerei, 

wenn der Betriebszweig mehr als 15 v. H. des Gesamtarbeitsaufwands des Be-
triebes erfordert. 2Zur Tierhaltung zählt auch die Zucht.  
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10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

Vorbemerkung 

Die Bezeichnungen umfassen auch 

Audiologie-Assistenten Audiometristen 

Ergotherapeuten Beschäftigungstherapeuten 

Masseure und medizinische Bade-
meister 

Masseure 

Medizinische Fachangestellte Arzthelfer  

Pharmazeutisch-kaufmännische An-
gestellte 

Apothekenhelfer 

Physiotherapeuten Krankengymnasten 

Präparationstechnische Assistenten Dermoplastiker, Moulageure, Biolo-
giemodellmacher 

Zahnmedizinische Fachangestellte Zahnärztliche Helfer 

 

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen 

Entgeltgruppe 10 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeuten, Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten, Physiotherapeuten, 

die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeuten, Logopäden, Medizi-
nisch-technische Assistenten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten, Physiotherapeuten, 

die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt sind. 

 

2. Masseure und medizinische Bademeister sowie Physiotherapeuten, 

die als Erste Lehrkräfte an Schulen für Masseure und medizinische Bademeis-
ter eingesetzt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung) 
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3. Masseure und medizinische Bademeister sowie Physiotherapeuten,  

die als Lehrkräfte an Schulen für Masseure und medizinische Bademeister ein-
gesetzt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Protokollerklärung: 

Erste Lehrkräfte sind Lehrkräfte, denen auch die Leitungsaufgaben der Schule 
unter der Verantwortung des Leiters der Schule durch ausdrückliche Anordnung 
übertragen sind. 
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10.2 Audiologie-Assistenten 

Entgeltgruppe 9 

1. Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zwei-
jähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder medizinischen Akade-
mien, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

2. Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zwei-
jähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien 
und entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zwei-
jähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien 
und entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens zwei-
jähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder medizinischen Akademien 
und entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Audiologie-Assistenten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudio-
grammen, Gehörprüfung bei Kleinkindern und geistig behinderten Patienten so-
wie Gehörgeräteanpassung und Gehörerziehung – Hörtraining – bei Kleinkin-
dern. 

 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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10.3 Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesundheitsaufseher, Seeha-
fengesundheitsaufseher 

Entgeltgruppe 9 

1. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskontrolleure) mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, 

die besonders schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von Betriebsinspektoren. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

3. Desinfektoren mit Prüfung 

als Leiter des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, 

denen mindestens 18 Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Gesundheitsaufsehern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

5. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6) 

 

6. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskontrolleure) mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, 

die im gesamten Aufgabenbereich eines Seehafengesundheitsaufsehers in 
nicht unerheblichem Umfange besonders schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 
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(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 7) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Desinfektoren mit Prüfung 

als Leiter des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, 

denen mindestens neun Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

2. Desinfektoren mit Prüfung  

als ausdrücklich bestellte ständige Vertreter von Leitern des technischen Be-
triebes von Desinfektionsanstalten, 

denen mindestens 18 Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

3. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Gesundheitsaufsehern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben im gesamten Aufga-
benbereich eines Gesundheitsaufsehers erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 6 und 7) 

 

5. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesundheitskontrolleure) mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Desinfektoren mit Prüfung 

als ausdrücklich bestellte ständige Vertreter von Leitern des technischen Be-
triebes von Desinfektionsanstalten, 

denen mindestens neun Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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2. Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens vier Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 

3. Desinfektoren mit Prüfung, 

die in nicht unerheblichem Umfange Aufsichtstätigkeit bei Begasungen mit 
hochgiftigen Stoffen auf Schiffen, schwimmenden Geräten oder an Land in Ge-
bäuden, Silos, Containern und Waggons ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 5 

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit,  

denen mindestens zwei Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Amtliche Fachassistenten. 

 

2. Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Desinfektionshelfer. 

(keine Stufe 6) 

 

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte als Hilfskraft im Sinne des bis zum 31. Dezember 1992 geltenden 
§ 2 Nr. 1 Buchst. b der Hilfskräfteverordnung – Frisches Fleisch – (HKrFrFlV). 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Beschäftigte, die die Tätigkeit eines Gesundheitsaufsehers ausüben und die 
Prüfung als Gesundheitsaufseher deshalb nicht abgelegt haben, weil in dem 
betreffenden Land eine Prüfungsmöglichkeit für Gesundheitsaufseher nicht be-
steht, werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für Gesundheitsaufseher mit Prü-
fung eingruppiert. 2Satz 1 gilt sinngemäß für Seehafengesundheitsaufseher 
(Seehafengesundheitskontrolleure). 

 

Nr. 2 Die Eingruppierung der Beschäftigten beim hafenärztlichen Dienst der Freien 
und Hansestadt Hamburg nach dem Tätigkeitsmerkmal in Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 2 bleibt unberührt.  

 

Nr. 3 Besonders schwierige Aufgaben sind z. B.  

- Prüfung und zusammenfassende Darstellung epidemiologischer Situationen 
an Bord eines Schiffes, auf dem übertragbare Krankheiten aufgetreten sind;  

- Überprüfung und Auswertung der Bordkrankenbücher aufgrund gründlicher 
allgemein-medizinischer und spezieller seuchenhygienischer Kenntnisse;  

- Mitwirkung bei der Prüfung und Begutachtung der Ausrüstung der Kauffahr-
teischiffe einschließlich ihrer Rettungsboote mit Arznei- und anderen Hilfs-
mitteln der Krankenfürsorge aufgrund einschlägiger pharmazeutischer 
Kenntnisse;  

- Mitwirkung bei der Prüfung des Bestandes und der erfolgten Anwendung der 
Betäubungsmittel aufgrund einschlägiger Kenntnisse der gesetzlichen Be-
täubungsmittelvorschriften;  

- Entscheidungsbefugnis für dringende Quarantänemaßnahmen im Rahmen 
der durch den zuständigen Arzt erteilten Ermächtigung. 

 

Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur für Beschäftigte beim hafenärztlichen Dienst der 
Freien und Hansestadt Hamburg. 

 

Nr. 5 Zu den Desinfektionsanstalten rechnen auch entsprechende Einrichtungen mit 
anderer Bezeichnung. 

 

Nr. 6 1Schwierige Aufgaben sind z. B. die Begutachtung von Flächennutzungsplänen 
und die Begutachtung von großen Bauvorhaben mit noch nicht gesicherter 
Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung. 2Zur Erfüllung der schwierigen 
Aufgaben gehört auch, dass der Gesundheitsaufseher den Sachverhalt bewer-
tet, daraus die notwendigen Folgerungen zieht und die hiermit zusammenhän-
genden Berichte, Gutachten und sonstigen Schreiben entwirft. 
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Nr. 7 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

  



 

169 

10.4 Diätassistentinnen 

Entgeltgruppe 9 

1. Diätassistentinnen 

als Leiterinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 400 Personen 
mit Diätverpflegung verantwortlich sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Diätassistentinnen 

mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin und mit entsprechender 
Tätigkeit. 

 

3. Diätassistentinnen 

als Leiterinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 200 Personen 
mit Diätverpflegung verantwortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Diätassistentinnen  

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 400 Personen 
mit Diätverpflegung verantwortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

5. Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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Entgeltgruppe 8 

1. Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Diätküchen, 

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindestens 200 Personen 
mit Diätverpflegung verantwortlich sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Diätassistentinnen als Diätküchenleiterinnen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

3. Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

 

Entgeltgruppe 7 

Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Diätküchen können auch unselbständige Teile einer Großküche sein. 2Zu den 
Diätküchen zählen auch die Diätmilchküchen. 3Schonkost ist keine Diätkost. 

 

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B.  

- Diätberatung von einzelnen Patienten,  

- selbständige Durchführung von Ernährungserhebungen,  

- Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungs-
lehre,  

- Herstellung und Berechnung spezifischer Diätformen bei dekompensierten 
Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien,  

- Stoffwechsel-Bilanz-Studien,  

- Maldigestion und Malabsorption nach Shunt-Operationen,  

- Kalzium-Test-Diäten,  

- spezielle Anfertigung von Sondenernährung für Patienten auf Intensiv- und 
Wachstationen. 
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Nr. 3 In den Ländern, in denen eine staatliche Anerkennung als Diätküchenleiterin 
nicht erfolgt, gilt das Tätigkeitsmerkmal als erfüllt, wenn sich die Diätassistentin 
drei Jahre als Diätküchenleiterin bewährt hat. 

 

Nr. 4 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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10.5 Ergotherapeuten 

Entgeltgruppe 9 

1. Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Ergotherapeuten oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Ergotherapeuten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungstherapie bei Querschnittsläh-
mungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dys-
melien, in der Psychiatrie oder Geriatrie. 

 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.  
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10.6 Logopäden 

Entgeltgruppe 9 

1. Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

2. Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit,  

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopäden. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Patien-
ten nach Schlaganfällen oder Gehirnoperationen, von Patienten mit Intelligenz-
minderungen, von Aphasiepatienten, von Patienten mit spastischen Lähmun-
gen im Bereich des Sprachapparates. 

 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.  
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10.7 Masseure und medizinische Bademeister 

Entgeltgruppe 9 

Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit,  

denen mindestens acht Masseure und medizinische Bademeister oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens vier Masseure und medizinische Bademeister oder Beschäf-
tigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Masseure und medizinische Bademeister oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind und 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Masseure und medizinische Bademeister oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 4 

Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeistern. 

(keine Stufe 6) 

 

Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von Kohlensäure- oder Sauer-
stoffbädern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Bäderbehand-
lung nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von 
Frischoperierten. 
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10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte 

Entgeltgruppe 8 

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit,  

denen mindestens zehn zahnmedizinische Fachangestellte oder Beschäftigte 
in der Tätigkeit von zahnmedizinischen Fachangestellten durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit,  

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit,  

denen mindestens fünf zahnmedizinische Fachangestellte oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von zahnmedizinischen Fachangestellten durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von medizinischen Fachangestellten. 

 

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von zahnmedizinischen Fachangestellten. 

 

Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrechnungen im stationären und am-
bulanten Bereich, Durchführung von Elektro-Kardiogrammen mit allen Ableitun-
gen, Einfärben von cytologischen Präparaten oder gleich schwierige Einfärbun-
gen. 
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10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsgehilfen 

Entgeltgruppe 9 

1. Präparationstechnische Assistenten, 

denen mindestens zwei präparationstechnische Assistenten, davon mindestens 
einer mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Präparationstechnische Assistenten, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen und 

mindestens zu einem Drittel ihrer Gesamttätigkeit selbständig Demonstrationen 
im Hörsaal vorbereiten und bei der Durchführung mitwirken. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Präparationstechnische Assistenten, 

denen mindestens zwei präparationstechnische Assistenten durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Präparationstechnische Assistenten, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 7 

Präparationstechnische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 6 

Sektionsgehilfen,  

die in nicht unerheblichem Umfange auch Tätigkeiten von präparationstechni-
schen Assistenten ausüben und 

denen mindestens zwei Sektionsgehilfen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 



 

178 

Entgeltgruppe 3 

Sektionsgehilfen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8. 

 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Herstellung von Korrosionspräparaten, Darstel-
lung feinerer Gefäße und Nerven. 
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10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehil-
finnen 

Entgeltgruppe 10 

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, 

denen mindestens 16 medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-
technische Gehilfinnen oder sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-
technische Gehilfinnen oder sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange eine oder mehrere der folgenden Aufgaben 
erfüllen: 

- Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden 
Messgeräten (z. B. Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehörenden Eich-
kurven, Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der 
Präparate für Elektronenmikroskopie; 

- Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Bestimmung der Eisenbin-
dungskapazität, schwierige Hormonbestimmungen, schwierige Fermentak-
tivitätsbestimmungen, schwierige gerinnungsphysiologische Untersuchun-
gen; 

- Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikrobiologische Verfahren, Ge-
webezüchtungen, schwierige Antikörperbestimmungen (z. B. Coombs-Test, 
Blutgruppen-Serologie);  

- Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen Gefäßuntersuchun-
gen in der Schädel-, Brust- oder Bauchhöhle; 

- Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Di-
mensionen mit Spezialgeräten, Enzephalografien, Ventrikulografien, 
schwierigen intraoperativen Röntgenaufnahmen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
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5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 8 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 7 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 6 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung nach zweisemestri-
ger Ausbildung mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen, soweit diese 
nicht den medizinisch-technischen Assistentinnen vorbehalten sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 4 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung nach zweisemestri-
ger Ausbildung und mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leitende medizinisch-technische Assistentinnen im Sinne dieses Tätigkeits-
merkmals sind Assistentinnen, denen unter der Verantwortung eines Arztes für 
eine Laboratoriumsabteilung oder für eine radiologische Abteilung insbeson-
dere die Arbeitseinteilung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der Ar-
beitsausführung durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind. 

 

Nr. 2 Medizinisch-technische Assistentinnen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfs-
kräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen 
Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, werden auch dann als solche eingrup-
piert, wenn sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die im Tätigkeits-
merkmal der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 genannt sind. 

 

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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Nr. 4 Schwierige Aufgaben sind z. B. der Diagnostik vorausgehende technische Ar-
beiten bei überwiegend selbständiger Verfahrenswahl auf histologischem, mik-
robiologischem, serologischem und quantitativ klinisch-chemischem Gebiet; 
ferner schwierige röntgenologische Untersuchungsverfahren, insbesondere zur 
röntgenologischen Funktionsdiagnostik, messtechnische Aufgaben und Hilfe-
leistung bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen sowie schwierige medizi-
nisch-fotografische Verfahren. 
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10.11 Orthoptistinnen 

Entgeltgruppe 9 

1. Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Orthoptistinnen oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Orthoptistinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

3. Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit,  

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung eingefahrener beidäugiger 
Anomalien, exzentrischer Fixationen und Kleinstanomalien. 

 

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 

Entgeltgruppe 6 

1. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entsprechender Tätigkeit 

in Arzneimittelausgabestellen,  

denen mindestens drei pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte oder Be-
schäftigte in der Tätigkeit von pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entsprechender Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von pharmazeutisch-kaufmännischen Angestell-
ten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten stehen Drogisten gleich. 

 

Nr. 2 Apotheken sind keine Arzneimittelausgabestellen im Sinne dieses Tätigkeits-
merkmals. 

 

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Taxieren, Mitwirkung bei der Herstellung von 
sterilen Lösungen oder sonstigen Arzneimitteln unter Verantwortung eines Apo-
thekers. 
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10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten 

Entgeltgruppe 9 

1. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische Assistenten oder pharma-
zeutisch-kaufmännische Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der Entgelt-
gruppe 6 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit, die als 
Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

Entgeltgruppe 8 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 6 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten stehen Drogisten gleich. 

 

Nr. 2 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7. 

 

Nr. 3  Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 4  Schwierige Aufgaben sind z. B.: 

In der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, titrimetrische und fo-
tometrische Bestimmungen einschl. Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen 
und chromatografische Analysen. 

In der Pflanzenanalyse: Anfertigung mikroskopischer Schnitte. Schwierige Iden-
titäts- und Reinheitsprüfungen nach dem Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, 
Drogen). 

Herstellung und Kontrolle steriler Lösungen der verschiedensten Zusammen-
setzungen in größerem Umfang unter Verwendung moderner Apparaturen. 
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Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größerem Umfang unter Verwen-
dung moderner in der Galenik gebräuchlicher Apparaturen (Suppositorien, Sal-
ben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten u. a.). 

Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept oder Einzelvorschrift. 
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10.14 Physiotherapeuten 

Entgeltgruppe 10 

Leitende Physiotherapeuten,  

denen mindestens 16 Physiotherapeuten oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Physiotherapeuten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,  

denen mindestens zwei Physiotherapeuten oder Beschäftigte in der Tätigkeit 
von Physiotherapeuten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

 

2. Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,  

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,  

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leitende Physiotherapeuten sind Physiotherapeuten, denen unter der Verant-
wortung eines Arztes für eine physiotherapeutische Abteilung insbesondere die 
Arbeitseinteilung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausfüh-
rung durch ausdrückliche Anordnung übertragen sind. 

 

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. Krankengymnastik nach Lungen- oder Her-
zoperationen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslähmungen, in Kinderläh-
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mungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, nach Verbren-
nungen, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endoprothesen. 

 

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tätigkeiten ist nicht mehr un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht.  
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10.15 Zahntechniker 

Entgeltgruppe 10 

Zahntechnikermeister, 

denen mindestens 16 Zahntechnikermeister oder Zahntechniker durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, 

denen mindestens zwei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, 

die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem be-
sonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

3. Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten, 

die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithe-
sen herstellen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

4. Zahntechnikermeister oder Zahntechniker, 

denen an Universitätskliniken die handwerkliche Unterweisung von Studenten 
in zahntechnischen Arbeiten obliegt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit. 

 

2. Zahntechniker mit entsprechenden Tätigkeiten, 

die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithe-
sen herstellen. 
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3. Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8. 

 

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. Tätigkeiten in der zahnärztlichen Keramik, in 
der Kiefer-Orthopädie, in der Parallelometertechnik, in der Vermessungstechnik 
für Einstückgussprothesen, in der Geschiebetechnik. 
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11. Beschäftigte in der Informationstechnik 

Allgemeine Vorbemerkungen 

1. 1Informationstechnik (IT) stellt die Summe der technischen und organisatori-
schen Mittel (Hardware, Software, Dienste) zur Unterstützung von Verwaltungs-
prozessen sowie der verschiedenen informations- und datenverarbeitenden 
Prozesse (der Beschaffung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Be-
reitstellung von Informationen) dar. 2Dienste sind Anwendungsmöglichkeiten in 
Netzen, z. B. Internet, E-Mail, Webservices. 

2.  Unter diesen Abschnitt fallen Beschäftigte als Leiter von IT-Gruppen, in der IT-
Organisation, in der Programmierung, in der IT-Systemtechnik und in der Da-
tenerfassung ohne Rücksicht auf ihre organisatorische Eingliederung.  

3. Ist für eine Tätigkeit in der Informationstechnik eine abgeschlossene wissen-
schaftliche Hochschulbildung (Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil I) erforderlich, 
gelten abweichend von Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 
des Teils I. 
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11.1 Beschäftigte als Leiter von IT-Gruppen 

Vorbemerkungen 

1. 1IT-Gruppen haben die folgenden Aufgaben: 

a) Entwicklung neuer IT-Verfahren oder wesentliche Änderung bzw. Ergän-
zung bestehender IT-Verfahren einschließlich jeweils der Einführung,  

b) Übernahme von IT-Verfahren einschließlich Einführung oder  

c) Pflege eingeführter IT-Verfahren.  

2Sie befassen sich 

a) nur mit IT-Organisation oder nur mit Programmierung oder  

b) mit IT-Organisation und Programmierung.  

 

2. Leiter von IT-Gruppen haben neben den allgemeinen Führungsaufgaben  
– insbesondere Personaleinsatz, Überwachung der Arbeit, Anordnungen in 
Sonderfällen – und der Aufsicht z. B. folgende besondere Aufgaben:  

a) In der IT-Organisation:  

aa) Entgegennahme und Besprechung von Aufträgen der Fachberei-
che bzw. der Anwender,  

bb) Entwicklung einer Gesamtvorstellung zur Erledigung eines Auf-
trags,  

cc) Formulierung von Arbeitsaufträgen und Verteilung an die Be-
schäftigten in der IT-Organisation, Koordinierung der Arbeiten ein-
schließlich Terminüberwachung,  

dd) Anleitung und Beratung der Beschäftigten in der IT-Organisation,  

ee) Zusammenstellen, Prüfen und Beurteilen der Ergebnisse,  

ff) Besprechung der erarbeiteten Verfahrensvorschläge mit der Pro-
grammierung und ggf. mit der IT-Systemtechnik,  

gg) Auswahl geeigneter IT-Verfahren für eine Übernahme,  

hh) Prüfung der organisatorischen Voraussetzungen für die Über-
nahme und Einführung von IT-Verfahren,  

ii) Prüfung der Dokumentation – einschließlich der Anwender- bzw. 
Benutzerhandbücher –, insbesondere der Systemarchitektur und 
der Programmiervorgaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit,  

jj) Überwachung der Einführung entwickelter oder übernommener 
IT-Verfahren einschließlich der Funktionstests. 

b) In der Programmierung:  

aa) Entgegennahme und Besprechung von Programmieraufträgen,  

bb) Prüfung der organisatorischen Vorgaben aus programmiertechni-
scher Sicht, ggf. Ergänzung und Änderung der Vorgaben im Ein-
vernehmen mit der IT-Organisation,  
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cc) Entwurf einer Konzeption für jedes Programm einschließlich Fest-
legung der Programmbausteine,  

dd) Verteilung der Arbeitsaufträge an die Beschäftigten in der Pro-
grammierung und Koordinierung der Programmierarbeiten inner-
halb der IT-Gruppe einschließlich Terminüberwachung,  

ee) Anleitung und Beratung der Beschäftigten in der Programmie-
rung,  

ff) Prüfung der Programmdokumentation und der Dokumentation für 
das Rechenzentrum auf Vollständigkeit und Richtigkeit.  

 

3. 1Leiter von IT-Gruppen im Sinne dieses Unterabschnitts sind nur Beschäftigte, 
die auch in der IT-Organisation und/oder in der Programmierung tätig sind, z. B. 
mit folgenden Aufgaben:  

a) Zusammenstellen von Arbeitsergebnissen von Beschäftigten in der IT-
Organisation,  

b) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (z. B. betriebswirtschaftliche Investiti-
onsrechnungen, Nutzen-Kosten-Untersuchungen),  

c) Verknüpfen der in der IT-Gruppe angefertigten Programme,  

d) Prüfung verknüpfter Programme auf Funktionsfähigkeit.  

2Der Anteil dieser Aufgaben darf 10 v. H. der gesamten Tätigkeit nicht unter-
schreiten. 

 

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe be-
stellt sind und  

deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellten Beschäftigten in der IT-Organisation oder in der Programmierung 
sowie durch den Umfang und die Schwierigkeit der Koordinierung mit anderen 
Stellen aus der Entgeltgruppe 11 dieses Unterabschnitts heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe be-
stellt sind und  

deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellten Beschäftigten in der IT-Organisation oder in der Programmierung 
sowie durch den Umfang oder die Schwierigkeit der Koordinierung mit anderen 
Stellen aus der Entgeltgruppe 10 dieses Unterabschnitts heraushebt.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 10 
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Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe be-
stellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Ba-
chelor- bzw. entsprechender Hochschulabschluss) und mit entsprechender 
Tätigkeit sowie  

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

b) Beschäftigte,  

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkennt-
nisse im Sinne des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 
des Teils I – außerhalb der Informationstechnik – erworben haben, 

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die das IT-Grund- und  
-Fachwissen vermittelt hat, wie es  

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und -Fortbildung in der öffentli-
chen Verwaltung (BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Beschäftigte in 
der DV-Anwendungsorganisation oder in der Anwendungsprogrammie-
rung oder  

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder ersetzen,  

entspricht, sowie 

mit einer praktischen Ausbildung oder einer praktischen Tätigkeit von min-
destens neun Monaten in der IT-Organisation und der Programmierung  

mit entsprechender Tätigkeit. 

Nr. 2 (1) 1Eine IT-Gruppe ist nur dann gegeben, wenn dem Leiter mindestens drei 
Beschäftigte in der IT-Organisation oder in der Programmierung mindestens der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 5 des Unterabschnitts 2 oder der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppe 3 des Unterabschnitts 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 2Sind dem Leiter auch Beschäftigte in der IT-Systemtechnik durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt, zählen sie mit.  

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen Beschäftigte mit Tätigkeiten im Sinne 
des Absatzes 1 mit, die nicht unter diesen Tarifvertrag fallen, wenn sie dem 
Leiter durch ausdrückliche Anordnung ständig fachlich unterstellt sind.  

(3) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
ist vergleichbar die Entgeltgruppe 9 der Besoldungsgruppe A 9. 
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11.2 Beschäftigte in der IT-Organisation 

Vorbemerkungen 

1. Die IT-Organisation umfasst 

a) die Entwicklung neuer IT-Verfahren und die wesentliche Änderung bzw. 
Ergänzung bestehender IT-Verfahren für Fachaufgaben mit  

aa)  Ist-Aufnahme und -Analyse,  

bb)  Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bzw. des Sollkonzepts, 

cc)  Vorbereitung der Einführung im Rechenzentrum und im Fachbe-
reich bzw. beim Anwender und 

dd)  Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (z. B. betriebswirtschaftliche In-
vestitionsrechnungen, Nutzen-Kosten-Untersuchungen)  

im Allgemeinen in einem phasenweisen Vorgehen,  

b) die Übernahme vorhandener IT-Verfahren für Fachaufgaben mit Ver-
gleich, Bewertung und Auswahl von geeigneten Verfahren sowie Festle-
gung der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen,  

c) die Einführung neu entwickelter, geänderter oder ergänzter sowie über-
nommener IT-Verfahren für Fachaufgaben im Fachbereich bzw. beim 
Anwender und die Mitwirkung an der Einführung im Rechenzentrum und  

d) die Kontrolle eingeführter IT-Verfahren für Fachaufgaben.  

 

2. IT-Teilaufgaben im Rahmen der Vorbemerkung Nr. 1 sind z. B.: 

a) Ist-Aufnahme in einem Bereich,  

b) Auswertung von Ergebnissen der Ist-Aufnahme, z. B. Mengengerüst 
(Fallzahlen, Bearbeitungszeiten, Personaleinsatz), verwendete Daten 
und Dateien (Inhalt, Zahl und Art der Zeichen, Aufbau, Datenträger, Sor-
tierfolge, Zahl der Fälle), Datenflusspläne,  

c) Entwerfen eines Datenmodells (z. B. Soll-Konzepts).  

 

3. 1Beschäftigte in der IT-Organisation haben bei der Entwicklung neuer IT-Ver-
fahren und bei der wesentlichen Änderung bzw. Ergänzung bestehender IT-
Verfahren für Fachaufgaben insbesondere  

a) das technische Grobkonzept und die technische Systemarchitektur 

einschließlich der Maßnahmen zur Datensicherung festzulegen und  

b) das technische Feinkonzept zu erarbeiten. 

2Entsprechendes gilt für die Übernahme, Einführung und Kontrolle von IT-Ver-
fahren. 

 

4. (1) Zur Tätigkeit eines Beschäftigten in der IT-Organisation kann auch die Or-
ganisation konventioneller Arbeitsabläufe im Rahmen eines IT-Verfahrens ge-
hören.  



 

195 

(2) Ist-Aufnahme und -Analyse, Vorbereitung der Einführung und Einführung 
von IT-Verfahren und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können auch anderen 
Beschäftigten übertragen sein, ohne dass diese damit Beschäftigte in der IT-
Organisation im Sinne dieses Unterabschnitts sind.  

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte in der IT-Organisation  

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte in der IT-Organisation, 

die Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

2. Beschäftigte in der IT-Organisation 

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Beschäftigte in der IT-Organisation  

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die im Rahmen von Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades diesem 
Schwierigkeitsgrad entsprechende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte in der IT-Organisation,  

die Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

2. Beschäftigte in der IT-Organisation,  

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 
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3. Beschäftigte in der IT-Organisation, 

die im Rahmen von Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades diesem 
Schwierigkeitsgrad entsprechende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)  

 

4. Beschäftigte in der IT-Organisation  

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die im Rahmen von Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades diesem 
Schwierigkeitsgrad entsprechende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

5. Beschäftigte in der IT-Organisation, 

die Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

6. Beschäftigte in der IT-Organisation, 

die im Rahmen von Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades diesem 
Schwierigkeitsgrad entsprechende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne der Tätigkeitsmerkmale sind 

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Ba-
chelor- bzw. entsprechender Hochschulabschluss) und mit entsprechender 
Tätigkeit sowie  

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

b) Beschäftigte,  

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkennt-
nisse im Sinne des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 
des Teils I – außerhalb der Informationstechnik – erworben haben, 

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die das IT-Grund- und  
-Fachwissen vermittelt hat, wie es  

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und -Fortbildung in der öffentli-
chen Verwaltung (BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Beschäftigte in 
der DV-Anwendungsorganisation oder 
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den Regelungen, die diese ergänzen und/oder ersetzen,  

entspricht, sowie 

mit einer praktischen Ausbildung oder einer praktischen Tätigkeit von min-
destens neun Monaten in der IT-Organisation und der Programmierung  

mit entsprechender Tätigkeit. 

Nr. 2 Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt voraus  

a) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. a genannten Beschäftigten, 

dass sie vertiefte Fachkenntnisse der im Rahmen der IT-Organisation be-
handelten Aufgabenbereiche, der Organisation der Verwaltung oder des Be-
triebes und der angewendeten Arbeitstechniken erworben und diese Kennt-
nisse bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben, 

b) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. b genannten Beschäftigten,  

dass sie, ausgehend von der für sie geforderten zusätzlichen Aus- oder  
Fortbildung, vertiefte IT-Kenntnisse einschließlich der anzuwendenden Ar-
beitstechniken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer Tätigkeit anzuwen-
den haben. 

Nr. 3 Ob Fachaufgaben einen hohen, mittleren oder einfachen Schwierigkeitsgrad 
haben, richtet sich insbesondere nach  

- der Anzahl der zu koordinierenden Organisationseinheiten,  

- dem Grad der Vernetzung und der Vielfalt der programmierten und zu pro-
grammierenden Schnittstellen,  

- der Anzahl der verwendeten Tools und der technischen Komponenten,  

- den Anforderungen an die zu ergreifenden Maßnahmen aufgrund des 
Schutzbedarfs sowie  

- der Komplexität der Architektursteuerung. 
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11.3 Beschäftigte in der Programmierung 

Vorbemerkungen 

1. 1Die Programmierung umfasst die Neuprogrammierung, die Programmände-
rung und die Programmpflege, ggf. auf der Basis der Ergebnisse der IT-Orga-
nisation, insbesondere auf der Basis der Festlegung des Ablaufs der maschi-
nellen Verarbeitung und der Programmiervorgaben sowie der Festlegungen 
durch den Leiter der IT-Gruppe; hierzu gehören z. B.  

a) der Entwurf oder die Anpassung von Aktivitätsdiagrammen, Strukturdia-
grammen und Prozessplanungen, 

b) der Test der Programme oder Programmbausteine einschließlich Ent-
wicklung von Testfällen,  

c) die Anfertigung oder Anpassung der Dokumentation. 

2Dabei ist es unerheblich, wenn für die Lösung der Programmiervorgabe 
Frameworks oder Standardprogramme eingesetzt werden.  

2. 1Zur Programmierung gehört auch die Übernahme fremder, d. h. an anderer 
Stelle entwickelter und ggf. auch dort weitergepflegter Programme – als spezi-
elle Programme für eine Aufgabe bzw. ein Aufgabengebiet –, ggf. aufgrund ent-
sprechender Entscheidungen und Vorgaben der IT-Organisation. 2Zur Über-
nahme fremder Programme oder fremder Programmänderungen gehören z. B.  

a) geringfügige aufgabenbedingte Änderungen, ggf. nach entsprechenden 
Vorgaben der IT-Organisation,  

b) Anpassung der Programme oder Programmänderungen an die IT-tech-
nischen Bedingungen der übernehmenden Stelle (z. B. Hardware, Be-
triebssystem und andere Software, Datenbankverwaltungssystem, 
Schnittstellen zwischen Web-Services, Programmiercodes),  

c) Anpassung der Dokumentation – einschließlich der Unterlagen für das 
Rechenzentrum – und der Unterlagen für die Anwender (z. B. Anwender- 
bzw. Benutzerhandbuch),  

d) Test der Programme oder Programmänderungen,  

e) Implementierung der Programme oder Programmänderungen. 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte in der Programmierung 

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die selbständig Programme oder Programmbausteine für Programmiervorga-
ben hohen Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte in der Programmierung,  
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die selbständig Programme oder Programmbausteine für Programmiervorga-
ben hohen Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

2. Beschäftigte in der Programmierung 

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die selbständig Programme oder Programmbausteine für Programmiervorga-
ben mittleren Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte in der Programmierung,  

die selbständig Programme oder Programmbausteine für Programmiervorga-
ben mittleren Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

2. Beschäftigte in der Programmierung 

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,  

die selbständig Programme oder Programmbausteine für Programmiervorga-
ben einfachen Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Programme o-
der Programmbausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Beschäftigte in der Programmierung,  

die selbständig Programme oder Programmbausteine für Programmiervorga-
ben einfachen Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Programme o-
der Programmbausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

4. Beschäftigte in der Programmierung,  

die bei der Anfertigung, Änderung, Pflege oder Übernahme und ggf. Anpassung 
von Programmen oder Programmbausteinen mitwirken und  

die auch nähere Fachkenntnisse der im Rahmen der Programmierung behan-
delten Aufgabenbereiche, der Organisation der Verwaltung oder des Betriebes 
und der angewendeten Arbeitstechniken erworben und diese Kenntnisse bei 
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ihrer Tätigkeit anzuwenden haben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte in der Programmierung,  

die bei der Anfertigung, Änderung, Pflege oder Übernahme und ggf. Anpassung 
von Programmen oder Programmbausteinen mitwirken. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne der Tätigkeitsmerkmale sind 

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Ba-
chelor- bzw. entsprechender Hochschulabschluss) und mit entsprechender 
Tätigkeit sowie  

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

b) Beschäftigte,  

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkennt-
nisse im Sinne des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 
des Teils I – außerhalb der Informationstechnik – erworben haben, 

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die das IT-Grund- und  
-Fachwissen vermittelt hat, wie es  

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und -Fortbildung in der öffentli-
chen Verwaltung (BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Beschäftigte in 
der Anwendungsprogrammierung oder  

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder ersetzen,  

entspricht, sowie 

mit einer praktischen Ausbildung oder einer praktischen Tätigkeit von min-
destens neun Monaten in der IT-Organisation und der Programmierung  

mit entsprechender Tätigkeit. 
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Nr. 2 Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt voraus  

a) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. a genannten Beschäftigten,  

dass sie vertiefte Fachkenntnisse der im Rahmen der Programmierung be-
handelten Aufgabenbereiche, der Organisation der Verwaltung oder des Be-
triebes und der angewendeten Arbeitstechniken erworben und diese Kennt-
nisse bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben, 

b) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. b genannten Beschäftigten,  

dass sie, ausgehend von der für sie geforderten zusätzlichen Aus- oder  
Fortbildung, vertiefte IT-Kenntnisse einschließlich der anzuwendenden Ar-
beitstechniken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer Tätigkeit anzuwen-
den haben. 

Nr. 3 Ob Programmiervorgaben einen hohen, mittleren oder einfachen Schwierig-
keitsgrad haben, richtet sich insbesondere nach  

- der Anzahl der verwendeten Tools (z. B. Softwareentwicklungs-Tools, De-
bugger, Framework) und der technischen Komponenten,  

- der Anzahl und Struktur der Schnittstellen zu anderen Programmen,  

- dem Umfang des Schutzbedarfs der Anwendung,  

- der Zerlegung von Softwaresystemen in Schichten,  

- der Komplexität der Transaktionen sowie  

- der Zahl der parallel eingesetzten Betriebssysteme mit jeweils spezifischen 
Anpassungen. 

Nr. 4  1Die Mitwirkung besteht z. B. in 

a) der Anfertigung von Teilen der Programmdokumentation;  

b) dem Entwurf der Programmlogik von einzelnen Funktionen eines Pro-
gramms oder eines Programmbausteins und der anschließenden Um-
setzung in eine Programmiersprache; 

c) dem Entwerfen von Testdaten nach Anweisung,  

dem manuellen Erarbeiten der Kontrollergebnisse für die Testdaten,  

der maschinellen Durchführung des Tests,  

dem Vergleich der manuellen und maschinellen Ergebnisse;  

d) der Analyse der Ursache einzelner Fehler.  

2Die Umsetzung in eine Programmiersprache allein fällt nicht unter die Mitwir-
kung. 
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11.4 Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

Vorbemerkung 

1Die IT-Systemtechnik umfasst unterschiedliche, abgrenzbare Teilgebiete, wie 
z. B. Betriebssysteme, Datenbanksoftware, Programmiersprachen, Hardware-
Konfigurationen, Datenübertragungsnetze. 2Dem Beschäftigten in der IT-Sys-
temtechnik obliegt auf mindestens einem Teilgebiet der Entwurf, die Auswahl, 
Bereitstellung, Implementierung, Überwachung (Fehleranalyse und -beseiti-
gung), Optimierung oder Fortentwicklung der einzusetzenden bzw. eingesetz-
ten Hardware- oder Softwarekomponenten sowie die Beratung und Unterstüt-
zung. 

 

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte in der IT-Systemtechnik  

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten der IT-
Systemtechnik,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Un-
terabschnittes heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung 

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten übertragen und mindestens 
drei Beschäftigte in der IT-Systemtechnik mindestens der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik  

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Un-
terabschnittes heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung 

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten übertragen und mindestens 
drei Beschäftigte in der IT-Systemtechnik mindestens der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4) 
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2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik  

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten der IT-
Systemtechnik,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Un-
terabschnitts heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung 

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten übertragen und mindestens 
drei Beschäftigte in der IT-Systemtechnik ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik, 

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten und de-
ren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestaltungs-
spielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts her-
aushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik  

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten und de-
ren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestaltungs-
spielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts her-
aushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
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2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,  

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5) 

 

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,  

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten und 
deren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestal-
tungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 dieses Unterabschnitts 
heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 2 und 5) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selbständig bearbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten und 
deren Tätigkeit sich durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestal-
tungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4 dieses Unterabschnitts 
heraushebt. 
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschiedlichen Teilgebieten und 
vertieften Fachkenntnissen auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,  

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

4. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen selbständig bearbeiten.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

5. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik 

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. ent-
sprechender Hochschulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Aufgaben in der IT-Systemtechnik haben eine hohe Funktionsvielfalt, wenn 

a) bei Software-Aufgaben 

die System- oder Betriebssoftware viele Funktionen erfüllt, z. B. Sicher-
stellung der Revisionsfähigkeit, Zugriffsoptimierung bei komplexen Sys-
temen, Datensicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Au-
thentizität), Rechteverwaltung, Herstellung der Transparenz oder Durch-
führung von Monitoring, 

b) bei Hardware-Aufgaben 

die Server- und Betriebssysteme eine hohe Komplexität aufweisen. 
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Nr. 2 1Ein großer Gestaltungsspielraum ist beim Entwurf, bei der Auswahl oder bei 
der Optimierung und Fortentwicklung von Systemsoftware und/oder Hardware-
Konfigurationen gegeben. 2Er kann bei entsprechender Komplexität auch bei 
der Datenbankverwaltung, bei der Pflege, Anwendung oder Weiterentwicklung 
von Systemhilfen, bei der Verwaltung von Netzwerken oder bei der Gestaltung 
von Arbeitsabläufen bestehen. 

Nr. 3 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende Kenntnisse auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten der IT-Systemtechnik erworben und diese Kenntnisse 
in der Leitungs- und Koordinierungstätigkeit zur Gewährleistung des Gesamt-
zusammenhangs der systemtechnischen Fragestellungen anzuwenden haben.  

Nr. 4 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11. 

Nr. 5 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende Kenntnisse auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten und vertiefte Fachkenntnisse auf mindestens einem 
Teilgebiet der IT-Systemtechnik erworben und diese Kenntnisse unter Berück-
sichtigung des Gesamtzusammenhangs der systemtechnischen Fragestellun-
gen anzuwenden haben. 
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11.5 Beschäftigte in der Datenerfassung 

Vorbemerkungen 

1. (1) Datenerfassung im Sinne dieses Unterabschnitts ist die Bedienung eines 
Gerätes mit Tastatur (Alphazeichen, numerische Zeichen sowie Satz- und Son-
derzeichen) oder mit sonstigen Erfassungshilfen (z. B. Funktionstasten, Licht-
stift, Digitizer), um  

a) Daten von Vorlagen in eine Datenverarbeitungsanlage, ein programm-
gesteuertes Datenerfassungs- bzw. Datensammelsystem oder auf einen 
Datenträger für Zwecke der Datenverarbeitung zu übertragen oder  

b) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Datenerfassung zu prüfen und 
festgestellte Fehler (Abweichungen der erfassten Daten von den Vorla-
gen) zu berichtigen,  

ohne dass – außer in den Fällen der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 dieses Un-
terabschnitts – die Daten inhaltlich verändert werden.  

(2) Datenerfassung im Sinne dieses Unterabschnitts ist auch die Leitung von 
Datenerfassungsgruppen. 

2. Die Tätigkeit von Schreibkräften in der Texterfassung, z. B. die Direkteingabe 
in Texterfassungsautomaten oder in andere Texterfassungsmedien sowie die 
Fertigung von Schreiben oder sonstigen geschlossenen Textteilen in maschi-
nenlesbaren Schriftarten (z. B. OCR-Schrift), ist keine Datenerfassung im Sinne 
dieses Unterabschnitts.  

3. Beschäftigte, die zur Erledigung ihrer fachlichen Aufgabe auch Daten erfassen 
(z. B. bei wissenschaftlich-technischen Berechnungen im Dialog, bei der Fort-
schreibung von Datenbeständen einschließlich Auskünften aus den Beständen, 
im Schalterdienst – z. B. in Kassen –, im Meldewesen, im Kfz-Halterregister, bei 
der Patientenaufnahme in Krankenhäusern, bei Buchhaltungstätigkeiten, bei 
der Lagerhaltung), fallen nicht unter diesen Unterabschnitt.  

 

Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte in der Datenerfassung,  

denen eine oder mehrere Gruppen mit insgesamt mindestens 40 Beschäftigten 
in der Datenerfassung durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte in der Datenerfassung, 

denen eine oder mehrere Gruppen mit insgesamt mindestens 25 Beschäftigten 
in der Datenerfassung durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in der Datenerfassung,  
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denen mindestens zehn Beschäftigte in der Datenerfassung durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Beschäftigte in der Datenerfassung,  

die Programm- und Steueranweisungen erfassen und dabei Formalfehler (Ab-
weichungen von üblichen Symboldarstellungen in den Vorlagen) selbständig 
berichtigen. 

 

3. Beschäftigte in der Datenerfassung,  

die in erheblichem Umfang Steuergeräte programmgesteuerter Datenerfas-
sungssysteme mit mehreren Datenerfassungsstationen oder von Datensam-
melsystemen bedienen oder Programm- und Steueranweisungen für entspre-
chende Systeme aufgrund von Handbüchern erstellen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Beschäftigte in der Datenerfassung,  

die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 dieses Unterabschnitts herausheben, 
dass sie in nicht unerheblichem Umfang  

nach vorgegebenen Arbeitsanweisungen selbständig Urbelege prüfen und Da-
ten verschlüsseln, offensichtliche Datenfehler berichtigen oder Daten formal er-
gänzen,  

soweit diese zusätzlichen Tätigkeiten gründliche und vielseitige Fachkenntnisse 
erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Datenerfassung,  

die mit vielfältigen Formaten (z. B. Erfassungsbelege, Bildschirmmasken) mit 
wesentlich unterschiedlichem Inhalt und Aufbau arbeiten oder die aus vielfälti-
gen Formaten mit wesentlich unterschiedlichem Inhalt und Aufbau fehlerhaft er-
fasste Daten berichtigen.  

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Datenerfassung,  

soweit nicht anderweitig eingruppiert.  

(keine Stufe 6) 

 

 

Protokollerklärungen: 
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Nr. 1 Der Umfang der Tätigkeit ist erheblich, wenn er mindestens ein Drittel der ge-
samten Tätigkeit ausmacht. 

Nr. 2 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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12. Beschäftigte im Justizdienst 

12.1 Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 

Entgeltgruppe 9 

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
schwierig ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie schwierig ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Drittel schwierig ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie mindestens zu einem Drittel schwierig ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, deren Tä-
tigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Fünftel schwierig ist.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 11.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 

 

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, de-
ren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie mindes-
tens zu einem Fünftel schwierig ist. 
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 11.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4) 

 

3. Protokollführer bei Gerichten, die in Strafsachen Inhaltsprotokolle selbständig 
fertigen.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 11.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

4. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Protokollführer bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften. 

 

3. Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grundbuch oder die Register mit 
Unterschriftsleistung obliegen. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grundbuch oder die Register ohne 
Unterschriftsleistung obliegen. 

 

Entgeltgruppe 3 

Justizhelfer. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Geschäftsstellenverwalter sind Beschäftigte, die Schriftgut verwalten und min-
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destens zu einem Drittel ihrer Gesamttätigkeit die sonstigen, in den Geschäfts-
ordnungen für die Gerichte und Staatsanwaltschaften für ihr Arbeitsgebiet dem 
mittleren Dienst bzw. der entsprechenden Qualifikationsebene zugewiesenen 
Tätigkeiten wahrnehmen. 

 

Nr. 2 Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften sind 
Beschäftigte, die die Ausbildung nach der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Justizfachangestellten/zur Justizfachangestellten vom 26. Januar 
1998 (BGBl. I. S. 195) erfolgreich abgeschlossen haben und Aufgaben des mitt-
leren Justizdienstes bzw. der entsprechenden Qualifikationsebene und der Jus-
tizfachangestellten (z. B. Geschäftsstellentätigkeit, Protokollführung, Assistenz-
tätigkeiten) ganzheitlich bearbeiten, sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten in 
Serviceeinheiten ausüben. 

 

Nr. 3 Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: 

a) die Anordnung von Zustellungen, die Ladung von Amts wegen und die 
Vermittlung von Zustellungen im Parteibetrieb, die Heranziehung und die 
Ladung der ehrenamtlichen Richter, die Besorgung der öffentlichen Zu-
stellung und Ladung, 

b) die Erteilung von Rechtskraft- und Notfristzeugnissen sowie die Erteilung 
von Vollstreckungsklauseln, die Vollstreckbarkeitsbescheinigung in 
Strafsachen, 

c) die Aufgaben nach den Anordnungen über die Erhebung von statisti-
schen Daten und der Mitteilung an das Bundeszentralregister, das Ge-
werbezentralregister und das Kraftfahrtbundesamt, 

d) die dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle  

- nach der Grundbuchordnung übertragenen Geschäfte einschließlich 
des Entwerfens von Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuld-
briefen und des Entwerfens von Berichtigungen und Ergänzungen 
derselben sowie  

- Führung des Tagebuchs,  

- die entsprechenden Geschäfte nach §§ 28 - 31 der Handelsregister-
verordnung, § 26 der Verordnung über das Genossenschaftsregister, 
§ 3 der Bestimmung über das Vereins- und Güterrechtsregister vom 
24. Januar 1924 (RMinBl. 22) bzw. der ergänzenden oder ersetzen-
den landesrechtlichen Vorschriften über die Führung des Güter-
rechtsregisters und § 10 der Vereinsregisterverordnung, 

e) die Aufgaben des Kostenbeamten, die Aufgaben der Geschäftsstelle bei 
der Bewilligung von Prozesskostenhilfe mit Zahlungsbestimmung, die 
Festsetzung und Anweisung der den Zeugen, Sachverständigen und eh-
renamtlichen Richter sowie den Beteiligten zu gewährenden Entschädi-
gungen (einschl. etwaiger Vorschüsse), 

f) die Mitwirkung bei der Überwachung von Auflagen und Weisungen nach 
§ 153a Absatz 1 Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz 
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sowie der Lebensführung des Verurteilten nach § 453b Strafprozessord-
nung und der Gnadenordnung sowie der Überwachung von Zahlungen 
bei der Vollstreckung von Geldstrafen, 

g) die unterschriftsreife Vorbereitung von Beschlüssen und Verfügungen 
sowie die Anordnungen für Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger, 
die Vorprüfung von Klagen und Anschuldigungsschriften, Anträgen so-
wie Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen in Gerichtsverfahren (Spruchkör-
perzuständigkeit, Ermittlung des Berichterstatters, Fristwahrung, Be-
weisangebote in patentgerichtlichen Verfahren u.Ä.), die Überprüfung 
fristgebundener Gebührenzahlungen in patentgerichtlichen Verfahren, 

h) die Beantwortung von Sachstandsanfragen und Auskunftsersuchen for-
meller Art sowie die Überwachung von Akteneinsichten in patentgericht-
lichen Verfahren. 

 

Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die schwierigen Tätigkeiten zu-
sammen mit der selbständigen Fertigung von Inhaltsprotokollen in Strafsachen 
mindestens 35 vom Hundert der Gesamttätigkeit ausmachen. 

 

Nr. 5 Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Protokollführer, die in Verfahren bei den 
Wehrdienstgerichten in gleicher Weise wie die Protokollführer in Strafsachen 
Inhaltsprotokolle selbständig fertigen. 

 

Nr. 6 Justizhelfer sind Arbeitnehmer bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften, die 
die Aufgaben eines Justizwachtmeisters erfüllen (insbesondere auch Sitzungs- 
und Vorführdienst). 

 

Nr. 7 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugsdienst 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte im geschlossenen Vollzugsdienst, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besondere Erfah-
rung und Zuverlässigkeit erfordert.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte im offenen Vollzugsdienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besondere Erfahrung und Zuverlässigkeit er-
fordert.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 11.) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Vollzugsdienst mit selbständiger 
Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Vollzugsdienst, soweit nicht an-
derweitig eingruppiert. 

 

Protokollerklärung: 

Besondere Erfahrung und Zuverlässigkeit liegen vor, wenn die fachliche Auf-
sicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden kann. 
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13. Beschäftigte im Kanzleidienst 

Entgeltgruppe 9 

Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 40 Kanzleikräften. 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 25 Kanzleikräften. 

 

2. Ständige Vertreter von Vorstehern von Kanzleien mit mindestens 60 Kanzlei-
kräften. 

 

Entgeltgruppe 6 

Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 15 Kanzleikräften. 

 

Entgeltgruppe 5 

Vorsteher von Kanzleien.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Protokollerklärung: 

Als Vorsteher von Kanzleien gelten nur Beschäftigte, die einer Kanzlei mit min-
destens fünf Kanzleikräften vorstehen.  
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14. Beschäftigte im Kassendienst 

Entgeltgruppe 10 

1. Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäftigten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschäftigten, wenn sie zugleich 
Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Kassen mit mindestens fünf Kassenbeschäftigten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Leiter von Kassen, die zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht 
in die Entgeltgruppe 10 eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäf-
tigten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Beschäftigte in staatlichen Oberkassen oder Zentralkassen, denen mindestens 
drei Beschäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten der Entgeltgruppe 8 Fall-
gruppe 3 oder Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

5. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder ver-
walten, in staatlichen Zentralkassen mit besonders schwierigen Arbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

6. Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassierer zusammenfassen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

7. Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und ständig außerge-
wöhnlich hohen Barumsätzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 
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1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen 
oder verwalten, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen 
sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4 und 5) 

 

2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalteri-
schen Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 5 ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6) 

 

3. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder ver-
walten, in staatlichen Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zu-
sammengefasst werden, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten 
übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5) 

 

4. Beschäftigte in Finanzkassen mit vollautomatischem Steuererhebungsverfah-
ren, die an Hand der Buchungsbelege Auskünfte erteilen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

5. Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig überdurchschnittlich hohen 
Postenzahlen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 

 

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders 
schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei Beschäf-
tigte ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

7.  Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbeschäftigten mindestens der 
Entgeltgruppe 4. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen 
oder verwalten, wenn ihnen in nicht unerheblichem Umfang schwierige buch-
halterische Tätigkeiten übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 4, 5 und 8) 

 

2. Beschäftigte in Finanzkassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten 
führen oder verwalten, wenn sie sich durch besondere Zuverlässigkeit aus der 
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Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 herausheben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 9) 

 

3. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalteri-
schen Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 4 ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 6) 

 

4. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder ver-
walten, in staatlichen Kassen, in denen die Ergebnisse mehrerer Kassen zu-
sammengefasst werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

5. Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 

 

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders 
schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

7. Leiter von Kassen mit mindestens einem Kassenbeschäftigten mindestens der 
Entgeltgruppe 4. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 6) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen 
oder verwalten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4) 

 

2. Beschäftigte in Finanzkassen, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfor-
dert. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10) 

 

3. Kassierer in kleineren Kassen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 

 

4. Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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5. Verwalter von Einmannkassen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte im Kassendienst mit schwierigen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 11) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Kassendienst  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Kassendienst  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 12) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Kassen und Zahlstellen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind nur die in den 
jeweiligen Landesregelungen zur Organisation von Kassen und Zahlstellen (z. 
B. Landeshaushaltsordnungen, Verwaltungsvorschriften) als solche bestimm-
ten. 

 

Nr. 2 Beschäftigte führen oder verwalten verantwortlich Personen- oder Sachkonten, 
wenn sie die Belege vor der Buchung auf ihre Ordnungsmäßigkeit nach den 
Kassenvorschriften zu prüfen und für die Richtigkeit der Buchungen die Verant-
wortung zu tragen haben. 

 

Nr. 3 Besonders schwierige Arbeiten sind z. B. Zahlungs- und Abrechnungsverkehr; 
Nachweis der zentralen Kredite, Rücklagen, Geldanlagen; Gesamtrechnungs-
legung. 

 

Nr. 4 Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Beschäftigte, die in Zahlstellen oder Bu-
chungsstellen verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwal-
ten. 
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Nr.5 Schwierige buchhalterische Tätigkeiten sind z. B.: 

a) selbständiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stellen; 

b) Führen oder Verwalten von Darlehens- oder Schuldendienstkonten, 
wenn die Zins- und Tilgungsleistungen selbständig errechnet werden 
müssen; 

c) selbständiges Bearbeiten von Vollstreckungsangelegenheiten (mit Aus-
nahme des Ausstellens von Pfändungsaufträgen und von Amtshilfeersu-
chen); 

d) Bearbeiten schwierig aufzuklärender Verwahrposten; 

e) selbständiges Bearbeiten von Werthinterlegungen einschließlich der 
Kontenführung; 

f) Führen oder Verwalten von Sachkonten für Haushaltsausgaben, wenn 
damit das Überwachen zahlreicher Abschlagszahlungen verbunden ist; 

g) Führen oder Verwalten von Sachkonten, bei denen Deckungsvorschrif-
ten nicht nur einfacher Art zu beachten sind  

(Deckungsvorschriften nur einfacher Art sind z. B.: 

in Sammelnachweisen zusammengefasste Ausgaben; 

gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit bei den Personalausga-
ben oder Deckungsvermerke, die sich auf der Ausgabenseite auf nur 
zwei Haushaltsstellen beschränken); 

h) Führen oder Verwalten von Konten für den Abrechnungsverkehr mit Kas-
sen oder Zahlstellen; 

i) selbständiges Bearbeiten der Abrechnung mit Gerichtsvollziehern; 

j) Führen oder Verwalten schwieriger Konten der Vermögensrechnung bei 
gleichzeitigem selbständigem Berechnen von Abschreibungen aufgrund 
allgemeiner - betraglich nicht festgelegter - Kassen- oder Buchungsan-
weisungen. 

 

Nr. 6 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar  

- die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und  

- die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5. 

 

Nr. 7 Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Kassierer für unbaren Zahlungsver-
kehr. 

 

Nr. 8 Der Umfang der schwierigen buchhalterischen Tätigkeiten ist nicht mehr uner-
heblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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Nr. 9 Besondere Zuverlässigkeit liegt vor, wenn die fachliche Aufsicht auf ein Min-
destmaß beschränkt werden kann. 

 

Nr. 10 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften 
usw. des Aufgabenkreises. 

 

Nr. 11 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung 
bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. 
B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

 

Nr. 12 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkon-
trolleure 

15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkontrolleure 

Entgeltgruppe 9 

1. Technische Beschäftigte mit besonders verantwortungsvoller Tätigkeit 

a)  als Schichtführer in großen thermischen Kraftwerken, großen Heizkraft-
werken oder großen Müllverbrennungsanlagen, die außerhalb der regu-
lären Tagesarbeitszeit für den gesamten Betrieb allein verantwortlich 
sind,  

b)  in großen E-Lastverteileranlagen, die in der Schicht für die Netzbetriebs-
führung allein verantwortlich sind,  

c)  als Leiter von großen und vielschichtig strukturierten Instandsetzungsbe-
reichen  

sowie  

sonstige technische Beschäftigte mit vergleichbarer Tätigkeit, die wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe der Verantwortung ebenso zu be-
werten ist, wie die Tätigkeiten nach Buchstaben a bis c.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 1.) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Grubenkontrolleure.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Protokollerklärung: 

1Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die 
Arbeit von mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens drei 
Gewerken jeweils Meister vorstehen. 2Gewerke sind Fachrichtungen im Sinne 
anerkannter Ausbildungsberufe, in denen die Meisterprüfung abgelegt werden 
kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist es unschädlich, wenn in den mindestens drei 
Gewerken nicht in allen Schichten jeweils Meister im Sinne des Satzes 1 ein-
gesetzt sind. 

 

  



 

223 

15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung 

Vorbemerkungen 

1. 1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf hand-
werklichem Gebiet tätig sind. 2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meis-
ter, die außerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, 
Lagermeister, Hausmeister, Verkehrsmeister). 3Wasserbauwerkmeister mit 
entsprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für Hand-
werksmeister eingruppiert. 

 

2. Aufgabenspezifische Sonderausbildungen sind Ausbildungen von Handwer-
kern oder Facharbeitern zum geprüften Kraftwerksmeister, zum geprüften Gas-
meister, zum geprüften Fernwärmemeister oder im militärfachlichen Meister-
lehrgang der Bundeswehr in der Materialerhaltung von Luftfahrtgerät sowie 
Ausbildungen in gleichwertigen Ausbildungsgängen für Handwerker oder Fach-
arbeiter.  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlosse-
ner aufgabenspezifischer Sonderausbildung,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 3 heraushebt.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

 

2. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlosse-
ner aufgabenspezifischer Sonderausbildung,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 4 heraushebt.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

 

3. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlosse-
ner aufgabenspezifischer Sonderausbildung,  

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Be-
triebe) zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter be-
schäftigt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 



 

224 

 

4. Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlosse-
ner aufgabenspezifischer Sonderausbildung,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass die Be-
schäftigung an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit erfolgt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit erfolgreich abgeschlosse-
ner aufgabenspezifischer Sonderausbildung. 
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15.3 Maschinenmeister 

Vorbemerkung 

1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf hand-
werklichem Gebiet tätig sind. 2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meis-
ter, die außerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, 
Lagermeister, Hausmeister, Verkehrsmeister). 3Wasserbauwerkmeister mit 
entsprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für Hand-
werksmeister eingruppiert. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Maschinenmeister,  

denen mindestens zwei Maschinenmeister der Entgeltgruppe 7 oder einer hö-
heren Entgeltgruppe durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 4.) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Maschinenmeister,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 3 heraushebt.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 4.) 

 

3. Maschinenmeister an großen und wichtigen Maschinenanlagen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Maschinenmeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

 

Entgeltgruppe 6 

Maschinenmeister an kleinen und einfachen Maschinenanlagen. 
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Protokollerklärung: 

Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 7 der Besoldungsgruppe A 7. 
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15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Be-
trieb 

Vorbemerkung 

Gärtnermeister und Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäf-
tigte, die eine Tätigkeit in folgenden Fachgebieten ausüben:  

Blumen- und Zierpflanzenbau, Obstbau, gärtnerischer Gemüsebau, Baumschu-
len, gärtnerischer Samenbau, Landschaftsgärtnerei, Friedhofsgärtnerei. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Gärtnermeister,  

denen mehrere Gärtnermeister oder Meister, davon mindestens einer mit Tä-
tigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 
4 oder 5, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind oder die regel-
mäßig vergleichbare Arbeitskräfte von Unternehmern einzusetzen und zu be-
aufsichtigen haben.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gärtnermeister,  

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit beschäftigt sind und  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 4 heraushebt.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Gärtnermeister,  

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit beschäftigt sind und  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebie-
tes und große Selbständigkeit wesentlich aus der Fallgruppe 5 heraushebt.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Gärtnermeister,  

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in 
denen Gärtnergehilfen oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

5. Gärtnermeister,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie in 
einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Ver-
antwortlichkeit beschäftigt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

6.  Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 7 oder einer entsprechen-
den Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages,  

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in 
denen Gärtnergehilfen oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Gärtnermeister. 

 

2. Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in der Entgeltgruppe 6 oder einer 
entsprechenden Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges,  

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärtnergehilfen oder Beschäf-
tigten mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen.  
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Entgeltgruppe 6 

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Gärtnergehilfe,  

die die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnergehilfen oder Beschäftigten mit 
gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar  

- die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 und  

- die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5 der Besoldungsgruppe A 9. 

 

Nr. 2  Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Reviere (Be-
zirke), Betriebsstätten, Friedhöfe. 

  

Nr. 3  Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
sind solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen. 
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15.5 Meister 

Vorbemerkung 

1Meister im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind Beschäftigte, die auf hand-
werklichem Gebiet tätig sind. 2Diese Tätigkeitsmerkmale gelten nicht für Meis-
ter, die außerhalb der handwerklichen Berufsarbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, 
Lagermeister, Hausmeister, Verkehrsmeister). 3Wasserbauwerkmeister mit 
entsprechender Tätigkeit werden nach den Tätigkeitsmerkmalen für Hand-
werksmeister eingruppiert. 

 

Entgeltgruppe 9 

Meister mit langjähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 7 oder einer entsprechen-
den Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages,  

sofern sie große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Be-
triebe) zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter be-
schäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Meister in Entgeltgruppe 6 oder einer ent-
sprechenden Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertrages,  

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Handwerkern, Facharbeitern o-
der sonstigen handwerklich tätigen Beschäftigten führen. 

 

Entgeltgruppe 6 

Meister mit mehrjähriger Tätigkeit als Handwerker oder Facharbeiter,  

die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwerkern, Facharbeitern oder sons-
tigen handwerklich tätigen Beschäftigten führen.  
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16. Beschäftigte in Registraturen 

Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Registraturen,  

deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der 
Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 2 heraushebt. 

 

2. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur,  

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, davon zwei mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

3. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in 
obersten Landesbehörden,  

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon zwei mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur,  

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

2. Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur in 
obersten Landesbehörden,  

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

3. Leiter von Registraturen,  

denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, davon drei mindestens der Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 

 

4. Leiter von Registraturen,  
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denen mindestens acht Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Leiter von Registraturen,  

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon einer mindestens der 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 

 

2. Leiter von Registraturen,  

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

3. Registraturbeschäftigte in einer nach Sachgesichtspunkten vielfach geglieder-
ten Registratur in Tätigkeiten, die gründliche, umfangreiche Fachkenntnisse des 
Registraturwesens und eingehende Kenntnisse des verwalteten Schriftgutes 
erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Registraturbeschäftigte mit gründlichen Fachkenntnissen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

2. Leiter von Registraturen. 

 

Entgeltgruppe 4 

Registraturbeschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 3 

Registraturbeschäftigte  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 
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Entgeltgruppe 2 

Registraturbeschäftigte  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar  

- die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 und  

- die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7. 

 

Nr. 2 Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn 
das Schriftgut auf der Grundlage eines eingehenden, systematisch nach Sach-
gebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefächerten Ak-
tenplans unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihen-
folge geordnetes Schriftgut erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 

 

Nr. 3 Leiter von Registraturen, denen weniger Registraturbeschäftigte als im Tätig-
keitsmerkmal gefordert ständig unterstellt sind, sind nach den Tätigkeitsmerk-
malen für Registraturbeschäftigte einzugruppieren, wenn dies für sie günstiger 
ist. 

 

Nr. 4 Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören 
auch die Beschäftigten im Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4. 

 

Nr. 5 Erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschäftsbereich, in der Weiter-
führung und im Ausbau einer Registratur. 

 

Nr. 6 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung 
bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. 
B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

 

Nr. 7 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 

 

  



 

234 

17. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsar-
beiten 

Vorbemerkungen 

1. 1Dieser Abschnitt gilt für Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- und 
Konservierungsarbeiten an kunstgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen und na-
turkundlichen Sammlungen und Forschungseinrichtungen, an Archiven und bei 
der Denkmalpflege. 2Dieser Abschnitt gilt nicht für staatlich geprüfte technische 
Assistenten für naturkundliche Museen und Forschungsinstitute mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 

2. (1) Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten im Sinne die-
ses Abschnitts sind Arbeiten, die zum Ziel haben, Objekte von künstlerischer, 
kulturhistorischer, wissenschaftlicher oder dokumentarischer Bedeutung oder 
von didaktischem Wert ohne Rücksicht auf ihren materiellen oder kommerziel-
len Wert zu bergen, zu erhalten, wiederherzustellen und herzurichten.  

(2) Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten sind auch die 
Nachbildung vom Original, die freie Nachbildung, die Rekonstruktion und der 
Modellbau, die zum Ziel haben, einen erhaltenswerten Befund der Wissenschaft 
und der Lehre nutzbar zu machen, sowie die grabungstechnischen Arbeiten.  

(3) Zu den Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten gehö-
ren auch Tätigkeiten wie: konservatorisch richtige Lagerung der Sammlungsob-
jekte; Klimatisierung der Ausstellungs- und Depoträume; Ein- und Auspacken, 
Transport und Montage der Sammlungsobjekte; Mitwirkung bei Ausstellungen; 
Führen von Zustands- und Arbeitsprotokollen.  

 

Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten,  

deren Tätigkeiten wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten sind wie die Tätigkeiten der an kunstge-
schichtlichen und kulturgeschichtlichen Sammlungen und Forschungseinrich-
tungen Beschäftigten mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung und mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten  

mit langjähriger Erfahrung in Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen sowie dadurch aus der Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie besondere Fachkenntnisse er-
fordert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 
heraushebt, dass sie besondere Fachkenntnisse erfordert, 

und denen mindestens drei Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder Konservierungsarbeiten durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind,  

davon mindestens ein Beschäftigter mit Tätigkeiten, die sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 herausheben, dass sie besondere Fachkennt-
nisse erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten selbständig ausführen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten selbständig ausführen und  

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konser-
vierungsarbeiten, davon mindestens ein Beschäftigter mit Tätigkeiten mindes-
tens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 2, durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten unter Anleitung ausführen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Beschäftigte, die schwierige und mindestens zu einem Viertel ihrer Gesamttä-
tigkeit besonders schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten selbständig ausführen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 



 

236 

 

3. Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten 
ausführen und  

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konser-
vierungsarbeiten, davon mindestens ein Beschäftigter mit Tätigkeiten mindes-
tens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, 
dass mindestens zu einem Viertel der Gesamttätigkeit schwierige Restaurie-
rungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten zur selbständigen Bear-
beitung übertragen sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

2. Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservierungsarbeiten 
ausführen und  

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konser-
vierungsarbeiten mindestens der Entgeltgruppe 4 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte, die nicht mehr einfache Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten ausführen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

2. Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten unter Anleitung ausführen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte, die einfache Restaurierungs-, Präparierungs- oder Konservie-
rungsarbeiten ausführen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Beschäftigte heben sich durch das Maß ihrer Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 z. B. durch folgende Tätigkeiten heraus:  

a) Selbständige schwierige technische Untersuchungen zur Feststellung 
von bisher nicht bekannten alten Herstellungstechniken, deren Beschrei-
bung und ggf. Anwendung;  

b) Selbständige technische Untersuchungen von Objekten auf ihre Echt-
heit, die spezielle technologische Kenntnisse erfordern; 

c) Leitung großer und schwieriger Restaurierungsvorhaben von Wandma-
lereien, z. B. im Zusammenhang mit der Sanierung und Restaurierung 
eines Bauwerks; 

d) Außergewöhnlich schwierige Restaurierung oder Übertragung von tech-
nisch besonders komplizierten Wandmalereien; 

e) Kompliziertes Zusammensetzen und Ergänzen großflächiger Wandma-
lereien, die nur noch in zahlreichen kleinen Bruchstücken vorhanden 
sind; 

f) Festlegen sich hebender Farbschichten an Gouache-Blättern oder Buch-
malereien; 

g) Regenerieren von geschwärztem Bleiweiß oder geschwärzten Silberauf-
lagen auf Handzeichnungen oder mittelalterlichen Buchmalereien; 

h) Konservieren von verkohltem Papier oder Pergament einschließlich 
Sichtbarmachen der Schrift; 

i) Restaurieren von außerordentlich wertvollen und außerordentlich emp-
findlichen Papyri; 

j) Mit besonderem konservatorischen Risiko verbundenes Abnehmen von 
Firnissen und Übermalungen an Gemälden; 

k) Übertragen von Gemälden auf neue Bildträger; 

l) Restaurieren von Steinskulpturen mit wesentlich gestörter struktureller 
Festigkeit; 

m) Außergewöhnlich schwieriges Freilegen originaler Fassungen von 
Skulpturen; 

n) Außergewöhnlich schwieriges Restaurieren von wertvollen historischen 
Musikinstrumenten zur Wiedergewinnung ihres originalen Klanges; 

o) Technische Leitung großer und schwieriger Grabungen (wie z. B. kom-
plizierte Kirchen-, Burgen- oder Stadtkerngrabungen) und Ausarbeiten 
der publikationsreifen Grabungsberichte; 

p) Restaurieren eines vielseitigen Fundkomplexes, dessen Erhaltung für 
die Forschung von einmaliger Bedeutung ist (z. B. Fürstengrab von 
Klein-Aspergle); 

q) Präparieren von zoologischen, botanischen und paläontologischen 
Unica und von Typus-Material (d. h. von Einzelobjekten, die Richtmaß 
für die systematischen Einheiten in Zoologie, Botanik und Paläontologie 
sind); 
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r) Präparieren von paläontologischen Einzelstücken, die besondere Be-
deutung für die Beurteilung der Entwicklungsgeschichte der Tiere und 
Pflanzen haben (z. B. Archaeopteryx). 

 

Nr. 2 Tätigkeiten, die besondere Fachkenntnisse erfordern, sind z. B.: 

1. im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende kunsthandwerkliche 
Gebrauchsgegenstände 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Keramik: 

- Rekonstruktion nur fragmentarisch erhaltener figürlicher oder plas-
tisch verzierter Keramik;  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan: 

- Rekonstruktion nur fragmentarisch erhaltener Gläser schwer zu er-
mittelnder Form;  

- Behandlung sehr komplizierter Glasabblätterungen; 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle: 

- Rekonstruktion schlecht und nur fragmentarisch erhaltener Edelme-
tallgegenstände schwer zu ermittelnder Form;  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

d) Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, sonstige Nichteisenme-
talle: 

- Rekonstruktion schlecht und nur fragmentarisch erhaltener Gegen-
stände schwer zu ermittelnder Form aus Kupfer, Bronze, Messing o-
der sonstigen Nichteisenmetallen;  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen: 

- Rekonstruktion sehr schlecht erhaltener und aus dem ursprünglichen 
Verband geratener Eisengegenstände, auch nach Röntgenaufnah-
men;  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien: 

- Reinigen, Konservieren und Ergänzen stark zerstörter sehr wertvoller 
alter Textilien;  

- Auflegen (Aufnähen) stark zerstörter sehr wertvoller alter Textilien auf 
stützende Unterlagen; 
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- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, Leder, Federn usw.): 

- Rekonstruktion schlecht und nur fragmentarisch erhaltener Lederge-
genstände komplizierter Form;  

- Reinigen, Konservieren und Ergänzen stark zerstörter komplizierter 
Gegenstände aus Federn oder aus vergleichbar empfindlichem Ma-
terial;  

- Entwicklung und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konser-
vierungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

h) Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken: 

- Sehr komplizierte und umfangreiche Ergänzungen von Mosaiken;  

- Schwieriges Übertragen von Wandmalereien auf neue Träger, z. B. 
bei erheblicher Zerstörung der Malschichten; 

- Schwieriges Ergänzen von Wandmalereien; 

- Abnehmen von Übermalungen oder Sinterschichten auf Wandmale-
reien in außergewöhnlich schwierigen Fällen; 

- Feststellen der Ursachen von Verfallserscheinungen an Wandmale-
reien; 

- Technische Untersuchung von Wandmalereien und Putzschichten 
bei eigener Wahl des Verfahrens als Grundlage für die wissenschaft-
liche Auswertung;  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

2. im Bereich Grafik, Bucheinbände, Archivgut 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Grafiken, Bibliotheks- und Archivgut: 

- Restaurieren sehr wertvoller und empfindlicher grafischer Blätter auf-
grund eigener Farb- und Fleckenanalysen;  

- Reinigen von Aquarellen und von Handzeichnungen mit wasserlösli-
chen Farbstoffen durch Bäder und Chemikalien; 

- Schließen von Rissen und Löchern in sehr wertvollen grafischen Blät-
tern, wenn die bildliche Darstellung wesentlich betroffen ist;  

- Restaurieren angesengter oder verhärteter Pergamente; 

- Trennen und Konservieren der Blätter stark eingedrückter und ver-
klebter Papyrusrollen oder Codices; 

- Restaurieren seltener und hoch empfindlicher Beschreibstoffe (z. B. 
Textilien oder Palmblätter); 

- Restaurieren sehr wertvoller und empfindlicher Bucheinbände (z. B. 
mittelalterliche Buchbeutel, Ledermosaikeinbände, Lederschnitt-
bände oder Ledereinbände von Colines oder Krause);  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 
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b) Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografische Archivalien: 

- Leitung der technischen Arbeiten in einem großen Filmarchiv;  

3. im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende kunsthandwerkliche 
Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde: 

- Feststellen der Ursachen von Verfallserscheinungen an Gemälden;  

- Reinigen empfindlicher Gemälde; 

- Herstellen schwieriger Retuschen an Gemälden; 

- Doublieren empfindlicher Gemälde; 

- Technische Untersuchung von Gemälden bei eigener Wahl des Ver-
fahrens als Grundlage für die wissenschaftliche Auswertung; 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, Stein: 

Feststellen der Ursachen von Verfallserscheinungen an Skulpturen;  

- Schwierige plastische Ergänzungen und Retuschen an Skulpturen; 

- Schwieriges Freilegen originaler Fassungen von Skulpturen; 

- Herstellen von Treppenschnitten und Querschnitten an gefassten 
Skulpturen in schwierigen Fällen; 

- Konservieren hoch empfindlicher Holzskulpturen bei sehr erhebli-
chen Verfallserscheinungen; 

- Entsalzen und Festigen bemalter Steinskulpturen; 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente: 

- Wiederherstellen vollständiger Mechaniken von historischen Cem-
bali, Hammerklavieren und Kleinorgeln zur Spielbarkeit;  

- Berechnen und Aufziehen des Saitenbezuges von Musikinstrumen-
ten und seine mitteltönige oder temperierte Einstimmung; 

- Mensurgerechtes Wiederherstellen von Orgelpfeifen; 

- Wiederherstellen der inneren Teile historischer Streich- und Zupfin-
strumente zur Wiedergewinnung ihres originalen Klanges; 

- Halsrekonstruktionen an Streich- und Zupfinstrumenten; 

- Spielbarmachen historischer Holzblasinstrumente durch mensurge-
rechtes Wiederherstellen stark verzogener Röhrenteile und Anferti-
gen und Anpassen der einfachen oder der Doppelrohrblätter;  

- Entwickeln und Erproben neuartiger Restaurierungs- und Konservie-
rungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung; 

4. im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen usw.: 
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- Entwickeln und Erproben neuartiger Nachbildungsverfahren bei vor-
gegebener Aufgabenstellung;  

b) Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruktion und Modellbau: 

- Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegen-
ständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse 
auf der Grundlage eigener Ermittlungen;  

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen 

- Schwierige topografische Vermessungen von komplizierten Burgwäl-
len, Grabhügeln und anderen komplizierten Geländedenkmälern ein-
schließlich Anfertigen von Höhenschichtplänen;  

- Sehr schwierige bautechnische Aufmessungen; 

- Technische Leitung großer Grabungen; 

6. im Bereich naturkundliche Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und Nasspräparation: 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Präparierungs-, Konservierungs- 
und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung;  

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, Demoplastik und Dio-
ramen: 

- Entwerfen und Herstellen schwieriger zoologischer, botanischer, pa-
läontologischer oder ethnografischer Dioramen ohne grafische und 
Kunstmalerarbeiten. (Die Schwierigkeit muss sich sowohl auf den Le-
bensraum als auch auf die Ausstellungsobjekte beziehen.);  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette: 

- Präparieren und Aufstellen komplizierter Skelette seltener Tiere, für 
die unmittelbares Vergleichsmaterial nicht und Fachliteratur nur in un-
zureichendem Maße herangezogen werden können;  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Botanik: 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Präparierungs-, Konservierungs- 
und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung;  

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie: 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Präparierungs-, Konservierungs- 
und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung;  

- Ergänzen und Aufstellen komplizierter Skelette fossiler Tiere, für die 
unmittelbares Vergleichsmaterial nicht und Fachliteratur nur in unzu-
reichendem Maße herangezogen werden können;  

 

 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie: 

- Entwickeln und Erproben neuartiger Präparierungs-, Konservierungs- 
und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung.  
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Nr. 3  Besonders schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsar-
beiten sind z. B.: 

1. im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende kunsthandwerkliche 
Gebrauchsgegenstände 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Keramik: 

- Mechanisches oder chemisches Reinigen, Sortieren, Festigen, Zu-
sammensetzen und Ergänzen von im Scherben sehr brüchiger oder 
inkrustierter Keramik oder von Keramik mit schlecht haftender Bema-
lung;  

- Rekonstruktion nur fragmentarisch erhaltener Keramik (z. B. mittels 
Drehscheibe und Schablone); 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan: 

- Mechanisches oder chemisches Reinigen, Zusammensetzen und Er-
gänzen schlecht erhaltener (z. B. „durchkorrodierter“) Gläser;  

- Behandlung von Glasabblätterungen; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle: 

- Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen und Sichern schlecht erhal-
tener oder fein verzierter Edelmetallgegenstände;  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, sonstige Nichteisenme-
talle: 

- Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen und Sichern schlecht erhal-
tener oder fein verzierter Gegenstände aus Kupfer, Bronze, Messing 
oder sonstigen Nichteisenmetallen;  

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen: 

- Festigen und Freischleifen schlecht erhaltener Tauschierungen auf 
Eisengegenständen;  

- Sichern und Konservieren der an Eisengegenständen haftenden or-
ganischen Reste; 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien: 

- Reinigen, Konservieren und Ergänzen brüchiger oder sehr empfind-
licher Textilien;  

- Auflegen (Aufnähen) brüchiger oder sehr empfindlicher Textilien auf 
stützende Unterlagen; 

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, Leder, Federn usw.): 

- Konservieren feuchter Hölzer nach der Methode Müller-Beck und 
Haas oder nach anderen gleich schwierigen Verfahren;  

- Reinigen und Konservieren brüchiger Ledergegenstände; 

- Reinigen, Konservieren und Ergänzen stark beschädigter oder sehr 
empfindlicher Gegenstände aus Federn oder aus vergleichbar emp-
findlichem Material;  

h) Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken: 
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- Kompliziertes und umfangreiches Übertragen oder Wiederverlegen 
sowie Ergänzen von Mosaiken mit erheblichen Zerstörungen;  

- Übertragen von Wandmalereien auf neue Träger; 

- Fixieren der Pigmente pudernder Wandmalereien; 

- Abnehmen von Übermalungen und schwer entfernbaren Sinter-
schichten auf Wandmalereien; 

- Wiederherstellen von Wandmalereien aus Bruchstücken mit kompli-
zierten Bruchflächen; 

- Technische Untersuchung von Wandmalerei- und Putzschichten zur 
Herstellung von Putzschichtplänen; 

- Einfaches Ergänzen von Wandmalereien; 

2. im Bereich Grafik, Bucheinbände, Archivgut 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Grafiken, Bibliotheks- und Archivgut: 

- Behandeln von Flecken aller Art auf sehr wertvollen und empfindli-
chen grafischen Blättern oder Glätten solcher Blätter (z. B. durch 
Spannen);  

- Ablösen sehr wertvoller und empfindlicher grafischer Blätter, die mit 
schwer lösbaren Stoffen aufgeklebt sind; 

- Schließen von Rissen und Löchern in sehr wertvollen und empfindli-
chen grafischen Blättern, wenn die bildliche Darstellung betroffen ist;  

- Strecken von Pergament in schwierigen Fällen (z. B. bei Wachs- oder 
Fettverfleckung, bei Verhornung oder bei Schrumpfung durch Hitze-
einwirkung);  

- Manuelles Entfernen von Schimmelpilz auf Pastellen; 

- Zusammensetzen, Ergänzen und Konservieren von in der Substanz 
stark beschädigten entweder brüchigen oder in vielen Teilen vorhan-
denen Archivalien- und Buchblättern;  

- Aufrollen schlecht erhaltener großer Papyrusrollen, Lösen von Papy-
ruskartonage sowie Trennen und Konservieren der einzelnen Blätter;  

- Restaurieren deformierter Gegenstände auf Papyruskartonage mit 
Bemalung; 

- Restaurieren brüchiger oder sehr empfindlicher Seidenrollbilder; 

- Konservieren von Siegeln komplizierter Form, deren Festigkeit durch 
Fremdstoffzusätze stark beeinträchtigt ist; 

- Lederergänzungen an mittelalterlichen Einbänden; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografische Archivalien: 

- Prüfen der foto- und kinematografischen Archivalien auf das Erfor-
dernis von Restaurierungen einschließlich Bestimmen der anzuwen-
denden Restaurierungsverfahren;  

3. im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende kunsthandwerkliche 
Objekte 
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a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde: 

- Reinigen wenig empfindlicher Gemälde;  

- Festlegen von Farbabhebungen an Gemälden; 

- Herstellen einfacher Retuschen an Gemälden; 

- Doublieren wenig empfindlicher Gemälde; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, Stein: 

- Kompliziertes Reinigen empfindlicher Skulpturen;  

- Lösen oder Absprengen von späteren Fassungen an Skulpturen un-
ter dem Stereomikroskop; 

- Herstellen von Treppenschnitten und Querschnitten an gefassten 
Skulpturen in einfachen Fällen; 

- Zusammensetzen, Zusammenkleben und Montieren hoch empfindli-
cher Skulpturen; 

- Einfache plastische Ergänzungen und Retuschen an Skulpturen; 

- Konservieren von Skulpturen bei starkem Schädlingsbefall; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente: 

- Schwierige Corpusrestaurierungen von Musikinstrumenten als Vo-
raussetzung für ihre Spielbarmachung;  

- Nacharbeiten fehlender Teile komplizierter Form von Musikinstru-
menten; 

- Erneuern von Verbrauchsmaterialien wie Klappenpolstern und -fe-
dern, Zapfenwicklungen, Saiten, Hammerledern, Dämpferfilzen, Kie-
len usw. an historischen Musikinstrumenten zur Spielbarkeit;  

4. im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen usw.: 

- Herstellen von Negativformen von sehr empfindlichen Originalen 
sehr komplizierter Form und Herstellen der Abgüsse;  

- Herstellen von Galvanoplastiken nach Originalen sehr komplizierter 
Form; 

- Originalgetreues Nachformen von Originalen sehr komplizierter 
Form; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruktion und Modellbau: 

- Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenständen und 
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach eigenen 
Entwürfen aufgrund wissenschaftlicher Unterlagen;  

- Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegen-
ständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse 
auf der Grundlage eigener Ausdeutung von gegebenen Unterlagen;  

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen 
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- Durchführen schwieriger Grabungen (dazu gehören z. B. Planen und 
Vermessen von Probeschnitten, Anfertigen schwieriger Grabungs-
zeichnungen und schwieriger Grabungs- oder Fundberichte, Fotogra-
fische Dokumentation);  

- Topografische Vermessung von Geländedenkmälern nach Lage und 
Höhe; 

- Bautechnische Aufmessungen; 

6. im Bereich naturkundliche Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und Nasspräparation: 

- Erproben neuartiger, schwieriger Präparierungsverfahren;  

- Präparieren von Tieren nach schwierigen Verfahren bei selbständiger 
Wahl des Verfahrens; 

- Präparieren kleinster zoologischer Objekte (z. B. Genitalien kleiner 
Insekten) unter dem Mikroskop; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, Dermoplastik und Di-
oramen: 

- Herstellen schwieriger Dermoplastiken (z. B. solche, die das Muskel-
spiel wiedergeben, oder solche sehr großer Tiere);  

- Herstellen zoologischer, botanischer, paläontologischer oder ethno-
grafischer Dioramen – ohne grafische und Kunstmalerarbeiten – nach 
skizzenhaften Angaben;  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette: 

- Präparieren und Aufstellen komplizierter Skelette seltener Tiere unter 
Verwendung selbst zusammengestellter Fachliteratur;  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Botanik: 

- Erproben neuartiger schwieriger Präparierungsverfahren;  

- Präparieren kleinster Pflanzen und Pflanzenteile unter dem Mikro-
skop; 

- Präparieren von Pflanzen nach schwierigen Verfahren bei selbstän-
diger Wahl des Verfahrens; 

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie: 

- Erproben neuartiger schwieriger Präparierungsverfahren;  

- Feinpräparieren sehr schlecht erhaltener oder schlecht präparierba-
rer Fossilien (z. B. weicher oder spröder Fossilien in hartem Gestein), 
auch mit komplizierten Geräten;  

- Herstellen sehr schwieriger paläobotanischer Präparate (z. B. Kuti-
kula-Präparate, Präparate für Pollenanalysen); 

- Herstellen schwieriger Serienschliffe und schwieriger orientierter 
Dünnschliffe von Fossilien; 

- Übertragen schlecht erhaltener großer Fossilien auf Lackfilme; 
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- Sehr schwieriges Herausätzen von empfindlichen Fossilien oder Fos-
silienteilen; 

- Präparieren von Mikrofossilien unter dem Mikroskop; 

- Ergänzen und Aufstellen komplizierter Skelette fossiler Tiere für 
Schauzwecke; 

- Sicherung des Fossil-Materials einschließlich topografischer und 
zeichnerischer Fundaufnahme bei großen paläontologischen Fund-
komplexen;  

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie: 

- Herstellen von Mineralschnitten und von orientierten Gesteinsdünn-
schliffen;  

- Herstellen zweiseitig polierter Mineral- und Gesteinsdünnschliffe; 

- Herstellen von Mineral- und Gesteinspräparaten für Untersuchungen 
mit der Mikrosonde; 

- Handauslesen extrem reiner Mineralfraktionen für die Spektralana-
lyse; 

- Herauslösen bestimmter Mineralkörner aus Gesteinsdünnschliffen 
(Mikropräparation); 

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen 
und Fossilien: 

- Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschließlich Negativ-
form und Abguss) sehr kompliziert gestalteter Tiere, Pflanzen und 
Fossilien;  

- Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen kompliziert gestalte-
ter Tiere oder Pflanzen. 

 

Nr. 4 Schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten sind 
z. B.: 

1. im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende kunsthandwerkliche 
Gebrauchsgegenstände 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Keramik: 

- Waschen, Sortieren, Festigen, Zusammensetzen und Ergänzen von 
im Scherben brüchiger Keramik;  

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan: 

- Zusammensetzen und Ergänzen gut erhaltener dünnwandiger Gläser 
oder Porzellangegenstände;  

- Chemisches Entfernen fest anhaftender Auflagen (z. B. Sinter) von 
gut erhaltenen Gläsern oder von Porzellangegenständen mit Aufgla-
surmalerei;  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle: 
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- Mechanisches und chemisches Entfernen von Sinter- und Umset-
zungsprodukten (z. B. Salze oder Oxyde) auf empfindlichen Edelme-
tallgegenständen;  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, sonstige Nichteisenme-
talle: 

- Mechanisches Entfernen der Patina, Ergänzen und Festigen von 
stark korrodierten Gegenständen aus Kupfer, Bronze, Messing oder 
sonstigen Nichteisenmetallen;  

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen: 

- Freischleifen, Entchloren, Zusammenkleben und Ergänzen stark kor-
rodierter oder völlig durchkorrodierter Eisengegenstände, auch nach 
Röntgenaufnahmen;  

- Freischleifen gut erhaltener Tauschierungen auf Eisengegenständen; 

- Restaurieren metallisch gut erhaltener Eisengegenstände komplizier-
ter Form; 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien: 

- Reinigen und Konservieren empfindlicher oder im Verband gestörter 
Textilien;  

- Auflegen (Aufnähen) empfindlicher Textilien auf stützende Unterla-
gen sowie Unterlegen von Fehlstellen; 

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, Leder, Federn usw.): 

- Reinigen und Konservieren grabungsfrischer Ledergegenstände;  

- Reinigen und Konservieren schlecht erhaltener Ledergegenstände; 

- Reinigen und Konservieren beschädigter Gegenstände aus Federn 
oder vergleichbar empfindlichem Material; 

h) Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken: 

- Übertragen oder Wiederverlegen von Mosaiken kleineren Formats 
und guten Erhaltungszustandes;  

- Befestigen loser Farbschollen und Putzstücke von Wandmalereien 
sowie Verputzen von Fehlstellen; 

- Putzfestigung unter Wandmalereien und Mosaiken; 

- Wiederherstellen von Wandmalereien aus Bruchstücken mit einfa-
chen Bruchflächen; 

- Wiederherstellen von Mosaiken aus Bruchstücken; 

- Abnehmen schwer entfernbarer Übertünchungen auf Wandmalereien 
und Mosaiken und schwer entfernbarer Sinterschichten auf Mosai-
ken; 

2. im Bereich Grafik, Bucheinbände, Archivgut 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Grafiken, Bibliotheks- und Archivgut: 

- Behandeln von Griffstellen, Wasserrändern oder Stockflecken auf 
Handzeichnungen in gutem Zustand, empfindlichen handschriftlichen 



 

248 

Blättern, kolorierten druckgrafischen Blättern sowie solchen auf emp-
findlichen Papieren oder Pergamenten oder Glätten solcher Blätter 
(z. B. durch Spannen);  

- Sehr schwieriges Entfernen von Flecken (z. B. Öl, Firnis, Kopierstift, 
Stempelfarbe, Tesaklebstoff) auf grafischen Blättern; 

- Schließen von Rissen und Löchern in grafischen Blättern, wenn die 
bildliche Darstellung betroffen ist; 

- Ausflicken und Einbetten sehr empfindlicher Archivalien- und Buch-
blätter in Kunststofffolien oder Japanpapier; 

- Lösen zusammengeklebter empfindlicher Archivalien- oder Buchblät-
ter in schwierigen Fällen (z. B. bei starker Verschimmelung); 

- Aufziehen beschädigter handgezeichneter Karten großen Formats o-
der von Seidenrollbildern; 

- Ablösen und Reinigen fest verklebter Pergamente von Bucheinbän-
den; 

- Glätten und Festigen von Papyri in mittelmäßigem Erhaltungszu-
stand; 

- Ergänzen von Siegeln komplizierter Form; 

- Heften auf echte Bünde; 

- Herstellen von handgestochenen Kapitalen an Bucheinbänden; 

- Herstellen von Buchbeschlägen komplizierter Art; 

- Festigen, Erneuern und Ergänzen von Bucheinbänden in schwierigen 
Fällen (z. B. reich ornamentierte Holzdeckel); 

b) Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografische Archivalien: 

- Schwierige Retuschen an beschädigten foto- und kinematografi-
schen Archivalien;  

- Sensitometrische Kontrolle von Kopien kinematografischer Archiva-
lien; 

- Überprüfen von zweistreifigem Nitrofilmbild- und -tonmaterial auf Zu-
sammengehörigkeit einschließlich Synchronlegen und Anbringen der 
Startzeichen;  

 

3. im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende kunsthandwerkliche 
Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde: 

- Kitten von Farbausbrüchen an Gemälden und Wiederbefestigen loser 
Farbteile;  

- Entfernen des Oberflächenschmutzes auf gefirnissten Gemälden; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, Stein: 

- Zusammensetzen und -kleben empfindlicher Skulpturen;  

- Reinigen von Skulpturen mit Lösungs- und Abbeizmitteln; 
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- Abnehmen lockerer Übermalungsschichten auf Skulpturen; 

- Instand setzen reich ornamentierter oder reich intarsierter Möbel oder 
Gemälderahmen; 

- Durchspülen unbemalter Steingegenstände; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente: 

- Nacharbeiten fehlender Außenteile, komplizierte Verleimungen und 
entsprechend schwierige Arbeiten an Musikinstrumenten zur äuße-
ren Wiederherstellung bis zur Ausstellungsfähigkeit;  

4. im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen usw.: 

- Herstellen von Negativformen von empfindlichen Originalen und Her-
stellen der Abgüsse;  

- Herstellen von Galvanoplastiken nach Originalen; 

- Originalgetreues Nachformen von Originalen komplizierter Form; 

- Originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruktion und Modellbau: 

- Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenständen und 
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach skizzen-
haften Angaben;  

- Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegen-
ständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse; 

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen 

- Durchführen kleinerer Grabungen (dazu gehören z. B.  

Vermessungsarbeiten nach einfachen Methoden, 

Fotografische Dokumentation, 

Fundkonservierung von empfindlichen Objekten auf dem Grabungs-
gelände, 

Anfertigen einfacher maßstäblicher Grabungszeichnungen und einfa-
cher Grabungs- oder Fundberichte, 

Beaufsichtigung der Grabungsarbeiter); 

- Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und schwieriger Gra-
bungs- oder Fundberichte; 

6. im Bereich naturkundliche Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und Nasspräparation: 

- Herstellen schwieriger anatomischer Präparate (z. B. Nerven- oder 
Gefäßpräparate);  

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, Dermoplastik und Di-
oramen: 
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- Herstellen einfacher Dermoplastiken (anatomisch genaues Nachbil-
den des Tierkörpers, Zubereiten der Haut, Überziehen des nachge-
bildeten Körpers mit der Haut, Färben von nackten Hautteilen, Aus-
wählen und Einsetzen der Augen);  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette: 

- Präparieren schwierig zu bearbeitender Wirbeltierskelette;  

- Herrichten und Aufstellen von Wirbeltierskeletten für Schauzwecke 
(Bleichen der präparierten Skelette, Aufstellen und Montieren der 
Stützgerüste und Montieren der Skelette);  

- Präparieren von Bänderskeletten (Abfleischen und Mazerieren der 
Knochen unter Erhaltung der Sehnenbänder zwischen den Gelen-
ken; Bleichen, Stützen und Montieren der Skelette);  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Botanik: 

- Herstellen schwieriger Präparate von Blüten (z. B. sehr kleine oder 
stark umgebildete Blüten wie die der Gräser und Sauergräser);  

- Herstellen schwieriger pflanzenanatomischer Präparate (z. B. embry-
ologische Schnitte oder Chromosomenpräparate); 

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie: 

- Konservieren von sehr brüchigen Fossilien und von Fossilien aus sich 
veränderndem Material (z. B. Markasit);  

- Beseitigen alter Konservierungsmittel aus präparierten Fossilien und 
erneutes Konservieren; 

- Feinpräparieren von weichen Fossilien in weichem Gestein und von 
harten Fossilien in hartem Gestein, auch mit einfachen Geräten (z. B. 
Vibrotool);  

- Herstellen von orientierten Anschliffen, von geätzten Dünnschliffen 
einschließlich Lackfilmabzügen, selektives Anfärben auf bestimmte 
Mineralien bei Fossilien und fossilhaltigem Gestein;  

- Herstellen von Dünn- oder Serienschliffen von Fossilien; 

- Herstellen von Lackfilmen und Folienabzügen großer geologischer 
Objekte (z. B. Bodenprofile) und gut erhaltener großer Fossilien; 

- Herausätzen von Fossilien aus Gestein; 

- Auslesen von Mikrofossilien und Vorsortieren nach Familien; 

- Ergänzen und Aufstellen einfacher Skelette fossiler Tiere für Schau-
zwecke; 

- Sicherung des Fossil-Materials einschließlich topografischer und 
zeichnerischer Fundaufnahme bei kleinen paläontologischen Fund-
komplexen;  

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie: 

- Herstellen von Großdünnschliffen von Mineralien und Gesteinen;  

- Herstellen von Körnerdünnschliffen, von Dünnschliffen von Salzge-
stein und von polierten Anschliffen kohliger Gesteine; 
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- Ätzen von Erzanschliffen und selektives Anfärben auf bestimmte Mi-
neralien bei mineralogischen oder petrografischen Dünnschliffen; 

- Aufbereiten und Trennen der Mineralien aus Gesteinen anhand vor-
gegebener Trennungsstammbäume (z. B. mit Schwerelösungen, 
Zentrifuge, Magnetscheider, Stoßherd);  

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen 
und Fossilien: 

- Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschließlich Negativ-
form und Abguss) kompliziert gestalteter Tiere, Pflanzen und Fossi-
lien;  

- Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen von Tieren und Pflan-
zen. 

 

Nr. 5 Nicht mehr einfache Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbei-
ten sind Arbeiten, die handwerkliche Fertigkeiten und die Beherrschung beson-
derer Arbeitstechniken voraussetzen, wie z. B.  

1. im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende kunsthandwerkliche 
Gebrauchsgegenstände 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Keramik: 

- Waschen, Sortieren, Zusammensetzen und Ergänzen von im Scher-
ben fester verzierter, kompliziert geformter oder sehr zerbrochener 
Keramik;  

- Entfernen von Sinter und Auswässern von Salzen oder Bodensäuren 
bei im Scherben fester Keramik; 

- Kolorieren von Keramik; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan: 

- Zusammensetzen und Ergänzen gut erhaltener dickwandiger Gläser 
oder Porzellangegenstände komplizierter Form;  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle: 

(unbesetzt) 

d) Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, sonstige Nichteisenme-
talle: 

- Mechanisches Entfernen der Patina, Entchloren oder Tränken von 
korrodierten Gegenständen aus Kupfer, Bronze oder Messing;  

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen: 

- Restaurieren metallisch gut erhaltener Eisengegenstände;  

- Chemisches und elektrolytisches Entrosten von Eisengegenständen; 

- Tränken von korrodierten Eisengegenständen im Vakuum; 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien: 

- Reinigen, z. B. Waschen und Trocknen sowie Auflegen (Aufnähen) 
beschädigter Textilien;  
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g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, Leder, Federn usw.): 

- Kontrolliertes Austrocknen feuchter Hölzer;  

- Reinigen und Konservieren gut erhaltener Gegenstände aus Federn 
oder aus vergleichbar empfindlichem Material; 

h) Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken: 

- Mechanisches Abnehmen leicht entfernbarer Sinterschichten und 
Übertünchungen auf Wandmalereien und Mosaiken mit guter Ober-
flächenerhaltung und fester Haftung an ihrem Untergrund;  

2. im Bereich Grafik, Bucheinbände, Archivgut 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Grafiken, Bibliotheks- und Archivgut: 

- Auflegen empfindlicher grafischer Blätter;  

- Behandeln von Griffstellen, Wasserrändern oder Stockflecken (z. B. 
durch Wasserbäder ohne scharfe Chemikalien) auf schwarz-weißen 
druckgrafischen Blättern, auf handschriftlichen und anderen Archiva-
lien-Blättern sowie auf gut erhaltenen Papyri oder Glätten solcher 
Blätter (z. B. durch Spannen);  

- Schließen von nicht in die bildliche Darstellung hineingehenden Ris-
sen in grafischen Blättern; 

- Lösen zusammengeklebter empfindlicher Archivalien- oder Buchblät-
ter; 

- Nachleimen von Papieren; 

- Aufziehen beschädigter Urkunden und gedruckter Karten; 

- Ausflicken und Einbetten von Archivalien- und Buchblättern in Kunst-
stofffolien oder Japanpapier; 

- Neutralisieren alter Tinten; 

- Reinigen und Konservieren empfindlicher Siegel; 

- Ergänzen von Siegeln; 

- Reinigen und Konservieren von Bleibullen; 

- Herstellen von Pergamenteinbänden; 

- Heften auf echte Bünde einfacher Art; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografische Archivalien: 

- Chemisches Behandeln chemisch oder bakteriell geschädigter foto- 
und kinematografischer Archivalien;  

- Herstellen von Reproduktionen beschädigter fotografischer Archiva-
lien einschließlich Retuschen; 

- Vergleichen und Kennzeichnen von positivem und negativem kine-
matografischem Archivmaterial zur Herstellung vollständiger Kopien; 

- Prüfen von foto- und kinematografischen Archivalien auf Chemika-
lienrückstände; 

3. im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende kunsthandwerkliche 
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Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde: 

- Durchführen provisorischer restauratorischer Sicherungsmaßnah-
men an Gemälden (z. B. Sichern von Farbabhebungen);  

b) Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, Stein: 

- Zusammensetzen und -kleben unempfindlicher Skulpturen;  

- Reinigen gefasster Skulpturen mit einfachen Mitteln; 

- Einfaches Ergänzen ornamentaler Holz- und Metallteile an Möbeln 
oder an Gemälderahmen; 

- Mechanisches Abnehmen von Sinter auf unempfindlichen Steinge-
genständen; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente: 

- Reinigen empfindlicher Teile und Mechaniken von Musikinstrumen-
ten;  

- Verleimen einfacher Bruchstellen und Risse an äußeren Holzteilen 
von Musikinstrumenten und entsprechende Reparaturen an Metall-
blasinstrumenten; 

- Stimmen von Cembali mit Hilfe eines Stimmgerätes; 

4. im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen usw.: 

- Herstellen von Negativformen von wenig empfindlichen Originalen 
komplizierter Form und Herstellen der Abgüsse;  

b) Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruktion und Modellbau: 

- Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenständen und 
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach Vorla-
gen;  

- Einfache zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenstän-
den und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse; 

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen 

- Freilegen und Bergen von Bodenfunden;  

- Herrichten von Erdprofilen und Grabungsflächen zum Zeichnen und 
Messen; 

- Anfertigen von Grabungsskizzen oder einfachen maßstäblichen Gra-
bungszeichnungen und einfachen Grabungs- oder Fundberichten; 

- Beaufsichtigen von Teilabschnitten bei größeren Grabungen; 

6. im Bereich naturkundliche Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und Nasspräparation: 

- Methodisches Sammeln von Tieren einschließlich Etikettieren, Mes-
sen, Führen des Feldtagebuches und Feldpräparation;  

- Reinigen von Fellen mit Chemikalien; 
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- Schädlingsbekämpfung an Sammlungsobjekten; 

- Herstellen schwieriger Nasspräparate von Tieren einschließlich Vor-
konservieren (z. B. Injizieren von Konservierungsflüssigkeiten, Über-
führen, Konzentrationswechsel);  

- Herstellen einfacher anatomischer Präparate (z. B. Übersichtspräpa-
rate von Muskeln oder Organen); 

- Trockenpräparieren von Fischen, Amphibien und Reptilien; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, Dermoplastik und Di-
oramen: 

- Herstellen schwieriger Stopfpräparate von Vögeln und Säugetieren 
(z. B. Kolibri, Zwergmaus);  

- Herrichten und Aufstellen von Frisch- oder Stopfpräparaten von Vö-
geln und Säugetieren (nicht Dermoplastik) für Schauzwecke in natur-
getreuer Haltung (Nachbilden des Körpers; Auswählen, Einführen 
und Verankern der Drähte; Stellung geben und Ordnen des Gefieders 
oder des Fells);  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette: 

- Präparieren schwierig zu bearbeitender Rohskelette;  

- Präparieren einfach zu bearbeitender Wirbeltierskelette (Abkochen 
der vormazerierten Rohskelette; Säubern mit Bürsten, Schabwerk-
zeugen und chemisches Reinigen und Entfetten);  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Botanik: 

- Methodisches Sammeln von Pflanzen einschließlich Etikettieren, 
Führen des Feldtagebuches und Feldpräparation;  

- Schwierige Arbeiten für Herbarien (z. B. Trocknen von dickfleischigen 
Pflanzen, von Flechten, Orchideen und Pflanzen mit ähnlicher Struk-
tur unter Benutzung komplizierter Apparate oder mit chemischen Me-
thoden);  

- Herstellen einfacher Präparate von Blüten; 

- Herstellen einfacher pflanzenanatomischer Präparate; 

- Herstellen schwieriger Nasspräparate von Pflanzen (ggf. einschließ-
lich Vorkonservieren, z. B. zur Erhaltung des Chlorophylls); 

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie: 

- Methodisches Sammeln von Fossilien bei einfachen geologischen 
Verhältnissen einschließlich Etikettieren, Anfertigen geologischer 
Fundpunktskizzen und Vorkonservieren an der Fundstätte;  

- Sortieren von Geländeaufsammlungen nach Fundorten, Fundschich-
ten und Fossilgruppen; 

- Zusammensetzen und -kleben stark zerbrochener Fossilien; 

- Reinigen und Festigen von brüchigem Fossil-Material; 

- Grobpräparieren von in Gestein eingeschlossenen Fossilien; 

- Feinpräparieren von harten Fossilien in weichem Gestein; 
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- Konservieren präparierter Fossilien; 

- Herstellen von Lackfilmen und Folienabzügen bei Anschliffen von Ge-
steinen und einfach gebauten Fossilien; 

- Aufbereiten von Gesteinsproben durch Schlämmen oder Auffrieren; 

- Herstellen von Anschliffen von Gesteinen und Fossilien; 

- Auslesen von leicht erkennbaren Mikrofossilien; 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie: 

- Chemisches Reinigen von Mineralstufen;  

- Herstellen von Anschliffen und polierten Anschliffen von Mineralien, 
Gesteinen und Erzen; 

- Herstellen von Mineral- und Gesteinsdünnschliffen in normalem For-
mat (2×3 cm); 

- Herstellen von Körnerstreupräparaten für mineralogische oder petro-
grafische Untersuchungen; 

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen 
und Fossilien: 

- Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschließlich Negativ-
form und Abguss) einfach gestalteter Tiere, Pflanzen und Fossilien.  

 

Nr. 6 Einfache Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten sind 
z. B. 

1. im Bereich Prähistorische Objekte und entsprechende kunsthandwerkliche 
Gebrauchsgegenstände 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Keramik: 

- Waschen, Sortieren und Zusammensetzen von im Scherben fester 
Keramik sowie Ergänzen und Einfärben kleinerer Fehlstellen;  

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan: 

- Zusammensetzen gut erhaltener dickwandiger Gläser oder Porzel-
langegenstände unkomplizierter Form;  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle: 

(unbesetzt) 

d) Fach-(arbeits-)gebiet Kupfer, Bronze, Messing, sonstige Nichteisenme-
talle: 

(unbesetzt) 

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen: 

(unbesetzt) 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien: 

- Knüpfarbeiten an sonst gut erhaltenen Teppichen;  

- Reinigen, z. B. Waschen und Trocknen, sowie Auflegen (Aufnähen) 
gut erhaltener Textilien; 
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g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien (Holz, Leder, Federn usw.): 

- Tränken und Festigen trockener Hölzer;  

- Geschmeidigmachen von Ledergegenständen; 

h) Fach-(arbeits-)gebiet Wandmalereien, Mosaiken: 

- Reinigen der Oberfläche unempfindlicher Wandmalereien oder emp-
findlicher Mosaiken ohne scharfe Instrumente oder Chemikalien;  

2. im Bereich Grafik, Bucheinbände, Archivgut 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Grafiken, Bibliotheks- und Archivgut: 

- Auflegen unempfindlicher grafischer Blätter;  

- Ausbessern leicht beschädigter Archivalien- und Buchblätter mit Do-
kumentenlack oder Japanpapier; 

- Reinigen und Konservieren unempfindlicher Siegel; 

- Reinigen und Pflegen von Ledereinbänden mit Blind- oder Goldpres-
sung; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet foto- und kinematografische Archivalien: 

- Kleb- und Umrollarbeiten an stark beschädigten kinematografischen 
Archivalien;  

- Synchronlegen von Bild und Ton bei kinematografischen Archivalien 
mit Startzeichen; 

3. im Bereich Gemälde, Skulpturen und entsprechende kunsthandwerkliche 
Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde: 

- Ein- und Ausrahmen von Gemälden;  

b) Fach-(arbeits-)gebiet Plastik, Kunsthandwerk, Stein: 

- Montieren von Skulpturen und sonstigen Ausstellungsgegenständen;  

- Zusammensetzen und -leimen von Möbeln; 

- Reinigen empfindlicher Steingegenstände ohne scharfe Instrumente 
oder Chemikalien; 

c) Fach-(arbeits-)gebiet Musikinstrumente: 

- Reinigen wenig empfindlicher Teile und Mechaniken von Musikinstru-
menten;  

4. im Bereich Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildungen usw.: 

- Herstellen von Negativformen von wenig empfindlichen Originalen 
einfacher Form und Herstellen der Abgüsse; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet zeichnerische Rekonstruktion und Modellbau: 

- Herstellen einfacher Modelle von Sammlungsgegenständen und 
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach Vorla-
gen;  
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5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen 

- Freilegen wenig empfindlicher Bodenfunde;  

- Fundregistrierung bei Grabungen; 

6. im Bereich naturkundliche Objekte 

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine und Nasspräparation: 

- Einfaches methodisches Sammeln für zoologische Zwecke;  

- Waschen und mechanisches Reinigen von Fellen und älteren Präpa-
raten (z. B. Dermoplastiken, Stopfpräparate, Molluskenschalen und 
sonstige einfache Hartteile von Wirbeltieren und Wirbellosen);  

- Überprüfen und Nachfüllen der Konservierungsflüssigkeiten in Nass-
sammlungen; 

- Herstellen einfacher Nasspräparate von Tieren; 

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräparation, Dermoplastik und Di-
oramen: 

- Herstellen einfacher Stopfpräparate von Vögeln und Säugetieren 
(Abbalgen, Reinigen der Gefieder und Felle, Vergiften der Haut ge-
gen Schädlingsbefall, Verarbeiten zu Bälgen);  

c) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Skelette: 

- Präparieren einfach zu bearbeitender Rohskelette von Vögeln und 
Säugetieren (Entfleischen, Wässern, Trocknen und Vorkonservieren 
der Knochen);  

d) Fach-(arbeits-)gebiet Botanik: 

- Einfaches methodisches Sammeln für botanische Zwecke;  

- Einfache Arbeiten für Herbarien (z. B. Trocknen, Vergiften, Befesti-
gen und Etikettieren von Pflanzen der verschiedenen systematischen 
Gruppen, auch unter Benutzung einfacher Apparate);  

- Herstellen einfacher Nasspräparate von Pflanzen; 

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläontologie: 

- Einfaches methodisches Sammeln für geologische und paläontologi-
sche Zwecke;  

- Auspacken und Ordnen von Geländeaufsammlungen (Fossil-Mate-
rial und Gesteinsproben); 

- Waschen und mechanisches Reinigen von Fossil-Material und Ge-
steinsproben; 

- Vorpräparieren fossilhaltigen Gesteins; 

- Zusammensetzen und -kleben unempfindlicher Fossilien bei einfa-
chen Brüchen; 

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie: 

- Auspacken und Ordnen von Geländeaufsammlungen (Mineralien 
und Gesteine);  
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- Waschen und mechanisches Reinigen unempfindlicher Mineralstu-
fen; 

- Vorrichten mineralogischer oder petrografischer Proben für Dünn-
schliffe, Anschliffe oder für die Mineraltrennung; 

- Formatisieren mineralogischer oder petrografischer Handstücke; 

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen 
und Fossilien: 

- Herstellen von Nachbildungen (Negativform und Abguss) von Tieren, 
Pflanzen und Fossilien.  
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18. Beschäftigte im Rettungsdienst 

Entgeltgruppe 9 

1. Rettungsassistenten,  

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt 
und  

denen mindestens 16 in der Rettungsleitstelle tätige Beschäftigte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Rettungsassistenten,  

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt 
und  

denen mindestens zehn in der Rettungsleitstelle tätige Beschäftigte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Rettungsassistenten,  

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt 
sind. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Rettungsassistenten,  

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungswache bestellt und  

denen mindestens 16 in der Rettungswache tätige Beschäftigte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

2. Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Rettungsassistenten,  

die durch ausdrückliche Anordnung als Leiter einer Rettungswache bestellt 
sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 11.) 

 

2. Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe 4 

Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben. 
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19. Beschäftigte in der Schifffahrt 

Vorbemerkung 

(1) Die Einteilung der Befähigungszeugnisse richtet sich nach der Verordnung 
über die Befähigungen der Seeleute in der Seeschifffahrt (Seeleute-Befä-
higungsverordnung - See-BV)in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Hierbei wird unterschieden in Befähigungszeugnisse ohne Einschränkun-
gen (§ 29 Absatz 1, § 33 Absatz 1 Nummern 1 Buchstabe a und 2 Buch-
stabe a sowie § 38 Absatz 1 See-BV) und Befähigungszeugnisse mit Ein-
schränkungen (§ 29 Absatz 2, § 33 Absatz 1 Nummern 1 Buchstabe b und 
2 Buchstabe b, § 33 Absatz 2 sowie § 38 Absatz 2 See-BV). 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungszeugnis ohne Einschrän-
kungen, die an Land koordinierende und leitende Tätigkeiten ausüben, für die 
ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrieben oder notwendige Vorausset-
zung ist. 

 

2. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis ohne Einschränkungen, die 
Schiffe führen, für die ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrieben oder 
notwendige Voraussetzung ist. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungszeugnis ohne oder mit Ein-
schränkungen, die an Land koordinierende und leitende Tätigkeiten ausüben. 

 

2. Schiffsbetriebstechniker mit technischem Befähigungszeugnis ohne Einschrän-
kungen, die Tätigkeiten ausüben, für die ein solches Befähigungszeugnis vor-
geschrieben oder notwendige Voraussetzung ist. 

 

3. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschränkungen auf 
Schiffen und Schleppern über 515 kW (700 PS) sowie Schiffsführer und leitende 
Maschinisten oder Alleinmaschinisten auf Unterelbebooten der Wasserschutz-
polizei Hamburg über 1472 kW (2000 PS).  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschränkungen auf 
Schiffen über 73 kW (100 PS), die zusätzlich über eine vermessungstechnische 
Ausbildung verfügen und entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

5. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschränkungen auf 
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Schiffen über 295 kW (400 PS) und auf Schiffen zur Versorgung der Inseln Neu-
werk und Scharhörn sowie auf Lotsenversetzschiffen sowie Schiffsführer auf 
Hafenbooten der Wasserschutzpolizei Hamburg über 736 kW (1000 PS).  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

6. Schiffs- oder Geräteführer auf Schiffen oder schwimmenden Geräten über 
73 kW (100 PS) mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschränkungen.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

7. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschränkun-
gen auf Schiffen (Steuerleute), die zusätzlich über eine vermessungstechnische 
Ausbildung verfügen und entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

8. Leiter der Maschinenanlage mit technischem Befähigungszeugnis ohne Ein-
schränkungen, die an Bord entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschränkun-
gen auf Schiffen (Steuerleute), die an Bord entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Maschinisten mit technischem Befähigungszeugnis mit Einschränkungen, die 
an Bord entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

3. Schiffsführer auf Hafenbooten der Wasserschutzpolizei, soweit nicht anderwei-
tig eingruppiert, sowie solche mit nautischem Befähigungszeugnis mit Ein-
schränkungen auf Schleppern bis 295 kW (400 PS), Vermessungsschiffen, ge-
wässerkundlichen Messschiffen und Bereisungsschiffen.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Schiffs- oder Geräteführer mit nautischem Befähigungszeugnis mit Einschrän-
kungen, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
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Entgeltgruppe 6 

Schiffsbetriebsmechaniker (Matrosen, Maschinisten oder Motorenwärter) mit 
abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die Dienst auf 
Geräten oder Schiffen verrichten, in der Funktion als Bootsmann (Vorarbeiter 
der Decksmannschaft). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Schiffsbetriebsmechaniker (Matrosen, Maschinisten oder Motorenwärter) mit 
abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die Dienst auf 
Geräten oder Schiffen verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Köche mit abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägig anerkannten Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren auf Ge-
räten oder Schiffen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

3. Beschäftigte mit Fahrprüfung bei der Schifffahrt auf dem Königssee oder dem 
Tegernsee während der Dauer ihrer Verwendung im Fahrdienst.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 3 

Bordarbeiter, Werkhelfer oder Decksleute (ungelerntes Boots-, Geräte- und 
Schiffspersonal). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 2 

Bordarbeiter, Werkhelfer oder Decksleute (ungelerntes Boots-, Geräte- und 
Schiffspersonal) 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur in der Freien und Hansestadt Hamburg. 

 

Nr. 2 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nicht in der Freien und Hansestadt Hamburg. 

 

Nr. 3 Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten als Beschäftigte im 
Sinne des Tarifvertrags über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb bzw. des 
Tarifvertrags über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für die Arbeiter der 
Länder. 

 

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 

 

  



 

265 

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

Vorbemerkung 

1Die – im Unterschied zu dem Teil II Abschnitt G der Anlage 1a zum BAT er-
folgte – Untergliederung dieses Abschnitts dient ausschließlich der besseren 
Übersichtlichkeit und nicht einer Veränderung des rechtlichen Verhältnisses der 
Tätigkeitsmerkmale zueinander. 2Insbesondere stellen die Tätigkeitsmerkmale 
dieses Abschnitts insgesamt, nicht aber die Zusammenfassung von Tätigkeits-
merkmalen in den jeweiligen Unterabschnitten für sich eine abschließende spe-
zielle Eingruppierungsregelung im Sinne der Rechtsprechung des BAG (z. B. 
Urt. vom 5. Juli 2006 – 4 AZR 555/05) dar. 3So können z. B. Erzieherinnen mit 
staatlicher Anerkennung bei Erfüllen der Voraussetzungen als „sonstige Be-
schäftigte“ nach den in Unterabschnitt 4 aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen ein-
gruppiert sein, obwohl Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung nur in Tätig-
keitsmerkmalen des Unterabschnitts 6 benannt sind. 

 

20.1 Leiter von Erziehungsheimen 

Vorbemerkungen 

1. 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die 
Dauer der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Ju-
gendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim)  

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim 
überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum 
Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht 
sind; 

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwie-
gend solche Personen ständig untergebracht sind.  

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 

 

2. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder und/o-
der Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind. 

 

3. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegan-
genen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zu-
grunde zu legen. 
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Entgeltgruppe 12 

Leiter von Erziehungsheimen 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen. 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Leiter von Erziehungsheimen 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen. 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Erziehungsheimen 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Leiter von Erziehungsheimen. 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Erziehungsheimen  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind. 

 

Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Erziehungsheimen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.) 
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20.2 Leiter von Kindertagesstätten 

Vorbemerkungen 

1. Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts 
sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser. 

 

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegan-
genen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zu-
grunde zu legen. 

 

Entgeltgruppe 11 

Leiter von Kindertagesstätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppen-
zulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Leiter von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 3 und 13.) 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 3 und 13.) 

 

3. Leiter von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppen-
zulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 

 

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppen-
zulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 
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Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 5 und 13.) 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 5 und 13.) 

 

3. Leiter von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppen-
zulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 

 

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppen-
zulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Leiter von Kindertagesstätten. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 6 und 13.) 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 6 und 13.) 
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20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen 

Vorbemerkungen 

1. Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts 
sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser. 

 

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegan-
genen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zu-
grunde zu legen. 

 

Entgeltgruppe 11 

Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen. 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 3.) 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 3.) 

 

3. Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 

 

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten  
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mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.) 

 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten  

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.) 

 

3. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Lei-
tern von Kindertagesstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder für Kinder und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten bestellt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 7.) 
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20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten/Psychagogen, Bewährungshelfer, Heilpädagogen 

Vorbemerkung 

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für 
die Dauer der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem 
Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim)  

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim 
überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum 
Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht 
sind; 

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwie-
gend solche Personen ständig untergebracht sind.  

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 sowie 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2.  

 

Entgeltgruppe 12 

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen mit staatlicher An-
erkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

 

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 14.) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
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deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

2. Bewährungshelfer. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit schwierigen Tätigkeiten.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 12.) 

 

3. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen mit staatli-
cher Anerkennung. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die 

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,  

b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,  

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für 
ehemalige Heimbewohner,  

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für 
ehemalige Strafgefangene,  

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Ent-
geltgruppe 9.  
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Nr. 2 (1) Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des 
Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bezie-
hungsweise Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Gefah-
renabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Ent-
scheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen 
Krankheiten erforderlich sind (zum Beispiel Sozialpsychiatrischer Dienst der ört-
lichen Stellen der Städte), erhalten neben der Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage F Abschnitt I Nr. 5 eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage 
F Abschnitt I Nr. 12. 

(2) Unter Absatz 1 fallen auch Beschäftigte mit dem Ab-schluss Diplompäda-
goge, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten von Sozialarbeitern beziehungsweise Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung ausüben, denen Tätigkeiten im Sinne von Absatz 1 
übertragen sind. 

(3) 1Das "Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kin-
deswohls und die Einleitung von Maß-nahmen in Zusammenarbeit mit dem Fa-
miliengericht beziehungsweise Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahren-
abwehr erforderlich sind", sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten 
im Rahmen der Fallverantwortung bei  

- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, 

- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, 

- der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 

- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 

einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt. 2Die 
Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (zum Beispiel 
Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt nicht 
unter Absatz 1. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes wie zum Beispiel Erziehungs-beistandschaft, Pflegekinderdienst, 
Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft auszu-
üben-den Tätigkeiten fallen nicht unter Absatz 1, es sei denn, dass durch Orga-
nisationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete 
ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 er-
füllen. 
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20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst 

Vorbemerkung 

1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für die 
Dauer der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Ju-
gendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine monatliche 
Zulage in Höhe von 40,90 Euro, wenn in dem Heim überwiegend behinderte 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung 
oder Pflege ständig untergebracht sind. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume ge-
zahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung 
nach § 21 haben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) 
zu berücksichtigen. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen 
Erziehungsdienst  

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes wesentlich aus der Fallgruppe 2 heraushebt.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5.) 

 

2. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen 
Erziehungsdienst  

als Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für behinderte Menschen. 

 

3. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen 
Erziehungsdienst  

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

4. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen 
Erziehungsdienst,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von Aus-
bildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte 
Menschen der Fallgruppe 1 bestellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 
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Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung  

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen. 

 

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von gro-
ßen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für be-
hinderte Menschen bestellt sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Protokollerklärung: 

1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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20.6 Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen 

Vorbemerkung 

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt eingruppiert sind, erhalten für 
die Dauer der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem 
Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim)  

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, wenn in dem Heim 
überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder 
und/oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum 
Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht 
sind; 

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, wenn nicht überwie-
gend solche Personen ständig untergebracht sind.  

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1.  

 

Entgeltgruppe 9 

1. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte min-
destens der Fallgruppe 2.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 7 und 13.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

2. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)  
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Entgeltgruppe 8 

1. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schul-
pflichtige Kinder.  

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 10 und 13.) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)  

 

2. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 13.) 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

 

Entgeltgruppe 6 

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben,  

mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)  

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

2. Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung. 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen gilt auch die Betreuung von über 
18-jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne 
des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).  

 

Nr. 2 Nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert sind auch 

a) Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit staatlicher Anerkennung oder 
staatlicher Prüfung,  

b) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die in Kinderkrippen tätig 
sind.  

 

Nr. 3 Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die 

a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen beson-
dere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht be-
hinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens ei-
nem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung, 

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX oder von Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten, 

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür, 

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen, 

e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte 
mindestens der Entgeltgruppe 6, 

f) Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufga-
ben.  

 

Nr. 4 Die Tätigkeit setzt voraus, dass überwiegend Kinder, die im nächsten Schuljahr 
schulpflichtig werden, nach einem speziellen pädagogischen Konzept gezielt 
auf die Schule vorbereitet werden. 

 

Nr. 5 Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. 

a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,  

b) allein verantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,  

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen beson-
dere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht be-
hinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens ei-
nem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung,  

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 
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SGB IX oder in Gruppen von Kindern und/oder Jugendlichen mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten,  

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.  
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21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung 

Vorbemerkung 

Für Beschäftigte, die in diesem Abschnitt nicht aufgeführt sind, gelten die Tätig-
keitsmerkmale des Teils I und der anderen Abschnitte dieses Teils.  

 

Entgeltgruppe 13 

1. Leitende Konzernprüfer. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierigste Großbetriebe oder prüfungs-
mäßig schwierige Konzerne prüfen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 12 

1. Leiter von Sachgebieten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

2. Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierige Großbetriebe oder die Konzerne 
prüfen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbindungsstelle zum Rechenzent-
rum in Finanzämtern mit mindestens 200 Arbeitskräften. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 6) 

 

2. Betriebsprüfer, die Großbetriebe prüfen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Sachbearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

2. Sachbearbeiter von Arbeitsgebieten mit überwiegend Kapitalgesellschaften im 
Sinne des Körperschaftsteuergesetzes oder Betrieben gewerblicher Art von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Personengesellschaften des Han-
delsrechts. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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3. Sachbearbeiter, die zugleich Hauptsachbearbeiter sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

4. Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbindungsstelle zum Rechenzent-
rum in Finanzämtern mit mindestens 120 Arbeitskräften. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 6) 

 

5. Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe prüfen, davon mindestens zu einem Drittel ih-
rer gesamten Tätigkeit prüfungsmäßig schwierige Mittelbetriebe. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

6. Umsatzsteuersonderprüfer, die Betriebe mit steuerfreien Umsätzen, die nach 
§ 15 Absatz 3 UStG den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, oder mit nicht 
steuerbaren Auslandsumsätzen prüfen, wenn die Betriebe jährlich Vorsteuer-
abzüge von mehr als 1.022.000 Euro geltend machen. 

 

7. Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durchschnittlich mehr als 2.000 Arbeit-
nehmern prüfen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

8. Sachbearbeiter für Straf- und Bußgeldsachen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

9. Sachbearbeiter, denen zugleich die Bearbeitung der Allgemeinsachen in der 
Arbeitgeberstelle, der Bewertungsstelle oder der Vollstreckungsstelle übertra-
gen ist, wenn mehrere Sachbearbeiter vorhanden sind und ein Hauptsachbear-
beiter nicht bestellt ist. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Betriebsprüfer, die Mittel- oder Kleinbetriebe prüfen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Sachbearbeiter, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

3. Umsatzsteuersonderprüfer, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
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4. Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durchschnittlich mehr als 50 Arbeit-
nehmern prüfen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

5. Beschäftigte der Finanzämter, die zum Zwecke der steuerlichen Gewinnermitt-
lung Kleinstbetriebe prüfen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

6. Lohnsteueraußenprüfer, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

7. Sachbearbeiter von einfacheren Arbeitsgebieten. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 8) 

 

8. Mitarbeiter, die einfachere Veranlagungen durchführen oder gleichwertige Tä-
tigkeiten ausüben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 9) 

 

9. Mitarbeiter, die in nicht unerheblichem Umfang schwierigere Veranlagungen 
durchführen oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 10) 

 

10. Erste Mitarbeiter, die für die Abwicklung des gesamten Innendienstes der Be-
triebsprüfungsstellen mit mehr als 50 Betriebsprüfern oder der Steuerfahn-
dungsstellen mit mehr als 40 Steuerfahndern verantwortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11) 

 

11. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, wenn ihnen Weisungsbefug-
nis gegenüber mindestens vier Bearbeitern übertragen ist (Koordinatoren). 
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(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

12. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle, wenn ihnen Weisungs-
befugnis gegenüber mindestens vier Bearbeitern übertragen ist (Koordinato-
ren). 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Mitarbeiter, die mindestens zu einem Drittel ihrer gesamten Tätigkeit einfachere 
Veranlagungen durchführen oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 9)  

 

2. Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwicklung des gesamten Innen-
dienstes der Betriebsprüfungsstellen mit mehr als 25 Betriebsprüfern oder der 
Steuerfahndungsstellen mit mehr als 20 Steuerfahndern verantwortlich sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11)  

 

3. Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwicklung des gesamten Innen-
dienstes der zentralen Lohnsteueraußenprüfungsstellen mit mehr als 20 Lohn-
steueraußenprüfern verantwortlich sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11)  

 

4. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, wenn ihnen Weisungsbefug-
nis gegenüber mindestens zwei Bearbeitern übertragen ist (Koordinatoren). 

 

5. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle, wenn ihnen Weisungs-
befugnis gegenüber mindestens zwei Bearbeitern übertragen ist (Koordinato-
ren). 

 

6. Mitarbeiter in Arbeitnehmerstellen, die Lohnsteuerermäßigungsanträge und An-
tragsveranlagungen aller Schwierigkeitsgrade selbständig bearbeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)  
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Entgeltgruppe 6 

1. Mitarbeiter, die mindestens zu einem Fünftel ihrer gesamten Tätigkeit einfa-
chere Veranlagungen durchführen oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 9)  

 

2. Erste Mitarbeiter in der Verbindungsstelle zum Rechenzentrum. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11) 

 

3. Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwicklung des gesamten Innen-
dienstes der Betriebsprüfungsstellen mit mehr als zwölf Betriebsprüfern oder 
der Steuerfahndungsstellen mit mehr als zehn Steuerfahndern verantwortlich 
sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11) 

 

4. Erste oder alleinige Mitarbeiter, die für die Abwicklung des gesamten Innen-
dienstes der zentralen Lohnsteueraußenprüfungsstellen mit mehr als zehn 
Lohnsteueraußenprüfern verantwortlich sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5 und 11) 

 

5.  Beschäftigte im Vollstreckungsaußendienst. 

 

6. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12)  

 

7. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 13)  
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leitende Konzernprüfer im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Betriebsprü-
fer, denen durch ausdrückliche Anordnung die Leitung und Koordinierung der 
Tätigkeit von Betriebsprüfern, die prüfungsmäßig schwierige Konzerne prüfen, 
übertragen ist.  

 

Nr. 2 (1) 1Die Abgrenzung der für die Eingruppierung der Betriebsprüfer maßgeben-
den Betriebsgrößen ergibt sich aus § 3 BpO 2000 und den zu seiner Durchfüh-
rung ergangenen Erlassen. 2Werden die seit dem 15. März 2000 geltenden Ab-
grenzungsmerkmale wesentlich geändert, werden die Tarifvertragsparteien – 
ohne dass es einer Kündigung bedarf – gemeinsam prüfen, ob diese Änderung 
eine Änderung der Tätigkeitsmerkmale für Betriebsprüfer erfordert.  

(2) Ob es sich um Konzernprüfungen handelt, bestimmt sich nach den §§ 13 
bis 19 BpO 2000 in der jeweiligen Fassung. 

 

Nr. 3 (1) Der prüfungsmäßige Schwierigkeitsgrad eines Betriebes kann sich insbe-
sondere ergeben aus 

a) der Kompliziertheit des Buchhaltungssystems,  

b) der Organisation des Betriebes (z. B. größerer gewerblicher Fabrikati-
onsbetrieb, vielfältige, schwer überschaubare Beteiligungsverhältnisse, 
Betriebsaufspaltungen, ausländische Verflechtungen und Konzernver-
flechtungen, erhebliche Investitionen im Ausland),  

c) der Rechtsform (z. B. AG, GmbH & Co. KG),  

d) dem Vorliegen erheblicher materiell-rechtlicher Zweifelsfragen.  

(2) Ist der Schwierigkeitsgrad der Prüfung erst nach deren Abschluss feststell-
bar, erfolgt die Zuordnung eines Betriebes zu dem entsprechenden Schwierig-
keitsgrad nach Abschluss der Prüfung.  

 

Nr. 4 Ist für die Tätigkeit eines Sachgebietsleiters eine abgeschlossene wissenschaft-
liche Hochschulbildung (Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil I) erforderlich, gelten 
abweichend von Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der 
Entgeltordnung die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 des 
Teils I.  

 

Nr. 5 (1) 1Sachbearbeiter und Mitarbeiter im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 
nur die betreffenden Beschäftigten bei den Finanzämtern und den ausgeglie-
derten Prüfungs- und Fahndungsstellen, soweit sie Aufgaben nach § 5 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes oder nach steuerrechtlichen Vorschriften erfüllen. 
2Dazu gehören nicht die Beschäftigten mit allgemeinen Verwaltungsaufgaben, 
die Beschäftigten in den Kassen sowie die Beschäftigten im Außendienst mit 
Ausnahme der Steuerermittler, Fahndungshelfer und Betriebsprüfungshelfer.  

(2) 1Für Mitarbeiter, die in Abschnitt 21 nicht aufgeführt sind, gelten die Tätig-
keitsmerkmale des Teils I. 2Für die Mitarbeiter der Amtlichen Landwirtschaftli-
chen Sachverständigen in der Tätigkeit von Vermessungstechnikern gelten die 
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Tätigkeitsmerkmale für Vermessungstechniker in Abschnitt 22 Unterab-
schnitt 8.  

 

Nr. 6 Für die Ermittlung der Zahl der Arbeitskräfte bleibt das Personal im Schreib- 
und Vervielfältigungsdienst, Fotokopier-, Post- und Botendienst, in der Haus-
verwaltung und im Fernsprech- und Fahrdienst unberücksichtigt. 

 

Nr. 7  Maßgebend für die Eingruppierung der Lohnsteueraußenprüfer ist nicht die Ge-
samtzahl der Arbeitnehmer eines Arbeitgebers, sondern die Zahl der Arbeitneh-
mer, die lohnsteuerlich in dem geprüften Betrieb oder in der geprüften Betriebs-
stätte geführt werden.  

 

Nr. 8 Einfachere Arbeitsgebiete sind z. B.  

- Arbeitsgebiete in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstelle,  

- Veranlagungsbezirke für Reise-/Wandergewerbetreibende bzw. für Grenz-
gänger, 

- Arbeitsgebiete in der Kraftfahrzeugsteuerstelle mit Ausnahme der Arbeitsge-
biete, in denen überwiegend Allgemeinsachen bearbeitet werden, sowie  

- Arbeitsgebiete in der Lohnsteuerstelle für Wohnungsbauprämien und Spar-
prämien. 

 

Nr. 9 Gleichwertige Tätigkeiten sind z. B. 

- die Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen, 

- die Festsetzung von Vorauszahlungen bei Neuaufnahme von Steuerpflichti-
gen, 

- die Androhung und Festsetzung von Erzwingungsgeldern, 

- die Einheitswertfeststellungen im Ertragswertverfahren, 

- die Art- und Wertfortschreibung, 

- die Freistellungen von der Grunderwerbsteuer, 

- die Bearbeitung von Forderungspfändungen 

sowie  

- die Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung. 

 

Nr. 10 1Der Umfang der schwierigeren Veranlagungen oder gleichwertigen Tätigkeiten 
ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht. 2Eine gleichwertige Tätigkeit ist z. B. die Einheitswertfeststellung im 
Sachwertverfahren. 
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Nr. 11 Erste Mitarbeiter sind die in Arbeitsgebieten mit mehr als einem Mitarbeiter aus-
drücklich als solche bestellten Mitarbeiter. 

 

Nr. 12 1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertragen: 

a) Aufnahme und Übernahme von Steuerfällen bei Aktenüberweisungen, 
Abgabe von Steuerakten;  

b) Zuteilung und Löschung von Kennbuchstaben, Anweisung und Ände-
rung von anderen Grunddaten;  

c) Bearbeitung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen;  

d) Fallgruppenzuordnung;  

e) erstmalige Festsetzung der Vorauszahlungen – außer für Gesellschaften 
und deren Gesellschafter –;  

f) Sichtung von Kontrollmaterial wie Lohnzettel, Veräußerungsmitteilungen 
usw.;  

g) Sichtung der ESt-4- und EW-11-Mitteilungen;  

h) Erteilung von Auskünften einfacher Art.  

2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn eine oder mehrere der ge-
nannten Aufgaben nicht übertragen sind. 

 

Nr. 13 1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertragen: 

a) Überprüfung und Beanstandung der Voranmeldung;  

b) Bearbeitung der Prüf- und Hinweisfälle;  

c) Festsetzung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen wegen Nichtabgabe 
der Voranmeldung oder wegen fehlerhafter Angaben in der Voranmel-
dung;  

d) Festsetzung von Zuschlägen nach § 152 AO wegen verspäteter Abgabe 
oder Nichtabgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen;  

e) Abrechnung und Ausstellung der Umsatzsteuerhefte für Reisegewerbe-
treibende;  

f) Bearbeitung der Anträge auf Einzel- oder Dauerfristverlängerung für die 
Abgabe der Voranmeldungen;  

g) Bearbeitung der nach § 168 Satz 2 AO zustimmungsbedürftigen Voran-
meldungen.  

2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn eine oder mehrere der ge-
nannten Aufgaben nicht übertragen sind. 
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22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen 

22.1 Ingenieure 

Vorbemerkung 

Unter „technischer Ausbildung“ ist der erfolgreiche Besuch einer Schule zu ver-
stehen, deren Abschlusszeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen 
technischen Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene berechti-
gen. 

 

Entgeltgruppe 13 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Verantwor-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

2. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit techni-
scher Ausbildung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß der Verantwor-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 12 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 her-
aushebt. 

 

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und langjähriger prakti-
scher Erfahrung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit lang-
jähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 
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3. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit techni-
scher Ausbildung und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
schöpferische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 
heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

4. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit techni-
scher Ausbildung und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger praktischer Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spezialaufgaben aus der Ent-
geltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

3. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit techni-
scher Ausbildung in selbständiger Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selb-
ständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 Fall-
gruppe 2 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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4. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit techni-
scher Ausbildung in selbständiger Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selb-
ständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbildung und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

2. Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte mit techni-
scher Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  (1) 1Vermessungstechnische und landkartentechnische Beschäftigte, die vor 
dem 1. Juli 1972 eine der technischen Ausbildung nach der Vorbemerkung zu 
diesem Unterabschnitt gleichwertige behördliche Prüfung abgelegt haben, wer-
den den vermessungstechnischen und landkartentechnischen Beschäftigten 
mit technischer Ausbildung nach der Vorbemerkung zu diesem Unterabschnitt 
gleichgestellt. 2Das gleiche gilt, wenn die behördliche Prüfung nach dem 30. 
Juni 1972 abgelegt worden ist, die Ausbildung jedoch vor dem 1. Juli 1972 be-
gonnen hat. 

(2) 1Den vermessungstechnischen Angestellten mit einer vor dem 1. Juli 1972 
abgelegten gleichwertigen behördlichen Prüfung stehen die behördlich geprüf-
ten Kulturbautechniker gleich, die vor dem 1. Juli 1972 die behördliche Prüfung 
nach der hessischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für kulturbautechni-
sche Angestellte der Wasserwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 
(Staats-Anzeiger für das Land Hessen S. 134) erfolgreich abgelegt haben. 2Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

Nr. 2  Besonders schwierige Tätigkeiten und bedeutende Aufgaben im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: 

a) Ausführung von umfangreichen Vermessungen zur Fortführung oder 
Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters (Katastervermessungen) mit 
widersprüchlichen Unterlagen oder von umfangreichen Katastervermes-
sungen mit gleichem Schwierigkeitsgrad (z. B. in Grubensenkungsgebie-
ten); 
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b) Absteckungen für umfangreiche Ingenieurbauten, z. B. Brücken-, Hoch-
straßen-, Tunnelabsteckungen oder Absteckungen anderer vergleichba-
rer Verkehrsbauten, ggf. einschließlich der Vor- und Folgearbeiten; 

c) Lagefestpunktvermessungen (Erkundung bzw. Erkundung und Mes-
sung) in engbebauten Gebieten oder unter gleich schwierigen Verhält-
nissen (Lagefestpunkte sind trigonometrische Polygon- und gleichwer-
tige Punkte); 

d) Ausführung oder Auswertung von Präzisionsvermessungen in überge-
ordneten Netzen des Lage- oder Höhenfestpunktfeldes; 

e) Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Auswertung von Katastervermessun-
gen mit widersprüchlichen Unterlagen oder bei kartografischen, nivelliti-
schen, fotogrammetrischen, typografischen oder trigonometrischen Ar-
beiten oder bei Bodenordnungsverfahren mit gleichem Schwierigkeits-
grad. (Das Fehlen der Aufsichtstätigkeit ist unerheblich, wenn dem Be-
schäftigten besonders schwierige Prüfungen übertragen sind, z. B. Prüf-
tätigkeit zur Übernahme von Messungsschriften bei umfangreichen Fort-
führungs- oder Neuvermessungen auf Grund neuer Aufnahmenetze); 

f) Aufsichts- und Prüftätigkeit bei der Prüfung fertiger Arbeitsergebnisse 
der Flurbereinigung, ggf. einschließlich der Herstellung der Unterlagen 
für die Berichtigung des Grundbuches und der vermessungstechnischen 
Unterlagen für die Berichtigung des Liegenschaftskatasters, oder beim 
Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen in allen Verfahren eines Flurbe-
reinigungsamtes. (Bei größeren Flurbereinigungsämtern kann dieses 
Merkmal auch von mehreren Beschäftigten erfüllt werden); 

g) Verantwortliche Ausführung der vermessungstechnischen Ingenieurar-
beiten eines Flurbereinigungsverfahrens (ausführender vermessungs-
technischer Sachbearbeiter oder erster technischer Sachbearbeiter); 

h) Vermessungstechnische Auswertung von Bauleitplänen unter besonde-
ren technischen Schwierigkeiten. 

 

Nr. 3 Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, de-
ren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfah-
rung oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mit-
wirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie de-
ren Abrechnung. 

 

Nr. 4 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: 

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließ-
lich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Verdingungsun-
terlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufenden techni-
schen Angelegenheiten – auch im technischen Rechnungswesen –, örtli-
che Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnit-
ten sowie deren Abrechnung; 

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen, Schiedsanalysen oder selb-
ständige Erledigung neuartiger Versuche nach kurzer Weisung in Ver-
suchslaboratorien, Versuchsanstalten und Versuchswerkstätten. 
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Nr. 5 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.:  

- Ausführung oder Auswertung von trigonometrischen oder topografischen 
Messungen nach Lage und Höhe nicht nur einfacher Art, von Katastermes-
sungen oder von bautechnischen Messungen nicht nur einfacher Art; foto-
grammetrische Auswertungen und Entzerrungen,   

- kartografische Entwurfs- und Fortführungsarbeiten. 

 

 

  



 

293 

22.2 Techniker 

Vorbemerkungen 

1. (1) Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts gelten auch für Kerntechni-
ker, Reaktortechniker, Rechenmaschinentechniker, Synchrotrontechniker, Tief-
temperaturtechniker und Vakuumtechniker in Kernforschungseinrichtungen.  

(2) Kernforschungseinrichtungen sind Reaktoren sowie Hochenergiebeschleu-
niger- und Plasmaforschungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder funktionell 
verbundenen Institute und Einrichtungen.  

(3) Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser Regelung sind solche, 
deren Endenergie bei der Beschleunigung von Elektronen 100 Mill. Elektronen-
volt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und sonstigen schweren Teilchen 20 MeV 
überschreitet.  

(4) Plasmaforschungsanlagen im Sinne dieser Regelung sind solche Anlagen, 
deren Energiespeicher mindestens 1 Million Joule aufnimmt und mindestens 1 
Million VA als Impulsleistung abgibt oder die für länger als 1 msec mit Magnet-
feldern von mindestens 50.000 Gauß arbeiten und in denen eine kontrollierte 
Kernfusion angestrebt wird. 

 

2. Die Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts gelten auch für Beschäftigte, 
die diese Tätigkeiten unter der Bezeichnung „Baustellenaufseher (Bauaufse-
her)“ oder unter der Bezeichnung „Zeichner“ ausüben.  

 

3. Für Beschäftigte mit einer Ausbildung als Chemotechniker im Sinne der Rah-
menordnung der staatlichen Prüfung für Chemotechniker vom 14./15. Mai 1964 
bzw. vom 31.7.1970 gelten die Tätigkeitsmerkmale des Unterabschnitts 3 
(Technische Assistenten). 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Staatlich geprüfte Techniker sowie sonstige Beschäftigte die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, 

in einer Tätigkeit der Fallgruppe 2, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 9.) 
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2. Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben,  

die selbständig tätig sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 
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22.3 Technische Assistenten 

Vorbemerkung 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung im Sinne der Tätigkeits-
merkmale dieses Unterabschnitts sind z. B. chemisch-technische Assistenten, 
physikalisch-technische Assistenten oder landwirtschaftlich-technische Assis-
tenten jeweils mit staatlicher Anerkennung. 

 

Entgeltgruppe 10 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätig-
keit,  

die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Schulen für technische Assistenten 
eingesetzt sind und  

deren Tätigkeit besondere Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätig-
keit,  

die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Schulen für technische Assistenten 
eingesetzt sind. 

 

2. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätig-
keit,  

die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders hohes Maß an Verantwort-
lichkeit erfordern. 

 

3. Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätig-
keit,  

die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht unerheblichem Umfang verant-
wortlichere Tätigkeiten verrichten, sowie 

Laboranten mit Abschlussprüfung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung) 
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Entgeltgruppe 7 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

Entgeltgruppe 6 

Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung mit entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Protokollerklärung: 

Der Umfang der verantwortlicheren Tätigkeiten ist nicht mehr unerheblich, wenn 
er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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22.4 Laboranten 

Entgeltgruppe 7 

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung,  

die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewährt haben, und deren Tätigkeit sich 
durch selbständige Leistungen aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 6 

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung,  

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 5 her-
aushebt. 

 

Entgeltgruppe 5 

Laboranten und Werkstoffprüfer mit Abschlussprüfung und entsprechender Tä-
tigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laboranten oder Werkstoffprüfern,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie 
schwierig ist. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laboranten oder Werkstoffprüfern. 

(keine Stufe 6) 
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22.5 Zeichner 

Entgeltgruppe 6 

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z. B. als Bauzeichner oder 
technischer Systemplaner) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben,  

die Tätigkeiten ausüben, die besondere Leistungen erfordern. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 5 

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung (z. B. als Bauzeichner oder 
technischer Systemplaner) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Entgeltgruppe 2 

Zeichner mit einfacher Tätigkeit.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung schwieriger Zeichnungen und 
Pläne nach nur groben Angaben oder nach Unterlagen ohne Anleitung sowie 
Erstellung der sich daraus ergebenden Detailzeichnungen, Ausführung der hier-
mit zusammenhängenden technischen Berechnungen wie Massenermittlungen 
bzw. Aufstellung von Stücklisten, selbständige Ermittlung technischer Daten 
und Werte und ihre Auswertung bei der Anfertigung von Plänen.  

 

Nr. 2 Einfache Tätigkeiten sind z. B.: Pausarbeiten, Ausziehen und Anlegen von 
Zeichnungen einfacherer Art, Übertragung von Zeichnungen einfacher Art im 
gleichen Maßstab oder mittels des Pantografen, Herstellung von Schaltungs-
skizzen usw. einfacherer Art nach Entwürfen oder nach besonderer Anleitung. 
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22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher) 

Entgeltgruppe 6 

Baustellenaufseher (Bauaufseher),  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 heraushebt, dass schwie-
rige Kontrollarbeiten zu verrichten sind. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte, die die vorgeschriebene Ausführung von Bauarbeiten und das 
Baumaterial nach Menge und Güte kontrollieren (Baustellenaufseher, Bauauf-
seher). 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Baustellen- bzw. Bauaufsicht  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die mehr als eine über eine sehr kurze Einweisung oder 
Anlernphase hinausgehende Einarbeitung erfordert. 

 

Protokollerklärung: 

Schwierige Kontrollarbeiten sind z. B.:  

- Festhalten von Zwischenaufmaßen, die während der Bauausführung erforder-
lich werden;  

- Fertigen von einfacheren Aufmaßskizzen sowie einfacheren Flächen- und 
Massenberechnungen;  

- Überwachen von Erdarbeiten in schwierigem Gelände;  

- Kontrolle des Gefälles bei Gräben und Rohrleitungen;  

- Kontrolle der Materialeinbringung für Stahlbetonarbeiten;  

- Überwachen der Arbeiten zahlreicher Baugewerke auf größeren Baustellen. 
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22.7 Modelleure 

Vorbemerkung 

Modelleure sind Beschäftigte, die zeichnerisch dargestellte Planaussagen  
– ggf. ergänzt durch eigene Feststellungen – unter Berücksichtigung der topo-
grafischen Verhältnisse in maßstäblich-wirklichkeitsgetreue dreidimensionale 
Anschauungsobjekte umsetzen, wenn für diese Tätigkeit eine besondere tech-
nische und künstlerische Befähigung erforderlich ist. 

 

Entgeltgruppe 9 

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
hochwertige Leistungen erfordert. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 7 

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie be-
sondere Leistungen erfordert. 

 

Entgeltgruppe 6 

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswesens. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und Planungswesen) 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und Planungswesen) 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung) 
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Protokollerklärung: 

1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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22.8 Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Planungstechniker 

Vorbemerkung 

Den Vermessungstechnikern mit Abschlussprüfung werden die nach der hessi-
schen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für kulturbautechnische Angestellte 
der Wasserwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 (Staats-Anzeiger für 
das Land Hessen S. 134) ausgebildeten Kulturbautechniker mit verwaltungsei-
gener Lehrabschlussprüfung gleichgestellt. 

 

Entgeltgruppe 9 

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschlussprüfung sowie Landkar-
tentechniker, Flurbereinigungstechniker, Katastertechniker und Planungstech-
niker mit verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass schwie-
rige Aufgaben zu erfüllen sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschlussprüfung sowie Landkar-
tentechniker, Flurbereinigungstechniker, Katastertechniker und Planungstech-
niker mit verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass mindes-
tens zu einem Drittel schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 7 

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschlussprüfung sowie Landkar-
tentechniker, Flurbereinigungstechniker, Katastertechniker und Planungstech-
niker mit verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass in nicht 
unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 
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Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschlussprüfung sowie Landkar-
tentechniker, Flurbereinigungstechniker, Katastertechniker und Planungstech-
niker mit verwaltungseigener Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 5 her-
aushebt. 

 

Entgeltgruppe 5 

Vermessungstechniker und Geomatiker mit Abschlussprüfung sowie Landkar-
tentechniker, Flurbereinigungstechniker, Katastertechniker und Planungstech-
niker mit verwaltungseigener Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schwierige Aufgaben im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: 

a) Schwierige Einmessungen der Grenzen von Nutzungsarten oder Boden-
klassen;  

b) Führung von Schätzungsrissen in Flurbereinigungsverfahren;  

c) Anpassen der Schätzungsgrenzen an die neuen Grenzen der Flurberei-
nigung sowie schwieriges Ausarbeiten der Schätzungsunterlagen (z. B. 
Rahmenkarten);  

d) Herstellen der Betriebskarte der Bewertungsstützpunkte bei schwierigen 
Verhältnissen (z. B. Teilzupachtungen);  

e) Gebäudeeinmessungen oder Lageplanvermessungen in bebauten Orts-
lagen, wenn die Messung behindert ist, oder bei gleich schwierigen Ver-
hältnissen;  

f) einfachere Lagepasspunktbestimmungen;  

g) Nivellements zur Bestimmung von Höhenpasspunkten;  

h) Bearbeiten von schwierigeren Vermessungssachen im Innendienst (wie 
Bearbeiten von Fortführungsvermessungen bei einer größeren Zahl von 
Nachweisen);  

i) in der Luftbildvermessung:  

Vorbereiten der Kartenunterlagen für den Bildflug; Passpunktbestim-
mung; schwierige Einpassungen von Luftbildern in Kartengrundrisse un-
ter gleichzeitiger topografischer Auswertung; selbständige fotogrammet-
rische Auswertungen an Geräten niederer Ordnung (z. B. Stereotop, 
Luftbildumzeichner); Radialschlitztriangulationen; Entzerrungen einfa-
cherer Art;  

j) schwierige Kartierungen zur Kartenneuherstellung und Kartenfortfüh-
rung (wie Kartierung von Altstadtgebieten, von schwierigen Straßen- und 
Wasserlaufvermessungen);  
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k) schwieriges Einpassen vor Kartenteilen; 

l) Generalisierung von Situation (ohne Ortsteile) und Gelände (Höhenli-
nien);  

m) besonders schwierige Herstellung und Fortführung von Kartenoriginalen 
nach Entwurfsvorlagen – einschließlich Randbearbeitung und Ausfüh-
rung von Korrekturen – in der Kartografie oder für das Liegenschaftska-
taster;  

n) besonders schwierige Montagen bei inhaltsreichen Karten im Maßstab 
1:25 000 und kleiner;  

o) schwierige Übertragung und Generalisierung von Fachplanungen für das 
Raumordnungskataster (z. B. Neueintragung von Fachplanungen mit 
Maßstabsumstellung und Neudarstellung);  

p) Ausarbeitung von Raumordnungsskizzen im Maßstab 1:25.000 für lan-
desplanerische Rahmenprogramme;  

q) besonders schwierige Fortführung der Kartenoriginale des Raumord-
nungskatasters; 

r) besonders schwierige Ausarbeitungen in Kataster- und Umlegungsver-
fahren; 

s) Führen von Fischwasser- und Jagdkataster.  

 

Nr. 2  Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa 
ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 
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22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Abschlussprüfung in ei-
nem reproduktionstechnischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

die schwierige Aufgaben besonderer Art erfüllen.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Abschlussprüfung in ei-
nem reproduktionstechnischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass schwie-
rige Aufgaben zu erfüllen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Abschlussprüfung in ei-
nem reproduktionstechnischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass in nicht 
unerheblichem Umfang schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Abschlussprüfung in ei-
nem reproduktionstechnischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 5 her-
aushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit Abschlussprüfung in ei-
nem reproduktionstechnischen Beruf und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte an Bürooffsetmaschinen. 

 

2. Beschäftigte in Druckereien als Maschinenhelfer im Buch- oder Flachdruck oder 
als Anleger für großformatigen Mehrfarbendruck oder als Anleger beim Druck 
mehrfarbiger Landkarten.  

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte an Bürovervielfältigungsmaschinen und in der Mikroverfilmung.  

(keine Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit eines reproduktionstechnischen Berufs  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Reproduktionstechnische Berufe sind: 

Fotograf,  

Mediengestalter Digital und Print. 

 

Nr. 2  Schwierige Aufgaben besonderer Art im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 
z. B.: 

- schwieriges Einpassen von Kartenteilen;  

- besonders schwierige Montagen bei inhaltsreichen Karten im Maßstab 
1:25.000 und kleiner. 
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Nr. 3  Schwierige Aufgaben im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.: 

- Strichaufnahmen oder Halbtonaufnahmen nach Sollmaß und jeden Formats; 
Maßausgleich auf gegebenes Sollmaß; Herstellen von Rasterfilmen ein- und 
mehrfarbig, von Schummerungsvorlagen über Halbtonaufnahmen; selbstän-
dige Versuchs- und Entwicklungsarbeiten bei der Einführung neuer techni-
scher Verfahren;  

- Zusammenkopie von einzelnen Kartenteilen mit Kartenrahmen bei der Neu-
herstellung sowie Einkopierung von Fortführungen in vorhandene Originale 
auf Folie und Glas mit kartografischer Passgenauigkeit.  

 

Nr. 4  Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa 
ein Viertel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 5  1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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22.10 Operateure, Strahlenschutztechniker und Strahlenschutzlaboranten in 
Kernforschungseinrichtungen 

Entgeltgruppe 9 

1. Operateure,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 6 
heraushebt, dass sie aufgrund schwieriger Arbeitsabläufe besonders hohe An-
forderungen stellt. 

 

2. Strahlenschutztechniker,  

deren Tätigkeit sich durch ein hohes Maß an Verantwortung oder dadurch aus 
der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfüllen sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 8 

Operateure,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie be-
sondere Zuverlässigkeit erfordert.  

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte im Strahlenschutz, die Kontrollbereiche selbständig überwachen 
oder Abschirmungs- und Dosisberechnungen durchführen (Strahlenschutztech-
niker). 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte an Reaktoren, Beschleunigeranlagen, Tieftemperaturanlagen, hei-
ßen Zellen und vergleichbaren Experimentieranlagen, die eine oder mehrere 
der nachstehenden Aufgaben erfüllen: 

a) Bedienung des Steuerpults eines Reaktors oder Beschleunigers und der 
Betriebskreisläufe, 

b) Kontrolle und Bedienung von Experimentieranlagen und -kreisläufen, 

c) Kontrolle und Bedienung der zu den in den Buchstaben a und b genannten 
Anlagen gehörenden Maschinenanlagen und Behebung von Störungen 

(Operateure). 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte während der Ausbildungszeit zum Operateur. 
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2. Beschäftigte, die einfache Operateuraufgaben selbständig erledigen. 

 

3. Strahlenschutzlaboranten,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie 
Strahlungsmessungen beurteilen und Empfehlungen für strahlenschutzgerech-
tes Verhalten geben. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte, die Strahlungsmessungen durchführen und protokollieren (Strah-
lenschutzlaboranten).  

(keine Stufe 6) 

 

Protokollerklärung: 

Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch die Beschäftigten bei den Strahlen-
schutzmessstellen einzugruppieren. 
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22.11 Fotografen 

Entgeltgruppe 9 

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 4 heraushebt, dass in nicht 
unerheblichem Umfang selbständig neue Arbeitsverfahren zu entwickeln und 
zu erproben sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

denen mindestens acht Beschäftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

3. Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unterabschnitts mindestens der 
Entgeltgruppe 8 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

4. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt, 
dass sie in Forschungseinrichtungen auszuüben ist und hohen wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügende Arbeitsergebnisse zu erbringen sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie be-
sonders schwierig ist. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 6 

Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, 

mit schwieriger Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte mit fotografischen Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung 
im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte mit einfachen fotografischen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 2 Besonders schwierige Tätigkeit ist das selbständige Herstellen objektgerechter 
fotografischer Aufnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen fachlichen An-
forderungen bei besonders erschwerten fototechnischen Aufnahmebedingun-
gen, z. B.  

- Aufnahmen von schlecht sichtbaren Spuren im Polizeidienst;  

- Intraoralaufnahmen, Aufnahme eines Lehrfilmes bei einer Shuntoperation im 
medizinischen Bereich;  
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- Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung bestimmter für die wissen-
schaftliche Bearbeitung notwendiger Merkmale erfordern, in der Forschung 
und in der Materialprüfung. 

 

Nr. 3 Schwierige Tätigkeit ist das selbständige Herstellen objektgerechter fotografi-
scher Aufnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderun-
gen, z. B.  

- Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und Unfallorten im Polizeidienst;  

- Operationsaufnahmen im medizinischen Bereich;  

- Aufnahmen bei der Durchführung von Forschungsaufgaben, für Lehrzwecke 
oder bei Versuchen zur Materialprüfung in den Bereichen der Forschung, der 
wissenschaftlichen Lehre und der Materialprüfung. 

 

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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22.12 Fotolaboranten 

Entgeltgruppe 6 

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 heraushebt, dass bei Co-
lorentwicklungsarbeiten selbständig Filterbestimmungen zur Erzielung höchster 
Farbgenauigkeit oder besonderer Farbdarstellung vorzunehmen sind. 

 

Entgeltgruppe 4 

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Fotolaboranten mit Abschlussprüfung. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in Fotolaboren  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Protokollerklärung: 

1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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23. Technische Beschäftigte im Eichdienst 

Entgeltgruppe 11 

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit technischer Ausbildung und entspre-
chender Tätigkeit und langjähriger praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung des Aufgabenkreises aus 
der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 10 

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit technischer Ausbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch die besondere Schwierigkeit der Aufgaben aus der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Technische Beschäftigte im Eichdienst mit technischer Ausbildung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4) 

 

2. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatlicher Abschlussprüfung o-
der mit Meisterprüfung (Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlägi-
gen Fachrichtung sowie sonstige Beschäftigte mit einschlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie be-
sonders schwierig ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5, 6 und 7) 

 

Entgeltgruppe 8 

Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatlicher Abschlussprüfung o-
der mit Meisterprüfung (Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlägi-
gen Fachrichtung sowie sonstige Beschäftigte mit einschlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
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mit schwieriger Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatlicher Abschlussprüfung o-
der mit Meisterprüfung (Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlägi-
gen Fachrichtung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte mit 
einschlägiger Handwerker- oder Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5, 6 und 9) 

 

2. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger staatlicher Abschlussprüfung o-
der mit Meisterprüfung (Handwerks- oder Industriemeister) in einer einschlägi-
gen Fachrichtung sowie sonstige Beschäftigte mit einschlägiger Handwerker- 
oder Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

als Gruppenführer in der Vor-, Haupt- und Kontrollprüfung von Aräometern, In-
dustrie- und Laboratoriumsthermometern, medizinischen Spritzen oder Mess-
werkzeugen für wissenschaftliche und technische Untersuchungen,  

denen mindestens vier Eichhelfer mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 4 Fall-
gruppe 1 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 5, 6 und 10) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Eichhelfer  

als Gruppenführer in der Vor-, Haupt- und Kontrollprüfung von Glasmessgerä-
ten, denen mindestens drei Eichhelfer durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

 

2. Eichhelfer mit einschlägiger Handwerker- oder Facharbeiterausbildung mit 
schwieriger Tätigkeit.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 11) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Eichhelfer,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 1 heraushebt, 
dass sie in der Vor-, Haupt- und Kontrollprüfung von Aräometern, Industrie- und 
Laboratoriumsthermometern, medizinischen Spritzen oder Messwerkzeugen 
für wissenschaftliche und technische Untersuchungen auszuüben ist. 
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2. Eichhelfer mit einschlägiger Handwerker- oder Facharbeiterausbildung. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Eichhelfer in der Vor- und Hauptprüfung von Glasmessgeräten. 

(keine Stufe 6) 

 

2. Eichhelfer ohne einschlägige Handwerker- oder Facharbeiterausbildung. 

(keine Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

Eichhelfer ohne einschlägige Handwerker- oder Facharbeiterausbildung 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Unter „technischer Ausbildung“ ist der erfolgreiche Besuch einer Schule zu ver-
stehen, deren Abschlusszeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen 
technischen Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene berechti-
gen. 

 

Nr. 2 Besonders bedeutende Tätigkeiten sind z. B.  

- Eichen von Gaskalorimetern und Messgeräten zur kontinuierlichen Dichte-
messung;  

- selbständige Entwicklung neuer Prüfverfahren;  

- Überwachen von Hauptprüfstellen für Elektrizitätsmessgeräte. 

 

Nr. 3 Besonders schwierige Aufgaben sind z. B.  

- Eichen von Abfüllmaschinen, Maßfüllmaschinen, Mengenumwertern, Zeit-
messgeräten, Flüssiggasmessanlagen, temperaturkompensierenden Flüssig-
keitszählern, Verkehrsradargeräten;  

- Überwachen von Prüfstellen für Gas- und Wassermessgeräte sowie Außen- 
oder Nebenprüfstellen für Elektrizitätsmessgeräte. 

 

Nr. 4 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.  

- Eichen von abrollenden und legenden Messmaschinen, Präzisionsmaßstäben 
und -messbändern, Geschwindigkeitsmessern, Fahrtschreibern, Planimetern, 
Flächenmessmaschinen, Lagerbehältern über 100 cbm Inhalt, Messanlagen 
für Flüssigkeiten mit mehr als 32 mm Anschlussweite, Messkammertankwa-
gen, Gleis- oder Fahrzeugwaagen, Präzisionswaagen in Sonderausführung, 
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Feinwaagen, hydrostatischen Waagen, selbsttätigen Waagen, Eiersortierma-
schinen, Messgeräten zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Ge-
treide; Prüfen von Gebrauchsnormalen und Prüfungshilfsmitteln;  

- Überwachen von Betrieben zur Herstellung von Packungen, Flaschen und 
Schankgefäßen. 

 

Nr. 5 Als einschlägige staatliche Abschlussprüfung ist die Abschlussprüfung als 
„staatlich geprüfter Techniker“ in einer Fachrichtung der Metallverarbeitung o-
der der Elektrotechnik anzusehen.  

 

Nr. 6 Handwerksmeister und Industriemeister mit einschlägiger Fachrichtung im 
Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Beschäftigte, die die Meisterprüfung in 
einem Beruf der Metallverarbeitung oder des Elektrohandwerks bzw. der Elekt-
roindustrie abgelegt haben.  

 

Nr. 7 Besonders schwierige Tätigkeiten sind z. B. das  

- Neueichen von Messanlagen für Flüssigkeiten bis 32 mm Anschlussweite, Ei-
ersortierwaagen, Getreideprobern;  

- Prüfen von Gebrauchsnormalen für Präzisionsgewichte;  

- Eichen von Druckmessgeräten und Lagerbehältern bis 100 cbm Inhalt. 

 

Nr. 8 Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.  

- Eichen von Kolbenmesspumpen, Herbstgefäßen, Maisch- oder Gärbottichen, 
Brau- oder Sudpfannen, Feingewichten, Handelswaagen mit einer Einspie-
lungslage von mehr als 3 000 kg Höchstlast, Blutdruckmessgeräten;  

- Eichen von Präzisionsmessgeräten aus Glas, die im Bereich der diagnosti-
schen Heilkunde und bei der Kontrolle von Arzneimitteln angewendet werden, 
z. B. Hämoglobinpipetten, Zellenzählkammern, Pyknometern, Dilatometern;  

- Nacheichen von Messanlagen für Flüssigkeiten bis 32 mm Anschlussweite;  

- Prüfen von Gebrauchsnormalen für Handelsgewichte (außer Gewichtsgerät-
schaften);  

- Vorprüfen von Waagebalken für Gleis- oder Fahrzeugwaagen. 

 

Nr. 9 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B. Eichen von Wegstreckenzählern und 
Fahrpreisanzeigern an Kraftfahrzeugen, Präzisionsgewichten, Präzisionswaa-
gen einfacher Ausführung, Handelswaagen mit einer Einspielungslage bis 
3 000 kg Höchstlast, Neigungswaagen bis 200 kg Höchstlast, Reifendruck-
messgeräten. 

 

Nr. 10 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung ist 
vergleichbar die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5. 
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Nr. 11 Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B.  

- Eichen von Maßstäben, Flüssigkeitsmaßen und Handelsgewichten;  

- Nacheichen von Messwerkzeugen mit festen Messwänden, Bier- oder Wein-
fässern, Handelswaagen mit einer Einspielungslage bis 500 kg Höchstlast. 

 

Nr. 12 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen 

Vorbemerkung: 

Dieser Abschnitt gilt nicht für Beleuchtungsmeister, Beleuchtungsobermeister, 
Theatermeister (Bühnenmeister) und Theaterobermeister (Bühnenobermeister) 
an Theatern oder Bühnen ohne eigenes Ensemble, es sei denn, es handelt sich 
um Theater oder Bühnen, die hinsichtlich der technischen Ausstattung und der 
Spielfrequenz einem Theater oder einer Bühne mit eigenem Ensemble ver-
gleichbar sind. 

 

24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf 

Entgeltgruppe 9 

Leiter der Stammkartenbüros, die zugleich in nicht unerheblichem Umfang selb-
ständig Werbeaufgaben erfüllen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

1.  Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer,  

deren Tätigkeit sich durch den Umfang des Zahlungsverkehrs und die Schwie-
rigkeit des Abrechnungsverfahrens aus der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 her-
aushebt. 

 

2.  Leiter der Stammkartenbüros. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 5 

1.  Bearbeiter der Stammmieten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2.  Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer. 

 

Entgeltgruppe 4 

Eintrittskartenkassierer und Stammkartenkassierer mit geringem Zahlungsver-
kehr bei einfacheren Abrechnungsverfahren. 
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Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Kartenverkauf 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Kartenverkauf 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leiter der Stammkartenbüros sind Beschäftigte, die mit einem oder mehreren 
ihnen unterstellten Mitarbeitern (einschließlich der Stammkartenkassierer) die 
Abonnementsangelegenheiten des Theaters erledigen.  

 

Nr. 2 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 3 Bearbeiter der Stammmieten sind Beschäftigte, die mit Interessenten über 
Stammmieten verhandeln. 

 

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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24.2 Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und Ton 

Entgeltgruppe 9 

1. Technische Oberinspektoren. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 1.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Technische Inspektoren. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Beleuchtungsobermeister,  

denen mindestens zwei Beleuchtungsmeister an einer Bühne im technischen 
Sinne ständig unterstellt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

4. Beleuchtungsobermeister. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

5. Beleuchtungsmeister  

an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenanlage oder an Bühnen mit tech-
nisch einfacherer Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 Arbeitneh-
mer mit der Bedienung der technischen Anlage (insbesondere der Bühnenauf-
bauten, Dekorationszüge und Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage 
und mit der Bereitstellung von Requisiten und von Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücken zu den Proben und Aufführungen beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
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6. Theaterobermeister (Bühnenobermeister),  

denen mindestens zwei Theatermeister an einer Bühne im technischen Sinne 
ständig unterstellt sind.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

7. Theaterobermeister (Bühnenobermeister).  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

8. Theatermeister (Bühnenmeister)  

an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenanlage oder an Bühnen mit tech-
nisch einfacherer Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 Arbeitneh-
mer mit der Bedienung der technischen Anlage (insbesondere der Bühnenauf-
bauten, Dekorationszüge und Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage 
und mit der Bereitstellung von Requisiten und von Dekorations-, Polster- und 
Tapezierwerkstücken zu den Proben und Aufführungen beschäftigt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

9. Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meisterprüfung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

mit langjährigen Erfahrungen in dieser Tätigkeit und mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beleuchtungsmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

2. Hausinspektoren,  
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denen mehr als 75 Arbeitnehmer ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 

 

3. Theatermeister (Bühnenmeister). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

4. Theatertontechniker (Elektroakustiker) mit Meisterprüfung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren sowie  

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Schnürmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

2. Seitenmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

3. Stellwerksbeleuchter in selbständiger Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 11) 

 

4. Versenkungsmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

Entgeltgruppe 6 

Hausinspektoren,  

denen mehr als 50 Arbeitnehmer ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Hausinspektoren.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
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2. Theatertontechniker (Elektroakustiker). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und Ton 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und Ton 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Technische Oberinspektoren sind Technische Inspektoren als ständige Vertre-
ter des Technischen Direktors bzw. des Technischen Leiters an Theatern oder 
Bühnen mit mindestens einem weiteren Technischen Inspektor.  

 

Nr. 2 Technische Inspektoren sind Beschäftigte, die unter der Leitung des Techni-
schen Direktors bzw. des Technischen Leiters an Theatern oder Bühnen für den 
gesamten technischen Betrieb, gegebenenfalls einschließlich der Werkstätten, 
verantwortlich sind.  

 

Nr. 3 Beleuchtungsobermeister sind Beleuchtungsmeister, denen gegenüber min-
destens zwei Beleuchtungsmeistern an einer Bühne im technischen Sinne die 
Diensteinteilung obliegt.  

 

Nr. 4 Beleuchtungsmeister sind Beschäftigte, die während der Proben und Auffüh-
rungen, zu denen sie eingeteilt sind, nach den ihnen gegebenen Anweisungen 
(des Regisseurs, des Bühnenbildners, des Leiters des Beleuchtungswesens 
usw.) die Beleuchtung verantwortlich leiten und durchführen und denen auch 
die Einrichtung der szenischen Beleuchtung nach den Vorstellungen des Re-
gisseurs usw. obliegt.  

 

Nr. 5 Theaterobermeister (Bühnenobermeister) sind Theatermeister (Bühnenmeis-
ter), denen gegenüber mindestens zwei Theatermeistern an einer Bühne im 
technischen Sinne die Diensteinteilung obliegt.  
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Nr. 6 Theatermeister (Bühnenmeister) sind Beschäftigte, die während der Proben 
und Aufführungen, zu denen sie eingeteilt sind, für die technische Einrichtung 
(insbesondere Bühnenaufbauten, Dekorationszüge und Versenkungen) mit 
Ausnahme der Beleuchtungstechnik verantwortlich sind.  

 

Nr. 7 Theatertontechniker (Elektroakustiker) sind Beschäftigte, die unter der künstle-
rischen Verantwortung des Theatertonmeisters oder eines Künstlerischen Vor-
standes die elektroakustischen Anlagen bedienen und warten.  

 

Nr. 8 (1) Hausinspektoren sind Hausmeister, denen auch die Kontrolle der ordnungs-
gemäßen Abwicklung des Publikumsdienstes, die Durchführung der Hausord-
nung und die Abrechnung von Garderobengebühren, Programmheften usw. ob-
liegen.  

(2) Soweit die Eingruppierung der Hausinspektoren von der Zahl der ständig 
unterstellten Arbeitnehmer abhängig ist, werden nur die Arbeitnehmer gerech-
net, die in einem unmittelbaren Arbeitsverhältnis zu dem Arbeitgeber stehen.  

 

Nr. 9 Hausmeister sind Beschäftigte, die die Reinigung des Hauses und Hausgrund-
stückes überwachen, kleine Reparaturen selbst durchführen und größere Re-
paraturen veranlassen, die allgemeine Hauseinrichtung und das Hausinventar 
betreuen, das Haus öffnen und schließen und die Aufsicht über das Hausper-
sonal (Garderoben- und Reinigungspersonal, Pförtner, Schließer usw.) führen.  

 

Nr. 10 Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals haben unter den Vorausset-
zungen der Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III einen Anspruch auf eine ent-
sprechende Zulage; Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III findet keine 
Anwendung. 

 

Nr. 11 Das Tätigkeitsmerkmal ist nur dann erfüllt, wenn das Stellwerk nicht überwie-
gend von einem Beleuchtungsmeister bedient wird. 

 

Nr. 12 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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24.3 Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Requisite 

Entgeltgruppe 9 

1. Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder gleichwertiger 
Fachausbildung  

mit größerem Aufgabenbereich.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 2.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder gleichwertiger 
Fachausbildung,  

denen auch die Aufstellung von Kostenvoranschlägen und die Führung von 
Fundusbüchern obliegen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Requisitenmeister  

mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei der Herstellung von Requi-
siten,  

denen eine Gruppe von mindestens drei Arbeitnehmern ständig unterstellt ist, 
wenn diese neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) in erheblichem Umfang 
auch andere Requisiten herstellt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Rüstmeister  

mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei der Herstellung von Rüs-
tungen und Waffen,  

denen mindestens ein Facharbeiter ständig unterstellt ist. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
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5. Theaterschuhmachermeister  

mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei der Herstellung von Thea-
terschuhwerk,  

wenn ihnen mindestens zwei Arbeitskräfte ständig unterstellt sind, von denen 
mindestens einer Facharbeiter sein muss.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

 

6. Theatertapeziermeister  

mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit bei der Herstellung von Deko-
rations-, Polster- und Tapezierwerkstücken,  

denen eine Gruppe von mindestens drei Theatertapezierern ständig unterstellt 
ist, wenn diese in erheblichem Umfang Dekorations-, Polster- und Tapezier-
werkstücke herstellt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Gewandmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Theatermaler,  

die für die Einteilung und den Ablauf der Arbeit von mindestens zehn Theater- 
und Kostümmalern und Kascheuren verantwortlich sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 8.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

3. Theaterschuhmachermeister. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Requisitenmeister,  

denen mindestens zwei Arbeitnehmer ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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2. Requisitenmeister,  

die mit einem besonderen Maß von Selbständigkeit neben Handrequisiten 
(Kleinrequisiten) auch andere Requisiten herstellen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Rüstmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

4. Theatertapeziermeister,  

denen mindestens zwei Theatertapezierer ständig unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

5. Erste Zuschneider. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Maskenbildner,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter des Chefmaskenbild-
ners bestellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

2. Modellbauer,  

deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 4 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 

 

3. Requisitenmeister. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Theater- und Kostümmaler mit abgeschlossener Ausbildung an einer Kunst-
fachschule sowie  

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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5. Theatertapeziermeister.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Kascheure (Theaterplastiker). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 9) 

 

2. Magazinmeister (Dekorationsmeister),  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 heraushebt, dass mindes-
tens sechs Arbeitnehmer zu beaufsichtigen sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

3. Maskenbildner. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

4. Modellbauer. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 

 

5. Theater- und Kostümmaler.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 4 

Magazinmeister (Dekorationsmeister). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 10) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Requisite 

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Requisite 

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 11) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Gewandmeister sind Beschäftigte, die nach den Entwürfen des Bühnen- oder 
Kostümbildners die Kostüme beschaffen oder zuschneiden oder deren Anferti-
gung leiten und überwachen.  

 

Nr. 2 Requisitenmeister sind Beschäftigte, die gegebenenfalls mit ihnen unterstellten 
Requisiteuren nach näherer Anordnung der Künstlerischen oder Technischen 
Vorstände Requisiten beschaffen oder herstellen, die Requisiten verwalten und 
warten und die Requisiten für die Proben und Aufführungen bereithalten.  

 

Nr. 3 Rüstmeister sind Beschäftigte, die nach näherer Anordnung der Künstlerischen 
oder Technischen Vorstände Rüstungen, Waffen und andere metallene Gegen-
stände sowie Feuerwerkskörper, Schmuck usw. beschaffen oder herstellen und 
für Proben und Aufführungen bereithalten und gegebenenfalls verwalten und 
warten.  

 

Nr. 4 (1) Theatertapeziermeister sind Beschäftigte, die mit ihnen unterstellten Thea-
tertapezierern Dekorations-, Polster- und Tapezierarbeiten durchführen und die 
hergestellten Werkstücke verwalten, warten und zu den Proben und Aufführun-
gen bereithalten.  

(2) Soweit die Eingruppierung der Theatertapeziermeister von der Zahl der 
ständig unterstellten Theatertapezierer abhängt, werden die ihnen etwa unter-
stellten Näherinnen nicht mitgezählt.  

 

Nr. 5 Theater- und Kostümmaler sind Beschäftigte, die nach Entwürfen des Bühnen- 
oder Kostümbildners in eigener Verantwortung bildliche Darstellungen zum 
Bühnengebrauch anfertigen.  

 

Nr. 6 Die Bezeichnung erster Zuschneider schließt nicht aus, dass auch alleinige Zu-
schneider unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen können. 

 

Nr. 7 Maskenbildner sind Beschäftigte, die nach Anweisung des Bühnenbildners, ei-
nes anderen Künstlerischen Vorstandes oder des Chefmaskenbildners Masken 
schminken sowie Bärte, Frisuren, Perücken usw. herstellen.  

 

Nr. 8 Modellbauer sind Beschäftigte, die nach Bühnenbildentwürfen Modelle anferti-
gen. 

 

Nr. 9 Kascheure (Theaterplastiker) sind Beschäftigte, die nach Anweisung des Büh-
nenbildners oder eines anderen Künstlerischen Vorstandes in eigener Verant-
wortung Plastiken herstellen.  
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Nr. 10 (1) Magazinmeister (Dekorationsmeister) sind Beschäftigte, die das Dekorati-
onslager verwalten. Vielfach ist ihnen auch die Leitung der Transportkolonne 
(Fahrmeister) übertragen.  

(2) 1Für die Eingruppierung der Magazinmeister (Dekorationsmeister) in der 
Entgeltgruppe 5 ist es nicht erforderlich, dass die Arbeitnehmer dem Magazin-
meister (Dekorationsmeister) ständig unterstellt sind. 2Es zählen auch Arbeit-
nehmer mit, die ihm aus anderen Abteilungen zugeteilt werden.  

 

Nr. 11 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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24.4 Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchesterwarte 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung zu Leitern der Musik- oder 
Schauspielbibliotheken bestellt sind. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Orchesterwarte,  

die zugleich den gesamten Notenfundus verwalten oder in nicht unerheblichem 
Umfang Orchesterstimmen ausschreiben oder Notenmaterial ergänzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial (im Theatersprachgebrauch „Be-
schäftigte in Theaterbibliotheken“ genannt), die dieses Material auch für den 
Bühnengebrauch einrichten. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Orchesterwarte. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

 

Nr. 2 1Orchesterwarte sind Beschäftigte, denen die Bereitstellung und das Einsam-
meln der Noten und Pulte sowie der größeren Instrumente bei Proben und Auf-
führungen verantwortlich übertragen sind. 2Vielfach sind ihnen auch die Verwal-
tung und die Pflege der Materialien, an einigen kleineren Bühnen auch die Ver-
waltung des gesamten Notenfundus, übertragen.  
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25. Wirtschaftspersonal 

25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Einrichtungen  
im Sinne des § 43 

Entgeltgruppe 10 

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Vollportionen hergestellt wer-
den.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt wer-
den, wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 9 

1.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Vollportionen hergestellt wer-
den.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2.  Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt wer-
den.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt wer-
den, wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

4. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 
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als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden, 
wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

5. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt wer-
den.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

6. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

7. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden, 
wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

8. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden, 
wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

9. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 
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denen durch ausdrückliche Anordnung die Arbeitsvorbereitung, die Überwa-
chung des Arbeitsablaufes und die Einteilung des Personals in einer Küche 
übertragen ist,  

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Vollportionen hergestellt werden.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Vollportionen hergestellt werden, 
wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden, 
wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen,  

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

3. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

denen durch ausdrückliche Anordnung die Arbeitsvorbereitung, die Überwa-
chung des Arbeitsablaufes und die Einteilung des Personals in einer Küche 
übertragen ist,  

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Vollportionen hergestellt werden. 
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(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen  

als Leiter von Küchen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

2. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Vollportionen hergestellt werden, 
wenn der Küche eine Diätküche eingegliedert ist. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

3. Küchenmeister, Hauswirtschaftsleiterinnen oder Diätassistentinnen 

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter von Leitern von 
Küchen, 

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 5 

Wirtschafterinnen (Hauswirtschafterinnen) mit entsprechender Tätigkeit, soweit 
nicht anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte, die als ständige Vertreter von Leitern von Küchen durch ausdrück-
liche Anordnung bestellt sind, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

(keine Stufe 6) 
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Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst mit Tätigkeiten, für die eine einge-
hende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über eine 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

(keine Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) 1Hängt die Eingruppierung von der Zahl der Vollportionen ab, so ist Teilver-
pflegung mit folgenden Anteilen in Vollportionen umzurechnen: 

- Frühstück mit    21,66 Prozent, 

- Mittagessen mit    39,17 Prozent und  

- Abendessen mit    39,17 Prozent. 

2Wird in einer Küche nur Mittagessen zubereitet, so werden die Mittagessen-
portionen zur Hälfte als Vollportionen angerechnet. 

(2) 1Bei der Zahl der Vollportionen bleibt die Zahl der Diätportionen unberück-
sichtigt. 2Werden von der Hauptküche an die Diätküche die Grundnahrungsmit-
tel (z. B. Kartoffeln, Fleisch, Gemüse) geliefert, gilt folgender Umrechnungs-
schlüssel:  

a) Bei Lieferung der Grundnahrungsmittel für alle Mahlzeiten gelten drei Di-
ätportionen als zwei Vollportionen.  

b) Werden die Grundnahrungsmittel nicht für alle Mahlzeiten geliefert, gel-
ten drei Diätportionen als eine Vollportion.  

 

Nr. 2 (1) Küchenmeister sind Beschäftigte, die bei der Industrie- und Handelskammer 
die Prüfung als Küchenmeister bestanden haben. 

(2) Dem Küchenmeister werden gleichgestellt: 

a) Köche mit Abschlussprüfung nach sechsjähriger Berufsausübung als 
Koch,  

b) Metzger (Fleischer, Schlachter), Bäcker oder Konditoren mit Abschluss-
prüfung nach achtjähriger Berufsausübung als Koch,  

beim Nachweis der Meisterprüfung bereits nach dreijähriger Berufsausübung 
als Koch.  

 

Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit 
staatlicher Anerkennung als Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder 
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als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

 

Nr. 4 (1) Eine Diätküche ist im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals in eine Küche einge-
gliedert, wenn der Leiter der Hauptküche folgende Zuständigkeiten hat:  

a)  Personalausgleich für die Hauptküche und Diätküche, Personalzuwei-
sung für die Diätküche,  

b)  Dienstplangestaltung für beide Küchen,  

c)  Verantwortung für die technische Abwicklung des Essentransportes bei-
der Küchen.  

(2) Eine räumlich getrennte Unterbringung der Diätküche steht ihrer Eingliede-
rung in die Hauptküche bei Erfüllung der vorstehenden Buchstaben a bis c nicht 
entgegen, wenn diese Diätküche mit den Grundnahrungsmitteln (z. B. Kartof-
feln, Fleisch, Gemüse) durch die Hauptküche versorgt wird.  

(3) Durch die Eingliederung der Diätküche wird die Verantwortung des Diätkü-
chenleiters für die hergestellten Diätportionen nicht berührt.  

 

Nr. 5 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung 
und staatlicher Prüfung als Wirtschafterin, die 

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder  

b)  mit der selbständigen Erledigung  

von Teilgebieten der Hauswirtschaft  

oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B.  

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B.  

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B.  

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, 

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B.  

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material 

beauftragt sind. 

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf 
Jahre die Tätigkeit von Wirtschafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche 
Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirtschafterin-
nen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt.  
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Nr. 6 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen im Sinne des § 43 

Entgeltgruppe 10 

Wäschereileiter  

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 2.500 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 9 

1. Wäschereileiter  

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter 
von Wäschereileitern 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 2.500 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Wäschereileiter  

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.000 t Schmutzwäsche.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter 
von Wäschereileitern 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.500 t Schmutzwäsche.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 8 

1. Wäschereileiter  

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter 
von Wäschereileitern 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 1.000 t Schmutzwäsche.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Nähereileiter,  

denen mehr als 36 Arbeitnehmer durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Leiter von Teilbetriebsbereichen  

in Zentralwäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 2.500 t Schmutz-
wäsche.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

5. Hauswirtschaftsleiterinnen,  

denen in Anstalten mit mindestens 1.200 planmäßigen Betten die Anforderung, 
Pflege und Verwaltung (einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche ob-
liegen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Wäschereileiter  

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 175 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter 
von Wäschereileitern 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Nähereileiter,  
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denen mehr als 27 Arbeitnehmer durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Hauswirtschaftsleiterinnen,  

denen in Anstalten mit mindestens 750 planmäßigen Betten die Anforderung, 
Pflege und Verwaltung (einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche ob-
liegen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Wäschereileiter  

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 80 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreter 
von Wäschereileitern 

in Wäschereien mit einer Jahresleistung von mehr als 175 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Nähereileiter,  

denen mehr als 18 Arbeitnehmer durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

4. Beschäftigte im Wirtschaftsdienst als Leiter der Wäschetauschstelle in Kran-
kenanstalten mit mindestens 1.000 planmäßigen Betten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

5. Wirtschafterinnen,  

denen in Anstalten mit mindestens 300 planmäßigen Betten die Anforderung, 
Pflege und Verwaltung (einschließlich Annahme und Ausgabe) der Wäsche ob-
liegen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 
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Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Wäschereidienst  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Wäschereidienst  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Wäschereileiter sind Beschäftigte, die dem Wäschereibetrieb (Waschen, Trock-
nen, Plätten) vorstehen. 

 

Nr. 2 Wirtschafter mit staatlicher Prüfung werden nach diesem Tätigkeitsmerkmal 
eingruppiert, wenn sie die in dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausü-
ben.  

 

Nr. 3 Als Teilbetriebsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten nicht die 
Annahme und Ausgabe der Wäsche und die Näherei. 

 

Nr. 4 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit 
staatlicher Anerkennung als Hauswirtschaftsleiterinnen, als Wirtschaftsleiterin-
nen oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen.  

 

Nr. 5 Beschäftigte im Wirtschaftsdienst sind Arbeitnehmer, die im Wirtschaftsdienst 
Teilaufgaben wahrzunehmen haben, für die keine staatliche Prüfung als Wirt-
schafter, sondern lediglich eine abgeschlossene, mindestens zweijährige, ein-
schlägige Berufsausbildung erforderlich ist.  

 

Nr. 6 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung als Wirtschafte-
rin, die 

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder  

b)  mit der selbständigen Erledigung  

von Teilgebieten der Hauswirtschaft  

oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B.  

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, 
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oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B.  

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B.  

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, 

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B.  

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material 

beauftragt sind. 

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf 
Jahre die Tätigkeit von Wirtschafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche 
Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirtschafterin-
nen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt.  

 

Nr. 7 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teil-
aufgaben in Einrichtungen im Sinne des § 43 

Entgeltgruppe 8 

Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbe-
darf in Anstalten mit mehr als 1.500 planmäßigen Betten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

2. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbe-
darf 

in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen Betten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

3. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für Textilien, Hausrat und Wirt-
schaftsbedarf 

in Anstalten mit mehr als 1.500 planmäßigen Betten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textilien, Hausrat und Wirtschaftsbe-
darf, soweit nicht anderweitig eingruppiert.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5) 

 

2. Wirtschafterinnen oder Beschäftigte im Wirtschaftsdienst 

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für Textilien, Hausrat und Wirt-
schaftsbedarf 

in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen Betten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 3 
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Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung als Wirtschafte-
rin, die 

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder  

b)  mit der selbständigen Erledigung  

von Teilgebieten der Hauswirtschaft  

oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B.  

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B.  

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B.  

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, 

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B.  

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material 

beauftragt sind. 

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf 
Jahre die Tätigkeit von Wirtschafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche 
Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirtschafterin-
nen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt.  

 

Nr. 2 Beschäftigte im Wirtschaftsdienst sind Arbeitnehmer, die im Wirtschaftsdienst 
Teilaufgaben wahrzunehmen haben, für die keine staatliche Prüfung als Wirt-
schafterin, sondern lediglich eine abgeschlossene, mindestens zweijährige, ein-
schlägige Berufsausbildung erforderlich ist.  
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Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit 
staatlicher Anerkennung als Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder 
als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.  

 

Nr. 4 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entsprechende Tätigkeit aus, wenn sie 
der Hauswirtschaft (Küchenwirtschaft, Wäschereinigung und -pflege und Reini-
gungsdienst) vorstehen und ihnen der Einkauf oder die Anforderung von Le-
bensmitteln oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls einschließlich 
der Kostenberechnung und der Wirtschaftsbuchführung, obliegen.  

(2) Die entsprechende Tätigkeit der Hauswirtschaftsleiterin gilt auch dann als 
erfüllt, wenn wegen der Versorgung durch eine auswärtige Küche oder wegen 
der Wäschereinigung durch eine auswärtige Wäscherei oder wegen der Haus-
reinigung durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilgebiete nicht von der 
Hauswirtschaftsleiterin selbst wahrgenommen wird.  

(3) Küchenmeister werden nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn 
sie die in dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausüben.  

 

Nr. 5 Dieses Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn von den Teilgebieten Textilien, 
Hausrat und Wirtschaftsbedarf ein Teilgebiet im Magazin nicht enthalten ist. 

 

Nr. 6 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 fallen 

Entgeltgruppe 9 

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit  

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 200 Plätzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

2. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit  

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 100 Plätzen.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

3. Hauswirtschaftsleiterinnen  

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Haus-
wirtschaftsleiterinnen 

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 200 Plätzen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 
5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit  

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 50 Plätzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 

 

2. Hauswirtschaftsleiterinnen  

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Haus-
wirtschaftsleiterinnen 

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 100 Plätzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Wirtschafterinnen  
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als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Haus-
wirtschaftsleiterinnen 

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von mehr als 50 Plätzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 5 

Wirtschafterinnen  

als durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen von Haus-
wirtschaftsleiterinnen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anler-
nung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Wirtschaftsdienst  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung oder mit 
staatlicher Anerkennung als Hauswirtschaftsleiterin, als Wirtschaftsleiterin oder 
als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.  

 

Nr. 2 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entsprechende Tätigkeit aus, wenn sie 
der Hauswirtschaft (Küchenwirtschaft, Wäschereinigung und -pflege und Reini-
gungsdienst) vorstehen und ihnen der Einkauf oder die Anforderung von Le-
bensmitteln oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls einschließlich 
der Kostenberechnung und der Wirtschaftsbuchführung, obliegen.  

(2) Die entsprechende Tätigkeit der Hauswirtschaftsleiterin gilt auch dann als 
erfüllt, wenn wegen der Versorgung durch eine auswärtige Küche oder wegen 
der Wäschereinigung durch eine auswärtige Wäscherei oder wegen der Haus-
reinigung durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilgebiete nicht von der 
Hauswirtschaftsleiterin selbst wahrgenommen wird.  

(3) Küchenmeister werden nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert, wenn 
sie die in dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit ausüben.  
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Nr. 3 Zu den Einrichtungen im Sinne dieses Unterabschnitts rechnen nicht die Kin-
dertagesstätten (Kindertagesheime). 

 

Nr. 4 (1) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist die Zahl der tatsächlich be-
legten, nicht jedoch die Zahl der vorhandenen Plätze zugrunde zu legen. 2Vo-
rübergehend oder für kurze Zeit, z. B. wegen Erkrankung des Kindes oder Ju-
gendlichen, nicht belegte Plätze sind mitzurechnen.  

(2) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist ein Zeitraum von einem Ka-
lenderjahr zugrunde zu legen. Zeiten, in denen die Einrichtung, z. B. wegen der 
Ferien, nicht oder nur gering belegt ist, sind außer Betracht zu lassen. 2Bei der 
Feststellung der Durchschnittsbelegung ist von der täglichen Höchstbelegung 
auszugehen. 

 

Nr. 5 Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung werden nach diesem Tätigkeitsmerk-
mal eingruppiert, wenn sie die in dem Tätigkeitsmerkmal geforderte Tätigkeit 
ausüben.  

 

Nr. 6 (1) Wirtschafterinnen sind Beschäftigte mit staatlicher Prüfung als Wirtschafter, 
die 

a) mit der selbständigen Führung der gesamten Hauswirtschaft oder  

b) mit der selbständigen Erledigung  

von Teilgebieten der Hauswirtschaft  

oder in Teilgebieten der Küchenwirtschaft, z. B.  

- Aufstellen des Speiseplans, 

- Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen des Küchenpersonals, 

- Bestellen und Berechnen der Nahrungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Hauspflege, z. B.  

- Aufsicht über Pflege und Reinigen des Hauses, 

- Beschaffen der Pflege- und Reinigungsmittel, 

oder in Teilgebieten der Wäschereinigung und -pflege, z. B.  

- Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der Wäsche, 

- Beschaffen und Kontrollieren der Wäsche, 

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, z. B.  

- Beschaffen, Ausgeben, Abrechnen und Kontrollieren von Material 

beauftragt sind. 

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages mindestens fünf 
Jahre die Tätigkeit von Wirtschafterinnen ausgeübt haben, ohne die staatliche 
Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen Tarifvertrag den Wirtschafterin-
nen mit staatlicher Prüfung gleichgestellt.  
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Nr. 7 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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26. Beschäftigte im Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Entgeltgruppe 12 

Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. 

Entgeltgruppe 11 

1. Leiter im Kampfmittelbeseitigungsdienst, soweit nicht höher eingruppiert. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Ständiger Vertreter des Leiters des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und 
zugleich Sprengmeister mit entsprechender Tätigkeit. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

Entgeltgruppe 9 

Truppführer. 

(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 15.) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlä-
gigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens drei Jahren, die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5) 

2. Beschäftigte, die an einem Munitionsfachlehrgang der Bundeswehr oder an 
einem vergleichbaren Lehrgang erfolgreich teilgenommenen haben und 
hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5) 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlä-
gigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens drei Jahren. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

2. Beschäftigte, die an einem Munitionsfachlehrgang der Bundeswehr oder an 
einem vergleichbaren Lehrgang erfolgreich teilgenommen haben.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leiter im Kampfmittelbeseitigungsdienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
sind nur:  

a) Technischer Einsatzleiter für die Kampfmittelbeseitigung (gilt nur in Bran-
denburg und in Nordrhein-Westfalen), 

b) Einsatzleiter (gilt nur in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt), 
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c) Sachgebietsleiter und zugleich Sprengmeister mit entsprechender Tätig-
keit (gilt nur in der Freien und Hansestadt Hamburg und in Schleswig-Hol-
stein), 

d) Leiter des Munitionszerlegebetriebs (gilt nur in Baden-Württemberg, in 
Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen und in Sachsen-
Anhalt). 

Nr. 2 Gilt nur in der Freien Hansestadt Bremen, in Mecklenburg-Vorpommern und in 
Rheinland-Pfalz. 

Nr. 3 1Truppführer im Sinne des Tätigkeitsmerkmals sind als fachtechnisches Auf-
sichtspersonal in der Kampfmittelbeseitigung Beschäftigte, die in dieser Funk-
tion die Verantwortung für die notwendigen Kampfmittelräum- und/oder Muniti-
onszerlegemaßnahmen tragen. 2Truppführer führen u. a. die Beratung der zu-
ständigen Gefahrenabwehrbehörden, die Identifizierung, Entschärfung und 
Sprengung persönlich aus; eine bloße Aufsicht ist hierfür nicht ausreichend. 
3Truppführer müssen die Befähigung zum Sprengen haben. 

Nr. 4 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das 
fachliche Geschick des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß 
dessen hinausgehen, das von einem solchen Beschäftigten üblicherweise ver-
langt werden kann. 

Nr. 5 Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals haben unter den Vorausset-
zungen der Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III einen Anspruch auf eine ent-
sprechende Zulage; Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III findet keine 
Anwendung. 
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Teil III 
Beschäftigte mit körperlich / handwerklich 

geprägten Tätigkeiten 
 

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung 

1. 1Die Fallgruppen des Abschnitts 1 (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale) gelten, so-
fern die Tätigkeit nicht in besonderen Tätigkeitsmerkmalen der Abschnitte 2 und 
3 aufgeführt ist. 2Dies gilt nicht für Beschäftigte der Entgeltgruppe 2, die über-
wiegend Arbeiten zu verrichten haben, die die Körperkräfte außerordentlich be-
anspruchen. 

 

2. (1) 1Die besonderen Tätigkeitsmerkmale des Abschnitts 3, die für bestimmte 
Verwaltungen, Ämter und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltung) vorgesehen 
sind, gelten nur für die Beschäftigten in diesen Verwaltungen, Ämtern und Be-
trieben. 2Das schließt nicht aus, dass Beschäftigte außerhalb dieser Verwaltun-
gen, Ämter und Betriebe, die gleichartige Tätigkeiten zu verrichten haben, bei 
Erfüllung der allgemeinen Tätigkeitsmerkmale in dieselbe Entgeltgruppe ein-
gruppiert sind.  

(2) Die Tätigkeitsmerkmale, die für ein bestimmtes Fachgebiet (z. B. für das 
Vermessungswesen) vorgesehen sind, gelten für alle Beschäftigten in diesem 
Fachgebiet ohne Rücksicht darauf, in welcher Verwaltung, welchem Amt oder 
Betrieb sie tätig sind. 

 

3. Erfolgt eine Eingruppierung nach einem besonderen Tätigkeitsmerkmal, kommt 
es auf die berufliche Vorbildung nicht an, es sei denn, das Tätigkeitsmerkmal 
fordert eine bestimmte Ausbildung oder eine andere berufliche Qualifikation. 

 

4. (1) 1Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgesetz 
staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsbe-
rufe. 2In besonderen Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfas-
sen auch die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe. 

(2) Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefs, eines Industriemeisterbriefs oder 
eines Meisterbriefs in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf hat keinen 
Einfluss auf die Eingruppierung, soweit dieser nicht ausdrücklich in einem Tä-
tigkeitsmerkmal gefordert ist.  

(3) Zu den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren gehören auch die Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 2 mit verwaltungseigener Prüfung. 

 

5. Die Besatzungen von Wasserfahrzeugen der Polizeiverwaltungen sind wie die 
entsprechenden Beschäftigten in der Binnen- bzw. Seeschifffahrt (Teil II Ab-
schnitt 19) eingruppiert. 
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6. Für die Beschäftigten der Häfen des Landes Niedersachsen gelten auch die 
Tätigkeitsmerkmale für die Beschäftigten im Wasserbau. 

 

7. Die Richtlinien für die verwaltungseigenen Prüfungen, deren Ablegung die Vo-
raussetzung für die Eingruppierung in bestimmte Entgeltgruppen bildet, sind im 
Anhang zu Teil III festgelegt. 

 

8. (1) 1Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 
bis 4 bestellt worden sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine 
monatliche Zulage gemäß Anlage F Abschnitt III Nr. 1. 2Beschäftigte, die zu 
Vorarbeitern von Beschäftigten mindestens der Entgeltgruppe 5 bestellt worden 
sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine monatliche Zulage ge-
mäß Anlage F Abschnitt III Nr. 2. 3Die Vorarbeiterzulage verändert sich bei all-
gemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest-
beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

(2) 1Sofern ein Anspruch auf die Vorarbeiterzulage nicht für alle Tage eines Ka-
lendermonats besteht, gilt § 24 Absatz 3. 2Wird die Bestellung zum Vorarbeiter 
widerrufen, so wird die Vorarbeiterzulage für die Dauer von zwei Wochen wei-
tergezahlt, es sei denn, dass die Bestellung von vornherein für eine bestimmte 
Zeit erfolgt ist. 

(3) 1Vorarbeiter sind Beschäftigte, die durch schriftliche Verfügung zu Gruppen-
führern von Beschäftigten bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 2Die 
Gruppe muss außer dem Vorarbeiter aus mindestens zwei Beschäftigten be-
stehen. 3Zur Arbeit zugeteilte Insassen von psychiatrischen Krankenanstalten, 
Justizvollzugsanstalten, Landesblindenanstalten, Landesjugendheimen und 
Beschäftigte von Firmen rechnen wie entsprechende Beschäftigte. 4Auszubil-
dende nach dem Tarifvertrag für Auszubildende der Länder nach dem Berufs-
bildungsgesetz (TVA-L BBiG) vom 12. Oktober 2006 in der jeweils geltenden 
Fassung können ab dem dritten Ausbildungsjahr als Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 gerechnet werden. 

(4) Beschäftigte, bei denen die Aufsichtsfunktion zum Inhalt ihrer Tätigkeit ge-
hört, sind nicht Vorarbeiter im Sinne dieser Vorschrift. 

(5) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach der Protokollerklärung zum 3. Ab-
schnitt des TVÜ-Länder gilt die Vorarbeiterzulage als Bestandteil des Monatsta-
bellenlohnes. 
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1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2,  

die besonders hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2,  

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf  

mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

 

2. Beschäftigte,  

die nach einer mindestens dreijährigen ununterbrochenen Beschäftigung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren eine verwaltungseigene Prüfung erfolgreich abgelegt haben 
und  

eine entsprechende Tätigkeit ausüben. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf  

mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren,  

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte  

mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung erforderlich ist. 

(Keine Stufe 6) 
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2. Angelernte Beschäftigte.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

3. Beschäftigte  

mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 2,  

die die Körperkräfte außerordentlich beanspruchen oder mit besonderer Ver-
antwortung verbunden sind. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte  

mit einfachen Tätigkeiten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte  

mit einfachsten Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hoch-
wertigem fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern. 

 

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das 
fachliche Geschick des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß 
dessen hinausgehen, das von einem solchen Beschäftigten üblicherweise ver-
langt werden kann. 

 

Nr. 3 Das sind Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine handwerkliche oder fachliche 
Anlernung erfordern. 

 

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 
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Nr. 5 1Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

- Essens- und Getränkeausgeber, 

- Garderobenpersonal, 

- Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus- 
und Küchenbereich ausüben, 

- Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks, 

- Wärter von Bedürfnisanstalten, 

- Servierer, 

- Hausarbeiter und  

- Hausgehilfen.  

2Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
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2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche 

2.1 Facharbeiter 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren,  

die als Bediener von CNC-gesteuerten Maschinen komplizierte Werkstücke aus 
unterschiedlichen Materialien herstellen und dafür selbständig nach Fertigungs-
unterlagen Arbeitsablaufprogramme ergänzen, Maschinenprogramme einge-
ben, testen und fahren sowie Programmfehler feststellen und beseitigen.  

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren,  

die bei Einsatz von Laserschneidtechnik und Lasergraviertechnik selbständig 
Arbeitsablaufprogramme ergänzen, eingeben, testen und fahren sowie Pro-
grammfehler feststellen und beseitigen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren  

mit Meisterbrief,  

die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und Betriebstechnik kompli-
zierte Anlagen warten, instand setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten 
und in der Lage sind, die Regelung und Steuerung der Anlagen technischen 
Änderungen anzupassen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Aufzugsmonteure  

mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 
1,  

die elektrisch gesteuerte Aufzüge oder sonstige komplizierte Aufzugsanlagen 
mit Befehlsspeicherung unter Einbeziehung des eigentlichen Steuerteils warten 
und instand setzen. 

 

Entgeltgruppe 7 
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Aufzugsmonteure. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. Systemelektroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Mechat-
roniker für Kältetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik, Elektroniker für Automatisierungstechnik. 

 

Nr. 2 Komplizierte Anlagen im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. zentrale 
Mess-, Steuer- und Regelanlagen für Heiz-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik. 
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2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagenpfleger 

Entgeltgruppe 5 

1. Führer von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen (z. B. Bagger, Krane, 
Planierraupen, Straßenhobel, Walzen). 

 

2. Fahrer von Lastkraftwagen oder Lastkraftwagenzügen 

mit einem Ladegewicht von mehr als 5 t. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

3. Fahrer von Mehrzweckfahrzeugen (Unimog u.a.)  

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

4. Fahrer von Omnibussen  

mit mindestens 14 Fahrgastsitzen. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren,  

die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit amtlichen Kennzeichen 
zum Verkehr zugelassen sind und überwiegend im öffentlichen Verkehr einge-
setzt sind. 

 

2. Fahrer von Gabelstaplern,  

die nach der Straßenverkehrszulassungsordnung mit amtlichen Kennzeichen 
zum Verkehr zugelassen sind und überwiegend im öffentlichen Verkehr einge-
setzt sind. 

 

3. Fahrer von Gabelstaplern  

mit einer Hubkraft von mehr als 1 t, die nicht zum öffentlichen Verkehr zugelas-
sen sind. 

 

4. Kraftwagenfahrer. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Fahrer von Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren. 

 

2. Fahrer von Gabelstaplern,  
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die nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen sind. 

 

3. Tankwarte ohne abgeschlossene Ausbildung als Tankwart. 

 

4. Wagenpfleger. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Bei Verringerung des Ladegewichts durch Anbringen von Ladegeräten oder an-
deren Geräten ist vom Ladegewicht ohne Geräte auszugehen. 

 

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich 
verwendet werden.  

 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen 
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d), Nrn. A 25 bis 28 und A 82 sowie 
Nrn. M 7 und 8 TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit der Verwendung der 
Anbaugeräte abgegolten. 
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2.3 Hausmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal, Kunsteisbahn-, 
Sporthallen- und Sportplatzwarte 

Vorbemerkung 

Abweichend von der Protokollerklärung zu Nr. 2 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung sind in diesem Unterabschnitt auch Beschäftigte eingruppiert, die 
bei Fortgeltung des alten Rechts 

-  in Vergütungsgruppe IXb Fallgruppe 1 oder in Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 2 
des Teils II Abschnitt H (Hausmeister an Theatern und Bühnen) oder 

-  in Teil II Abschnitt O (Schulhausmeister und Hausmeister in Verwaltungsgebäu-
den) 

der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O eingruppiert gewesen wären. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren. 

 

2. Kunsteisbahnwarte, Sporthallenwarte, Sportplatzwarte (Sportplatzmeister) mit 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Hausmeister. 

 

2. Kunsteisbahnwarte, Sporthallenwarte, Sportplatzwarte (Sportplatzmeister), 

 

3. Eishobelfahrer auf Eisbereitungsmaschinen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Pförtner 

a) an verkehrsreichen Eingängen, 

b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst, 

c) die in nicht unerheblichem Umfang mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt 
werden oder 

d) mit Fernsprechvermittlungsdienst mit mehr als einem Amtsanschluss. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Wächter mit Dienstwaffen, Begleithunden oder im Freien. 
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3. Pförtner. 

(keine Stufe 6) 

 

4. Reiniger von Werkstätten und Maschinenhallen. 

(keine Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe 2 

1. Reiniger auf selbst fahrenden Reinigungsmaschinen, die diese Maschinen auch 
warten. 

 

2. Wächter. 

 

3. Reiniger, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingruppiert.  

(keine Stufe 6) 

 

Protokollerklärung: 

Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Ausfüllen von Besucherzetteln. 
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2.4 Beschäftigte in der Entsorgung 

Entgeltgruppe 4 

1. Tierkörperverwerter ohne abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf in Tierkörperbeseitigungsanstalten. 

 

2. Geprüfte Klärwärter. 

 

Entgeltgruppe 3 

Klärarbeiter. 
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2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenmaschinisten und Schicht-
führer an Hochdruckkesselanlagen 

Entgeltgruppe 8 

1. Kesselwärter (Heizer)  

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 Mio. kJ/h oder mehrere Hei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 29,308 Mio. kJ/h verantwortlich be-
treiben,  

wenn ihnen mindestens drei Kesselwärter (Heizer) mit Ausbildung nach Buch-
stabe a) oder Buchstabe b) unterstellt sind. 

 

2. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass beson-
ders schwierige Instandsetzungen oder Instandhaltungen neben der Beaufsich-
tigung oder Wartung von Regelanlagen zur Steuerung angeschlossener Unter-
zentralen zu erledigen sind. 

 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass beson-
ders schwierige Instandsetzungsarbeiten an komplizierten elektrischen Mess- 
und Regelanlagen selbständig und verantwortlich auszuführen sind. 

 

4. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung 

an Hochdruckkesselanlagen,  

die zugleich Schalttafelwärter sind. 
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5. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung 

an Hochdruckkesselanlagen,  

die zugleich Schichtführer sind. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

6. Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

7. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren, die zugleich auch Schalttafelwärter sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 Mio. kJ/h oder mehrere Hei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 12,560 Mio. kJ/h verantwortlich be-
treiben,  

wenn ihnen mindestens drei Kesselwärter (Heizer) unterstellt sind. 

 

2. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 
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die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 Mio. kJ/h oder mehrere Hei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 29,308 Mio. kJ/h verantwortlich be-
treiben. 

 

3. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung 

an Hochdruckkesselanlagen. 

 

4. Schalttafelwärter  

in Heizkraftwerken. 

 

5. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren  

in Heizkraftwerken. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 Mio. kJ/h oder mehrere Hei-
zungsanlagen mit zusammen mindestens 12,560 Mio. kJ/h verantwortlich be-
treiben. 

 

2. Kesselwärter (Heizer) 

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwandten aner-
kannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotechni-
schen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren oder 

b) mit Kesselwärterprüfung, 

die eine Heizungsanlage mit mindestens 8,374 Mio. kJ/h oder mehrere Hei-
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zungsanlagen mit zusammen mindestens 8,374 Mio. kJ/h verantwortlich betrei-
ben,  

wenn ihnen mindestens zwei Kesselwärter (Heizer) unterstellt sind. 

 

3. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren für die Wärmeverteilung. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Kesselwärter (Heizer) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder in einem artverwand-
ten anerkannten metallverarbeitenden oder in einem anerkannten elektrotech-
nischen Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jah-
ren an 

a)  Anlagen, die der amtlichen Überwachung unterliegen,  

b) einer Warmwasserheizungsanlage mit mindestens 2,093 Mio. kJ/h oder 
mehreren Warmwasserheizungsanlagen mit zusammen mindestens 
2,093 Mio. kJ/h oder 

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 1,465 Mio. kJ/h oder meh-
reren Dampfheizungsanlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. 
kJ/h. 

 

2. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren  

an Bekohlungs- und Entaschungsanlagen, an Entgasungs-, Speisepumpen- 
und Wasseraufbereitungsanlagen von Hochdruckkesselanlagen. 

 

3. Maschinisten für die Wärmeverteilung. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Kesselwärter (Heizer) mit Kesselwärterprüfung an 

a)  Anlagen, die der amtlichen Überwachung unterliegen,  

b) einer Warmwasserheizungsanlage mit mindestens 2,093 Mio. kJ/h oder 
mehreren Warmwasserheizungsanlagen mit zusammen mindestens 
2,093 Mio. kJ/h oder 

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 1,465 Mio. kJ/h oder meh-
reren Dampfheizungsanlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. 
kJ/h. 

 

2. Beschäftigte als Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbildungsberuf  
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an Bekohlungs- und Entaschungsanlagen, an Entgasungs-, Speisepumpen- 
und Wasseraufbereitungsanlagen von Hochdruckkesselanlagen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte als Helfer an Heizungsanlagen. 

 

2. Kesselwärter (Heizer). 

 

3. Beschäftigte als Bekohler oder Entschlacker an Hochdruckkesselanlagen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen sind die für die Kesselanlagen ne-
ben dem aufsichtführenden Schichtmeister verantwortlichen Beschäftigten. 

 

Nr. 2 Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht. 

 

Nr. 3 Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für das Kraftwerk am Sylvensteinsee. 
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2.6 Taucher 

Entgeltgruppe 8 

Tauchermeister, 

a)  die selbst hochwertige Arbeiten ausführen, oder gleichwertige Taucher-
aufseher, die selbst hochwertige Arbeiten verrichten oder denen mindes-
tens ein Handwerker unterstellt ist, der hochwertige Arbeiten verrichtet, 
oder 

b) von denen die Tauchermeisterprüfung der Industrie- und Handelskam-
mer verlangt wird. 

 

Entgeltgruppe 7 

Taucher mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren. 

 

Entgeltgruppe 6 

Taucher. 
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2.7 Tierwärter 

Entgeltgruppe 5 

Tierwärter  

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Versuchsanstalten, Untersuchungs-
anstalten,  

wenn sie kranke oder zu medizinischen Zwecken infizierte Tiere pflegen. 

 

Entgeltgruppe 3 

Tierwärter  

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Versuchsanstalten, Untersuchungs-
anstalten und Tiergärten. 
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3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche11 

3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
hochwertigste Arbeiten an wertvollen Kunstgegenständen oder an kunstge-
schichtlich bedeutenden Gebäudeteilen verrichten. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Schlossführer,  

die Führungen in mehr als einer Fremdsprache durchführen. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Schlossverwalter. 

 

Entgeltgruppe 5 

Schlossführer,  

die Führungen in einer Fremdsprache durchführen. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 4 

                         
11  Hierzu ist § 3 des TV Wiedereintritt Berlin zu beachten: 

 
§ 3 

Eingruppierung der Beschäftigten in Krematorien 
 
Für die Eingruppierung der Beschäftigten in Krematorien des Landes Berlin gelten ergänzend zu 
Teil III Abschnitt 3 der Anlage A zum TV-L rückwirkend vom 1. Januar 2012 an folgende Tätig-
keitsmerkmale; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 TVÜ-Länder: 
 
Entgeltgruppe 6  
1. Schichtführer in Krematorien. 
 
2. Metallhandwerker als Verbrenner in den Krematorien. 
 
Entgeltgruppe 4  
1. Verbrenner in Krematorien. 
 
2. Aufseher, die mindestens während der Hälfte ihrer Arbeitszeit mit der Leitung von Trauerfeier-

lichkeiten in Krematorien oder Friedhofskapellen beauftragt sind. 
 
Entgeltgruppe 2 
Beschäftigte, die mit dem Tragen, Fahren und Bestatten von Leichen oder mit der Herstellung von 
Grüften beschäftigt werden. 
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Galerieaufseher, Museumsaufseher, Schlossaufseher, Schlossführer, 

zu deren Tätigkeit Führungen, der Verkauf von Eintrittskarten sowie von vielfäl-
tigem Druck- und Bildmaterial gehören. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Galerieaufseher, Museumsaufseher, Parkaufseher, Schlossaufseher. 

 

2. Schlossarbeiter,  

zu deren Tätigkeit im Bedarfsfall regelmäßig Schlossführungen und das Erhe-
ben von Eintrittsgeld gehören. 

 

3. Schlossführer. 
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Protokollerklärung: 

Die Muttersprache des Schlossführers gilt nicht als Fremdsprache. 
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3.2 Beschäftigte im Gartenbau 

Entgeltgruppe 8 

1. Reviergärtner in Botanischen Gärten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Spezialisten für Sonderkulturen,  

z. B. für Orchideen oder ähnlich schwierige Kulturen. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief. 

 

2. Beschäftigte mit Waldfacharbeiterbrief. 

 

3. Fahrer von Traktoren  

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie verschiede-
ner Anhängegeräte (z. B. Mähdrescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor 
aus bedient werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fahrer von Traktoren,  

die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen. 

 

2. Gartenarbeiter,  

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von ein-
fachen Maschinen) führen und warten sowie kleinere Reparaturen selbständig 
ausführen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Gartenarbeiter,  

die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen und das 
fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausge-
hen, das von einem angelernten Arbeiter verlangt werden kann.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
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2. Gartenarbeiter,  

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von ein-
fachen Rasenmähern) führen. 

 

3. Fahrer von Traktoren. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Nr. 8 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil III gilt nicht. 

 

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich 
verwendet werden.  

 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen 
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 
TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit der Verwendung der Anbau- und An-
hängegeräte abgegolten. 

 

Nr. 4 Z. B. Formschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern, selbständige Be-
pflanzung von Parterreanlagen, selbständige Versuchsarbeiten nach besonde-
rer Weisung. 
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3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen 

Entgeltgruppe 9 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren  

mit Meisterbrief oder mit einer zusätzlichen fachlichen Fortbildung,  

die verschiedene Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen warten, instand 
setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die Rege-
lung und Steuerung der Anlagen technischen Änderungen anzupassen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie re-
gelmäßig schwierigste Arbeiten beim Anfertigen, Anpassen und Korrigieren von 
komplizierten orthopädischen Heil- und Hilfsmitteln selbständig ausführen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie be-
sonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an komplizierten medizinischen 
Geräten selbständig ausführen und die Verantwortung für die Funktionstüchtig-
keit der Geräte tragen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 7 

Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,  

die Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche 
Geschick des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem Orthopädiemechaniker und Bandagisten üblicher-
weise verlangt werden kann. 

 

Entgeltgruppe 6 

Orthopädiemechaniker und Bandagisten mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1. 
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Entgeltgruppe 5 

Fahrer von Röntgenschirmbildzügen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Anatomiehelfer. 

 

2. Beschäftigte, die an Einlassen der Strand- oder Kurbezirke Eintrittskarten oder 
Kurkarten kontrollieren, verkaufen und abrechnen. 

 

3. Beschäftigte an Verbrennungsanlagen. 

 

4. Krankenträger. 

 

5. Parkaufseher. 

 

6. Strandkorbwärter. 

 

7. Badewärter (Badegehilfen) in medizinischen Bädern.  

(keine Stufe 6) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)  

 

Entgeltgruppe 2 

Badewärter (Badegehilfen). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. Mechatroniker, Energieelektroniker, Kälteanlagenbauer, Zent-
ralheizungs- und Lüftungsbauer, Mess- und Regelmechaniker. 

 

Nr. 2 Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. zentrale Sauerstoffanlagen, zentrale Vakuumanlagen, zentrale 
Lachgasanlagen, zentrale Druckluftanlagen, zentrale Sterilisationsanlagen, 
zentrale Destillieranlagen, zentrale Mess-, Steuer- und Regelanlagen für 
Klima- und Kälteanlagen in Krankenhäusern der Maximalversorgung. 
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Nr. 3 Schwierigste Arbeiten sind z. B.  

a) selbständige und gestaltende Mitwirkung bei der Neukonstruktion und 
Entwicklung bisher nicht gebräuchlicher Hilfsmittel und Körperersatz-
stücke oder deren Teile,  

b) Anfertigung  

- von schwierigen Kraftzugbandagen und Steuerungssystemen bei 
der Herstellung willkürlich funktionierender Prothesen,  

- von Bandagen und korrigierenden Apparaten zur Behandlung 
schwieriger Skoliosen,  

- von Hals- und Kopfstützen aus Kunststoffmaterial,  

- von Bandagen zur Rentension habitueller Gelenkluxationen und  

- von Bandagen für Darm- und Vaginalprolapse oder künstlichem Af-
ter,  

c) Anfertigung von Redressionskorsetts für hochgradige Verkrümmungen 
der Wirbelsäule, besonders schwierige Prothesenversorgungen, etwa 
bei Exartikulationen, Gelenkversteifungen und Gliedmaßenfehlstellung,  

d) Versorgung von Kindern mit angeborenen Fehlbildungen der Gliedma-
ßen (Dysmelien) mit Prothesen und Orthesen,  

e) Konstruktion und Anfertigung von aktiv beweglichen Kunstarmen und 
Kunsthänden mit hochentwickelten technischen Systemen. 

 

Nr. 4 Komplizierte medizinische Geräte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 
z. B.  

a) elektrische Überwachungsanlagen auf Intensivstationen oder in Operati-
onsräumen zur Messung von Temperatur, Blutdruck, Atmung - sog. 
elektronische Krankenschwestern -,  

b) komplizierte Elektrokardiografen,  

c) Gas-Chromatografen,  

d) Geräte zur Erstellung von Blutanalysen,  

e) Pulswellengeschwindigkeitsmesser,  

f) Schockgeräte 

und ähnliche Geräte. 

 

Nr. 5 Beschäftigte mit entsprechenden einschlägigen Arbeiten in Kurmittelhäusern (z. 
B. Inhalatorien, Moorbädern) stehen den Badewärtern (Badegehilfen) in medi-
zinischen Bädern gleich. 
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3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief. 

 

2. Beschäftigte mit Waldfacharbeiterbrief. 

 

3. Fahrer von Traktoren  

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie verschiede-
ner Anhängegeräte (z. B. Mähdrescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor 
aus bedient werden. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fahrer von Traktoren,  

die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen. 

 

2. Landwirtschaftliche Beschäftigte,  

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von ein-
fachen Maschinen) führen und warten sowie kleinere Reparaturen selbständig 
ausführen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Fahrer von Traktoren. 

 

2. Landwirtschaftliche Beschäftigte als  

- Geflügelzüchter ohne Prüfung, 

- Gespannführer, 

- Melker ohne Prüfung, 

- Schäfer ohne Prüfung, 

- Schweinewarte ohne Prüfung, 

nach mindestens dreijähriger Berufserfahrung.  

 

3. Landwirtschaftliche Beschäftigte,  

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme von ein-
fachen Rasenmähern) führen. 

 

4. Landwirtschaftliche Beschäftigte,  
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die in Versuchsanlagen nach besonderer Weisung selbständig Versuchsarbei-
ten durchführen.  

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich 
verwendet werden.  

 

Nr. 2 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen 
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 
TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit der Verwendung der Anbau- und An-
hängegeräte abgegolten. 
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3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprüfungseinrichtungen 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an elektrisch und mecha-
nisch komplizierten Funk- oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder gleichschwierige Messun-
gen selbst eingrenzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1, 

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in Entwicklungs-, Forschungs- 
oder Materialprüfungsstätten haben und  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
überdurchschnittliche Kenntnisse der Werkstoffe und deren Verarbeitung besit-
zen und bei Entwicklungs- und Versuchsarbeiten selbständig und gestaltend 
mitwirken. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1,  

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in Lehr- oder Forschungsein-
richtungen für Gartenbau, Landwirtschaft, Obst- und Weinbau haben und  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
überdurchschnittliche Kenntnisse auf dem betreffenden Gebiet besitzen und bei 
Versuchsarbeiten im Rahmen der gegebenen Weisungen verantwortlich und 
selbständig mitwirken. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die die für die Forschung, Lehre und Materialprüfung benötigten Apparaturen, 
Hilfsgeräte oder Prüfkörper anfertigen, instand setzen oder bedienen und in-
stand setzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

 

Entgeltgruppe 6 
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Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1,  

die die für die Forschungs-, Lehr- und Materialprüfung benötigten Apparaturen, 
Hilfsgeräte oder Prüfkörper anfertigen, instand setzen oder bedienen und in-
stand setzen. 

 

Entgeltgruppe 5 

Versuchsgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung in wasserbaulichen Ver-
suchsanstalten. 

 

Entgeltgruppe 3 

Messhelfer ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen aner-
kannten Ausbildungsberuf bei den Materialprüfungsanstalten. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. Systemelektroniker, Mechatroniker, Elektroniker. 

 

Nr. 2 Die Berufserfahrung kann auch in Entwicklungs-, Forschungs- und Materialprü-
fungsstätten und -einrichtungen außerhalb des öffentlichen Dienstes erworben 
sein. 
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3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung 

Entgeltgruppe 9 

1. Freigabeberechtigtes Personal im Hubschrauberinstandhaltungsbetrieb mit 
Freigabeberechtigung mindestens nach Cat. A der VO (EG) 2042/2003 Anhang 
III. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

2. Kraftfahrzeughandwerker mit Meisterbrief des Kraftfahrzeughandwerks,  

die verantwortlich Kraftfahrzeuge nach § 29 StVZO abnehmen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an elektrisch und mecha-
nisch komplizierten Funk- oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder gleich schwierige Messun-
gen selbst eingrenzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1,  

die selbständig und gestaltend Kraftfahrzeuge für den Einbau von Radar- und 
Fotogeräten zur Geschwindigkeitsmessung umbauen und diese Geräte ein-
bauen und justieren. 

 

3. Fluggerätemechaniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1. 

 

4. Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
hochqualifizierte Mess-, Prüf- und Justierarbeiten mit Messuhren, Spezialtest-
geräten, Bremsprüfgeräten oder Prüf- und Justiergeräten für Achsen und Fahr-
gestelle an Polizeieinsatzfahrzeugen ausführen. 

 

5. Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1 als Waffenmechaniker,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie be-
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sonders schwierige Instandsetzungsarbeiten oder Spezialarbeiten an hoch-
empfindlichen oder komplizierten Waffen oder Geräten selbständig ausführen. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren (z. B. Technische Modellbauer, Tischler) als Kraftfahrzeugschrei-
ner,  

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, Instandsetzungs- oder Prüfar-
beiten übertragen werden, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fach-
liches Können erforderlich ist. 

 

2. Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1,  

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, Instandsetzungs- oder Prüfar-
beiten übertragen werden, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fach-
liches Können erforderlich ist. 

 

3. Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1 als Waffenmechaniker,  

denen die schwierigen Instandsetzungs- und Prüfarbeiten übertragen werden. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren 
in der Fernmeldetechnik. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren (z. B. Sattler) als Kraftfahrzeugsattler oder (z. B. Technische Mo-
dellbauer, Tischler) als Kraftfahrzeugschreiner,  

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fahr-
zeuglackierer mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1,  

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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4. Metallhandwerker mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem ein-
schlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens drei Jahren als Waffenmechaniker. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Kammerarbeiter oder Lagerarbeiter,  

die wertvolle Geräte pflegen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Lehrmittelwarte an Polizeischulen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Bootspfleger. 

 

2. Hundepfleger. 

 

3. Lagerarbeiter in Fernmeldelagern,  

deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert. 

 

4. Pferdepfleger. 

 

5. Schießstandwarte. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. Systemelektroniker, Mechatroniker, Elektroniker. 

 

Nr. 2 Im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals können Beschäftigte hochwertige Arbei-
ten verrichten z. B. bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spezialein- 
oder Spezialaufbauten oder beim Instandsetzen von Getrieben und Motoren. 

 

Nr. 3 Die Pflege von wertvollen Geräten erfasst nicht die Pflege von Waffen. 
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3.7 Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau 

Entgeltgruppe 9 

Kraftfahrzeughandwerker mit Meisterbrief des Kraftfahrzeughandwerks,  

die verantwortlich Kraftfahrzeuge nach § 29 StVZO abnehmen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Bauaufseher. 

 

2. Kolonnenführer. 

 

3. Streckenwarte (motorisierte Straßenaufseher, Verkehrssicherheitswarte). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an elektrisch und mecha-
nisch komplizierten Funk- oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder gleich schwierige Messun-
gen selbst eingrenzen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1,  

die für die Einsatzbereitschaft des gesamten Kraftfahrzeug- und Maschinen-
parks  

- eines Straßenbauamtes bzw. einer Straßenmeisterei, bei denen der ge-
samte Kraftfahrzeug- und Maschinenpark mehrerer Straßenmeistereien zu-
sammengefasst ist, oder  

- bei einer Autobahnmeisterei  

verantwortlich sind und die schwierigste Reparaturen selbständig ausführen, 
solange ihnen keine Vorarbeiterzulage zusteht. 

 

6. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1,   

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in der Bauaufsicht und Mon-
tage von Brückenbauten und in der Prüfung und Feststellung von Schäden an 
Brückenkonstruktionen (vorwiegend aus Stahl, Stahl- und Spannbeton) haben 
und  
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deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 7 dadurch heraushebt, dass sie dar-
über hinaus besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Feststellung von 
Schäden an den verschiedenen Werkstoffen und Konstruktionsteilen besitzen 
und in der Lage sind, auch schwierige Instandsetzungsarbeiten selbständig 
auszuführen oder die Ausführung zu beaufsichtigen. 

 

7. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 

mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung,  

deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 7 dadurch heraushebt, dass sie kom-
plizierte Brückenbesichtigungswagen und Brückenprüfgeräte bedienen und 
führen. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 als Brü-
ckenschlosser oder Betonsanierer,  

die Brücken überwachen und schwierige Reparaturen an Brücken selbständig 
ausführen. 

 

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren (z. B. Technische Modellbauer, Tischler) als Kraftfahrzeugschrei-
ner,  

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, Instandsetzungs- oder Prüfar-
beiten übertragen werden, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fach-
liches Können erforderlich ist. 

 

3. Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1,  

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, Instandsetzungs- oder Prüfar-
beiten übertragen werden, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fach-
liches Können erforderlich ist. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 als 
Landschaftsgärtner,  

die die Baumaßnahmen im Landschaftsbau alleinverantwortlich überwachen. 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 als Ver-
walter des Gerätehofes einer Straßenmeisterei. 

 

3. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
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drei Jahren (z. B. Sattler) als Kraftfahrzeugsattler oder (z. B. Technische Mo-
dellbauer, Tischler) als Kraftfahrzeugschreiner,  

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

4. Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fahr-
zeuglackierer mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 
1,  

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

5. Sprengmeister. 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 und 4 als Fahrer von Schneeräumgeräten 
(mit Ausnahme der handgeführten) für die Dauer der Verwendung als solche. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5) 

 

2. Fahrer von selbstaufnehmenden Großkehrmaschinen für die Dauer der Ver-
wendung als solche. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3 für die Dauer der Verwendung als Fahrer von 
Fahrbahnmarkierungsmaschinen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

2. Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen an-
erkannten Ausbildungsberuf. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte im Straßenbau,  

die sich in mindestens dreijähriger Tätigkeit in der Straßenbauverwaltung in der 
Entgeltgruppe 2 oder mindestens dreijähriger gleichartiger oder berufsverwand-
ter Tätigkeit ausreichende Fachkenntnisse erworben haben. 

 

2. Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen aner-
kannten Ausbildungsberuf  

an Kompressoren, Pumpen oder Seilbahngeräten. 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Streckenwarte sind Straßenwärter oder Beschäftigte mit einer entsprechen-
den Prüfung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 des Abschnitts 1, die nach 
Wegfall der Wärterstrecke infolge Einführung der Kolonnen neuer Art einen 
größeren Straßenabschnitt im motorisierten Einsatz beaufsichtigen. 

 

Nr. 2 Einschlägige anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses Tätigkeitsmerk-
mals sind z. B. Systemelektroniker, Mechatroniker, Elektroniker. 

 

Nr. 3 Im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals können Beschäftigte hochwertige Arbei-
ten verrichten z. B. bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spezialein- 
oder Spezialaufbauten oder beim Instandsetzen von Getrieben und Motoren. 

 

Nr. 4 Zu den Schneeräumgeräten gehören auch Schneefräsen und Schneeschleu-
dern. 

 

Nr. 5 1Bei einer Herabgruppierung aus diesem Tätigkeitsmerkmal wird der Beschäf-
tigte abweichend von § 17 Absatz 4 Satz 4 in der niedrigeren Entgeltgruppe der 
Stufe zugeordnet, die er vor der Höhergruppierung erreicht hatte. 2Die zuvor in 
dieser Stufe verbrachte Zeit wird angerechnet; für die Zeiten in der höheren 
Entgeltgruppe gilt § 17 Absatz 3 Satz 1 Buchst. f entsprechend. 
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3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren als Maschinensetzer. 

 

2. Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1 

mit besonders schwierigen mehrfarbigen großformatigen Druckarbeiten an Off-
setschnellpressen oder Offsetdruckmaschinen. 

 

3. Feinwerkmechaniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1,  

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten an komplizierten Messin-
strumenten ausführen und diese justieren. 

 

4. Kopierarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren,  

die besonders schwierige großformatige Unterlagen für mehrfarbige Drucker-
zeugnisse herstellen. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Medientechnologen Druckverarbeitung mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 

mit besonders schwierigen Arbeiten, wie Kaschieren von Kartenoriginalen und 
Landkarten, Herstellen besonderer Mustervorlagen. 

 

2. Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1 

mit besonders schwierigen Druckarbeiten. 

 

3. Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1 als Lichtsetzer  

mit schwieriger Tätigkeit im Landkartendruck. 

 

4. Feinwerkmechaniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1,  

die hochwertige Messinstrumente instand setzen. 
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5. Kopierarbeiter  

mit besonders schwierigen Kopierarbeiten auf Bildträgern aller Art. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Medientechnologen Druck mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1. 

 

2. Feinwerkmechaniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1. 

 

3. Kopierarbeiter  

mit Kopierarbeiten auf Kunststofffolien, Glas und Metall im Negativ- und Posi-
tivverfahren, Nutzenmontage- und Retuschierarbeiten. 

 

4. Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung,  

die als Beobachter an Instrumenten (einschließlich Protokollieren) oder als Be-
obachter an Instrumenten mit automatischer Registrierung eingesetzt sind. 

 

Entgeltgruppe 5 

Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte mit Druckplatten-Kopierarbeiten im Negativ- und Positivverfahren. 

 

2. Messgehilfen ohne verwaltungseigene Prüfung. 
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3.9 Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-Württemberg und 
Bayern 

<nicht abgedruckt> 
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3.10 Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Ländern (gilt nicht für die 
Freie und Hansestadt Hamburg) 

Entgeltgruppe 8 

1. Bauaufseher. 

 

2. Geprüfte Wasserbauwerkmeister mit entsprechender Tätigkeit. 

 

3. Schachtmeister in der Wasserwirtschaft. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Brückenwärter, mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlä-
gigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren,  

die die Aufsicht verantwortlich führen. 

 

2. Seeschleusenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer 
von mindestens drei Jahren,  

die selbständig Instandhaltungsarbeiten ausführen. 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Baggerführer auf Raupenbaggern im Tidegebiet,  

die auch Reparaturen ausführen. 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1, die 
folgende oder gleichwertige Arbeiten verrichten: 

a) Anbringen von Berghölzern, Aufnahme von Peilprofilen, Bergungsarbeiten, 
Ein- und Ausdocken von Schiffen und schwimmenden Geräten, Einrichten 
von Wohn- und Aufenthaltsräumen auf Schiffen, Packwerksarbeiten, Repa-
raturen an den mechanischen Teilen der Schleusen- und Wehrverschlüsse, 
schwierige Instandsetzungen von Kraft- und Arbeitsmaschinen einschließ-
lich der Stark- und Schwachstromanlagen, schwierige Reparaturen an 
Schiffen und schwimmenden Geräten, schwierige Taklerarbeiten, Verzim-
mern von Dalben und Leitwerken sowie 

b) sonstige handwerkliche Arbeiten, die im allgemeinen nur aufgrund der be-
sonderen, im Bereich der Wasserbauverwaltung erworbenen Erfahrungen 
geleistet werden können, sofern bei der Ausführung der Arbeiten an das 
Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick des Beschäftigten An-
forderungen gestellt werden, die über das Maß dessen hinausgehen, das 
von einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 
üblicherweise verlangt werden kann. 



 

397 

 

3. Brückenwärter an verkehrsreichen beweglichen Brücken mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren. 

 

4. Brückenwärter, Gruppenmaschinenführer mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

die selbständig Instandsetzungsarbeiten ausführen. 

 

5. Brückenwärter,  

die die Aufsicht verantwortlich führen. 

 

6. Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung auf Vermessungsschiffen oder 
Vermessungsbooten, 

a) die funktechnische Ortungsaufgaben wahrzunehmen haben, 

b) die hochwertige elektronische Messgeräte selbständig zu bedienen haben, 

wenn sie sich besondere Fachkenntnisse und Fähigkeiten erworben haben.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

7. Schleusenbeschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren  

als ständige Vertreter der Schleusenbeamten oder leitenden Schleusenbe-
schäftigten, die für mehrere Schleusen zuständig sind. 

 

8. Seeschleusendecksleute mit seemännischer Ausbildung nach dreijähriger 
Fahrtzeit auf Fahrzeugen der Binnen- oder Seeschifffahrt,  

die schichtweise ständig Vertreter von Schleusenbeamten oder leitenden 
Schleusenbeschäftigten sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren als Schwenkschaufelfahrer,  

die auch Reparaturen selbständig ausführen.  

 

2. Brückenwärter, Schleusenmaschinisten, Wasserbauarbeiter (Küstenschutz-, 
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Landgewinnungs- und Streckenunterhaltungsarbeiter) mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren. 

 

3. Fahrer von Traktoren im Deichgebiet  

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie verschiede-
ner Anhängegeräte (z. B. Kreiselmäher, Frontlader, Graswender, Hochdruck-
presse, Hydrolader, Teekrechen), die vom Traktor aus bedient werden.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 

4. Greifbaggerführer oder Gruppenmaschinenführer. 

 

5. Schiffsmechaniker als Takler. 

 

6. Schleusenbeschäftigte und Wehrbeschäftigte  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren,  

denen die Bedienung und Wartung von elektrischen und maschinellen Einrich-
tungen obliegt. 

 

7. Seeschleusendecksleute mit seemännischer Ausbildung nach dreijähriger 
Fahrtzeit auf Fahrzeugen der Binnen- oder Seeschifffahrt. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Brückenwärter, Schwenkschaufelfahrer.  

 

2. Schleusenbeschäftigte, 

a) denen die Leitung des Betriebes auf einer kleinen verkehrsarmen 
Schleuse obliegt, 

b) die außer mit dem Verholen und Festmachen der Fahrzeuge bei der 
Schleusenbedienung eingesetzt sind, 

c) die ständige Vertreter der Schleusenbeamten oder leitenden Schleusen-
beschäftigten sind oder 

d) denen die Leitung des Schleusendienstes obliegt. 

 

3. Wehrbeschäftigte,  

denen die Leitung des Betriebes auf einer kleinen verkehrsarmen Wehranlage 
obliegt. 
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Entgeltgruppe 3 

Schleusenbeschäftigte, Wehrbeschäftigte und Wasserbauarbeiter (Küsten-
schutz-, Landgewinnungs- und Streckenunterhaltungsarbeiter). 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Zu hochwertigen elektronischen Messgeräten zählen z. B. elektronische Tachy-
meter, elektronische Wellen- und Strömungsmessgeräte. 

 

Nr. 2 Die bei den Seeschleusen als Leinenverfahrer bezeichneten Beschäftigten ge-
hören zu den Seeschleusendecksleuten. 

 

Nr. 3 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich 
verwendet werden. 

 

Nr. 4 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen 
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 
TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit der Verwendung der Anbau- und An-
hängegeräte abgegolten. 
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3.11 Beschäftigte im Weinbau 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte mit Facharbeiterbrief im Weinbau.   

 

2. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief.   

 

3. Beschäftigte bei der staatlichen Reblausbekämpfung  

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf im Weinbau mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren, 

b) mit verwaltungseigener Prüfung in einem Ausbildungsberuf nach Buch-
stabe a, 

c) mit Facharbeiterbrief im Weinbau. 

 

4. Fahrer von Traktoren  

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fahrer von Traktoren. 

 

2. Rebarbeiter,  

die motorgetriebene Landmaschinen (mit Ausnahme von einfachen Maschinen) 
führen und warten sowie kleinere Reparaturen selbständig ausführen. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte bei der staatlichen Reblausbekämpfung. 

 

2. Rebarbeiter, die motorgetriebene Landmaschinen führen. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener Anbaugeräte liegt vor, wenn ver-
schiedene Anbaugeräte in ständiger Wiederkehr, jedoch nicht nur gelegentlich 
verwendet werden.  

 

Nr. 2 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach § 29 MTArb - ausgenommen 
die Zuschläge nach Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 und A 82 
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TVZ zum MTL II - im Zusammenhang mit der Verwendung der Anbau- und An-
hängegeräte abgegolten. 
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3.12 Beschäftigte in Gestüten 

Entgeltgruppe 5 

Gestütswärter. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 3 

Pferdewärter (Pferdepfleger). 

 

Protokollerklärung: 

Gestütswärter sind Beschäftigte, die eine verwaltungseigene Prüfung abgelegt 
haben und wie beamtete Gestütswärter tätig sind. 
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3.13 Beschäftigte in Münzen 

Entgeltgruppe 9 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1  

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren,  

die als Münzwerkzeugmacher an CNC gesteuerten Dreh-, Fräs-, Erodier- oder 
Rundschleifmaschinen selbständig schwierige Arbeitsablaufprogramme zur 
Herstellung von Prägewerkzeugen für Münzen und Medaillen ergänzen, Ma-
schinenprogramme eingeben, testen und fahren sowie Programmfehler fest-
stellen und beseitigen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie be-
sonders schwierige Einrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten an Maschinen 
und Anlagen durchführen. 

 

2. Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1,  

die selbständig Spezialmaschinen entwickeln, weiterentwickeln oder herstellen 
oder Matrizen und Patrizen zur Herstellung von Prägestempeln anfertigen.  

 

3. Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1 als Graveure. 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

4. Oberflächenbeschichter (Galvaniseure) als Hartverchromer. 

 

Entgeltgruppe 7 

Metallhandwerker mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1,  

die Präzisionswerkzeuge für die Prägung von Münzen und Medaillen herstellen 
und instand setzen, Maschinen einrichten und instand setzen. 
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Entgeltgruppe 6 

1. Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung als Präger von Medaillen,  

die die Maschinen selbst einrichten und die Werkzeugbehandlung durchführen, 
wenn besonders hohe Anforderungen an die Prägetechnik gestellt werden. 

 

2. Tresorverwalter,  

die für das Wiegen/Zählen der Münzen, Medaillen und Rohlinge verantwortlich 
sind.  

 

Entgeltgruppe 5 

Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Münzarbeiter, mit Ausnahme der Beschäftigten als Präger. 

 

2. Münzarbeiter,  

die als Geldzähler eingesetzt sind und für die tägliche Abrechnung verantwort-
lich sind.  

 

3. Präger von Spezialmünzen und Medaillen,  

die die Maschinen selbst einrichten und die Werkzeugbehandlung durchführen.  

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte, die Münzen verpacken und versenden. 

 

2. Präger. 

 

Protokollerklärung: 

Die Tätigkeit des Graveurs umfasst auch das Reduzieren. 
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3.14 Beschäftigte in der Wilhelma 

<nicht abgedruckt> 
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3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen 

<nicht abgedruckt> 
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3.16 Beschäftigte in Kraftfahrzeugwerkstätten des Landes Berlin 

Entgeltgruppe 9 

Kraftfahrzeughandwerker mit Meisterbrief des Kraftfahrzeughandwerks,  

die verantwortlich Kraftfahrzeuge nach § 29 StVZO abnehmen. 

(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

Entgeltgruppe 8 

Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
des Abschnitts 1,  

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass sie 
hochqualifizierte Mess-, Prüf- und Justierarbeiten mit Messuhren, Spezialtest-
geräten, Bremsprüfgeräten oder Prüf- und Justiergeräten für Achsen und Fahr-
gestelle an Feuerwehreinsatzfahrzeugen ausführen. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren (z. B. Technische Modellbauer, Tischler) als Kraftfahrzeugschrei-
ner,  

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, Instandsetzungs- oder Prüfar-
beiten übertragen werden, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fach-
liches Können erforderlich ist. 

 

2. Kraftfahrzeugmechatroniker mit Ausbildung nach der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 des Abschnitts 1,  

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, Instandsetzungs- oder Prüfar-
beiten übertragen werden, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges fach-
liches Können erforderlich ist.  

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren (z. B. Sattler) als Kraftfahrzeugsattler oder (z. B. Technische Mo-
dellbauer, Tischler) als Kraftfahrzeugschreiner,  

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu Protokollerklärung) 
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2. Kraftfahrzeugmechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fahr-
zeuglackierer mit Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 
1,  

die hochwertige Arbeiten verrichten.  

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Protokollerklärung: 

Im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals können Beschäftigte hochwertige Arbei-
ten verrichten z. B. bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spezialein- 
oder Spezialaufbauten oder beim Instandsetzen von Getrieben und Motoren. 

 

 

 
  



 

409 

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen 
 
 

I. 
Richtlinie für verwaltungseigene Prüfungen in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 
Teil III Abschnitt 1 der Entgeltordnung zum TV-L 

 
Nr. 1 

Allgemeines 
 

(1) Diese Richtlinie gilt für verwaltungseigene Prüfungen in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 Teil III Abschnitt 1 (allgemeine 
Tätigkeitsmerkmale) der Entgeltordnung zum TV-L.  

 
(2) Verwaltungseigene Prüfungen können nur für Tätigkeiten abgelegt werden, die in 

dem Bereich der Verwaltung oder in dem Betrieb vorkommen, bei dem der Be-
schäftigte tätig ist. 

 
(3) 1Der Beschäftigte hat die mindestens dreijährige ununterbrochene Beschäftigung 

nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 Teil III Abschnitt 1 der Entgeltordnung zum 
TV-L mit einschlägigen Tätigkeiten des Ausbildungsberufs, in dem er die Prüfung 
ablegen will, zu verbringen. 2Die dreijährige Beschäftigung soll in der Regel in der 
Verwaltung oder in dem Betrieb geleistet worden sein, in dem der Beschäftigte 
tätig ist. 3Als einschlägige Tätigkeit gilt nicht schon allein die mechanische Bedie-
nung von Arbeits- oder Werkzeugmaschinen. 

 
(4) 1Abweichend von Absatz 3 muss sich der Beschäftigte für die verwaltungseigene 

Prüfung in dem anerkannten Ausbildungsberuf Straßenwärter im Straßenbe-
triebsdienst und Straßenbau mindestens drei Jahre als Beschäftigter im Straßen-
bau bei einer Straßen- oder Autobahnmeisterei bewährt haben. 2Gleichartige Tä-
tigkeiten bei anderen Stellen sollen bis zur Hälfte, höchstens jedoch mit zwei Jah-
ren angerechnet werden. 3Für die Feststellung der dreijährigen Tätigkeit sollen 
unterbrochene Beschäftigungen zusammengerechnet werden, sofern sie nicht 
vor einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren liegen. 4Der Beschäftigte mit 
einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, die für die Tätigkeit als Straßenwärter förderlich ist (z. B. Maurer, 
Beton- und Stahlbetonbauer, Steinmetz, Asphaltbauer), muss sich mindestens 
sechs Monate als Beschäftigter im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau bei ei-
ner Straßen- oder Autobahnmeisterei bewährt haben. 
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Protokollerklärungen zu Absatz 4: 
 
1. Die Prüfung nach Abschnitt III der Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen 

(Anlage 2 zum TV Lohngruppen TdL) in der bis zum 30. Juni 1972 geltenden 
Fassung gilt als verwaltungseigene Prüfung in dem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf Straßenwärter nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 Teil III Abschnitt 1 der Ent-
geltordnung zum TV-L. 

 
2. Straßenbauer mit Abschlussprüfung werden bei der Eingruppierung in die Ent-

geltgruppen 5 und höher wie Straßenwärter mit Abschlussprüfung behandelt. 
 

Nr. 2 
Zulassungsantrag 

 
1Der Beschäftigte hat einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zur Prüfung (unter An-
gabe des Ausbildungsberufs) bei der für ihn zuständigen Dienststelle oder bei dem für 
ihn zuständigen Betrieb einzureichen. 2Die Dienststelle beziehungsweise der Betrieb 
entscheidet über die Zulassung. 
 
Protokollerklärung: 
 
Dem Antrag soll stattgegeben werden, wenn es sich um einen Beschäftigten handelt, 
dem in Zukunft voraussichtlich überwiegend Tätigkeiten übertragen werden, die sonst 
nur von ausgebildeten Beschäftigten ausgeführt werden. 
 

Nr. 3 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen.  
 
(2) Der Ausschuss setzt sich zusammen aus: 

a) einem sachverständigen Beamten oder sachverständigen Beschäftigten als 
Vorsitzenden, 

b) einem Meister oder Werkmeister des betreffenden Ausbildungsberufs als Bei-
sitzer, 

c) einem Beschäftigten mit einer Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 
Teil III Abschnitt 1 der Entgeltordnung zum TV-L in dem betreffenden Berufs-
zweig als Beisitzer. 

 
(3) Die Prüfung kann auch vom Prüfungsausschuss einer anderen Verwaltung oder 

eines anderen Betriebes des Arbeitgebers abgenommen werden. 
 

Nr. 4 
Prüfungsanforderungen 

 
(1) 1Mit der Prüfung soll der Nachweis erbracht werden, dass der Beschäftigte die in 

dem betreffenden Ausbildungsberuf gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten 
mit genügender Sicherheit ausübt und die notwendigen Fachkenntnisse besitzt. 
2Diese Kenntnisse und Fertigkeiten müssen den an einen Beschäftigten der Ent-
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geltgruppe 5 Fallgruppe 1 Teil III Abschnitt 1 der Entgeltordnung zum TV-L durch-
schnittlich zu stellenden Anforderungen entsprechen. 

 
(2) 1Die Prüfung soll von den Gegebenheiten der Betriebspraxis ausgehen. 2Sie be-

steht aus einem praktischen und einem mündlichen Teil. 3Das Hauptgewicht ist 
auf den praktischen Teil zu legen, in dem der Beschäftigte durch eine geeignete 
Arbeitsprobe sein praktisches Können nachzuweisen hat. 

 
Nr. 5 

Prüfung 
 
(1) Der Prüfungstermin und der Prüfungsort werden vom Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses festgesetzt und den Beteiligten rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
(2) 1Über den Verlauf der Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die neben dem 

Gesamtergebnis auch die Bewertung des praktischen und mündlichen Prüfungs-
teils enthalten soll. 2Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses zu unterschreiben. 

 
(3) Nach beendeter Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Grund des Er-

gebnisses der praktischen und mündlichen Prüfung, ob der Beschäftigte bestan-
den hat und teilt das Ergebnis dem Beschäftigten sofort mit. 

 
(4) 1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt die Prüfungsunterlagen mit der 

Niederschrift über das Ergebnis der Prüfung an die zuständige Dienststelle oder 
den zuständigen Betrieb. 2Hat der Beschäftigte die Prüfung bestanden, stellt ihm 
die Dienststelle oder der Betrieb hierüber ein Zeugnis aus. 3In dem Zeugnis ist 
anzugeben, in welchem Ausbildungsberuf die Prüfung abgelegt worden ist. 

 
(5) Die Prüfungsunterlagen mit der Niederschrift über das Ergebnis der Prüfung so-

wie eine Abschrift des Zeugnisses sind zu den Personalakten des Beschäftigten 
zu nehmen. 

 
Nr. 6 

Wiederholung der Prüfung 
 
(1) 1Hat der Beschäftigte die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie - nach einer 

vom Prüfungsausschuss zu bestimmenden Frist - wiederholen. 2Die Frist soll min-
destens sechs Monate betragen; sie ist in der Prüfungsniederschrift festzulegen. 
3Der Beschäftigte hat die Prüfung in allen Teilen zu wiederholen. 

 
(2) Eine weitere Wiederholung der Prüfung ist nicht zulässig. 
 

Nr. 7 
Prüfungsgebühren 

 
Prüfungsgebühren werden nicht erhoben. 
 

Nr. 8 
Entgeltfortzahlung 
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Dem Beschäftigten wird zum Ablegen der Prüfung Freistellung von der Arbeit unter 
Entgeltfortzahlung für die Dauer der zwingend notwendigen Abwesenheit gewährt. 

 
Nr. 9 

Reisekosten 
 
1Dem Beschäftigten werden die notwendigen Auslagen für die Benutzung der regel-
mäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittel nach den jeweiligen reisekostenrecht-
lichen Regelungen der Länder erstattet. 2Im Übrigen können zur Bestreitung der Mehr-
ausgaben am Prüfungsort nach den jeweiligen reisekostenrechtlichen Regelungen der 
Länder Zuschüsse in Höhe des bei Dienstreisen zustehenden Tage- und Übernach-
tungsgeldes gezahlt werden. 
 

Nr. 10 
Anerkennung von verwaItungseigenen Prüfungen 

 
1Die bei einer Verwaltung oder einem Betrieb des Arbeitgebers abgelegte verwaltungs-
eigene Prüfung gilt für den gesamten Bereich des Arbeitgebers. 2Eine verwaltungsei-
gene Prüfung, die bei einem anderen Arbeitgeber abgelegt worden ist, kann anerkannt 
werden, wenn diese Prüfung Voraussetzung für die Einstellung war. 
 
 

II. 
Richtlinie für verwaltungseigene Prüfungen der Versuchsgehilfen 

an wasserbaulichen Versuchsanstalten 
 

Nr. 1 
Allgemeines 

 
(1) Diese Richtlinie gilt für verwaltungseigene Prüfungen der Versuchsgehilfen nach 

Entgeltgruppe 5 Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 (Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- 
und Materialprüfungseinrichtungen) des Teils III der Entgeltordnung zum TV-L. 

 
(2) 1Der Beschäftigte muss sich in einer mindestens dreijährigen Tätigkeit als Ver-

suchsgehilfe im Dienst einer hochschuleigenen wasserbaulichen Versuchsanstalt 
bewährt haben. 2Gleichartige Tätigkeiten bei anderen Stellen sollen bis zur Hälfte, 
höchstens jedoch mit zwei Jahren angerechnet werden. 3Für die Feststellung der 
dreijährigen Tätigkeit sollen unterbrochene Beschäftigungen zusammengerech-
net werden, sofern sie nicht vor einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren 
liegen. 

 
Nr. 2 

Zulassungsantrag 
 
1Der Beschäftigte hat einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zur Prüfung bei der für 
ihn zuständigen Dienststelle einzureichen. 2Die Dienststelle entscheidet über die Zu-
lassung. 
 
Protokollerklärung: 
 
Dem Antrag soll stattgegeben werden, wenn es sich um einen Beschäftigten handelt, 
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der in Zukunft voraussichtlich überwiegend mit Tätigkeiten als Versuchsgehilfe be-
schäftigt wird, für deren Ausführung die Fähigkeiten nach Nr. 4 Absatz 1 erforderlich 
sind. 
 

Nr. 3 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen. 
 
(2) 1Der Ausschuss setzt sich zusammen aus: 
 

a) einem Beamten oder Beschäftigten, der eine mehrjährige Erfahrung als Ver-
suchsingenieur im Wasserbau besitzt, als Vorsitzenden, 

b) einem Beamten oder Beschäftigten, der eine mehrjährige Erfahrung als Ver-
suchsingenieur im Wasserbau besitzt, als Beisitzer, 

c) einem geprüften Versuchsgehilfen oder einem Beschäftigten mit einer Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 Teil III Abschnitt 1 der Entgeltord-
nung zum TV-L mit einer mehrjährigen Tätigkeit an einer wasserbaulichen 
Versuchsanstalt als Beisitzer. 

 
2Solange ein Beisitzer nach Buchstabe c nicht zur Verfügung steht, ist hierfür ein 
weiterer Beisitzer nach Buchstabe b zu bestellen. 

 
Nr. 4 

Prüfungsanforderungen 
 
(1) 1Mit der Prüfung soll der Nachweis erbracht werden, dass der Beschäftigte die in 

der Tätigkeit als Versuchsgehilfe gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten 
auch unter schwierigen Bedingungen mit genügender Sicherheit ausübt und die 
erforderlichen Fachkenntnisse besitzt. 

 
2Hierzu gehören insbesondere: 

a) Selbständiges Bedienen einfacher Messgeräte (Spitzentaster, Druckan-
schlüsse, Staurohre) einschließlich der Aufschreibungen; 

b) Bedienen und Warten von Schreibpegeln und von üblichen Geschwindigkeits-
messeinrichtungen (hydrometrische Flügel); 

c) selbständige Wassermengeneinstellung und -bestimmung an Eichüberfällen, 
Ablesen von Eichkurven; 

d) Materialsortierung, Eingabe-, Zugabe- und Kolkfestlegung bei Geschiebever-
suchen; 

e) Bedienen und Warten von Pumpen, Schiebern und Absperrschützen ein-
schließlich elektrisch gesteuerter Verschlusseinrichtungen; 

f) Einfachere geodätische Arbeiten wie Streckenmessen mit Messbändern oder 
Messlatten, Abloten und Ablesen gemessener Maße, Handhaben von Nivel-
lierlatten; Aufstellen und Pflege von Vermessungsinstrumenten; 

g) Herstellen von Modellbauwerken und Modellteilen aus künstlichen Steinen, 
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aus Beton und Fertigteilen einschließlich Herstellen von Mörteln und Beton-
mischungen; 

h) Herstellen von Modellrauhigkeit und Modellieren mit geeignetem Material; 

i) einfachere Schreinerarbeiten zum Herstellen von Schalungen; 

k) einfachere Schlosserarbeiten beim Aufbau der gesonderten Einrichtungen für 
die Wasserzu- und -ableitungen wie Messrinnen, Rohrleitungen und Schieber. 

 
(2) Die Prüfung besteht aus einem praktischen und einem mündlichen Teil, wobei 

das Hauptgewicht auf den praktischen Teil zu legen ist. 
 
(3) Die praktische Prüfung besteht in der Mithilfe beim Modellbau und Modellversuch, 

in der der Beschäftigte sein praktisches Können bei den in Absatz 1 bezeichneten 
Arbeiten nachzuweisen hat. 

 
(4) In der mündlichen Prüfung hat der Beschäftigte seine Fachkenntnisse auch auf 

folgenden Gebieten nachzuweisen: 

a) Kenntnisse über Verwendung und Verarbeitung von Modellbaustoffen; 

b) Absichern von offenen Versuchsrinnen, Grundkenntnisse in erster Hilfe und 
Unfallverhütung; 

c) Lagerhaltung der Messgeräte. 
 
(5) Der praktische Teil der Prüfung soll etwa drei Stunden, der mündliche Teil der 

Prüfung etwa eine halbe Stunde dauern. 
 

Nr. 5 
Weitere Vorschriften 

 
(1) Abschnitt I Nr. 5 (Prüfung), Nr. 6 (Wiederholung der Prüfung), Nr. 7 (Prüfungsge-

bühren), Nr. 8 (Entgeltfortzahlung), Nr. 9 (Reisekosten) und Nr. 10 (Anerkennung 
von verwaltungseigenen Prüfungen) finden entsprechende Anwendung. 

 
(2) Der Beschäftigte führt nach bestandener Prüfung die Bezeichnung "Versuchsge-

hilfe". 
 
 

III. 
Richtlinie für verwaItungseigene Prüfungen der MessgehiIfen 

 
Nr. 1 

Allgemeines 
 
(1) Diese Richtlinie gilt für verwaltungseigene Prüfungen der Messgehilfen nach Ent-

geltgruppe 5 und nach Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 Abschnitt 3 Unterabschnitt 
8 (Beschäftigte im Vermessungswesen) sowie nach Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 
6 Abschnitt 3 Unterabschnitt 10 (Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Län-
dern) des Teils III der Entgeltordnung zum TV-L. 

 
(2) 1Der Beschäftigte muss sich in einer mindestens dreijährigen Tätigkeit als Mess-

gehilfe im Dienst einer behördlichen Vermessungsstelle oder bei einem öffentlich 
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bestellten Vermessungsingenieur bewährt haben. 2Gleichartige Tätigkeiten bei 
anderen Stellen sollen angerechnet werden. 3Für die Feststellung der dreijähri-
gen Tätigkeit sollen unterbrochene Beschäftigungen zusammengerechnet wer-
den, sofern sie nicht vor einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren liegen. 

 
Nr. 2 

Zulassungsantrag 
 
1Der Beschäftigte hat einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zur Prüfung bei der für 
ihn zuständigen Dienststelle einzureichen. 2Die Dienststelle entscheidet über die Zu-
lassung. 
 
Protokollerklärung: 
 
Dem Antrag soll stattgegeben werden, wenn es sich um einen Beschäftigten handelt, 
der in Zukunft voraussichtlich überwiegend mit Tätigkeiten als Messgehilfe beschäftigt 
wird, für deren Ausführung die Fähigkeiten nach Nr. 4 Absatz 1 erforderlich sind. 
 

Nr. 3 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen. 
 
(2) 1Der Ausschuss setzt sich zusammen aus: 

a) einem Beamten des vermessungstechnischen Dienstes oder einem vermes-
sungstechnischen Beschäftigten als Vorsitzenden, 

b) einem Beamten des vermessungstechnischen Dienstes oder einem vermes-
sungstechnischen Beschäftigten als Beisitzer, 

c) einem geprüften Messgehilfen oder einem vergleichbaren Beamten des ver-
messungstechnischen Dienstes als Beisitzer. 

2Solange ein Beisitzer nach Buchstabe c nicht zur Verfügung steht, ist hierfür ein 
weiterer Beisitzer nach Buchstabe b zu bestellen. 

 
(3) Die Prüfung kann auch vom Prüfungsausschuss einer anderen Verwaltung des 

Arbeitgebers abgenommen werden. 
 

Nr. 4 
Prüfungsanforderungen 

 
(1) 1Mit der Prüfung soll der Nachweis erbracht werden, dass der Beschäftigte die in 

der Tätigkeit als Messgehilfe gebräuchlichen Handgriffe und Fertigkeiten auch 
unter schwierigen Bedingungen mit genügender Sicherheit ausübt und die not-
wendigen Fachkenntnisse besitzt. 

 
2Hierzu gehören insbesondere: 

a) bei Katastermessungen: 

- Aufsuchen von Grenz- und Vermessungs- und Stationspunkten nach Wei-
sung, Karten, Skizzen und einfachen Rissangaben; 
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- Setzen und Überprüfen von Grenz-, Vermessungsmarken und Stations-
punkten mit und ohne Sicherungen, Handhabung von Plattensuchern; 

b) bei Messungen mit analoger Ausrüstung: 

- Streckenmessung mit Messbändern, Abloten, Ablesen gemessener Maße; 

- Einfluchten von Vermessungslinien ohne Vermessungsinstrumente, einfa-
che Punktsignalisierung, Absetzen von Parallelen in einfachen Fällen, Be-
stimmung von Linienschnittpunkten; 

- Aufnahme und Absetzen rechter Winkel mit Winkelprisma; 

- Handhabung von Nivellierlatten, Lattenuntersätzen, Fluchtstäben, Reflek-
torprismen, Gefällmessern und Plattensuchern; 

 - Durchführung eines Nivellements mit einfachen Aufschreibungen; 

 - Setzen und Überprüfen von Vermessungsmarken und Stationspunkten mit 
und ohne Sicherungen; 

 - einfache Aufschreibungen; 

c) bei Messungen mit digitaler Ausrüstung:  

 - Bedienung von elektronischen Tachymetern, Digitalnivellieren und GPS-
Rovern nach Voreinstellung von Messroutinen durch den Messtruppführer; 

 - Handhabung der Prismenstäbe; 

 - Aufstellen von Vermessungsinstrumenten, auch zentrisch (Nivellierinstru-
ment, EDM, Tachymeter, GNNS-Antenne); 

d) Einrichtung und Absicherung einer Vermessungsstelle; 

e) Kenntnis der Ausrüstung, Pflege der Vermessungsgeräte und Ausführung 
kleinerer Reparaturen. 

 
(2) Die Prüfung besteht aus einem praktischen und einem mündlichen Teil, wobei 

das Hauptgewicht auf den praktischen Teil zu legen ist. 
 
(3) Die praktische Prüfung besteht in der Mithilfe bei einer Vermessung, in der der 

Beschäftigte sein praktisches Können bei den in Absatz 1 bezeichneten Arbeiten 
nachzuweisen hat. 

 
(4) 1In der mündlichen Prüfung hat der Beschäftigte seine Fachkenntnisse auch auf 

folgenden Gebieten nachzuweisen: 

a) allgemeine Materialkunde über Vermessungsgeräte und Abmarkungsmate-
rial; 

b) Absicherung einer Vermessungsstelle, erste Hilfe, Unfallverhütung; 

c) Verhalten auf fremden Grundstücken und im Verkehr mit den Beteiligten; 

d) geometrische Grundbegriffe, einfache Aufgaben in den Grundrechnungsar-
ten; 

e) grundlegende Begriffe des Vermessungs- und Katasterwesens. 
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2Die bei der praktischen Prüfung gestellten Fragen können als Teil der mündli-
chen Prüfung angesehen werden. 

 
(5) Der praktische Teil der Prüfung soll etwa drei Stunden, der mündliche Teil der 

Prüfung etwa eine halbe Stunde dauern. 
 

Nr. 5 
Weitere Vorschriften 

 
Abschnitt I Nr. 5 (Prüfung), Nr. 6 (Wiederholung der Prüfung), Nr. 7 (Prüfungsgebüh-
ren), Nr. 8 (Entgeltfortzahlung), Nr. 9 (Reisekosten) und Nr. 10 (Anerkennung von ver-
waltungseigenen Prüfungen) finden entsprechende Anwendung. 
 
 

IV. 
Richtlinie für verwaItungseigene Prüfungen der Beschäftigten in Münzen 

 
Nr. 1 

Allgemeines 
 

(1) Diese Richtlinien gelten für verwaltungseigene Prüfungen der Beschäftigten in 
Münzen nach Entgeltgruppe 5 und Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 Abschnitt 3 Un-
terabschnitt 13 des Teils III der Entgeltordnung zum TV-L.  
 

(2) 1Der Beschäftigte muss sich in einer mindestens dreijährigen ununterbrochenen 
Tätigkeit im Dienst einer Staatlichen Münze bewährt haben. 2Die Tätigkeit darf 
sich nicht allein auf das mechanische Bedienen von Maschinen oder Transport-
mitteln beschränkt haben.  

 
Nr. 2 

Zulassungsantrag 
 
1Der Beschäftigte hat einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zur Prüfung bei der für 
ihn zuständigen Dienststelle einzureichen. 2Die Dienststelle entscheidet über die Zu-
lassung.  
 
Protokollerklärung: 
 
Dem Antrag soll stattgegeben werden, wenn der Beschäftigte in Zukunft voraussicht-
lich überwiegend mit Tätigkeiten beschäftigt wird, die sich nicht allein auf die in Nr. 1 
Absatz 2 Satz 2 genannten Tätigkeiten beschränken. 
 

Nr. 3 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Die Prüfung ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen. 
 

(2) 1Der Ausschuss setzt sich zusammen aus 

a) einem sachverständigen Beamten oder sachverständigen Beschäftigten als 
Vorsitzenden, 
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b) einem technischen Beamten oder technischen Beschäftigten mit mehrjähriger 
Erfahrung im allgemeinen Münzbetrieb als Beisitzer, 

c) einem Beschäftigten mit verwaltungseigener Prüfung oder einem vergleichba-
ren Beamten des technischen Dienstes einer Staatlichen Münze als Beisitzer. 

 
2Solange ein Beisitzer nach Buchstabe c nicht zur Verfügung steht, ist hierfür ein 
geeigneter Beschäftigter zu bestellen, der in absehbarer Zeit nicht zur verwal-
tungseigenen Prüfung ansteht. 
 

(3) Über die Berufung in den Prüfungsausschuss entscheidet auf Vorschlag der 
Münzstätten das zuständige Ministerium des Landes, das die Münzstätten be-
treibt. 

 
Nr. 4 

Prüfungsanforderungen 
 
(1) 1Mit der Prüfung soll der Nachweis erbracht werden, dass der Beschäftigte die in 

seiner Tätigkeit gebräuchlichen Fertigkeiten auch unter schwierigen Bedingun-
gen mit genügender Sicherheit ausübt, die erforderlichen Kenntnisse besitzt und 
die gebotene Sorgfalt beachtet. 

 
2Hierzu gehören insbesondere: 

a) Allgemeine Kenntnisse der Eigenschaften von gültigen Bundesmünzen; 

b) Aufgaben der Münzstätten; 

c) für Beschäftigte im Produktionsbetrieb 

1. selbständiges Bedienen der üblichen Prägepressen, Randiermaschinen, 
Zählmaschinen, RoIlierautomaten und Walzen für die Altgeldvernich-
tung; 

2. Beseitigung von einfachen Störungen, die beim Betrieb der unter Nr. 1 
genannten Maschinen auftreten; 

3. Vorbehandlung der Plättchen oder Münzen für die Beschickung der unter 
Nr. 1 genannten Maschinen; 

4. selbständige Führung der bei Arbeiten an den unter Nr. 1 genannten Ma-
schinen anfallenden Grundaufzeichnungen; 

5. Pflege der unter Nr. 1 genannten Maschinen und Ausbau von Präge-
werkzeugen; 

6. Beurteilung der vorschriftsmäßigen Beschaffenheit von Münzplättchen 
und Münzen; 

7. Grundkenntnisse über die Herstellung von polierten Plättchen; 

8. Prägung von Spiegelglanzmünzen; 

9. sachgemäße Be- und Entladung von Münzen und Münzplättchen sowie 
deren Einlagerung; 

10. Verpackung von Münzen in die gängigen Behältnisse einschließlich de-
ren Beschriftung und Verplombung. 
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(2) Die Prüfung besteht aus einem praktischen und einem mündlichen Teil, wobei 
das Hauptgewicht auf den praktischen Teil zu legen ist. 

 
(3) In der praktischen Prüfung muss der Beschäftigte nachweisen, dass er in der 

Lage ist, die in Absatz 1 aufgeführten Arbeiten unter Beachtung der maßgeben-
den Sicherheitsvorschriften sachgemäß und sorgfältig zu verrichten. 

 
(4) 1In der mündlichen Prüfung hat der Beschäftigte neben den unter Absatz 1 Buch-

staben a und b geforderten Kenntnissen die Kenntnis der jeweils innerhalb seines 
Aufgabenbereichs zu beachtenden Dienstvorschriften nachzuweisen. 2Die bei 
der praktischen Prüfung gestellten Fragen können als Teil der mündlichen Prü-
fung angesehen werden. 

 
(5) Der praktische Teil der Prüfung soll etwa drei Stunden, der mündliche Teil der 

Prüfung etwa eine halbe Stunde dauern. 
 

Nr. 5 
Weitere Vorschriften 

 
Abschnitt I Nr. 5 (Prüfung), Nr. 6 (Wiederholung der Prüfung), Nr. 7 (Prüfungsgebüh-
ren), Nr. 8 (Entgeltfortzahlung), Nr. 9 (Reisekosten) und Nr. 10 (Anerkennung von ver-
waltungseigenen Prüfungen) finden entsprechende Anwendung. 
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Teil IV 
Beschäftigte im Pflegedienst 

 

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung 

 
1. (1) Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ umfasst auch die 

Bezeichnung „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“. 

(2) Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin“ umfasst auch 
vergleichbare landesrechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe. 

 

2. Die Bezeichnungen „Hebamme“ bzw. Lehrhebamme“ umfassen auch die 
männlichen Bezeichnungen „Entbindungspfleger“ bzw. „Lehrentbindungspfle-
ger“. 

 

3. (1) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen bzw. Altenpflegerinnen ausüben, sind als Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen bzw. Altenpflegerinnen eingruppiert.  

(2) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bzw. Altenpflegerinnen ausüben, sind als Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. Altenpflegerinnen eingruppiert.  

(3) Altenpflegerinnen, die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen eingruppiert.  

 

4. Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung gilt mit folgenden 
Maßgaben: 

a) Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem 
Teil ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, zählen entspre-
chend dem Verhältnis dieses Anteils zur regelmäßigen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten. 

b) 1Schülerinnen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und Ent-
bindungspflege sowie Personen, die sich in einer Ausbildung in der Al-
tenpflege befinden, bleiben außer Betracht. 2Für die Berücksichtigung 
von Stellen, auf die Schülerinnen angerechnet werden, gilt Satz 3 der Nr. 
6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung.  
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5. (1) 1Pflegepersonen der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9c, die die Grund- und 
Behandlungspflege zeitlich überwiegend bei 

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patienten (z. B. Tuberku-
lose-Patienten), die wegen der Ansteckungsgefahr in besonderen Infek-
tionsabteilungen oder Infektionsstationen untergebracht sind,  

b) Kranken in geschlossenen oder halb geschlossenen (Open-door-sys-
tem) psychiatrischen Abteilungen oder Stationen,  

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen oder Stationen,  

d) gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patienten,  

e) Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von Knochen-
mark,  

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,  

g) Patienten, bei denen Chemotherapien durchgeführt oder die mit Strahlen 
oder mit inkorporierten radioaktiven Stoffen behandelt werden,  

ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage. 2Sie 
beträgt  

- 90,00 Euro für Pflegepersonen, soweit sie nicht nach Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 7 oder 8 oder nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert sind, 

- 46,02 Euro für Pflegepersonen, die nach Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 
8 oder nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert sind. 

3Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tatbestände nur einmal zu.  

(2) 1Pflegepersonen der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9c, die zeitlich überwie-
gend in Einheiten für Intensivmedizin Patienten pflegen, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 90,00 Euro. 2Die Zulage steht nicht 
neben einer Zulage nach Absatz 1 zu.  

(3) 1Gesundheits- und Krankenpflegern bzw. Altenpflegern  

- der Entgeltgruppen KR 8a bis KR 9c sowie  

- der Entgeltgruppe KR 7a in Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder Ab-
schnitt 3 Unterabschnitt 5,  

die als 

- Stationsleiter, Gruppenleiter, Stationspfleger oder  

- Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Altenpfleger in anderen Tätigkeiten 
mit unterstellten Pflegepersonen  

eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Absatz 1 oder 2, wenn alle ihnen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellten Pflegepersonen Anspruch 
auf eine Zulage nach Absatz 1 oder 2 haben. 2Die Zulage steht auch Gesund-
heits- und Krankenpflegern bzw. Altenpflegern zu, die durch ausdrückliche An-
ordnung als ständige Vertreter eines in Satz 1 genannten Anspruchsberechtig-
ten bestellt sind.  

(4) 1Pflegepersonen der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9c, welche die Grund- 
und Behandlungspflege bei schwer brandverletzten Patienten ausüben in Ein-
heiten für schwer Brandverletzte, denen durch die Zentrale Anlaufstelle für die 
Vermittlung von Betten für Schwerbrandverletzte in der Bundesrepublik 
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Deutschland bei der Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg 
Schwerbrandverletzte vermittelt werden, erhalten eine Zulage gemäß Anlage F 
Abschnitt IV Nr. 1 für jede volle Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 2Die Zulage 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; So-
ckelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen blei-
ben unberücksichtigt. 3Eine nach Absatz 1, 2 oder 3 zustehende Zulage vermin-
dert sich um den Betrag, der in demselben Kalendermonat nach Satz 1 zusteht. 
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1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfle-
gehelferinnen sowie Pflegehelferinnen 

1.1 Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen im 
Sinne von § 43 

Vorbemerkungen 

1. 1Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen, die die Gesamtverantwortung für den Pflegedienst des Kran-
kenhauses bzw. des zugeteilten Pflegebereiches haben. 2Dies setzt voraus, 
dass ihnen gegenüber keine weitere Leitende Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin und keine Leitende Hebamme hinsichtlich des Pflegedienstes weisungs-
befugt sind.  

 

2. (1) 1Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die durch ausdrückliche 
schriftliche Anordnung zu Mitgliedern der Krankenhausbetriebsleitung bestellt 
worden sind, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage  

in Entgeltgruppe 
gemäß Anlage F  

Abschnitt IV 

KR 12a Nr. 2 

KR 11b Nr. 3 

KR 11a Nr. 4 

KR 10a Nr. 5 

KR 9d Nr. 6 

KR 9c Nr. 7 

 

2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von 
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun-
dertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steige-
rungen bleiben unberücksichtigt. 

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.  

 

Entgeltgruppe KR 12a  

Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 900 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 30. September 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 
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(Fassung ab 1. Oktober 2018 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 11b 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 600 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 30. September 2018:) 
(keine Stufen 1, 2, 3 und 6) 

(Fassung ab 1. Oktober 2018 
(keine Stufen 1, 2 und 3) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 900 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 30. September 2018:) 
(keine Stufen 1, 2, 3 und 6) 

(Fassung ab 1. Oktober 2018 
(keine Stufen 1, 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe KR 11a 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 300 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 600 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
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(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 10a 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 300 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  



 

426 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

in Krankenhäusern bzw. Pflegebereichen,  

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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1.2 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen als Stations- oder Gruppenleite-
rinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

Vorbemerkungen 

1. 1Die Tätigkeitsmerkmale, die auf das Gruppenpflegesystem abgestellt sind, gel-
ten nur in den Krankenhäusern, in denen der Krankenhausträger das Gruppen-
pflegesystem eingeführt hat. 2Unter Gruppenleiterinnen sind die Pflegeperso-
nen zu verstehen, die dem Pflegedienst einer Gruppe vorstehen. 3Es handelt 
sich um das sachliche Vorstehen.  

 

2. Wenn in den Funktionsbereichen außer Pflegepersonen auch sonstige Be-
schäftigte unterstellt sind, werden sie bei der Zahl der unterstellten Pflegekräfte 
berücksichtigt. 

 

Entgeltgruppe KR 11a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder 
abgegrenzte Funktionsbereiche  

mit insgesamt mindestens 192 Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 10a  

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder 
abgegrenzte Funktionsbereiche  

mit insgesamt mindestens 96 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  
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denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder 
abgegrenzte Funktionsbereiche  

mit insgesamt mindestens 48 Pflegepersonen ständig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder 
abgegrenzte Funktionsbereiche  

mit insgesamt mindestens 24 Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mehrere Stationen, Pflegegruppen oder 
abgegrenzte Funktionsbereiche  

mit insgesamt mindestens zwölf Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
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in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stationslei-
terinnen oder Gruppenleiterinnen bestellt sind,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe KR 8a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationsleiterinnen oder Gruppenleite-
rinnen bestellt sind.  

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stationslei-
terinnen oder Gruppenleiterinnen bestellt sind,  
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denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Protokollerklärung: 

1Unter Stationsleiterinnen sind Pflegepersonen zu verstehen, die dem Pflege-
dienst auf der Station vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 
3In psychiatrischen Krankenhäusern entspricht im Allgemeinen eine Abteilung 
der Station in allgemeinen Krankenhäusern.  
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1.3 Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpflege in Einrichtungen im 
Sinne von § 43 

Entgeltgruppe KR 11a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kranken-
pflegehilfe  

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe KR 10a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kranken-
pflegehilfe  

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe  

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitenden Lehrkräf-
ten bestellt sind. 
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(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Fortbildungsstätten für Leitende Gesundheits- und Kran-
kenpfleger, Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege und Stationspfle-
ger tätig sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Kranken-
pflegehilfe  

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe  

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig und 
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durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitenden Lehrkräf-
ten bestellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe tätig sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe  

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitenden Lehrkräf-
ten bestellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9b  

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

die als Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe tätig sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
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(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Protokollerklärung: 

Leitende Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe sind Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflege-
hilfe, die eine Krankenpflegeschule oder Schule für Krankenpflegehilfe allein 
oder gemeinsam mit einer Ärztin/einem Arzt oder einer Leitenden Gesundheits- 
und Krankenpflegerin leiten. 

 

  



 

435 

1.4 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die in Einrichtungen im Sinne 
von § 43 dem Operations- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, Ein-
heiten für Intensivmedizin, Milchküchen oder Frauenmilchsammelstellen 
oder zentralen Sterilisationsdiensten vorstehen 

Entgeltgruppe KR 10a  

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 40 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 48 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind oder  

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 24 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  
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denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 40 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind, oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 48 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind oder 

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die einer Dialyseeinheit vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 48 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  
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die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind, oder 

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 24 Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen 
ständig unterstellt sind oder  

b)  die in der Intensivpflege/-medizin einer Einheit für Intensivmedizin vor-
stehen. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 24 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 36 Beschäftigte ständig un-
terstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind, oder 

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens acht Beschäftigte ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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Entgeltgruppe KR 8a  

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die einer Dialyseeinheit vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(keine Stufe 1) 

 

Entgeltgruppe KR 7a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die in Kinderkrankenhäusern oder Kinderfachabteilungen der Milchküche oder 
der Frauenmilchsammelstelle vorstehen. 

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen. 

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen und  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 36 Beschäftigte stän-
dig unterstellt sind.  

(keine Stufe 1) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für Intensivbehandlung und Inten-
sivüberwachung. 2Dazu gehören auch Wachstationen, die für Intensivbehand-
lung und Intensivüberwachung eingerichtet sind.  

 

Nr. 2 Dieses Tätigkeitsmerkmal setzt nicht voraus, dass den vorstehenden Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen weitere Personen unterstellt sind. 
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1.5 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen im Sinne von 
§ 43, denen Beschäftigte unterstellt sind 

Entgeltgruppe KR 9b 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Blutzentralen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 20 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 30 im Krankentransport-
dienst tätige Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und während der Operation zur Be-
dienung der Maschine herangezogen werden,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Beschäftigte ständig 
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unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

in Blutzentralen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die in besonderen Behandlungs- und Untersuchungsräumen in mindestens 
zwei Teilgebieten der Endoskopie tätig sind,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens sechs Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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5. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

6. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn im Krankentransport-
dienst tätige Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 7a  

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf im Krankentransport-
dienst tätige Pflegepersonen ständig unterstellt sind.  

(keine Stufe 1) 

 

 

Protokollerklärung: 

Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen Blut abgenommen, konserviert 
und verteilt wird. 

 

  



 

443 

1.6 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfle-
gehelferinnen und Pflegehelferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

Entgeltgruppe KR 9a 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung für den Operationsdienst bzw. 
für den Anästhesiedienst,  

die im Operationsdienst als Operationskrankenpflegerinnen oder als Anästhe-
siekrankenpflegerinnen tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung in der Intensivpflege/-me-
dizin in Einheiten für Intensivmedizin,  

b) mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung in der Psychiatrie oder 

c) mit erfolgreich abgeschlossener sozial-psychiatrischer Zusatzausbildung 

mit entsprechender Tätigkeit.  

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)  

 

Entgeltgruppe KR 8a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a) die im Operationsdienst als Operationskrankenpfleger oder als Anästhe-
siekrankenpfleger tätig sind, 

b) die in der großen Chirurgie für die fachgerechte Lagerung verantwortlich 
sind, 

c) die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und während der Operation 
zur Bedienung der Maschine herangezogen werden, 

d) die in Einheiten für Intensivmedizin tätig sind oder 
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e) die dem Arzt in erheblichem Umfang bei Herzkatheterisierungen, Dilata-
tionen oder Angiografien unmittelbar assistieren. 

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)  

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  

mit erfolgreich abgeschlossener Fortbildung in der Krankenhaushygiene mit 
entsprechender Tätigkeit,  

die stationsübergreifend und verantwortlich eingesetzt sind.  

(keine Stufe 1) 

 

Entgeltgruppe KR 7a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit 

a)  in Blutzentralen, 

b)  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen oder 

c)  in besonderen Behandlungs- und Untersuchungsräumen in mindestens 
zwei Teilgebieten der Endoskopie. 

(keine Stufe 1) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a)  die in Dialyseeinheiten Kranke pflegen sowie die Geräte bedienen und 
überwachen, 

b)  die im EEG-Dienst tätig sind oder 

c)  die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen. 

(keine Stufe 1) 

 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

a)  die Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatrischen oder neurologi-
schen Krankenhäusern, die nicht in diesen Krankenhäusern unterge-
bracht sind, erfüllen oder 

b)  die in psychiatrischen oder neurologischen Krankenhäusern psychisch 
kranke Patienten bei der Arbeitstherapie betreuen. 

(keine Stufe 1) 

 

4. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 
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Entgeltgruppe KR 4a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit  

a) im Anästhesiedienst, 

b) in Dialyseeinheiten,  

c) in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie,  

d) in Gipsräumen, 

e) in Einheiten für Intensivmedizin, 

f) an der Herz-Lungen-Maschine, 

g) im Operationsdienst oder 

h)  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulanzen/Nothilfen. 

(keine Stufe 1) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe KR 3a  

Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Die Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 720 Stunden zu mindestens 
je 45 Unterrichtsminuten theoretischer und praktischer Unterricht bei Vollzeit-
ausbildung innerhalb eines Jahres und bei berufsbegleitender Ausbildung in-
nerhalb von zwei Jahren vermittelt werden.  

 

Nr. 2 Eine Zusatzausbildung im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals liegt nur dann vor, 
wenn sie durch einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in mindestens 
zwei Jahren berufsbegleitend vermittelt wird. 

 

Nr. 3 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für Intensivbehandlung und Inten-
sivüberwachung. 2Dazu gehören auch Wachstationen, die für Intensivbehand-
lung und Intensivüberwachung eingerichtet sind.  
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1.7 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in Einrichtungen, die nicht von 
§ 43 erfasst sind, denen Beschäftigte unterstellt sind 

Vorbemerkung 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind nach den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltgruppe KR 8a oder einer höheren Entgeltgruppe der Unterabschnitte 1 
bis 6 eingruppiert, wenn sie eine diesen Tätigkeitsmerkmalen entsprechende 
Tätigkeit ausüben und der Unterabschnitt 7 ein Tätigkeitsmerkmal für diese Tä-
tigkeit nicht enthält.  

 

Entgeltgruppe KR 11a 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 200 Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 10a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 100 Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 200 Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 
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Entgeltgruppe KR 9d 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 50 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 100 Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 25 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 50 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
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in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

  



 

449 

1.8 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfle-
gehelferinnen und Pflegehelferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 
erfasst sind 

Entgeltgruppe KR 7a  

1. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit.  

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 

 

2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(keine Stufen 1 und 6) 

 

Entgeltgruppe KR 4a  

Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe KR 3a  

Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 
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2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

2.1 Leitende Hebammen 

Vorbemerkungen 

1. 1Leitende Hebammen sind Hebammen, die die Gesamtverantwortung für den 
Pflegedienst des Krankenhauses bzw. des zugeteilten Pflegebereiches haben. 
2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber keine weitere Leitende Hebamme 
und keine Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin hinsichtlich des Pflege-
dienstes weisungsbefugt ist.  

2. (1) Leitende Hebammen, die durch ausdrückliche schriftliche Anordnung zu Mit-
gliedern der Krankenhausbetriebsleitung bestellt worden sind, erhalten für die 
Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage 

in Entgeltgruppe 
gemäß Anlage F  

Abschnitt IV 

KR 10a Nr. 5 

KR 9d Nr. 6 

KR 9c Nr. 7 

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 3Die Zulage 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; So-
ckelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen blei-
ben unberücksichtigt. 

 

Entgeltgruppe KR 10a  

Leitende Hebammen 

in Frauenkliniken mit Hebammenschule,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 150 Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9d 

1. Leitende Hebammen 

in Frauenkliniken mit Hebammenschule,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 75 Pflegepersonen ständig 
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unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschule bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 150 Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Leitende Hebammen 

in Frauenkliniken mit Hebammenschule.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2.  Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschule bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens 75 Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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Entgeltgruppe KR 9b 

Hebammen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschule bestellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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2.2 Lehrkräfte für Hebammen 

Entgeltgruppe KR 9d 

Hebammen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrhebammen, 

die als Erste Lehrhebamme an Hebammenschulen  

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Hebammen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrhebammen, 

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Hebammen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrhebammen, 

die als Lehrkräfte an Hebammenschulen  

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Ersten Lehr-
hebammen bestellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
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in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Hebammen, 

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindestens 900 Stunden zu mindes-
tens je 45 Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht innerhalb von 18 Mona-
ten vermittelt werden.  

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Gesund-
heits- und Krankenpflege gilt als einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrhebammen. 

 

Nr. 2 Erste Lehrhebammen sind Lehrhebammen, die eine Hebammenschule allein 
oder gemeinsam mit einer Ärztin/einem Arzt leiten (§ 6 Absatz 2 Nr. 1 des Heb-
ammengesetzes). 
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2.3 Hebammen 

Entgeltgruppe KR 9c  

Hebammen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Hebammen ständig 
unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Hebammen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Hebammen ständig un-
terstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 7a  

1. Hebammen,  

die durch ausdrückliche Anordnung zur Vorsteherin des Kreißsaals bestellt 
sind. 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 1 Jahr in Stufe 2) 

 

2. Hebammen mit entsprechender Tätigkeit. 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 
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3. Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen 

3.1 Leitende Altenpflegerinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43 

Vorbemerkung 

1Leitende Altenpflegerinnen sind Altenpflegerinnen, die die Gesamtverantwor-
tung für den Pflegedienst der Einrichtung haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen 
gegenüber keine weitere Leitende Altenpflegerin und keine Leitende Gesund-
heits- und Krankenpflegerin weisungsbefugt sind.  

 

Entgeltgruppe KR 10a  

Leitende Altenpflegerinnen 

in Einrichtungen,  

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9d  

1. Leitende Altenpflegerinnen 

in Einrichtungen,  

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Altenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Altenpflegerinnen bestellt sind, 

in Einrichtungen,  

in denen mindestens 150 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
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in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9c  

1. Leitende Altenpflegerinnen. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Altenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Altenpflegerinnen bestellt sind, 

in Einrichtungen,  

in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäftigt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9b  

Altenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Altenpflegerinnen bestellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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3.2 Lehrkräfte für Altenpflege in Einrichtungen im Sinne von § 43 

Entgeltgruppe KR 10a  

Altenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Altenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege  

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 2 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 3 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe KR 9d  

1. Altenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Altenpflege, 

die als Leitende Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege  

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

2. Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Altenpflege, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege 

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Lehrkräften bestellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
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(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9c 

1. Altenpflegerinnen  

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Altenpflege, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege tätig sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

2. Altenpflegerinnen 

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlossener Fachausbildung an 
Schulen für Lehrkräfte in der Altenpflege, 

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig und 

durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Leitenden 
Lehrkräften bestellt sind. 

(Fassung 1. Klammerbemerkung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung 1. Klammerbemerkung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9b  

Altenpflegerinnen,  

die als Lehrkräfte an Schulen für Altenpflege tätig sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindestens 900 Stunden zu mindes-
tens je 45 Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht innerhalb von 18 Mona-
ten vermittelt werden. 

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für Lehrkräfte in der Gesund-
heits- und Krankenpflege gilt als einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte in der Altenpflege. 

 

Nr. 2 Leitende Lehrkräfte in der Altenpflege sind Lehrkräfte in der Altenpflege, die 
eine Schule für Altenpflege allein oder als Mitglied der Schulleitung leiten. 
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3.3 Altenpflegerinnen als Stationspflegerinnen in Einrichtungen im Sinne 
von § 43 

Vorbemerkung 

1Unter Stationspflegerinnen sind Pflegepersonen zu verstehen, die dem Pflege-
dienst auf der Station/Abteilung vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche 
Vorstehen.  

 

Entgeltgruppe KR 9c  

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflegerinnen bestellt sind und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 9b  

1. Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflegerinnen bestellt sind, und 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

2. Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stations-
pflegerinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zwölf Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind.  

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
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in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 8a  

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Stations-
pflegerinnen bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(keine Stufe 1) 

 

Entgeltgruppe KR 7a  

Altenpflegerinnen, 

die durch ausdrückliche Anordnung als Stationspflegerinnen bestellt sind. 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 1 Jahr in Stufe 2) 
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3.4 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen in Einrichtungen im Sinne 
von § 43 

Entgeltgruppe KR 7a  

Altenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 

 

Entgeltgruppe KR 4a  

Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und Abschluss-
prüfung mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe KR 3a  

Altenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit. 
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3.5 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen in Einrichtungen, die nicht 
von § 43 erfasst sind 

Vorbemerkung 

Altenpflegerinnen sind nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe KR 8a 
oder einer höheren Entgeltgruppe der Unterabschnitte 1 bis 4 eingruppiert, 
wenn sie eine diesen Tätigkeitsmerkmalen entsprechende Tätigkeit ausüben 
und der Unterabschnitt 5 ein Tätigkeitsmerkmal für diese Tätigkeit nicht enthält.  

 

Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(Fassung bis zum 31. Dezember 2017:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4, keine Stufe 6) 

(Fassung ab 1. Januar 2018:) 
(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren 
in Stufe 4) 

 

Entgeltgruppe KR 8a  

Altenpflegerinnen,  

die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen von Altenpfle-
gern bestellt sind, 

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens zehn Pflegepersonen stän-
dig unterstellt sind. 

(keine Stufe 1)  

 

Entgeltgruppe KR 7a  

1. Altenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit. 

(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2) 

 

2. Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und Abschluss-
prüfung,  

denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens vier Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind.  

(keine Stufen 1 und 6) 

 

Entgeltgruppe KR 4a  

Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und Abschluss-
prüfung mit entsprechender Tätigkeit.  
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Entgeltgruppe KR 3a  

Altenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.  
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 Anlage B 
 
 
 
Anlage B zum TV-L 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.297,75 4.765,07 4.941,07 5.566,18 6.039,56  

14 3.891,16 4.315,96 4.564,80 4.941,07 5.517,62  

13 3.587,71 3.982,18 4.194,60 4.607,28 5.177,75  

12 3.233,48 3.569,49 4.067,14 4.504,11 5.068,51  

11 3.128,79 3.442,05 3.690,86 4.067,14 4.613,36  

10 3.018,29 3.322,50 3.569,49 3.818,31 4.291,71  

9 2.686,75 2.960,11 3.099,71 3.478,46 3.794,05  

8 2.523,90 2.779,82 2.896,13 3.006,65 3.128,79 3.204,40 

7 2.372,68 2.611,14 2.768,18 2.884,50 2.977,58 3.058,98 

6 2.331,97 2.564,61 2.680,94 2.797,27 2.872,87 2.954,29 

5 2.238,90 2.459,92 2.576,25 2.686,75 2.774,00 2.832,16 

4 2.134,21 2.349,43 2.494,82 2.576,25 2.657,68 2.710,01 

3 2.105,13 2.314,52 2.372,68 2.465,74 2.541,35 2.605,32 

2 1.953,91 2.145,84 2.204,02 2.262,17 2.395,94 2.535,54 

1 Je 4 Jahre 1.756,17 1.785,23 1.820,13 1.855,04 1.942,28 
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Anlage B zum TV-L 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 
  

- gültig vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.398,75 4.877,05 5.057,19 5.696,99 6.181,49 6.274,21 

14 3.982,60 4.417,39 4.672,07 5.057,19 5.647,28 5.731,99 

13 3.672,02 4.075,76 4.293,17 4.715,55 5.299,43 5.378,92 

12 3.309,47 3.653,37 4.162,72 4.609,96 5.187,62 5.265,44 

11 3.202,32 3.522,94 3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.792,59 

10 3.089,22 3.400,58 3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.458,46 

9 2.749,89 3.029,67 3.172,55 3.560,20 3.883,21 3.941,46 

8 2.583,21 2.845,15 2.964,19 3.077,31 3.202,32 3.279,70 

7 2.428,44 2.672,50 2.833,23 2.952,29 3.047,55 3.130,87 

6 2.386,77 2.624,88 2.743,94 2.863,01 2.940,38 3.023,72 

5 2.291,51 2.517,73 2.636,79 2.749,89 2.839,19 2.898,72 

4 2.184,36 2.404,64 2.553,45 2.636,79 2.720,14 2.773,70 

3 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.666,55 

2 1.999,83 2.196,27 2.255,81 2.315,33 2.452,24 2.595,13 

1 Je 4 Jahre 1.797,44 1.827,18 1.862,90 1.898,63 1.987,92 

 
In der Entgeltgruppe 9 mit besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 o-
der von sieben Jahren in Stufe 3 erhöht sich der Tabellenwert nach fünf Jahren in 
Stufe 4 um 53,41 Euro. 
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Anlage B zum TV-L 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 
 

- gültig ab 1. Oktober 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.398,75 4.877,05 5.057,19 5.696,99 6.181,49 6.366,93 

14 3.982,60 4.417,39 4.672,07 5.057,19 5.647,28 5.816,70 

13 3.672,02 4.075,76 4.293,17 4.715,55 5.299,43 5.458,41 

12 3.309,47 3.653,37 4.162,72 4.609,96 5.187,62 5.343,25 

11 3.202,32 3.522,94 3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.863,42 

10 3.089,22 3.400,58 3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.524,35 

9 2.749,89 3.029,67 3.172,55 3.560,20 3.883,21 3.999,71 

8 2.583,21 2.845,15 2.964,19 3.077,31 3.202,32 3.279,70 

7 2.428,44 2.672,50 2.833,23 2.952,29 3.047,55 3.130,87 

6 2.386,77 2.624,88 2.743,94 2.863,01 2.940,38 3.023,72 

5 2.291,51 2.517,73 2.636,79 2.749,89 2.839,19 2.898,72 

4 2.184,36 2.404,64 2.553,45 2.636,79 2.720,14 2.773,70 

3 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.666,55 

2 1.999,83 2.196,27 2.255,81 2.315,33 2.452,24 2.595,13 

1 Je 4 Jahre 1.797,44 1.827,18 1.862,90 1.898,63 1.987,92 

 
In der Entgeltgruppe 9 mit besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 oder 
von sieben Jahren in Stufe 3 erhöht sich der Tabellenwert nach fünf Jahren in Stufe 4 
um 106,81 Euro. 
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Anlage C 
 
 
 

Anlage C zum TV-L 

Entgelttabelle für Pflegekräfte 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

KR 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   4.067,14 4.504,11 5.068,51  

11b    4.067,14 4.613,36  

11a   3.690,86 4.067,14 4.613,36  

10a   3.569,49 3.818,31 4.291,71  

9d   3.478,46 3.794,05 4.042,86  

9c   3.381,83 3.618,04 3.842,57  

9b   3.099,71 3.478,46 3.618,04  

9a   3.099,71 3.204,40 3.381,83  

8a  2.768,18 2.896,13 3.006,65 3.204,40 3.381,83 

7a  2.611,14 2.768,18 3.006,65 3.128,79 3.250,92 

4a 2.192,39 2.349,43 2.494,82 2.797,27 2.872,87 3.018,29 

3a 2.105,13 2.314,52 2.372,68 2.465,74 2.541,35 2.710,01 

  
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 
fünf Jahren in Stufe 5 um 249,80 Euro. 
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Anlage C zum TV-L 

Entgelttabelle für Pflegekräfte 
 

- gültig vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

KR 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   4.162,72 4.609,96 5.187,62  

11b    4.162,72 4.721,77  

11a   3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.792,60 

10a   3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.458,46 

9d   3.560,20 3.883,21 4.137,87 4.199,94 

9c   3.461,30 3.703,06 3.932,87 3.991,87 

9b   3.172,55 3.560,20 3.703,06 3.758,61 

9a   3.172,55 3.279,70 3.461,30 3.513,22 

8a  2.833,23 2.964,19 3.077,31 3.279,70 3.461,30 

7a  2.672,50 2.833,23 3.077,31 3.202,32 3.327,32 

4a 2.243,91 2.404,64 2.553,45 2.863,01 2.940,38 3.089,22 

3a 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.773,70 

  
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 
fünf Jahren in Stufe 5 um 255,67 Euro. 
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Anlage C zum TV-L 

Entgelttabelle für Pflegekräfte 
 

- gültig ab 1. Oktober 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

KR 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   4.162,72 4.609,96 5.187,62 5.443,29 

11b    4.162,72 4.721,77 4.977,44 

11a   3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.863,42 

10a   3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.524,35 

9d   3.560,20 3.883,21 4.137,87 4.262,01 

9c   3.461,30 3.703,06 3.932,87 4.050,86 

9b   3.172,55 3.560,20 3.703,06 3.814,15 

9a   3.172,55 3.279,70 3.461,30 3.565,14 

8a  2.833,23 2.964,19 3.077,31 3.279,70 3.461,30 

7a  2.672,50 2.833,23 3.077,31 3.202,32 3.327,32 

4a 2.243,91 2.404,64 2.553,45 2.863,01 2.940,38 3.089,22 

3a 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.773,70 
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Anlage D 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 
 
 



 

473 

 Anlage E 
 
 
 

Anlage E zum TV-L 

Bereitschaftsdienstentgelte  
 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und 
des § 43 Nr. 5) 

A.  
Beschäftigte, deren Eingruppierung  

sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Vergütungsgruppe 
Tarifgebiet West  

€ 
Tarifgebiet Ost  

€ 

VergGr. I 37,84 36,42 

VergGr. Ia 34,68 33,37 

VergGr. Ib 31,93 30,71 

VergGr. IIa 29,23 28,11 

VergGr. III 26,41 25,39 

VergGr. IVa 24,29 23,37 

VergGr. IVb 22,36 21,49 

VergGr. Va/b 21,56 20,75 

VergGr. Vc 20,49 19,73 

VergGr. VIb 19,03 18,31 

VergGr. VII 17,85 17,18 

VergGr. VIII 16,78 16,15 

VergGr. IXa 16,16 15,55 

VergGr. IXb 15,84 15,26 

VergGr. X 15,04 14,50 
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B. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Vergütungsgruppe 
Tarifgebiet West  

€ 
Tarifgebiet Ost  

€ 

Kr. XIII 31,43 30,24 

Kr. XII 28,95 27,86 

Kr. XI 27,31 26,30 

Kr. X 25,66 24,71 

Kr. IX 24,20 23,25 

Kr. VIII 23,76 22,84 

Kr. VII 22,41 21,56 

Kr. VI 21,74 20,92 

Kr. Va 20,93 20,13 

Kr. V 20,38 19,57 

Kr. IV 19,36 18,63 

Kr. III 18,34 17,66 

Kr. II 17,46 16,80 

Kr. I 16,68 16,06 
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C. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Lohngruppe 
Tarifgebiet West  

€ 
Tarifgebiet Ost  

€ 

Lgr. 9 21,25 20,43 

Lgr. 8a 20,79 19,99 

Lgr. 8 20,33 19,54 

Lgr. 7a 19,89 19,15 

Lgr. 7 19,44 18,71 

Lgr. 6a 19,03 18,31 

Lgr. 6 18,63 17,90 

Lgr. 5a 18,21 17,53 

Lgr. 5 17,81 17,14 

Lgr. 4a 17,43 16,77 

Lgr. 4 17,04 16,38 

Lgr. 3a 16,68 16,06 

Lgr. 3 16,31 15,70 

Lgr. 2a 15,94 15,36 

Lgr. 2 15,62 15,00 

Lgr. 1a 15,29 14,68 

Lgr. 1 14,93 14,36 
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Anlage E zum TV-L 

Bereitschaftsdienstentgelte  
 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und 
des § 43 Nr. 5) 

A.  
Beschäftigte, deren Eingruppierung  

sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Vergütungsgruppe 
Tarifgebiet West  

€ 
Tarifgebiet Ost  

€ 

VergGr. I 38,73 37,28 

VergGr. Ia 35,49 34,15 

VergGr. Ib 32,68 31,43 

VergGr. IIa 29,92 28,77 

VergGr. III 27,03 25,99 

VergGr. IVa 24,86 23,92 

VergGr. IVb 22,89 22,00 

VergGr. Va/b 22,07 21,24 

VergGr. Vc 20,97 20,19 

VergGr. VIb 19,48 18,74 

VergGr. VII 18,27 17,58 

VergGr. VIII 17,17 16,53 

VergGr. IXa 16,54 15,92 

VergGr. IXb 16,21 15,62 

VergGr. X 15,39 14,84 
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B. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Vergütungsgruppe 
Tarifgebiet West  

€ 
Tarifgebiet Ost  

€ 

Kr. XIII 30,75 29,59 

Kr. XII 28,33 27,26 

Kr. XI 26,72 25,73 

Kr. X 25,11 24,18 

Kr. IX 23,68 22,75 

Kr. VIII 23,25 22,35 

Kr. VII 21,93 21,10 

Kr. VI 21,27 20,47 

Kr. Va 20,48 19,70 

Kr. V 19,94 19,15 

Kr. IV 18,94 18,23 

Kr. III 17,95 17,28 

Kr. II 17,08 16,44 

Kr. I 16,32 15,71 
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C. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet 
 

- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Lohngruppe 
Tarifgebiet West  

€ 
Tarifgebiet Ost  

€ 

Lgr. 9 21,75 20,91 

Lgr. 8a 21,28 20,46 

Lgr. 8 20,81 20,00 

Lgr. 7a 20,36 19,60 

Lgr. 7 19,90 19,15 

Lgr. 6a 19,48 18,74 

Lgr. 6 19,07 18,32 

Lgr. 5a 18,64 17,94 

Lgr. 5 18,23 17,54 

Lgr. 4a 17,84 17,16 

Lgr. 4 17,44 16,76 

Lgr. 3a 17,07  16,44 

Lgr. 3 16,69 16,07 

Lgr. 2a 16,31 15,72 

Lgr. 2 15,99 15,35 

Lgr. 1a 15,65 15,02 

Lgr. 1 15,28 14,70 
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Anlage F zum TV-L 
 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 
geregelten Zulagen 

 
- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 
 der Entgeltordnung 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei 

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die je-

weilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbe-

träge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.  
2Sie betragen 

 

  

Nr. der  
Entgeltgruppenzulage 

Euro/Monat 

1 150,94 

2 142,37 

3 132,06 

4 124,56 

5 120,76 

6 117,76 

7 106,77 

8 105,99 

9 93,42 

10 80,74 

11 55,75 

 12 100,00 

 13 80,00 

 14 50,00 
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II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 
 der Entgeltordnung 

1Die Funktionszulagen 

- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokollerklärun-

gen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie 
- für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der Vor-

bemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung  

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-

tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;  

Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen  

bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen 
 

  

Nr. der  
Funktionszulage 

Euro/Monat 

  

1 106,44 

2 92,29 

3 145,14 

4 128,33 

5 121,31 

6 114,86 

 

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 
 der Entgeltordnung  

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-

ordnung betragen  
 

  

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

  

1 155,90 

2 266,86 
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IV. Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV 
 der Entgeltordnung 

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst  

- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung, 

- 
gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung sowie 

- 
gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung 

betragen  
 

  

Nr. der  
Zulage 

Euro/Monat Euro/Stunde 

 

1   1,46 

2 499,82   

3 463,79   

4 430,10   

5 398,84   

6 370,06   

7 343,42   
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Anlage F zum TV-L 
 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 
geregelten Zulagen 

 
- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 
 der Entgeltordnung 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei  

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die  

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest- 

beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.  
2Sie betragen 

 

 

Nr. der  
Entgeltgruppenzulage 

Euro/Monat 

1 154,49 

2 145,72 

3 135,16 

4 127,49 

5 123,60 

6 120,53 

7 109,28 

8 108,48 

9 95,62 

10 82,64 

11 57,06 

 12 102,35 

 13 81,88 

 14 51,18 

 15 85,00 
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II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 
 der Entgeltordnung 

1Die Funktionszulagen 

- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokollerklärun-

gen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie 
- für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der Vor-

bemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung  

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif- 

vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;  

Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen  

bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen 
 

  

Nr. der  
Funktionszulage 

Euro/Monat 

  

1 108,94 

2 94,46 

3 148,55 

4 131,35 

5 124,16 

6 117,56 

 

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 
 der Entgeltordnung  

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-

ordnung betragen  
 

  

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

  

1 159,56 

2 273,13 
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IV. Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV 
 der Entgeltordnung 

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst  

- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung, 

- 
gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung sowie 

- 
gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung 

betragen  
 

  

Nr. der  
Zulage 

Euro/Monat Euro/Stunde 

 

1   1,49 

2 511,57   

3 474,69   

4 440,21   

5 408,21   

6 378,76   

7 351,49   
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